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VORWORT DES AUFTRAGGEBERS 

Die Schweiz steht vor der Frage, ob sie den Bau einer neuen Eisenbahn-

Alpentransversale an die Hand nehmen will und, wenn ja, mit welcher 

der in Betracht kommenden Linienführungsvarianten. 

Die Schweiz steht somit vor einem gewichtigen, weittragenden politi-

schen Entscheid, der nicht nur sie, sondern ganz Europa betrifft, vor 

einem Entscheid, der nicht nur der Zustimmung im eigenen Land, sondern 

auch des Einverständnisses der Nachbarstaaten bedarf. 

Dieser politische Entscheid muss errungen werden können. Das setzt 

Entscheidungsgrundlagen voraus, die der notwendigen politischen Aus-

einandersetzung echt dienen, die ihr die Chance eröffnen, ein tragfä-

higes Ergebnis zu erreichen. 

Wie müssen solche Entscheidungsgrundlagen aussehen, um mit gutem Ge-

wissen ein Problem anzupacken, das nicht nur durch das Aufeinander-

prallen einer Vielzahl aktueller Einzelinteressen, sondern mehr noch 

von grundlegenden langfristigen Fragen geprägt ist? 

Das Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement hat mit seinem 

Bearbeitungskonzept versucht, ein schrittweises Vorgehen zu steuern, 

das 

� über den ganzen Beurteilungsprozess hinweg transparent und nach-
vollziehbar bleibt, 

� der politischen Beurteilung nicht vorgreift, sondern bestmöglich 
dient, indem die Bewertungsprobleme deutlich aufgezeigt und die 
Handlungsalternativen klar herausgearbeitet werden, 

� deshalb die Expertenarbeit sauber abgrenzt von Bewertungen, die 
der Politik vorbehalten sein müssen, 

� grössten Wert legt auf stufengerechte Bearbeitung und Beurtei-
lung, die sich am Gesamtproblem und am Gesamtzusammenhang orien-
tiert und nicht in Detailfragen verliert, welche erst nach den 
Grundsatzentscheidungen von Bedeutung sein werden. 

Vorerst geht es um die eingangs angesprochenen Grundsatzentscheide, 

deren definitiver Inhalt - in bezug auf die Linienführung, den Gesamt-

umfang des Bauprogrammes, die zeitlichen und die Finanzierungsbedin-
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gungen, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Realisie-

rung - noch ausgehandelt werden muss. 

Es konnte nicht die Aufgabe der Experten sein, dafür pfannenfertige 

Rezepte zu liefern, zu viele notwendige politische Vorentscheide hät-

ten vorweggenommen werden müssen. Aufgabe der Experten war es aber, 

das Werkzeug zu liefern, um politisch bis zu einer tragfähigen Gesamt-

beurteilung voranzukommen, ohne den Überblick zu verlieren und unkal-

kulierbare Risiken einzugehen. 

Der vorliegende Bericht präsentiert mit dieser Zielsetzung das Ergeb-

nis einer mehrstufigen Expertenarbeit, die durch zwei Hauptphasen ge-

prägt war, 

� die rein sachorientierte "materielle Aufarbeitung", dokumentiert 
im sogenannten "Basisbericht", 

� eine erste Auswertung mit der Aufgabe, das Grundlagenmaterial für 
den anschliessenden politischen Beurteilungsprozess aufzuarbeiten 
und anhand unterschiedlicher verkehrspolitischer Zielvorstellun-
gen zu bewerten. 

Um keine einzelne Expertenarbeit oder -ansieht unkritisch übernehmen 

zu müssen, wurde die zweite Phase der Expertenarbeit einem von den Be-

auftragten der materiellen Aufarbeitung unabhängigen weiteren externen 

Auftragnehmer, der Firma INFRAS, Zürich, übertragen. Er sollte das 

Grundlagenmaterial übernehmen, überprüfen und in der Form einer Zweck-

mässigkeitsprüfung und ümweltverträglichkeitsprüfung erster Stufe zu 

dem Bericht umgestalten, der sich für die breite und konstruktive po-

litische Diskussion eignet. 

EIDGENÖSSISCHES VERKEHRS- UND 
ENERGIEWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT 
Projektleitung NEAT 
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VORWORT DER AUTOREN 

Der vorliegende Expertenbericht befasst sich mit der Zweckmässigkeit 

einer Neuen Eisenbahn-Alpen-Transversale (NEAT) durch die Schweiz. Er 

ist in fünf Hauptteile gegliedert: Im Teil I werden die Ausgangslage, 

die Zielsetzungen und die Annahmen dargestellt. Ein wichtiges Kapitel 

betrifft die Annahmen über die allgemeinen wirtschaftlichen und ver-

kehrlichen Entwicklungstendenzen. Teil II legt die untersuchten Ange-

botsvarianten dar. Teil III beschreibt die erwarteten Auswirkungen der 

NEAT-Varianten auf die Verkehrsflüsse, die Wirtschaftlichkeit, die 

Verkehrsbenützer sowie auf Umwelt, Raum und Siedlung. Teil IV befasst 

sich mit der Bewertung dieser Auswirkungen. Abschliessend werden im 

Teil V alle Ergebnisse auf die beiden Grundfragen zurückgeführt: 

a Ist eine NEAT durch die Schweiz zweckmässig? 

� Welche NEAT ist am zweckmässigsten? 

Es ist wichtig, dass der Leser vor allem die folgenden Punkte im Auge 

behält: 

� Dieser Bericht befasst sich mit dem langfristigen Alpentransitpro-

bl em. Kurz- und mittelfristige Massnahmen, welche die Schweiz er-

greifen könnte, um alle Lastwagen nach EG-Norm (bis 4 m Eckhöhe) 

auf der Schiene von Norden nach Süden zu befördern, werden vom 

Bundesrat speziell untersucht. 

� Der Expertenbericht ist eine Grundlage für den politischen Mei-

nungsbildungs- und Entscheidungsprozess. Die Experten dürfen die 

politischen Entscheide also nicht vorwegnehmen. Deshalb ist es 

auch nicht ihre Aufgabe, absolut festzustellen, ob eine NEAT 

zweckmässig und welche Variante die beste sei. Die Experten sollen 

vielmehr die Fakten und Argumente so übersichtlich an verkehrs-

politischen Massstäben darstellen, dass die politischen Instanzen 

die Konsequenzen ihrer Entscheide klar erkennen können. Dann sind 

sie auch in der Lage, diese Konsequenzen anhand ihrer eigenen ver-

kehrspolitischen Vorstellungen zu werten und ihre Entscheide sach-

informiert, en connaissance de cause zu fällen. 
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� Die NEAT-Aufarbeitung, und somit auch die Zweckmässigkeitsprüfung 

(ZMP), basi ert nicht auf konkreten baulich-betrieblichen Projek-

ten. Kleinräumliche Linienführungen, Bahnhofausbauten etc., sowie 

betriebliche Angebotsparameter haben den Charakter von Planungsan-

nahmen. Diese genügen zwar für die jetzt zu behandelnden Entschei-

de als Angebotskonzept; im Einzelfall sind sie aber nicht verbind-

lich. 

� In jedem Expertenbericht sind die Ergebnisse und Folgerungen an 

Annahmen gebunden. Im vorliegenden Bericht basieren vor allem die 

zahlenmässigen Ergebnisse zu den verkehrlichen und wirtschaft-

lichen Auswirkungen der NEAT-Varianten zunächst auf Model 1rechnun-

gen aus der materiellen Aufarbeitung, die ihrerseits auf verschie-

denen Annahmen beruhen. Besonders kritisch sind die Annahmen über 

die Entwicklung des wirtschaftlichen und verkehrlichen Umfeldes 

und die Definition des Referenzzustandes (ohne NEAT). 

� Die Interpretation solcher Modellergebnisse kann gefährlich sein, 

wenn sie ohne genügende Kenntnisse der Annahmen geschieht, oder 

wenn Ergebnisse losgelöst vom Zusammenhang zitiert werden. Unkom-

mentierte Zahlen leisten dieser Gefahr Vorschub. 

� Die Autoren haben deshalb grosse Anstrengungen unternommen, die 

Modellergebnisse sorgfältig zu interpretieren und ihre Annahmen 

kritisch zu hinterfragen. Im Bericht weisen wir an kritischen 

Stellen immer wieder auf die Bedeutung der wichtigsten Annahmen 

hin. Gleichzeitig wurde auch möglichst klar gemacht, welche 

Annahmen und Zahlen sich einerseits direkt auf den Basisbericht 

und seine Modelle stützen, wo andererseits im Rahmen der ZMP 

solche Annahmen verändert, und wo Ergebnisse interpretiert wurden. 

Im Sinne dieser Klarheit haben wir die wichtigsten Annahmen-

Änderungen im Anhang II ausführlich erläutert. 

� Trotzdem können wir dem Leser auch damit nicht seine eigene Sorg-

faltspflicht abnehmen. Besondere Sorgfalt muss von jenen Lesern 

erwartet werden, die Informationen aus diesem Bericht zitieren und 

interpretieren. 
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WICHTIGE BEGRIFFE 

Alpenquerender Verkehr 
Gesamter Verkehr auf Schiene und Strasse, der den mittleren Bereich der Alpen in 

Frankreich, der Schweiz und Österreich in Richtung Nord/Süd oder umgekehrt traver-

siert (Binnen-, Import-, Export- und Transitverkehr je betroffenes Land). In die 

Betrachtung einbezogen sind die Alpenübergänge von Fréjus/Mont Cenis bis Brenner 

Attraktivitätseffekt 
Derjenige Mehrverkehr (auf der Schiene), der infolge Attraktivitätsverbesserungen 

(z.B. kürzere Reisezeiten, kein Rangieren) zustandegekommen ist. 

Ausbauqeschwi ndi qkeit 
Geschwindigkeit, mit der ein Schienentrassee maximal auf Dauer befahren werden kann 

Barwert 
Die Summe aller auf den festen Bezugszeitpunkt (z.B. 1987) abgezinsten Ausgaben-

oder Hinnahmen. Es ist derjenige Bargeldbetrag, der 1987 diesem Ausgaben- oder Ein-

nahmenstrom gleichwertig ist, wenn ein bestimmter Zinssatz gegeben ist. 

Basisbericht 
Materielle Aufarbeitung der NEAT-Planungsfäl1 e. Die vorliegende Zweckmässigkeits-

prüfung stützt sich auf die Ergebnisse des Basisberichtes (Lit.3-1). 

Basistunnel 
Neuer Alpendurchstich für den Schienenverkehr. Grundvoraussetzung ist eine geringe 

Steigung (max. 13 Promille wurde für die NEAT zugrundegelegt). Dies ergibt 

Tunnel längen von 35-50 km. 

Betriebskonzept 
Hauptbestandteil eines Betriebskonzeptes sind Organisation und Führung der Züge 

(welche Verkehrsart, wieviele Züge pro Tag und Relation, Fahrpläne, Rangieren, Lok-

wechsel, Behandlung von Kapazitätsengpässen etc.). 

Deckungsbeitraq 
Derjenige Teil des Ertrages, der nach Abzug der leistungsabhängigen Betriebskosten 

zur Deckung der Investitionskosten übrigbleibt. 

Diskontrate 
Derjenige Zinssatz, mit dem in der KNA die zukünftigen Ausgaben und Einnahmen abge-

zinst werden. Man spricht von einer nomi nel 1 en Diskontrate, wenn in diesem Zinssatz 

die langfristig erwartete mittlere Inf1ationsrate mitenthalten ist. Wenn diese Teue 

rung abgezogen ist, redet man von real en Diskontraten (s. auch "Reale und nominelle 

Zi nssätze"). 

EBV 
Schwei zeri sehe Ei senbahnVerordnung 

Gesamtwi rtschaftliche Beurtei1unq 
Sie enthält neben den Geldbeträgen, die in der betri ebswi rtschaftli chen Rechnung de 

Bahnen enthalten sind, auch Vor- und Nachteile, die ausserhalb der Bahnunternehmen 

auftreten: Bei den Benutzern oder der Allgemeinheit, und zwar sowohl monetäre wie 

andere. 

GOT 
Planungsfall Gotthard. 



Grundrechnunq 
Auswirkungsanalyse für die Grundvariante (Sensi ti vitätsrechnungen werden reiati v zur 

Grundrechnung gemacht). 

Grundvariante 
Diejenige Variante des REF-Fal1 es und des NEAT-Vol1ausbaus sowie alle zugehörigen 

Annahmen, die den Analysen des Basisberichtes zugrunde liegen (Reisezeiten, Vei— 

kehrsmodel1rechnungen, Umweltbelastungen etc.). 

GV 
Güterverkehr (Strasse oder Schiene). 

H 
-> Szenario H 

Huckepackverkehr 
Kombinierter Güterverkehr: unbeglei teter Kombi verkehr (UKV) und Rollende Strasse 

(RLS). 

Interne Ertraqsrate (1ER) 
Derjenige Zinssatz (d.h. diejenige Diskontrate), mit dem der Kapitalwert der Inve-

stition gerade gleich Null wird, das heisst, mit dem der Barwert der Einnahmen 

gleich dem Barwert der Ausgaben ist (das Nutzen/Kostenverhältnis ist dann gleich 1). 

Es ist also derjenige reale oder nominelle Zinssatz, mit dem das Kapital verzinsbar 

ist, damit nach Verzinsung und Amortisation über die ganze Nutzungsdauer weder ein 

Verlust noch ein Gewinn entsteht. Diese Ertragsrate ist dann real, bzw. nominell, 

wenn die Kosten- und Nutzenströme in realen, bzw. nominellen Frankenbeträgen ermit-

telt wurden. Sie kann mit der Rendite vergi eichbarer Investitionsprojekte verglichen 

werden. 

Kapazitätseffekt 
Derjenige Mehrverkehr (auf der Schiene), der dadurch zustandegekommen ist, dass im 

Referenzfall (d.h. ohne NEAT) Kapazitätsprobleme auftreten, sodass ein Teil der vor-

handenen Nachfrage abgewiesen werden müsste. 

Kapitalwert 
Differenz zwischen dem Barwert des Einnahmen- (= Nutzen-)stromes und dem Barwert des 

Ausgaben- (= Kosten-)stromes einer Investition. Diese Differenz ist der Barwert al-

ler Nettoerträge (d.h. Gewinne oder Verluste inkl. Investitionskosten), die das In-

vestitionsprojekt während seiner ganzen Nutzungsdauer nach Verzinsung und Amortisa-

tion des investierten Kapitals abwirft. 

Kombinierter Güterverkehr 
Kombination von Schiene und Strasse im Güterverkehr, vgl. unbeglei teter Kombiverkehr 

und Rollende Strasse. 

KNA, Kosten-Nutzen-Analyse 
vergleiche Abschnitt 17.4.2. 

Konsumentenrente 
Reisekosteneinsparungen (inkl. ev. monetär bewerteter Zeitkosten) gegenüber dem 

Preis, den die Verkehrsbenützer im Maximum zu bezahlen bereit wären (wichtigster Be-

nützeraspekt). 

Leistungsfähigkeit (Kapazität) von Eisenbahnlinien 
Die Leistungsfähigkeit oder Kapazität wird definiert als die Zahl der Züge, welche 

im Rahmen einer gegebenen Fahrplanstruktur und unter Einhaltung einer bestimmten 

Fahrplanstabilität während eines festen Zeitabschnitts (in der Regel 24 Stunden) auf 

einem genau definierten Streckenabschnitt mit einer bestimmten technischen Ausrü-

stung, unter Berücksichtigung von Unterhalt und Erneuerung, verkehren können. Für 

den Referenzfall wurden folgende Kapazitäten angenommen (Durchschnittswerte): 



Bergstrasse Gotthard 

Bergstrecke L/S 

Basi sstrecke 

Lichtraumprofi 1 (LRP) 

250 Züge/Tag 

220 Züge/Tag 

300 Züge/Tag 

(beide Richtungen zusammen) 

Sicherheitsmass für die Projektierung von Tunnels und anderen Bauten. Die Grenzlinie 

fester Anlagen, ergänzt durch zusätzliche erforderliche Sicherheitsräume, ergibt das 

Lichtraumprofi1. Die Grenzlinie fester Anlagen (v.a. Rollmaterial inkl. Stromversor-

gung) ist die Umgrenzung des minimalen Querschnittes, bei dem die Durchfahrt der 

Fahrzeuge gewährleistet ist. Die UIC hat ihren europäischen Linienplanungen das ein-

heitliche Profil UIC-GC zugrundegelegt; es entspricht in der Schweiz dem Lichtraum-

profi1 IV, das den Transport von Lastwagen mit 4 m Eckhöhe und 2.60 m Breite er-

laubt. Dieser wird für die NEAT angenommen. Das Lichtraumprofi1 III der SBB reicht 

ebenfalls aus, solche Lastwagen zu transportieren, allerdings bei kleineren Ge-

schwindigkeiten und mit Niederflurwagen. 

Linienkonzept 
Konzept für den Infrastrukturausbau: Li nienführung und Trassierungsparameter für 

Ausbau- und Neubaustrecken; Bahnhöfe, Terminals und Anschlüsse an das bestehende 

Hochlei stungsnetz. 

U S 

Planungsfall Lötschberg-Simplon. 

Magnetschienenbahn 
Neues, kommerziell noch nicht genutztes Verkehrsmittel auf der Basis der Magnet-

schwebetechnik. Transrapid zum Beispiel ist ein in der BRD entwickeltes und nun ge-

prüftes System. Es kann sowohl oberirdisch (auf Stelzen) oder ebenerdig wie unterii— 

disch (als Konzept Swiss Metro) geführt werden. Es existieren aber auch andere Sy-

steme, zum Beispiel in Japan. 

Minimale NEAT 
Für .jeden Planungsfall jener minimale Ausbau der Zufahrten derart, dass der gebaute 

Basistunnel betrieben werden kann; auch wenn dessen Kapazität von ca. 270 Zügen pro 

Tag (beide Richtungen zusammen) noch nicht voll ausgeschöpft werden kann. 

NEAT-Etappen 
Mögliche Ausbaustufen eines Planungsfalles; einerseits bis zur Inbetriebnahme der 

minimalen NEAT, und andererseits Ausbaustufen der Zufahrten bis zur Ausnützung der 

vollen Kapazität der Basislinie und der betriebenen Bergstrecken. 

Neuverkehr 
Verkehr, der durch die Inbetriebnahme neuer Verkehrsanlagen zusätzlich erzeugt wird. 

NWA, Nutzwert-Analyse 
vergleiche Abschnitt 17.4.3. 

Planungsfälle (PF) 
Vier verschiedene NEAT-Linienführungen (L/S, GOT, YPS, SPI, SP2), und zwar mit voll 

ausgebauten Zufahrten Nord und Süd, Terminals, und etwa dem gleichen Ausbaustandard 

(140 km/h Güter, 160-200 km/h Reisezüge) und Angebotskonzept. 

PV 

Personenverkehr. 

Reale und nominelle Geldwerte und Zinssätze 
Nominelle Frankenbeträge sind in Geldwerten des jeweilig laufenden Jahres ausge-

drückt, hingegen reale in Geldwerten des festen Bezugsjahres, zum Beispiel 1987. Sie 

unterscheiden sich durch den Effekt der Teuerungsrate. Bei einer Teuerung von 4 % 

pro Jahr entspricht ein nomineller Betrag von (1.04) n Fr. im Jahre 1987+n einem 

realen Betrag von 1 Fr. im Bezugsjahr 1987. Analog besteht ein Unterschied zwischen 

einem nominellen und einem realen Zinssatz oder einer Diskontrate. Der nominelle 



Zinssatz ist um die Teuerungsrate höher als der reale. Nominelle Zinssätze entspre-

chen den am Markt beobachtbaren Zinssätzen bei Sparheften, Hypotheken oder Obliga-

tionen. Der reale Zinssatz ist um die Teuerungsrate tiefer. Die Ausdrücke Marktzins 

und nomineller Zinssatz werden synonym verwendet. Bei einem realen Zinssatz von 1 % 

und einer Teuerung von 4 % ergibt sich ein nomineller Zinssatz von 5 %. 

Referenzfall (REF) 
Vergleichszustand ohne NEAT, an dem die Vor- und Nachteile der NEAT-Planungsfäl1 e 

gemessen werden (vgl. Kap. 4). 

RLS, Rollende Land-Strasse 
Begleiteter Kombi verkehr. Transport von ganzen Lastwagen inklusive Chauffeur und 

Führerstand auf der Schiene. Um Lastwagen mit 4 m Eckhöhe (EG-Norm) durch die 

Schweizer Alpen transportieren zu können, ist ein Lichtraumprofi1 III oder IV not-

wendig . 

Sensi tivitätsanalyse 
Ausgehend von der "Grundrechnung" werden einzelne Annahmen verändert. Es wird dann 

analysiert, wie sensitiv die Ergebnisse darauf reagieren. Damit macht man sich ein 

Bild, wie kritisch die Annahmen, und wie (un-)zuverlässig die Ergebnisse sind. 

SPI, SP2 
Planungsfälle Splügen 1 und 2 (vgl. Kap. 9). 

Szenarien 
Beschreibung einer angenommenen, möglichen Entwicklung. Mit unterschiedlichen Szena 

rien beschreibt man das Spektrum der möglichen Entwicklungen, zum Beispiel im alpen 

querenden Verkehr. 

Szenario H: Szenario "Hoch" 

Szenario mit starkem Wirtschaftswachstum und mit bahnfreundlichen Annahmen auch ohn  

NEAT (vgl. Kap. 3.1). 

Szenario T: Szenario "Tief" 
Szenario mit geringem Wirtschaftswachstum und bahnunfreundlichen Umfeldannahmen. 

Swiss Metro 
Weiterentwickelte Konzeption der Magtnetschienentechnik: Ein Fahrzeug mit Linear-

motorantrieb verkehrt unterirdisch in tei 1vakuumisierten Röhren mit bis zu 500 km/h 

In der Schweiz gibt es Überlegungen, ein solches System auf der Ost-West Achse ein-

zuri chten. 

T 
-> Szenario T 

Trassierungsparameter 
Anforderungen an die geometrische Gestaltung der Fahrbahn (Radien, Längsneigungen 

etc.), die bei der Projektierung zu beachten sind. 

Übergangslösungen 
Betriebliche und bauliche Massnahmen auf den heutigen CH-Bahn-Transitachsen zur Er-

weiterung des nutzbaren Lichtraumprofi1 es, damit schon kurz- und mittelfristig im 

Huckepackverfahren europäische LKWs mit möglichst allen Eckhöhen bis zu 4 m durch 

die Schweiz transportierbar sind. Technisch betrachtet sind diese Übergangslösungen 

unabhängig vom NEAT Basistunnel. Solche Lösungen werden vom Bund, in Zusammenarbeit 

mit SBB und BLS, ausserhalb der NEAT Aufarbeitung studiert. 

Überhöhung 
Niveauunterschied zwischen der äusseren und der inneren Schiene des Gleises einer 

Kurve. 

UIC 
Union internationale des Chemins de Fer; Internationaler Eisenbahnverband. 



U KV 
Unbeglei teter Kombi verkehr. Die Güter werden auf der Strasse zu einem Terminal 

transportiert; dort auf die Schiene umgeladen und ohne Chauffeur (unbeg1 eitet) zum 

Terminal am Zielort transportiert. Von dort werden sie wieder per LKW ans Ziel ge-

bracht. Zu unterscheiden sind 

Sattel auf1ieger: Lastwagen ohne Führerstand 

Container : normierte kombiverkehrstaugliche Transport- und Lagerbehälter 

Wechselbehälter : kombiverkehrstaugliche Lastwagenaufbauten mit normierten Be-

festigungs- und Aufhängevorrichtungen. 

Umgelagerter Verkehr 
Verkehr, der wegen der NEAT entweder von der Strasse, oder aber von einer anderen 

Bahnachse auf die NEAT umgelagert wird. 

Untervarianten 
Abweichungen von den Grundvarianten der PF; insbesondere lokal andere Linienführun-

gen, etwa im Räume Zug-Arth-Rigi bei den Planungsfällen Gotthard und Ypsilon. 

Verlagerungsstrateqie 
Prioritäten, nach denen bei Überlastung der NEAT (oder von Strassentransitachsen) 

gewisse Verkehrssegmente abgewiesen werden (vgl. Kap. 10). 

VWA; Verqleichswert-Analyse 
vergleiche Abschnitt 17.4.3. 

Verkehrsleistung 
Verkehrsaufkommen in Personenkilometern (Pkm) bzw. Tonnenkilometern (tkm), bezogen 

auf eine bestimmte Zeitspanne (Jahr, Tag). 

Verkehrsmenqe 
Anzahl Personen, Güter (Tonnen) oder Fahrzeuge pro Zeiteinheit am betrachteten 

Durchflussquerschnitt (z.B. Alpenübergang). 

WLV; Wagenladungsverkehr 
Traditioneller Güterverkehr auf der Schiene. Die Güter (in erster Linie Massengüter) 

werden direkt (in der Regel ab Industriegleise) in Eisenbahnwaggons verladen. Um 

ganze Züge zusammenzustellen, ist das Rangieren unumgänglich. 

YPS 

Planungsfall Ypsilon. 
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Zusammenfassung 

TEIL I AUSGANGSLAGE, NEAT-PLANUNGSFÄLLE, ANNAHMEN 

1. AUSGANGSLAGE UND ZIELE 

(a) Der alpenquerende Strassenverkehr wächst stetig, während der 

Schienenverkehr antei1smässig weiter abnimmt. Figur 1 zeigt diese 

Entwicklung für den Güterverkehr. 

Alpenquerender Güterverkehr 

1965 - 1984 

1965 1984 
Jahr 

Figur 1: Alpenquerender Güterverkehr: Der Strassenverkehr 
wächst, der Bahnanteil nimmt ab 

(b) Im Gegensatz zu den ausländischen ist jedoch auf den schweizeri-

schen Alpenübergängen der Verkehrsanteil auf der Strasse ver-

gleichsweise sehr gering, wie Figur 2 zeigt. Dies ist weitgehend 

darauf zurückzuführen, dass die Lastwagen auf den französischen 

und österreichischen Strassenübergängen 38 t und mehr Gesamt-

gewicht haben dürfen, in der Schweiz aber nur 28 t. 

Z-1 



Zusammenfassung 

A L R E M Q U E R E M D E R V E R K E H R 1384 

GUTER 

� 1 = 15 Mio. t/a 

PERSOMEM 

, , = 15 Mio. P /a 

LEGEMDE 

BAHM 

I I STRASSE 

Figur 2: Aufteilung des alpenquerenden Verkehrs auf die Stras-
sen- und Schienenübergänge in den französischen und 
schweizerischen Alpen sowie dem Brenner. Im Gütertrans-
port ist der Strassenanteil in der Schweiz mit Abstand 
am geringsten 

(c) Die Schweiz hat zu allen Zeiten eine wichtige Rolle im alpenque-

renden Verkehr gespielt. Heute sind der Gotthard und der Lötsch-

berg/Simplon die wichtigsten Transitachsen für die Schiene, wäh-

rend der Gotthard, der San Bernardino und der Grosse St. Bernhard 

die wichtigsten Strassenübergänge bilden. Schon seit 20 Jahren 

befasst sich unser Land mit dem Bau einer neuen Eisenbahn-

Alpentransversale mit Basistunnel, wobei in den sechziger und 

siebziger Jahren eine ganze Reihe von Transitachsen studiert und 

evaluiert wurden: Vom Lötschberg/Simplon im Westen über mehrere 

Gotthardvarianten, Tödi-Greina und Griti bis zu den Splügen-

varianten. In den siebziger Jahren wurden die Splügenvarianten und 

das Gotthardprojekt von einer interkantonalen Kontaktgruppe näher 
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Zusammenfassung 

verglichen. Ein Entscheid wurde aber Anfang der achtziger Jahre 

als nicht dringlich erklärt. Priorität erhielt der Ausbau des 

schweizerischen Schienennetzes: Es entstand das Konzept BAHN 2000, 

das am 6.12.1987 von Volk und Ständen gutge-heissen wurde. 

(d) I n der Zwischenzeit hat sich das internationale verkehrspolitische 

Umfeld stark gewandelt: Österreich leidet zunehmend unter der Be-

lastung des Güter-Schwerverkehrs, der über die Brennerautobahn 

rollt. Die Nachbarländer - vorab EG-Mitglieder - üben Druck auf 

die Schweiz aus, dass auch sie alle LKW mit europäischen Maximal-

gewichten (40 t) auf der Strasse durchfahren lasse. Dabei verweist 

man unter anderem auf die für 1992 vorgesehene Verkehrslibera-

lisierung im EG-Raum. 

(e) In dieser Situation hat der Bundesrat eine klare internationale 

Position eingenommen und gesagt: Die Schweiz kann die 28 t-Limite 

nicht aufheben, aber sie bietet Europa etwas Gleichwertiges auf 

der Schiene an: 

- Langfristig realisiert sie eine Neue Hochleistungs-Eisenbahn-Al-
pentransversale (NEAT) 

- Kurzfristig verbessert sie mit Übergangslösungen das Hucke-
packangebot auf bestehenden Transitachsen. 

Der vorliegende Bericht befasst sich nur mit der NEAT. Die Über-

gangsmassnahmen werden vom Bundesrat separat studiert. 

(f) Die Neue Alpentransversale soll möglichst allen Anforderungen der 

zukünftigen Formen des internationalen Ferngüter- und Reisever-

kehrs gerecht werden, sowohl was Lichtraumprofile15, Kapazitäten 

als auch Komfort und Reisegeschwindigkeiten anbetrifft. Sie soll 

gleichzeitig an das innerschweizerische Schienensystem an-

schliessbar und bis ca. 2010 betriebsbereit sein. 

Das Lichtraumprofil ist ein Sicherheitsmass bei der Projektierung von Tunneln und 

anderen Bauten 
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2. ZUR DISKUSSION GESTELLTE PLANUNGSFÄLLE 

(a) In dieser Situation liess das EVED für die in Figur 3 dargestell-

ten Planungsfälle die materiellen Unterlagen aufarbeiten. Diese 

sind in einem Basisbericht dokumentiert. Er beschreibt das 

technisch-betriebliche Angebot, die nachfrageseitigen Entwick-

lungsszenarien sowie die Auswirkungen des NEAT-Angebotes auf den 

Verkehr, die Umwelt, die Betriebs- und Gesamtwirtschaft usw. Die 

im Basisbericht erarbeiteten Resultate bildeten die Grundlage für 

die Zweckmässigkeitsprüfung (ZMP) und die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVP) erste Stufe, deren Ergebnisse hier zusammengefasst 

sind. Zur UVP wurde noch ein spezieller Bericht verfasst. 

iÇhUttd 

(1) (L/S): Lötschberg-Basistunnel Frutigen-Mittelwal11 s mit 

anschliessendem Simplon-Basistunnel Visp-Domodossola/Italien 

(2) (GOT): Gotthard-Basistunnel Amsteg-Biasca 

(3) (YPS): Ypsilon-Variante (Gotthard-Basistunnel mit Zufahrt aus dem 

Raum Chur) 

(4) (SPI): Splügen 1, Splügenbahn mit Basistunnel Thusis-Chiavenna/ 

I tal 1 en 

(5) (SP2): Splügen 2, wie SPI, aber zusätzliche Zufahrt von Basel-

Zürich nach Sargans 

Figur 3: Kartographisches Schema der untersuchten Planungsfälle 
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Die Infrastruktur aller Planungsfälle wurde bewusst als Vollausbau 

definiert: also mit voll ausgebauten Zufahrten von Norden und 

Süden, sodass kapazitätsmässig dereinst der neue Basistunnel und -

soweit nötig - auch die Bergstrecken ausgelastet werden können. 

Bahnhöfe und Streckenausbauten entsprechen einem für die NEAT-

Funktionen optimierten Qualitätsniveau samt zugehörigen Querprofi-

len. Die wichtigsten baulichen Kenngrössen der Planungsfälle sind 

in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Die PI anungsfälle werden relativ zu einem Referenzfal1 (REF) ohne 

NEAT untersucht. Im REF-Fall wird angenommen, dass in der Schweiz 

BAHN 2000 realisiert und das Nationalstrassennetz fertiggestellt 

ist, aber nicht mehr erweitert wird (keine zweite Gotthardröhre, 

keine Rawil-Autobahn etc.). Es wird angenommen, dass der sich in 

Planung befindliche neue Brenner-Eisenbahntunnel realisiert wird. 

(b) Mittels verschiedener Abklärungen wurden die Grundparameter für 

das technisch-betriebliche NEAT-Konzept2) abgeleitet. Die wichtig-

sten Ergebnisse waren: 

� Die konventionelle Radschienentechnik ist die richtige Wahl. 

Magnetschienentechnik wäre für die vorgegebene Aufgabe - unter 

anderem aus zeitlichen Gründen - nicht angemessen. 

� Angesichts der schwierigeren topographischen und siedlungsmässi-

gen Verhältnisse im Alpenraum bzw. im schweizerischen Mittel land 

ist es zweckmässig, die Ausbaugeschwindigkeiten unter den Werten 

anzusetzen, die für die Schneilbahnstrecken in Italien, 

Frankreich und Deutschland optimal sind; aber deutlich oberhalb 

der bisherigen. Figur 4 zeigt die Investitionskosten pro Pla-

nungsfall graphisch. 

� Die NEAT muss in das übrige Schienennetz von BAHN 2000 inte-

griert sein und muss für gemischten Verkehr (Güter- und Per-

sonenzüge) ausgestaltet werden. 

� Das Tunnel profil muss auch den Transport aller LKW nach EG-Norm 

im Huckepack erlauben. 

2) Dieses wird g 1 eichermassen auf jeden Planungsfall angewandt. 
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� Für den Personenverkehr werden auf den Schienentransitachsen 

EC/IC-und Schnellzüge angeboten. 

BAULICHE KENNGRÖSSEN 

L/S GOT YPS SPI SP2 

Li n1enbeschrieb 

-BAHN 2000 

-Neubau Ut-

ti gen-Vi sp 

-Arona mit 

Lötschbg.-

+ Simplon-

Basi stunnel 

-BAHN 2000 

-Neubau Sem-

pach -

Itali en mi t 

Gotth.- und 

Ceneri -

Basi stunnel 

-wie GOT 

+Neubau/Aus-

bau ab 

Buchioe BRD 

bis Trun 

m.Ostast 

als Basis-

tunnelverb. 

-von Buchioe 

b.Chur wie 

YPS 

- a b Chur Neu-

bau b.Lecco 

m. Splügen-

Basi stunnel 

-wie SPI 

+Neubau 

Züri ch-Sai— 

gans 

Neubaustrecken 

km Total 

km CH 

157 

90 

246 

229 

446 

307 

290 

53 

387 

150 

Länge Basistunnel 

km 

L: 38,2 

S: 35,4 
49,3 

G: 49,3 

Y: 25,7 
46, 7 46, 7 

Ausbaustrecken 

km Total 

km CH 

20,3 

20,3 

10,6 

10,6 

49,9 

49,9 

124,4 

59,4 

59,4 

59,4 

Primari nvesti tionen: 

Infrastruktur Mrd Fr. 

Rollmaterial Mrd Fr. 

Anteil Ausland X 

8,8 

0,6 

38 % 

11.1 

1,0 

13 % 

19,1 

1.0 

25 % 

14,2 

0,7 

64 % 

17,1 

0,8 

58 % 

erwartete 

Betri ebsaufnähme 

Basi stunnel 

nach 13,2 

Jahren 

nach 13,7 

Jahren 

nach 17,3 

Jahren 

nach 14,2 

Jahren 

nach 14,2 

Jahren 

Tabelle 1: Wichtigste baulich-betriebliche Kenngrössen der voll aus-
gebauten NEAT-Varianten (Planungsfälle, Quelle: Basis-
bericht) 
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I n f r a s t r u k t u r - K o s t e n 

Ausland Schweiz 

Basistunnel 

Obgrige Tunnels 

Trassee 

übrige Bauten 

Stromversorgung 

Figur 4: Infrastruktur-Investitionskosten für den Vollausbau der 
NEAT-Planungsfälle in Mrd Fr. Das Ypsilon kostet am mei-
sten: gut 14 Mio Fr. in der Schweiz und etwa 4,5 Mrd Fr. im 
Ausland. Am billigsten ist der Lötschberg/Simplon. 

1-1 



Zusammenfassung 

3. ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN 

(a) Prognosen auf Zeiträume von 30-40 Jahren sind sehr unsicher. Es 

wurde deshalb mit zwei angenommenen Szenarien H ("Hoch") und T 

("Tief") gearbeitet, welche den Fächer der allgemeinen Verkehrs-

entwicklungen (ohne NEAT-Einfluss) eingrenzen sollen. 

Im Szenario H wird ein starkes Wirtschaftswachstum - kombiniert 

mit einer bahnfreundlichen Entwicklung der Verkehrsteilung zwi-

schen Bahn und Strasse - unterstellt; im Szenario T das Umgekehr-

te: Schwaches Wirtschaftswachstum und eher strassenfreundliche 

Verkehrsteilung. 

(b) Im Szenario H wurde angenommen, dass das jährliche Wachstum des 

Bruttoiniandproduktes in den massgebenden Ländern (I, CH, BRD) bis 

zum Jahr 2010 etwa 2,5 % und später im Mittel noch 1,7 % beträgt. 

Beim Szenario T liegen diese Annahmen bei 1,5 % (bis 1995) und 

1,0 % danach. Die dazu angenommene Verkehrsentwicklung für die 

beiden Szenarien ist in Figur 5 dargestellt. Auffallend ist, dass 

sich im Szenario H beim Güterverkehr der Bahnanteil auch ohne NEAT 

von heute ca. 50:50 % auf 20:80 % zugunsten der Bahn verschiebt3'; 

und im Szenario T auf 40:60 %. Im Szenario H bedeutet dies, dass 

der alpenquerende Strassen-Güterverkehr auf dem heutigen Niveau 

(ca. 25 Mio t) gehalten werden kann. 

3) Erreicht wird dies durch die sehr optimistische Annahme, dass auch ohne NEAT 

besonders im Güterverkehr bereits eine Umlagerung von der Strasse auf die Bahn 

geschehe, weil die betrieblichen Angebote stark verbessert würden (Reduktion der 

Rangier- und Zollzeiten). 
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Alpenquerender Verkehr 

Personen (Mio/Jahr) 

Güter (Mio t/Jahr) 

Figur 5: Alpenquerender Verkehr ohne NEAT. Annahmen über die 
Entwicklung für das bahnfreundliche und wirtschaftlich 
optimistische Szenario H; sowie das bahnunfreundliche 
und wirtschaftlich pessimistische Szenario T. (Quelle: 
Basisbericht) 
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TEIL II AUSWIRKUNGEN EINER NEAT 

4. VERKEHRLICHE WIRKUNGEN: INTERPRETATION DER MODELLERGEBNISSE 

(a) Eine NEAT verbessert einerseits die Attraktivität der Schweizer 

Bahn-Transitachsen und erhöht andererseits deren Kapazität.4) Der 

Verkehr auf der neuen Basisstrecke setzt sich aus drei Elementen 

zusammen (immer Personen- und Güterverkehr): 

� von der Strasse umgelagerter Verkehr 

� von anderen Bahnachsen umgelagerter Verkehr (CH-Bergstrecken, 
Brenner, z.T. Mont Cenis) 

� Neuverkehr infolge NEAT. 

(b) Solange nirgends Kapazitätsengpässe bestehen, wirkt die NEAT nur 

über ihre Attraktivität. Treten aber Kapazitätsengpässe auf der 

Sch iene oder den Strassenachsen auf, so kann die NEAT den dort 

"abgewiesenen" Verkehr sozusagen "erben". Das wird als Kapazitäts-

effekt bezeichnet. Es leuchtet ein, dass die NEAT-Kapazitäts-

effekte umso kleiner sind, je langsamer das angenommene Verkehrs-

wachstum und je grösser die für den REF-Fal1 angenommenen Kapazi-

täten sind. Beides drückt auf die Wirtschaftlichkeit der NEAT. 

(c) Will man diese Attraktivitäts- und Kapazitätswirkungen der NEAT 

auf den alpenquerenden Personen- und Güterverkehr modellmässig ab-

bilden, so sind viele Annahmen nötig. Die Ergebnisse müssen 

deshalb sehr sorgfältig im Lichte dieser Annahmen interpretiert 

werden. Die in der materiellen Aufarbeitung getroffenen Annahmen 

haben zur Folge, dass die Modellergebnisse die Wirtschaftlichkeit 

4) Im Referenzfall geht man davon aus, dass ca. 470 Züge pro Tag (235 1n jeder Rich-

tung) die schweizerischen Schei tel tunnel s Gotthard und Lötschberg/Simplon passieren 

können und max. ca. 300 weitere Züge durch den Basistunnel (Personen- und Güterzüge) 

rollen. Wenn man das in Personen und Tonnen Güter ausdrücken will, so muss man wei-

tere Annahmen treffen. Im Güterverkehr nimmt die Kapazität (in Tonnen pro Jahr) ab, 

je mehr Züge mit ganzen LKWs beladen sind (Rollende Strasse RLS), well beim Wagen-

1adungsverkehr (WLV) und beim unbegleiteten Kombiverkehr (UKV) ein Zug viel mehr 

Nettotonnen transportieren kann, als wenn ganze Lastenzüge samt Zugfahrzeug verladen 

werden. 
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der NEAT vorsichtig einschätzen. Die beiden wichtigsten Gründe 

dafür sind: 

� Die Kapazität im REF-Fall im Jahre 2010 ist sehr optimistisch 
angenommen. 

� Die Annahme, dass der Transitgüterverkehr antei1smässig auch 
ohne NEAT in grossem Masse von der Strasse auf die Schiene zu-
ruckverlagert wird (massive Trendumkehr, v.a. im Szenario H, 
vgl. Fig. 5), ist vergleichsweise unsicher. 

Beide Faktoren beruhen auf optimistischen Annahmen über das Aus-

mass und die Wirkung von technischen, organisatorischen und insti-

tutionellen Verbesserungen im internationalen Bahngüterverkehr 

ohne NEAT. 

(d) Die Modelle ergeben unter anderem folgende Ergebnisse: 

� Gesamtverkehr: Im Szenario T treten keine Kapazitätsengpässe auf 

der Schiene auf, auch nicht im REF-Fall ohne NEAT. Hingegen er-

geben sich im Szenario H solche Engpässe ohne NEAT schon im 

Jahre 2010 - etwa dann, wenn die NEAT eröffnet werden könnte. 

Die NEAT füllt sich unter diesen Bedingungen innert 10-20 

Jahren. 

� Auswirkungen NEAT auf den alpenquerenden Schienen- und 

Strassenverkehr: Im Szenario H reisen mit NEAT - je nach Pla-

nungsfall - 5-10'000 Personen5> pro Tag mehr mit dem Zug durch 

die Schweiz; und im Güterverkehr kann die Schiene mit NEAT bis 

zu 30 Mio t/a Güter6> aufnehmen. Figur 6 zeigt schematisch, woher 

im jeweiligen Planungsfall der auf der Basisstrecke rollende 

Personenverkehr kommt75. Der Gotthard (bzw. das Ypsilon) erzeugen 

am meisten (und der L/S am wenigsten) Personenmehr-verkehr in 

der Schweiz. Dieses Ergebnis ist stark durch die grosse Reise-

nachfrage zwischen den Grossräumen Zürich/Aar-gau/Basel und dem 

Tessin geprägt. 

Das sind 4-8 % des heutigen und 2-5 % des dannzumal1 gen alpenquerenden Personenver-

kehrs. 

Die heutige Kapazität von Gotthard und Lötschberg beträgt 25 Mio t/Jahr (wenn Domo-

dossola II ausgebaut ist); transportiert werden heute ca. 13 Mio Tonnen. 

Im Güterverkehr führen die Spiügenvarianten zu den grössten Routenumlagerungen in 

die Schweiz. 

z-ll 



Zusammenfassung 

Zusammensetzung des Personenverkehrs 
auf der Basisstrecke 

2010 Szenario H 

von der Berg-
strecke Schiene 

von anderen 
Schienenübergangen 

von Strasse/Luft 

r r m u n 

Neuverkehr 

3 

18 H 

^ l ò -
fi 
«J 

JZ 12-
a 

11.5 

t -Httttt-f 
27 % S 

+ 1 

17.0 
17.5 

GOT YPS 

8.0 

111 u m 

:::82 % 

SPI 

11.0 

^86 %\"z 

SP2 

Figur 6: Modellergebnisse: Zusammensetzung des Personenverkehrs 
im Basistunnel NEAT im Zeitraum nach der Eröffnung 
(2010) bei starkem Wirtschaftswachstum. Der Neuverkehr 
(Personen) beträgt etwa 20 %, der Rest ist Schienen-
verkehr von der Bergstrecke resp. von anderen Alpen-
übergängen (Grundlage: Basisbericht) 

Figur 8 in Abschnitt 7 zeigt die NEAT-bedingte Abnahme der Anzahl 

Lastwagen auf der Gotthardautobahn.85 Die Entlastung ist bei den 

Planungsfällen Gotthard und Ypsilon am grössten; sie beträgt 75 -

100 % des heutigen N2-Verkehrs oder etwa 30 - 50 % des für 2010 

angenommenen N2-Verkehrs, wenn keine NEAT da wäre. 

8) Immer gemäss Model 1rechnungen, und unter der Annahme, dass die 28 t-Limite m i t oder 

ohne NEAT weiter beibehalten wird. 
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5. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE 

(a) NEAT-Investitionen können betriebswirtschaftlich dann amortisiert 

und verzinst werden, wenn genügend NEAT-bedingte Züge mit genügen-

der Ertragskraft auf dieser Infrastruktur die Alpen queren. Die 

Ertragskraft ist bei den Personenzügen (ca. 40 % Auslastung) am 

grössten, und bei den Huckepackzügen mit ganzen LKWs (Rollende 

Strasse) am geringsten. 

(b) Die Planungsfälle Gotthard und Lötschberg/Simplon ergeben ver-

gleichsweise das beste betriebswirtschaftliche Ergebnis. Beim 

Gotthard ist dies wegen der relativ grossen Verkehrsmengen, und 

beim L/S eher wegen der niedrigen Investitionen der Fall. 

Gesamthaft95 ergeben sich für sie bei günstigen Wirtschaftsent-

wicklungen genügend Deckungsbeiträge, sodass das investierte 

Kapital zu Konditionen verzinst und amortisiert werden kann, die 

1-3 % über den Bundesobligationen105 liegen. Die übrigen Planungs-

fälle sind weniger wirtschaftlich. Das Kapital lässt sich um 3-4 

Prozentpunkte weniger gut verzinsen als bei Gotthard oder Lötsch-

berg/Simplon. 

6. BENÜTZERVORTEILE 

(a) Im Personenverkehr stehen die verkürzten Reisezeiten im Vorder-

grund, neben verbessertem Reisekomfort115 und häufigeren Direktver-

bindungen. Tabelle 2 zeigt die Reisezeiteinsparungen für ausge-

wählte Relationen. 

9) Das heisst aus der Sicht aller betroffenen Bahnen gemeinsam. 

10) Bundesobligationen: ca. 1-2 % Realzins plus 3-4 % Teuerungsanteil. Im Vergleich zu 

privaten Investitionen ist das eine unterdurchschnittliche Verzinsung. 

11) Grundsätzlich auch ohne NEAT möglich. Der grosse Tunnelanteil bei der NEAT ist für 

einen Teil der Reisenden ein Nachteil. Touristen können nach wie vor über die land-

schaftlich schönere Bergstrecke fahren. 
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R E I S E - Z E I T E N Mi nuten 

absolut EINSPARUNGEN DURCH NEAT 

Ohne NEAT 

VON MAILAND REF L/S GOT YPS SPI SP2 

nach: * Frankfurt 370 65 80 80 70 70 

� München 270 0 0 35 70 70 

Genf 210 25 0 0 0 0 

� Bern 180 60 25 25 0 0 

� Zürich 210 35 90 90 75 80 

� Chur l) 
260 15 85 160 185 185 

� St Gal 1 en 260 35 90 110 145 145 

VON ZÜRICH 

nach: � Chur 73 0 5 10 10 15 

� Lugano 162 0 80 80 0 0 

� Sion 164 50 0 0 0 0 

1) ohne Berücksichtigung der Postautoverbindung Chur-Bel1inzona 

Tabelle 2: Ausgewählte Reisezeiteinsparungen für die verschie-
denen Planungsfälle im Vergleich zur Situation ohne 
NEAT. Beispiel: Die Reise von St. Gallen nach Mailand 
wird im Planungsfall Splügen um 145 Minuten verkürzt 
und im Planungsfall GOT um 90 Minuten (Grundlage 
Basisbericht) 

(t>) Im Güterverkehr spielen die verkürzten Fahrzeiten im allgemeinen 

eine geringere Rolle, vor allem im Vergleich zu den Zeiteinsparun-

gen, die erzielbar sind, wenn weniger rangiert und Lokomotiven ge-

wechselt werden müssen etc. Hingegen ist hier die erhöhte Kapazi-

tät wichtig und - im Einzelfall - die Tatsache, dass 40 t-LKWs 

schnell durch die Schweiz transportiert werden können. 

(c) Gesamthaft sparen alle NEAT-Reisenden jährlich zwischen etwa 5 Mio 

Stunden Reisezeit im Fall L/S und 15-18 im Fall GOT bzw. YPS. 

(d) Beim Personenverkehr hängt die länderweise Verteilung der Benüt-

zervorteile stark vom Planungsfall ab: Beim Splügen profitieren 

die Schweizer anteiIsmässig am wenigsten und bei YPS und G0T 1 2 ) am 

meisten. 

12) Wegen der starken Nachfrage vom Grossraum Zürich/Nordschweiz ins Tessin. 
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7. UMWELTBELASTUNGEN UND -ENTLASTUNGEN 

(a) Eine NEAT bringt einerseits zusätzliche Umweltbelastungen wie 

Landverbrauch, Beeinträchtigung von Landschaften und Ortsbildern 

durch die Infrastruktur, Lärmbelastungen (v.a. entlang Neu-

baustrecken) sowie Elektrizitätsverbrauch beim Betrieb. Anderer-

seits entlastet der NEAT-Betrieb die Umwelt, weil er Strassenver-

kehr auf die Schiene umlagert. Massgebend ist die Bilanz. 

(b) Figur 7 zeigt, wieviel Land für die NEAT-Trassees13) - je nach Pla-

nungsfall - in der Schweiz und im Ausland gebraucht wird. Ypsilon 

und Gotthard brauchen in der Schweiz am meisten, im Ausland die 

Splügenvarianten. Die Variante Lötschberg/Simplon braucht in der 

Schweiz und gesamthaft am wenigsten Land, was auf den bereits be-

stehenden Ausbau von Basel bis Bern bei BAHN 2000 zurückzuführen 

ist.14^ 

(c) Die einzelnen Planungsfälle beeinträchtigen Natur- und Land-

schaftsschutzgebiete etwa in dem Mass, wie sie Land verbrauchen: 

Ypsilon und Gotthard haben am meisten Anstosslängen der Trassees 

an solche Gebiete, Lötschberg/Simplon und Splügen am wenigsten. 

Beim Gotthard und Ypsilon ist die Beeinträchtigung der schützens-

werten 0rtsbilder15) am grössten. Weiter muss noch mit Eingriffen 

in die Landschaft gerechnet werden im Zusammenhang mit dem Bau der 

Freileitungen und Unterwerke für die Elektrizitätsversorgung - vor 

allem im Alpengebiet. Es gibt auch gewisse Risiken bei der Unter-

fahrung von Talsperren bei Stauseen. Entsprechende Probleme treten 

bei allen Planungsfällen auf. Die Geologen schätzen diese Umwelt-

probleme als lösbar ein. 

13) Zusätzlich zum Landverbrauch für die Infrastruktur müssen noch zwischen 30 und 

100 ha geeignetes Land für die grossen Deponievolumina aus den Tunnelausbrüchen ge-

funden werden. 

14) L/S lastet damit die alte und die neue (BAHN 2000) Doppelspurstrecke Olten-Bern mehr 

aus als GOT. Das bedeutet, dass im Falle L/S der Ost-West-Verkehr auf dieser Teil-

strecke früher an Kapazitätsgrenzen stossen würde als im Falle GOT. 

15) Sieben, bwz. elf Ortsbilder gemäss schweizerischem Inventar. 
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L a n d v e r b r a u c h 

500 400 300 200 100 0 0 100 200 300 400 500 

ha ha 

Ausland Schweiz 

Landwirtschaft Wald übrige 

L/S 

Figur 7: NEAT-bedingter Landverbrauch für Neu- und Ausbaustrek-
ken in der Schweiz und im Ausland. Zum Vergleich: BAHN 
2000 beansprucht ca. 130 ha (Quelle: Basisbericht) 

(d) Die Lärmbelastung an Neu- und Ausbaustrecken wird dort mit Lärm-

schutzwänden16) gedämmt, wo sonst die Lärmpegel über die zulässigen 

Planungswerte steigen würden. Je nach Planungsfall erfordert dies 

8 km (L/S) bis 15 km (YPS und SP2) Lärmschutzwände, was wiederum 

die Landschaftsbilder optisch stören kann. 

16) Kosten: ca. 50-100 Mio Fr. 
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(e) Bei schwachem Wirtschaftswachstum verbraucht die NEAT zwischen 600 

(L/S) und 900 (GOT, YPS) GWh zusätzliche Elektrizität175, davon ca. 

55 % im Winter (Modellergebnisse). Bei starkem Wirtschaftswachstum 

erhöhen sich diese Beträge; beim Lötschberg/Simplon auf ca. 

1000 GWh und beim Gotthard/Ypsilon auf 1500-1700 GWh/Jahr. Der 

schweizerische Anteil dieses Verbrauches beträgt bei hohem Wachs-

tum zwischen 200 GWh (SPI), 400 GWh (L/S) und 1100 GWh (GOT, YPS) 

pro Jahr. 

(f) Die Umweltentlastungen (als Folge der Abnahme von Strassenver-

kehr185) sind umso grösser, je mehr Lastwagen von der Gotthard-

Autobahn N2, dem Brenner und anderen Strassenachsen auf die Bahn 

umgelagert werden. Figur 8 zeigt, dass die Planungsfälle Gotthard 

und Ypsilon am meisten LKWs von der N2 umlagern und die 

Spliigenvarianten am wenigsten. Im Maximum entlastet die NEAT die 

N2 um etwa 1000-1500 LKWs pro Tag. Das sind etwa 30 - 50 % des 

zukünftigen oder etwa 70 % des heutigen LKW-Verkehrs am Gotthard 

1 9 ). Die NEAT entlastet den Brenner um 300-600 LKWs pro Tag. 

(g) Der verminderte Strassengüterverkehr spart Treibstoff, vor allem 

im Ausland. Gesamthaft werden gemäss Modellergebnissen - je nach 

Wachstum - zwischen 200 und 330 Mio Liter Treibstoff pro Jahr 

gespart. Wenn man das energetisch mit dem Elektrizitäts-

mehrverbrauch aufrechnet, ergibt sich - trotz Mehrverkehr -

europäisch eine Nettoeinsparung. Bezogen auf die Schweiz allein 

gibt es netto einen Mehrverbrauch. Die Energiebilanz Mehr-

elektrizität minus eingesparter Treibstoff ist bei den Fällen L/S 

und G0T/YPS deutlich besser als bei den Splügenvarianten und ent-

spricht einer eingesparten Energiemenge von 1-2000 GWh pro Jahr 

(L/S). 

17) Heute brauchen die Schweizer Bahnen ca. 2000 GWh/Jahr. 

18) Massgebend sind die Lastwagen. 

19) bzw. 2-3mal soviel, wie vor der N2-Eröffnung über den Gotthard fuhren. 
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Anzah l LKW pro Tag 

G o t t h a r d (N2 ) und Brenne r 

Brenne r 

3500 

T| 
4500 / 

/ r m 4100 

REF NEAT 

1986 < - 2010 

Got thard ( N 2 ) 

2900 

REF GOT S P I 

L/S YPS SP2 

1980 1986 < - 2010 

Mode l l e r gebn i sse Bas i sbe r i ch t 

Mögliche Kapazitätsengpässe im Gotthardtunnel der N2 nicht berücksichtigt 

Figur 8: Modellergebnisse: Schwerverkehr auf der Brenner-Auto-
bahn (links) und der N 2 (rechts) mit und ohne NEAT im 
Jahre 2010 (Grundlage: Basisbericht) 

(h) Der Rückgang des LKW-Verkehrs auf Transitachsen bringt Schadstoff-

reduktionen aus dem Verkehr, die etwa proportional zum ersetzten 

Strassenverkehr sind. Die N0x-Emissionen an den schweizerischen 

Strassen-Transitachsen205 nehmen dementsprechend um folgende Pro-

zentanteile ab: 

im Fall L/S 

im Fall GOT oder YPS 

im Fall SPI 

im Fall SP2 

6-11 % 1 

15-21 % 

1- 3 % 

6- 8 % 

NEAT-bedingte Abnahme der 
- NOx-Emissionen aus dem Transit-
verkehr entlang der N2 2 1 ) 

20) Zum Beispiel Urserental, Leventina. 

21) Model 1ergebnisse; ohne flankierende verkehrspolitische Massnahmen. 
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(i) Die Lärmentlastung an den Autobahn-Transitachsen ist gering; sie 

liegt im Bereich von max. 1-2 dB(A). 

8. REGIONALWIRTSCHAFT, RAUM, SIEDLUNG 

Die innerschweizerisch regionale Verteilung der positiven und negati-

ven NEAT-Wirkungen ist primär für die betroffenen Regionen wichtig. 

Aus gesamtschweizerischer Sicht sind sie untergeordnet; sie müssen 

aber unter dem Gesichtspunkt der Regionalpolitik des Bundes mitberück-

sichtigt werden. 

(a) Während der Bauphase schafft die NEAT Beschäftigung; etwa propor-

tional mit den Investitionskosten. Gesamthaft gibt dies in der 

Schweiz während 20 Jahren für durchschnittlich 4-10'000 Leute Ar-

beit im Baugewerbe, seinen Zulieferbranchen, für Stromversorgungs-

und Bahnausrüstungsanlagen etc. Etwa ein Drittel davon fällt im 

Baugewerbe an für Baulose entlang dem jeweiligen NEAT-Korridor. 

(b) Im Betrieb wirkt die NEAT auf zwei Ebenen auf die Beschäftigung: 

Die Bahnen selber brauchen einerseits wegen des Mehrverkehrs mehr, 

und andererseits wegen des rationelleren Betriebes weniger Perso-

nal. Im Netto-Effekt braucht es mehr Personal, und zwar je nach 

Planungsfall und Verkehrswachstum zwischen wenigen hundert und gut 

tausend Arbeitskräften225. Zweitens sparen Fahrgäste Reisezeit. Bei 

den Geschäftsreisen ist dies zum Teil Arbeitszeit. Gesamthaft ent-

spricht die Summe dieser Einsparungen der Arbeitszeit von mehreren 

hundert bis gegen 3000 Arbeitsplätzen, wovon der grössere Teil den 

ausländischen Geschäftsreisenden zugute kommt. 

(c) Die NEAT beeinflusst auch die Attraktivität der Regionen als Orte 

für das Wohnen, Erholen und für die Wirtschaft. Dabei interessiert 

insbesondere, ob die relativen Veränderungen gesamthaft zugunsten 

der wirtschaftlich schwächeren (Berg-)Regionen wirken oder umge-

kehrt. Verkehrsgunstmässig wirkt einzig die L/S-Linienführung 

22) Schweizer Bahnen. 
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mehrheitlich zugunsten peripherer Räume und weniger zugunsten der 

Agglomerationsräume im Mittel land. Bei allen Varianten ist aber 

diese Wirkung klein - und räumlich weniger punktförmig - etwa im 

Vergleich zu einem grossen Flughafen. Die NEAT-bedingte Umweltent-

lastung wirkt sich bei allen PIanungsfällen vor allem positiv auf 

die räumliche Qualität entlang der N2-Autobahn aus; speziell in 

der Innerschweiz und im Tessin. Diese Entlastung ist zwar im Pla-

nungsfall Gotthard (und Ypsilon) am grössten, aber auch die neue 

Umweltbelastung fällt im gleichen Korridor an. Wird hingegen die 

L/S oder eine Splügenvariante realisiert, so wird zwar die N2-

Achse weniger entlastet, aber die zusätzlichen Belastungen fallen 

dann nicht in der Innerschweiz und im Tessin an. Gesamthaft ist 

die räumliche Prägungskraft der NEAT innerschweizerisch nicht sehr 

gross: Tendenziell ist der Planungsfall L/S am ehesten mit dem 

Ziel "Abbau räumlicher Disparitäten" im Einklang. Zur Frage, in-

wiefern eine NEAT-CH - oder der Verzicht darauf - einen Einfluss 

auf die internationale Standortgunst der Schweiz hätte, liegen 

keine Ergebnisse vor. 

9. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG 

(a) Gesamtwirtschaftlich sind die NEAT-Ergebnisse günstiger als rein 

betriebswirtschaftlich. Das heisst, die extern erzeugten Nutzen 

bei den Benutzern und infolge Umweltentlastung etc. sind grösser 

als die externen Uniweltkosten. In der Kosten-Nutzen-Analyse 

verbessert sich dadurch die rechnerische Verzinsbarkeit der 

Investitionen gemäss Grobschätzungen um etwa 3 bis 4 Prozentpunkte 

gegenüber den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen. Der höhere 

Wert gilt für die Planungsfälle Gotthard und Ypsilon und der 3 %-

Wert eher für L/S und Splügen. 

(b) Würde die Brenner-Basisstrecke nicht gebaut, so hätte dies keinen 

grossen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der NEAT. Bei günsti-

gem Wirtschaftswachstum würden gemäss Modellrechnungen in der 
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Schwe iz Kapazitätsprobleme auftreten. Die Verbesserung der mög-

lichen Kapital Verzinsung ist beim Splügen am grössten (ca.l %). 

10. ETAPPIERUNG DER NEAT UND ÜBERGANGSLÖSUNGEN 

(a) Alle untersuchten Planungsfälle beziehen sich auf den Zustand mit 

voll ausgebauten Zufahrten im In- und Ausland. Das heisst: kapazi-

tätsmässig können nicht nur der Basistunnel, sondern auch die be-

stehenden Bergstrecken Gotthard und Lötschberg/Simplon ausgelastet 

werden. Etappierungen sind zweck-mässig. Die erste NEAT-Etappe 

umfasst den Basistunnel und die Mindestzufahrten für einen 

sinnvollen Betrieb. Dafür sind bei den Varianten Lötschberg/Sim-

plon und Gotthard ca. 4-5 Mrd Fr. nötig und bei den übrigen Fällen 

ca. 7-8 Mrd Fr., was rund 30-50 % der jeweiligen Endausbaukosten 

ausmacht. 

(b) Übergangslösungen sind Massnahmen, die erlauben, dass schon kurz-

und mittelfristig (also lange vor der Eröffnung des Basistunnels) 

auf einer der bestehenden Transitachsen Lastwagen mit Eckhöhen 

möglichst bis zu 4 m auf der Bahn durch die Schweiz geführt werden 

können. Es war nicht Gegenstand der hier durchgeführten Arbeiten, 

diese Lösungen auszuarbeiten und ihre Zweckmässigkeit zu prüfen. 

Dazu hat der Bundesrat ein spezielles interdépartementales Leit-

organ eingesetzt. Dieses erarbeitet solche Lösungen zusammen mit 

den SBB und BLS im Rahmen der aufgenommenen Verhandlungsgespräche 

mit der EG. 

11. FINANZIERUNGSFRAGEN 

Im Rahmen der Zweckmässigkeitsprüfung wurden erst grobe Voruntersu-

chungen zur Finanzierungsfrage durchgeführt. Aus einem grossen Spek-

trum von Möglichkeiten wurde das Territorialprinzip näher betrachtet. 

Danach finanziert jedes Land die auf seinem Territorium nötigen Inve-

stitionen, sowohl Unterhalts- und Betriebskosten. Entsprechend flies-
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sen ihm - bwz. seinen Bahnen - auch die Verkehrserträge zu. Mit diesem 

System leistet die Schweiz netto einen bedeutenden Beitrag zum 

Transitverkehr zugunsten der Nachbarländer, denn es fallen anteils-

mässig viel mehr Kosten als Erträge und Benützervorteile auf die 

Schweiz. Die Höhe dieses Beitrages hängt vom Planungsfall ab. Wenn man 

ihn zu Konditionen von langfristigen Bundesobligationen ausdrückt, so 

ergibt eine Grobschätzung aufgrund der Modellergebnisse Werte in der 

Grössenordnung von mehreren Milliarden Franken. 

Im Gegensatz beispielsweise zum Kanaltunnel scheint eine private 

Finanzierung einer NEAT wenig zweckmässig: Während beim Kanaltunnel 

schon nach einer Bauzeit von 5-6 Jahren Betriebseinnahmen erwartet 

werden, ist die Vorfinanzierungsphase der NEAT fast dreimal länger. 

Zudem liegen die anzubauenden und neu zu erstellenden Zufahrten der 

NEAT in siedlungsmässig sehr viel schwierigeren Gebieten als beim 

Kanaltunnel. Im weiteren sind die finanziellen Risiken einer NEAT 

(schon wegen der viel längeren Bauzeit und der völlig andersartigen 

Geologie) aufgrund der bisher vorliegenden Modellergebnisse grösser 

als beim Kanalprojekt. 

12. GESAMTBEWERTUNG 

Tabelle 3 fasst die Modellergebnisse für ausgewählte Auswirkungen zu-

sammen (während Figur 9 deren Bewertung anhand von Vergleichswerten 

mit anderen Projekten darstellt). 
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L/S GOT YPS SPI SP2 

T H T H T H T H T H 

i VERKEHR 2010 

alpenquerender PV CH 

Schiene (Mio Pers./a) 11,5 15,2 13,1 17,8 13,3 18,8 12,3 16,3 12,3 16,3 

Zunahme ggü. REF-Fall % 17 22 34 42 36 50 26 30 26 30 

Abnahme PV Strasse CH 

(Mio Pers./a) 0,1 0,4 0,9 1,8 0,9 1,8 0,3 0,6 0,3 0,6 

alpenquerender GV CH 

Schiene (Mio t/a) 26,5 54,2 29 58,8 29,6 61 25,4 57,2 27,2 60,4 

Zunahme ggü. REF-Fall % 50 36 64 48 67 53 44 44 54 52 

Abnahme GV Strasse CH 

(Mio t/a) 1,0 1,6 1,7 2,8 1,7 2,8 0,1 0,3 0,6 1,0 

2 BETRIEBSWIRTSCHAFT 1 5 

1ER alle Länder % neg. 3,2 neg. 3,2 neg. neg. neg. neg. neg. neg. 

CH % 0,7 3,3 1,1 3,5 0,2 1,8 neg. 1,2 neg. neg. 

Kapitalwert (5 %) 

al le Länder Mrd Fr. -3,2 -1,6 -3,9 -1,8 -7,2 -6,0 -6,0 - 6 , 0 -7,2 -7,6 

CH Mrd Fr. -2,0 -1,0 -2,8 -1,3 -4,5 -3,5 -1.3 -1,2 -2,7 -2,8 

3 BENUTZER 

Reisezeiteinsparungen P\ 

alle Länder Mio Std/a 4,9 5,9 15,2 17,6 17,7 20,4 7,3 9,1 7,8 9,6 

CH Mio Std/a 2,2 2,3 10,0 11,1 11,5 12,9 2,2 2,4 2,5 2,7 

4 UMWELT 

Natur + Landschaft 

Anstosslänge an Schutz-

gebiete (km) 64 79 127 57 102 

Landverbrauch (ha) 125 249 540 415 434 

Energi everbrauch 

(Mio kWh/a) 570 1030 880 1450 880 1700 540 1350 790 1470 

Emissionsreduktion % 

CH-Pässe - 6 -11 -15 -21 -15 -22 -1 - 3 - 6 - 8 

Trei bstoffmi nderverbr. 

(Mio 1t/a) -200 -300 -210 -320 -210 -320 -120 -260 -160 -270 

5. GESAMTWIRTSCHAFT 

1ER alle Länder % 2,1 6,1 3,0 6,9 1,0 4,0 neg. 2,1 neg. 0,8 

CH % 1 4,4 2,6 5,1 1,6 3,5 0,6 3 neg. 0,8 

Kapitalwert (5 X) 

al le Länder Mrd Fr. -2,0 +1,5 -1,8 +2,9 -4,5 -1,0 -4,7 -2,6 -5,8 -4,3 

CH Mrd Fr. -1,8 -0,5 -2,0 +0,2 -3,4 -1,7 -1,1 -0,7 -2,9 -2,2 

1) in realen Grössen 

Tabelle 3: Auswirkungen der NEAT - Planungsfälle gemäss Modellergeb-
nissen: Wichtigste Kenngrössen für die Bereiche Verkehr, 
Benutzer, Umwelt und Wirtschaftlichkeit (Quelle: Basis-
bericht) 
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Figur 9: Gesamtübersicht: Bewertung der NEAT-Planungsfälle anhand von 
Vergleichswerten für alle Zielbereiche, Szenario H. Positive 
Aspekte nehmen nach rechts zu, negative nach links. 
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Zusammenfassung 

TEIL III BEURTEILUNG DER GRUNDFRAGEN 

In der Zweckmässigkeitsprüfung werden alle verfügbaren Fakten, die An-

nahmen, die Modellergebnisse und deren Interpretation systematisch be-

handelt. In Figur 9 sind sie anhand eines sachlich gegliederten Ziel-

systems bewertet. Der abschliessende Teil der Zweckmässigkeitsprüfung 

führt nun diese Gesamtergebnisse wieder auf die beiden Grundfragen 

zurück: 

� Ist eine NEAT durch die Schweiz überhaupt zweckmässig? 

� Welche NEAT ist die zweckmässigste? 

Dabei ist einmal mehr die Rolle der Experten in Erinnerung zu rufen. 

Sie sollen die notwendigen politischen Entscheide nicht vorwegnehmen. 

Es ist vielmehr ihre Aufgabe, die Beurteilung der Lage so übersicht-

lich darzustellen, dass für die politischen Entscheidungsträger klar 

wird, wie und warum sie sich mit ihren Prioritäten zu den Grundfragen 

stellen; welche Konsequenzen sich aus den Ergebnissen der Zweckmässig-

keitsprüfung für sie ergeben. In diesem Sinne haben Experten die 

Grundfragen nicht absolut, sondern nur konditional zu beantworten, das 

heisst in Abhängigkeit der von der Politik festzulegenden Marschrich-

tungen in bezug auf Transitverkehr. 

13. VERKEHRSPOLITISCHE MARSCHRICHTUNGEN UND NEAT 

(a) Grundsatzebene 

Es ist möglich, die Frage, ob eine NEAT zweckmässig sei, schon auf 

grundsätzlicher, ordnungspolitischer Ebene zu erörtern, ohne über-

haupt auf projektspezifische NEAT-Merkmale im Detail einzugehen. 

Dabei zeigt sich allerdings, dass ein Ja- oder Nein-Entscheid auf 

dieser Ebene nur denkbar ist, wenn man von eher fundamentalisti-

schen Vorstellungen ausgeht: 
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Von vier "artreinen" verkehrspolitischen Grundhaltungen, die in 

der ZMP betrachtet wurden, führt nur eine "De Luxe Politik" zu ei-

nem vorbehaltlosen Ja-Entscheid. Das ist eine sektorielle Ver-

kehrspolitik, die jeden Verkehrsträger so komfortabel ausbaut, 

dass immer und überall genügend Kapazitäten und modernste Infra-

strukturen bereitstehen. Alle Verkehrsbedürfnisse werden 

befriedigt, zum Teil mehrfach . Auf die Dauer wird dies unwirt-

schaftlich und erzeugt bei zu tiefen Preisen zu viel Mobilität und 

Verkehr. 

Auf der Gegenseite gibt es eine fundamentalistische Haltung, die 

generell keinen Ausbau der Verkehrswege zulässt - weder Strasse 

noch Schiene. Bezogen auf die Transit-Frage ist das eine "Ri egei-

Pol itik", die sagt, mehr Verkehr sei ökologisch und gesellschaft-

lich schädlich; man müsse den Verkehr unterbinden, damit sich die 

Wirtschaft im Raum besser organisiere. Zum gleichen negativen 

Nein-Entscheid könnte auch eine extreme Konkurrenzpolitik Schiene 

gegen Strasse führen, die sagt, dass "einzig an den Tanksäulen und 

am Billetschalter entschieden werde, welche Verkehrsträger nötig 

seien". Eine solche Philosophie bestreitet grundsätzlich, dass es 

externe Kosten des Verkehrs oder gemeinwirtschaftliche Leistungen 

gebe. 

Die Grundfragen sind jedoch nicht mehr so fundamentalistisch be-

antwortbar, wenn man zwischen diesen verkehrspolitischen Eckpunk-

ten eine differenziertere Politik betrachtet, die wir mit dem 

Stichwort Bahn mit Strasse kennzeichnen. Hier wird versucht, jedem 

Verkehrsträger jene Aufgaben zu geben, die er wirtschaftlich und 

sozialökologisch am wirksamsten lösen kann. Im Gütertransitverkehr 

heisst dies zum Beispiel, dass Strasse und Bahn gemeinsam eine ef-

fiziente Transportkette Strasse-Terminal-Bahn-Terminal-Strasse 

aufbauen. 

Im Rahmen einer solchen Grundsatzpolitik "Bahn mit Strasse" be-

trachten wir im folgenden die in Figur 10 dargestellten transit-

pol itischen Marschrichtungen; für jede diskutieren wir die Grund-

fragen. So wird konkreter sichtbar, bei welchen verkehrspoliti-

schen Prioritäten eine NEAT zweckmässig ist, und gegebenenfalls 

welche. 
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Figur 10: NEAT-bezogene verkehrspolitische Marschrichtungen, die 
zu unterschiedlichen Beurteilungen der Zweckmässigkeit 
führen: sowohl in bezug auf die Frage, ob eine NEAT 
zweckmässig sei als auch in bezug auf die Frage, welches 
die beste Variante wäre 

(b) Europäische und schweizerische Bedürfnisse 

Die fünf Marschrichtungen lassen sich zunächst in zwei Hauptgrup-

pen teilen: Bei der einen steht Europa-Transit im Vordergrund und 

bei der andern sind es vermehrt innerschweizerische Bedürfnisse, 

sowohl verkehrliche wie umweltpoliti sehe: 

- Bei den Europa-ori enti erten Marschrichtungen (1) und (2) steht 

das Anliegen im Vordergrund, eine neue vollwertige Bahntransit-

achse durch die Schweiz für den europäischen Nord-Südverkehr zur 

Verfügung zu stellen. Attraktive Reisezeiten, hohe Kapaziäten 

sind im Vordergrund. Die NEAT soll vor allem die europäischen 

Hochgeschwindigkeitsbahnen nördlich und südlich der Alpen 

miteinander verbinden.235 

- Die auf schweizerische Bedürfnisse konzentrierten Marschrichtun-

gen (3) bis (5) legen die Prioritäten umgekehrt: Zwar geht es 

auch hier um die Modernisierung des internationalen Schienen-

Transitverkehrs durch die Alpen. Es wird aber stärker darauf ge-

achtet, dass auch die schweizerischen Bedürfnisse erfüllt wer-

den: verkehrliche, ökologische, wirtschaftliche. 

23) Sowohl für den Güter- als auch den Personenverkehr. 
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(c) Neue Transitachse 

Bei dieser Politik wird es als wichtiger Vorteil betrachtet, wenn 

neue Alpentransversalen auch neue europäische Verbindungsachsen 

schaffen und neue Räume besser verbinden; dies aus verschiedenen 

Gründen: 

� Zum einen kann man auf diese Weise die Verkehrsbeziehung zwi-
schen bestimmten einzelnen Zentren oder Subzentren stark ver-
bessern und so gegebenenfalls deutlichere räumliche Wachstums-
impulse zwischen diesen Zentren auslösen, als wenn eine bereits 
bestehende Verkehrsachse verbessert würde. 

� Zum zweiten wird es weniger wahrscheinlich, dass der Transit-
verkehr durch die Schweiz infolge Naturkatastrophen unterbro-
chen wird (wie dies 1987 am Gotthard geschah).245 

In beiden diesen Punkten weist der Planungsfall Splügen die gröss-

ten Vorteile auf. Auf der anderen Seite ist die Gotthardachse der 

typischste Fall für den Ausbau einer bestehenden Achse. 

(d) Maximale Eigenständigkeit 

Bei dieser Strategie steht im Vordergrund, dass die Schweiz ge-

willt ist, eine europäische Transitverpflichtung in vollem Umfang 

und ohne Verzögerung wahrzunehmen. Sie finanziert auch eine teure 

Lösung, unter Umständen sogar dann, wenn der Transitverkehr nicht 

mehr - wie früher einmal - ein Geschäft für die Schweizer Bahnen 

wäre oder gar, wenn sich eine NEAT unter dem Gesichtspunkt der 

schweizerischen Verkehrsbenützer nicht aufdrängte. Auf der anderen 

Seite legt die Schweiz aber grössten Wert darauf, dass sie mög-

lichst selbständig und ohne Verzögerungsrisiken handeln kann. Mit 

dieser Gewichtung der Kriterien ist die Frage nach der Zweckmäs-

sigkeit oder Notwendigkeit einer NEAT-CH sozusagen im voraus posi-

tiv beantwortet. Gleichzeitig kommen jene Varianten in den Vorder-

grund, bei denen die Schweiz möglichst eigenständig und zügig ent-

scheiden, projektieren und bauen kann, und die auch möglichst we-

nig störungsanfällig betrieben werden können. 

Bei dieser Politik ist der Planungsfall Gotthard am zweckmässig-

sten. Er ist mit dem geringsten Koordinationsaufwand realisierbar. 

Auch aus geologischer Sicht sind grössere Risiken und Verzöge-

rungsmöglichkeiten am geringsten. Am unzweckmässigsten erscheinen 

24) Bei kleineren Störungen 1st aber eine Vierspur-Strecke mit Basis- und Bergtunnel 

leistungsfähiger und eher zuverlässiger als zwei unabhängige Doppelspurstrecken. 
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die Splügenvarianten, während die Fälle L/S und YPS eine Mittel-

stellung haben. 

(e) Öko-Politik 

Darunter verstehen wir eine Öffnung der "Riegelpolitik". Das be-

deutet, dass - kurzfristig - nicht versucht wird, mit verkehrspo-

litischen Instrumenten den Gesamtverkehr zu reduzieren. Vielmehr 

wird die Verkehrsteilung zwischen Strasse und Bahn so verändert, 

dass die Umweltbelastung geringer wird. Das bedeutet, dass eine 

NEAT nicht a priori abgelehnt wird. Hingegen wird sie nur unter 

Bedingungen akzeptiert; wenn sie zum Beispiel möglichst wenig neue 

Umweltbelastungen erzeugt und bestehende Belastungen durch Ver-

kehrsumlagerungen von der Strasse auf die Bahn möglichst stark ab-

baut. Gesamthaft sollte die Umweltbelastung abnehmen - sicher 

nicht zunehmen. 

Mit dieser Politik ergibt sich zunächst ein Dilemma bei der Wahl 

zwischen den Fällen Lötschberg/Simplon und Gotthard: Der Fall L/S 

bringt die geringsten neuen Umweltbelastungen, aber der Gotthard 

lagert tendenziell am meisten Schwerverkehr von der Strasse auf 

die Schiene um. Es ist jedoch festzustellen, dass bei keinem 

Planungsfall, am wenigsten beim Fall L/S, das kapazitätsmässige 

Potential der NEAT von selbst ausgeschöpft wird, Güterfernverkehr 

auf die Bahn zu verlagern. Eine Öko-Politik würde deshalb die 

Forderung nach flankierenden Massnahmen stellen, um diese poten-

tielle Wirksamkeit der NEAT voll auszuschöpfen. Insbesondere bei 

relativ schwachem Verkehrswachstum bleibt viel Raum, mit solchen 

Massnahmen die umweltentlastende Wirkung der NEAT zu verbessern. 

(f) Vorsichtige Transit-Investitionspolitik 

Diese Politik fragt: Wie können wir mit den kleinstmöglichen Inve-

stitionsrisiken unseren Transitpflichten nachkommen und dabei 

gleichzeitig innerschweizerische Bedürfnisse befriedigen? Bei ei-

ner solchen Politik sind gut etappierbare Lösungen interessant, 

die einerseits wenig Investitionsmittel erfordern und andererseits 

viel Handlungsspielraum für Ausbaumöglichkeiten lassen. Gotthard 

und Lötschberg/Simplon stehen im Vordergrund: Der Gotthard erfor-

dert zwar im Endausbau 3 Mrd Fr. mehr Investitionen als L/S; für 

die erste Ausbauetappe jedoch höchstens 1 Mrd Fr. mehr. Beim Gott-
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hard ist die Wirtschaftlichkeit etwas besser, aber beim Lötsch-

berg/Simplon sind die finanziellen Risiken255 geringer. Der 

Gotthard schliesst das Tessin, und der Lötschberg das Wallis265 

besser an das Mittel land an; der Simplon-Basistunnel wertet die 

Simplonlinie auf. Zudem baut der Planungsfall L/S räumliche 

Disparitäten eher ab, während sie der Gotthard tendenziell 

verstärkt. Dafür kann das auf schweizerische Bedürfnisse 

reduzierte Ypsilon275 beim Gotthard als spätere Ausbauetappe 

betrachtet werden. Die Planungsfälle Splügen sind wenig 

zweckmässig, selbst wenn in Betracht gezogen wird, dass die 

Schweiz bei SPI die geringsten Investitionen tätigen müsste: Schon 

die erste Etappe (Basistunnel) muss mit dem Ausland koordiniert 

werden. 

(g) Maximaler Verkehrsnutzen 

Im Gegensatz zur Politik (f) steht hier eine grosszügigere Inve-

stitionspolitik zur Diskussion. Neben Wirtschaftlichkeit sind ver-

kehrliche Attraktivität und Kapazität der Schiene die wichtigsten 

Kriterien. Bei dieser Politik tritt der Gotthard in den Vorder-

grund, gefolgt entweder vom Ypsilon oder vom Lötschberg/Simplon. 

Das Ypsilon kann mithalten, sofern Wirtschaftlichkeit im Vergleich 

zur verkehrlichen Attraktivität weniger wichtig ist; beim Lötsch-

berg ist es gerade umgekehrt. Ein maximaler Verkehrsnutzen wäre 

besonders beim Fall L/S erst mit flankierenden Massnahmen zu er-

reichen. 

Figur 11 fasst die Diskussion über den Zusammenhang zwischen verkehrs-

politischen Prioritäten und der Zweckmässigkeit der verschiedenen Pla-

nungsfälle zusammen. Sie zeigt, dass die Splügenvarianten nur unter 

der Eurotransit-Politik mit Gewicht auf neuen Transitachsen im Vorder-

grund stehen. Bei den übrigen Marschrichtungen stehen immer der Gott-

hard oder der Lötschberg/Simplon im Vordergrund, häufig nahe beisam-

men. 

25) Bei schwachem Wirtschafts- und Verkehrswachstum. 

26) Dafür genügte schon der Lötschberg-Basistunnel, ohne neuen Simplontunnel 

2 7 ) Ypsilon-Variante ohne Ausbauten nördlich von Chur 
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SCHWEIZERISCHE TRANSIT-POLITIK NEAT 
Ja/Nein? 

Welche NEAT? 
(Reihenfolge) 

EUROPA TRANSIT ORIENTIERT 

(1) Neue Transit-Achsen Ja SP, L/S, YPS, GOT 

(2) Max. Eigenständigkeit 
Geringe Risiken 

Ja, aber GOT, YPS*), L/S, SP 

AUF CH-BEDÜRFNISSE 
ORIENTIERT 

(3) Öko-Politik 

� Entlastung Strasse 
nein, sofern 

nicht YPS, GOT, L/S, SP 

� Zusatzbelastungen ja, aber L/S,GOT,SPI,YPS,SP2 

(4) Vorsichtige Investitionen 
für Transit 

ja, sofern L/S, GOT, YPS*), SP 

(5) NEAT mit max. Verkehrsnut-
zen (CH) + Wirtschaftlich-
keit 

ja YPS, GOT, L/S, SP 
bzw. . 
GOT, L/S, YPS SP 

YPS-Mi nimal-Vari ante, vgl. Kapitel 8 

Figur 11: Die dargestellten schweizerischen Transit-Politiken (1) bis 
(5) führen zu unterschiedlicher Beurteilung der Frage "NEAT 
Ja oder Nein" und zu unterschiedlichen Präferenzen unter den 
Planungsfällen: ("Sage mir, welche Transit-Politik du ver-
folgst und ich sage dir, wie du dich zur NEAT-Frage stellen 
würdest") 
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14. IST EINE NEAT ZWECKMÄSSIG? 

(a) Erwartungen an eine NEAT 

Um diese Frage zu beantworten, betrachten wir nochmals die Erwar-

tungen, die an eine NEAT gestellt werden.2S) 

(1) Die NEAT soll dem Druck zur Aufhebung der 28 t-Gewichtsgrenze 

für Lastwagen entgegenwirken. 

(2) Langfristige Transitlösunq: 

Die NEAT muss einen grundsätzlichen Beitrag der Schweiz zur 

langfristigen Bewältigung des alpenquerenden Transitverkehrs 

leisten. Sie verbindet Hochleistungsbahnen im Süden, Norden 

und Westen der Schweiz; und sie trägt mittels technischer 

Nachrüstung der Bahn allgemein zur Sicherung der Bahnzukunft 

bei. 

(3) Umlagerung von Strassenverkehr auf die Schiene aus Umweltgrün-

den: 

Die NEAT soll einen möglichst grossen Teil des alpenquerenden 

Verkehrs übernehmen, der sonst auf der Strasse wäre. Besonders 

der Güterfernverkehr sollte auf die Schiene. 

Eine NEAT kann als zweckmässig bezeichnet werden, wenn sie Wesent-

liches zur Lösung dieser Probleme beiträgt. Dabei soll sie mög-

lichst geringe neue Umweltbelastungen erzeugen und gleichzeitig 

bestehende Umweltbelastungen durch den Strassenverkehr abbauen. 

Weiter sollen die dazu notwendigen Mittel wirtschaftlich wirksam 

eingesetzt sein, jedenfalls wirtschaftlicher, als wenn man die 

Probleme anders anginge - oder gar nicht. 

(b) Die NEAT kann nur langfristig einen Beitrag zum Transitproblem 

leisten; sie ist frühestens ab etwa 2010 betriebsbereit. Ihr Po-

tential, neuen Transitverkehr aufzunehmen und bestehenden von der 

Strasse zu übernehmen, ist respektabel, besonders im Güterverkehr: 

28) Dabei lassen wir rein politische Argumente ausser acht, wie etwa eventuelle Präfe-

renzen ausiändischer Stellen oder der verschiedenen Komitees für bestimmte Linien-

führungen . 
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Sie hat Kapazität295, um den gesamten Güterverkehr zu übernehmen, 

der heute auf der Strasse über den Brenner und durch die Schweizer 

Autotunnels nach Italien geht. 

Wie vollständig und wie wirtschaftlich dieses Potential realisiert 

werden kann, hängt von verschiedenen Umfeldfaktoren ab, die teil-

weise mit flankierenden Massnahmen im Verkehr beeinflussbar sind, 

teilweise aber nicht (Bsp. al lg. Wirtschaftswachstum in Europa). 

Im folgenden rekapitulieren wir die wichtigsten Voraussetzungen für 

die Zweckmässigkeit einer NEAT: 

(c) Güterverkehr: 

Im Güterverkehr kann ein grosser Teil der Attraktivität 
der Bahn mit organisatorisch-administrativen und tech-
nisch-betrieblichen Verbesserungen ohne die verkürzten 
Fahrzeiten und Profilerweiterungen einer NEAT-Infrastruk-
tur erreicht werden.305 Dazu sind aber grosse, internatio-
nal koordinierte Anstrengungen nötig: 

� die Einführung von direkten Blockzügen zwischen wichtigen Rela-
tionen ohne Rangieren; auf breiter Basis. 

� die Elimination bzw. drastische Reduktion der zolltechnisch/ad-
ministrativen und betrieblichen Grenzaufenthaltszeiten sowie 
Lok-Wechsel. 

� rationelle/weitgehend automatisierte und international verein-
hei11ichte Güter-Umsch1agstechni k. 

� echte Integration und Ausbau der Transportkette Strasse-Bahn-
Strasse für den unbegleiteten Kombiverkehr (UKV), mit entspre-
chender Koordination Bahn-Terminal-Strasse. Diese technisch/ 
institutionellen Innovationen müssen die Voraussetzungen schaf-
fen, dass längerfristig - etwa bis 2015 - die unrationelle Rol-
lende Strasse weitestgehend durch UKV ersetzt wird. Daran hat 
besonders die Schweiz ein grosses Interesse. Bis in ca. 20-30 
Jahren muss das kosten- und zeitraubende, überholte Rangieren 
durch modernere Techniken ersetzt werden. Das setzt grundle-
gende Innovationen voraus. 

� fl exibles, segmentorientiertes Produkte-Management, kombiniert 
mit optimaler Wagenbewirtschaftung, unter anderem mittels Tele-
mati k. 

29) Neben den Personenzügen, die pro Tag bis zu ca. 30'000 Personen bewältigen können, 

was ca. 10 % des gesamten zukünftigen alpenquerenden Verkehrs auf Strasse und 

Schiene entspricht. Bezogen auf den heutigen Reiseverkehr durch die Schweizer Alpen 

sind es ca. 20 %. 

30) Das erklärt auch weitgehend, warum sehr hohe Fahrgeschwindigkeiten, besonders für 

den Güterverkehr im Alpengebiet, nicht zweckmässig sind. 
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� das Angebot an Zügen prioritär auf die ertragsstärkeren Markt-
segmente des UKV und WLV ausrichten und bei Engpässen - länger-
fristig - zuerst das Angebot für die Rollende Strasse begren-
zen. Langfristig muss der UKV die übrigen Formen des Güter-
Ferntransportes wirtschaftlich weitgehend verdrängen. 

� Relationtarifierung (nicht Distanztarifierung), differenziert 
nach Gütersegmenten und Kundenanforderungen. 

Diese Massnahmen innert 20-30 Jahren - international ko-
ordiniert - zu realisieren, ist aber für die betroffenen 
Bahnen und Staaten eine noch schwierigere und grössere 
Herausforderung als der Bau der NEAT. 

Den Schweizer Bahnen kommt dabei zwar eine zentrale Aufgabe zu. Das 

allein genügt aber nicht: es braucht auch die volle Koordination unter 

den europäischen Bahnen und die Zusammenarbeit mit der Strasse auf in-

ternationaler Ebene - alles ohne wenn und aber.315 

Das wiederum erfordert, dass die Regierungen ihre Bahnen wo nötig zu 

dieser Koordination zwingen; und ihnen und der Strasse auch die nöti-

gen Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit im Gesamtinteresse geben. 

Eine NEAT - als Symbol für eine moderne Alpentransitbahn und für eine 

neue Aera im Ferngüterverkehr - wird ihrerseits flankierend wirken, um 

die weitgreifenden technisch-betrieblichen und organisatorisch-in-

stitutionellen Innovationen auszulösen, die es im Güter-Fernverkehr 

braucht. 

Auf diese Weise können die NEAT und die oben beschriebenen flankieren-

den Massnahmen zusammen die Attraktivität der Bahn32) im alpenquerenden 

Ferngüterverkehr genügend erhöhen, um auch die Kapazität der NEAT 

weitgehend auszuschöpfen und die Strassen entsprechend zu entlasten. 

Erst die Kombination der NEAT mit den sie ergänzenden 
Massnahmen sichert ihre Zweckmässigkeit im Güterverkehr. 

31) Analoges gilt für den Personenverkehr. 

32) bzw. des Strasse-Terminal-Bahnsystems. 
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(d) Personenverkehr 

Beim Personenverkehr ist der Attraktivitätseffekt, der durch die 

NEAT-Infrastruktur (durch verkürzte Reisezeiten) erreichbar ist, 

wichtiger als beim Güterverkehr. 

Trotzdem muss auch hier die Infrastruktur und das Betriebs-
konzept mit einem wirksamen Marketing zu einem integrierten, 
marktorientierten Angebot verbunden werden. 

Ein Teil der Grundsätze und Massnahmen ist bekannt, es geht mehr 

um die Frage: Wer setzt sie wie in nationale und internationale 

Praxis um? Wie reduziert man Vollzugsdefizite? Wir rekapitulieren 

auch hier nur wenige Stichworte zu den Massnahmen: 

� Internationale Direktverbindungen ohne spezielle Grenzaufent-
haltszeiten (kein Lok-Wechsel, d.h. Mehrstromlokomotiven) 

� Verdichten und Systematisieren der internationalen Verbindungen 

� Eliminieren von Spitzkehren in Kopfbahnhöfen 

� Komfortables und umweltfreundliches Rollmaterial 

� Marktsegmentspezifische Dienstleistungen nach Airline-Muster 
vor und während der Reise (Reservation, Telefon, Information, 
Unterhaltung); das heisst zum Beispiel separate Dienstleistun-
gen für Touristen, Geschäftsverkehr, Familien etc. 

� Marktsegmentspezifische Zugsangebote. Bsp: Touristenzüge über 
die Alpenbergstrecken, Züge mit Priorität Geschäftsreisen durch 
Basistunnel 

� Marktsegmentspezifische Preisbildung (nach Relationen, nach 
Zeit). Es müssen höhere Transitpreise verwendet werden als in 
der technischen Aufarbeitung angenommen 

� Moderne Methoden für Zahlungsverkehr: attraktiv und einfach für 
den Kunden (auch bargeldlos) 

� Haltepolitik in grossen Agglomerationen (Vororthalte). 

� Besseres Ineinandergreifen von EC/IC-Zügen, Regionalzügen, Tram 
und Bus 

(e) Unsicherheitsfaktor Wirtschafts- und Verkehrswachstum 

Niemand kann zuverlässig vorhersagen, wie sich die europäische 

Wirtschaft bzw. die davon abhängige Gesamtverkehrsnachfrage auf 20 

oder mehr Jahre hinaus entwickelt. Eine NEAT füllt sich bei star-
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kern Nachfragewachstum schneller und ist wirtschaftlicher als bei 

stagnierender oder langsam wachsender Nachfrage. 

Diese wirtschaftlichen Unsicherheiten lassen sich mit keinen pro-

gnostischen Raffinessen eliminieren. Hingegen ist es auch auf ver-

kehrspolitischer Ebene möglich, mit flankierenden Massnahmen die 

Risiken klein zu halten, dass die NEAT (z.B. bei ungünstiger Wirt-

schaftsentwicklung) einen Teil ihrer Wirkung verfehlt und unwirt-

schaftlich bleibt. Voraussetzung dazu ist, dass gegebenenfalls mit 

verkehrspolitischen Massnahmen335 zusätzlicher Strassenverkehr auf 

die nicht voll ausgelastete NEAT umgelagert würde. 

Die Schlussfolgerungen aus allen drei Betrachtungen: Zum Güterver-

kehr, zum Personenverkehr und zur prognostischen Unsicherheit sind 

jedesmal ähnlich: 

Der Erfolg bzw. die Zweckmässigkeit einer NEAT durch die 
Schweiz ist allein durch den Bau der neuen Infrastruktur 
und ein betriebliches Angebot nicht automatisch sicherzu-
stellen. Die NEAT wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit 
wirksam und zweckmässig, wenn sie mit den erwähnten notwen-
digen flankierenden Massnahmen auf bahnunternehmerischer 
und subsidiär auf verkehrspolitischer Ebene primär zu einem 
koordinierten Paket kombiniert wird. Eine NEAT darf nicht 
als bahnseitige Einzelmassnahme, sondern sie muss als Teil 
einer ganzheitlichen (und europaweiten) Verkehrspolitik 
realisiert werden. 

(f) Risiken beim Verzicht auf eine NEAT 

Die Zweckmässigkeit der NEAT muss auch an den Risiken gemessen 

werden, die bestehen, wenn die Schweiz keine NEAT baut: Einerseits 

wäre das Risiko grösser, dass die Schweiz dann längerfristig die 

28 t-Limite nicht halten könnte345 oder aber gegebenenfalls Retor-

sionsmassnahmen von Seiten der EG ausgesetzt sein könnte. Auch der 

Druck nähme in der Schweiz mit Sicherheit zu, am Gotthard die 

zweite Autobahnröhre der N2 zu bauen. Unter anderem wird dieser 

Druck damit begründet, dass die Schweiz ohne NEAT und ohne weiter 

33) Die "Öko-Politik" in Figur 11 macht die Bereitschaft für solche flankierende Mass-

nahmen zur Bedingung. 

34) Konkret wird im Minimum verlangt, dass die Schweiz einen Autobahnkorridor von Norden 

nach Süden für 40 t-LKW öffnen würde, z.B. die N2 von Basel bis Chiasso. 
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ausgebaute N2 in Zukunft von den wichtigen Transitachsen umfahren 

würde. 

(g) Länderweise Verteilung der Benutzervorteile 

Das Verhältnis zwischen Investitionskosten und den Benutzervortei-

len fällt für Italien und die Bundesrepublik günstiger aus als für 

die Schweiz.355 Der Bau einer NEAT-CH ist also immer auch ein Bei-

trag der Schweiz im Interesse der Nachbarländer - vorausgesetzt, 

dass streng nach dem Territorialprinzip finanziert wird. Der 

geldmässige Wert dieses Beitrages entspricht mehreren Milliarden 

Franken Bundesobligationen.365 

15. WELCHE NEAT IST DIE ZWECKMÄSSIGSTE? 

(a) Welches Ausbau-Niveau? 

In der technischen Aufarbeitung wurde für alle Planungsfälle eine 

voll ausgebaute NEAT im Endzustand betrachtet, mit allen Ausbauten 

der Zufahrten, Bahnhof- und Streckenausbau375. Das erklärt auch die 

hohen Investitionssummen von ca. 10 Mrd Fr. (Lötschberg/Simplon) 

bis 20 Mrd Fr. (Ypsilon). Es ist aber - unabhängig vom Planungs-

fall - davon auszugehen, dass ein an die tatsächliche Verkehrsent-

wicklung angepasster, etappenweiser Ausbau gewählt wird - aus 

wirtschaftlichen und finanzpolitischen Gründen. Dadurch kann der 

Finanzbedarf, für den man sich von Anfang an verpflichten muss, je 

nach Planungsfall auf 4-8 Mrd Franken gesenkt werden. In jedem 

Fall ist der Bau eines Basistunnels Teil der ersten Etappe. 

35) und für Österreich. 

36) Mit Ausnahme von Splügen 1. Hier fällt die Bilanz auch für Italien und die Bundes-

republik Deutschland weniger günstig aus. 

37) Diese Voraussetzung sollte die Vergleichbarkeit der Planungsfälle gewährleisten. 
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Es ist zweckmässig, mit einer ersten funktionsfähigen 
Etappe385, die später ausbaubar ist, zu beginnen. Das 
reduziert den gesamten Finanzbedarf auf ca. 4 bis 5 Mrd 
Fr. bei L/S und GOT, und auf ca. 7 bis 8 Mrd Fr. beim 
Splügen und beim YPS. 

(b) Splügen (SP1) 3 9 ) 4 0 ) 

Wenn eine NEAT eine neue Transitachse bilden muss und nicht eine 

bestehende Achse ausbauen soll, dann ist der Splügen die zweckmäs-

sigste Variante. Er schafft neue räumliche Direktverbindungen und 

hat keine parallele Strassenkonkurrenz. Weil er räumlich eine neue 

Transitachse darstellt, vermindert er auch die Störungsanfällig-

keit des alpenquerenden Verkehrssystemes gegen Unterbrüche bei Na-

turkatastrophen. Schweizerischen Benützern bringt er zwar für die 

Beziehung Ostschweiz/Rheintal nach Mailand bzw. Stuttgart/München 

sehr grosse Verbesserungen, sonst aber wenig. Wirtschaftlich ist 

er deutlich weniger interessant als Gotthard oder Lötschberg/ 

Simplon. Andererseits muss die Schweiz auch nur relativ geringe 

Investitionsmittel aufbringen; jedoch sind die internationalen 

Koordinationserfordernisse gross, um das Projekt zu realisieren. 

(c) Gotthard (GOT) 

Die Gotthard-Variante ist unter folgenden Gesichtspunkten die 

zweckmässigste: 

� Sie lässt der Schweiz die grösste Eigenständigkeit bei der 

Realisierung. Vor allem kann die Schweiz die ganze Achse bis zu 

den Anschlüssen an leistungsfähige ausländische Strassen- und 

Bahnlinien selbständig bauen. Ausländische Unterbrüche können 

jedoch auch den Betrieb am Gotthard beeinträchtigen. 

38) Einer sogenannten NEAT-Minilösung. 

39) Wir betrachten nur noch die Variante Splügen 1, weil Splügen 2 für den Mehraufwand 

keinen genügenden Mehrnutzen bringt. 

40) Die im Juni 1986 vom Spiügenkomitee neu ins Spiel gebrachte Misox-Variante bindet 

zwar das Misox und Tessin direkt an das Vorderrheintal und die Ostschweiz an, 

brächte aber nicht entscheidende Vorteile für die Verbindung Nordschweiz-Mittel1and-

Tessln. (Die Verbindung Zürich-Lugano (3h) könnte um ca. 20 M1n. verkürzt werden, 

während sie der Gotthard-Basistunnel um 80 Min. reduzierte). Die weiteren Auswirkun-

gen dieser Projektidee, z.B. auf Kosten etc., sind noch unklar. 
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� Ohne flankierende Massnahmen entlastet sie die N2 etwas stärker 

vom Güterschwerverkehr als die anderen Varianten.415 Flankie-

rende Massnahmen haben aber bei allen Planungsfällen einen 

grösseren Einfluss als die Attraktivität der Linienführungen. 

� Bei den heutigen Reisegewohnheiten bringt sie im Personenver-

kehr den schweizerischen Verkehrsbenützern am meisten Vorteile 

(Verbindung Grossraum Zürich ins Tessin). 

� Sie erlaubt die höchste425 erwartete Verzinsung des eingesetzten 

Kapitals; dies, obwohl (im Vollausbau) etwa 3 Mrd Fr. mehr in-

vestiert werden müssen als beim Lötschberg/Simplon. 

� Der Bau des Gotthard-Basistunnels birgt die kleinsten geologi-

schen Risiken. 

Der Hauptnachteil des Gotthard ist das Ausmass des zusätzlichen 

Landverbrauches und der Eingriffe in Landschaften und Ortsbilder. 

(d) Ypsilon (YPS) 

Aus praktischer, entscheidungsorientierter Sicht der Schweiz ist 

es sinnvoll, hier nur noch die (Unter-)Variante Ypsilon-Mini435 zu 

betrachten, weil die Mehrkosten für den in der materiellen Aufar-

beitung betrachteten Vollausbau im süddeutschen Raum einen ungenü-

genden Zusatznutzen bringen. Das rechtfertigt sich umsomehr, als 

ein späterer Vollausbau nicht ausgeschlossen wäre, falls sich die-

ser doch einmal aufdrängen sollte. So betrachtet ist dieses redu-

zierte Ypsilon wie eine "Gotthard-Plus"-Variante. Grundsätzlich 

gelten dann die gleichen Feststellungen wie für den Gotthard unter 

b) oben. Man muss nun aber noch die Zusatzvor- und nachteile des 

reduzierten Ostastes gegenüber dem Planungsfall Gotthard abwägen: 

41) Das Ausmass dieser stärkeren Entlastung ist mit grösseren Unsicherheiten behaftet. 

42) Relativ dicht gefolgt vom Planungsfall L/S. 

43) Ohne neue Zufahrten aus dem süddeutschen Raum und mit reduziertem Ausbaustandard auf 

dem schweizerischen Ost-Zufahrtsast zum Gotthard. 
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Aufwand: � Zusätzliche Investitionen von etwa 3 Mrd Fr.44) 

� Zusätzliche Trassierungseingriffe455 im Vorderrheintal 
von Chur bis Trun 

� Grössere geologische Risiken beim Bau des Ostastes 

Nutzen: � Neue direkte Verbindung zwischen Vorderrheintal/Raum 
Chur/Ragaz/Landquart ins Tessin und nach Italien 

(e) Lötschberg/Simplon (L/S) 

Die Variante Lötschberg/Simplon ist unter den folgenden Gesichts-

punkten die zweckmässigste: 

� Sie erfordert die geringsten Investitionen, auch bei der ersten 

funktionsfähigen Etappe. 

� Wirtschaftlich ist sie annähernd gleich günstig wie der Gott-

hard, aber deutlich günstiger als die anderen Varianten. 

� Sie verursacht die geringsten zusätzlichen Umweltbelastungen 

(Landverbrauch, Landschaftseingriffe, Ausbruchmaterial), weil 

die notwendigen Trassen von Basel bis Bern bereits im Zusammen-

hang mit BAHN 2000 erstellt werden.46' 

� Sie wirkt am ehesten positiv auf den Abbau regionaler Dispari-

täten, indem sie die Verkehrsgunst peripherer Räume mehr, und 

die der grossen Agglomerationen weniger verbessert als andere 

Planungsfälle. 

� Eine NEAT L/S brächte mit dem Simplon-Basistunnel auch eine ge-

wisse Aufwertung der Simplonlinie, das heisst der Verbindungen 

Frankreich-Westschweiz47)-Italien, vor allem für den Personen-

verkehr. Quantitativ ist diese Wirkung allerdings klein. 

� Insofern als mit der Linienführung des Lötschberg-Basistunnels 

das "Desenclavement du Valais" erreicht wird,48) stellt dieser 

eine Art Ersatz für die N6-Rawil-Autobahn dar. Wollte man unter 

diesem Gesichtspunkt für die Abgeltung der Rollenden Strasse 

für Personenwagen (Autoverlad) einen Teil der Investitionen 

über Treibstoffzölle finanzieren, so bräuchte dies eine Verfas-

44) Es wird vermutet, dass die Kapitalverzinsung schlechter wird gegenüber GOT. 

45) Allerdings kleiner als beim voll ausgebauten Ypsilon-Ast. 

46) Dadurch werden auf dem Abschnitt Ol ten-Bern engere Grenzen gesetzt für eine spätere 

Leistungssteigerung auf der Ost-West-Achse über das Angebot von BAHN 2000 hinaus als 

bei den anderen Planungsfällen. 

47) Einzugsgebiet Westschweiz ca. 0,6 Mio Einwohner, Gewinn ca. ì Std. nach Mailand. 

48) Dazu bräuchte es den Simplon-Basistunnel nicht. 
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sungsänderung. 

Was beim L/S das "Desenclavement du Valais", ist beim Gotthard 

die schnellere Bahnverbindung vom Tessin zur Nordschweiz. Ange-

sichts der Autobahnen N2 ins Tessin und der N12/N9 ins Wallis 

einerseits, und der Ausbauten bei BAHN 2000 und des Furkatun-

nels andererseits ist die zusätzliche verkehrliche Bedeutung 

des Desenclavement und der NEAT-Verbindung Tessin-Nordschweiz 

etwa vergleichbar einzustufen. 

Der Hauptnachteil der NEAT Lötschberg/Simplon - im Vergleich zum Gott-

hard - ist die geringere Attraktivität für den Personenverkehr sowie 

der grössere internationale Koordinationsbedarf. 

16. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

(a) Zweckmässigkeit an sich 

(1) Eine NEAT durch die Schweiz ist zweckmässig495 - unter Bedin-

gungen. 

(2) Die NEAT besitzt ein respektables Potential für Umlagerungen 

von Strassen(güter)verkehr auf die Schiene. Dieses kann aber 

erst voll genutzt werden, wenn die NEAT nicht nur als iso-

liertes, baulich-betriebliches Bahnprojekt realisiert wird, 

sondern wenn sie ergänzt wird durch flankierende Massnahmen 

und die Zusammenarbeit mit der Strasse. 

(3) Der wirtschaftliche Erfolg einer NEAT hängt von der Wirt-

schaftsentwicklung, vom Planungsfall und - wesentlich - von 

den genannten flankierenden Massnahmen ab. 

(4) Diese Massnahmen sind auf zwei Ebenen notwendig: Einmal auf 

der Ebene der europäischen Bahnunternehmen. Sie müssen ein 

marktgerechtes und international koordiniertes, ganzheitli-

ches Angebot entwickeln. Besonders im Güterverkehr müssen 

eine rationell funktionierende Transportkette Strasse-Termi -

nal-Bahn-Terminal-Strasse sowie massive Senkungen der zoll-

49) Unter der Annahme, dass generell eine Politik "Bahn mi t Strasse" verfolgt wird. 
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technischen, administrativen und betrieblichen Aufenthalts-

zeiten realisiert werden. Bei unerwartet geringem Wachstum 

muss gegebenenfalls auf verkehrspolitischer Ebene mit flan-

kierenden Massnahmen zusätzlicher Strassenverkehr auf die 

Bahn gebracht werden, sofern auch unter diesen Bedingungen 

die volle Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der NEAT reali- | 

siert werden soll. 

(5) Unter diesen Voraussetzungen kann die Investition für eine 

NEAT Gotthard oder Lötschberg/Simplon mit grosser Wahrschein-

lichkeit deutlich besser verzinst werden als langfristige 

Bundesobligationen, jedoch immer noch unter dem Zins, der in 

der Regel für private Investitionen erwartet wird. 

(6) Die monetäre Bilanz zwischen externen Kosten und Nutzen (Be-

nutzervorteile, Umweltbelastungen/-entlastungen) ist positiv. 

Das heisst, gesamtwirtschaftlich ist die NEAT günstiger als 

betriebswirtschaftlich für die Bahnen. 

(7) Wenn nach dem Territorialprinzip finanziert wird, so leistet | 

die Schweiz mit dem Bau der NEAT einen Beitrag zugunsten der 

ausländischen Benutzer und der Allgemeinheit nördlich und 

südlich der Schweiz, insbesondere in Italien und der Bundes-

republik.505 Der geldmässige Wert dieses Beitrages liegt in 

der Grössenordnung von mehreren Milliarden Franken Bundes-

obligationen. 1 

(8) Der Verzicht auf eine NEAT ist mit erhöhten Risiken verbun- j 

den, dass die Schweiz längerfristig die Gewichtslimite von | 

28 t nicht halten kann.51) Auch wird dann der politische und 

sachliche Druck für eine zweite Röhre der N2 am Gotthard 8 

grösser. | 

(b) Etappenweise Realisierung ist zweckmässig 

(9) Unabhängig von der Variantenwahl ist es zweckmässig, mit der 

Realisierung einer funktionsfähigen Mindestlösung zu begin- | 

nen, das heisst dem Bau des Basistunnels und den minimal not-

1 50) Ausser beim Planungsfall Splügen. 1 

51) Kurzfristig muss aber die Schweiz der EG unabhängig von NEAT ein angemessenes Ange- | 

bot für den Huckepacktransport möglichst aller LKW nach EG-Norm machen. 
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wendigen Zufahrten. Dazu sind Investitionen von 4-9 Mrd Fr., 

anstatt 10 bis 20 Mrd Fr. nötig. 

(c) Zur Variantenwahl 

(10) Die Splügen-Variante ist nur dann die zweckmässigste, wenn 

grosses Gewicht auf eine neue Achse zwischen dem süddeutschen 

Raum und der Lombardei für den internationalen Transit gelegt 

wird; und wenig Gewicht auf Benutzervorteile in der Schweiz, 

auf Selbständigkeit der Schweiz bei der Realisierung und auf 

Wirtschaftlichkeit. 

(11) Die Splügen-Variante 2 ist weniger zweckmässig als die Va-

riante 1. 

(12) Wenn dem Splügen nicht der Vorzug gegeben wird, so sind fol-

gende Abwägungen für die Variantenwahl zwischen Gotthard, 

Ypsilon und Lötschberg/Simplon entscheidend: 

� Die Variante Lötschberg/Simplon ist dann die zweckmässig-

ste, wenn 

� grosses Gewicht darauf gelegt wird, dass die zusätzliche 
Umweltbelastung wie Landverbrauch, Eingriffe in die 
Landschafts- und Ortsbilder, möglichst klein gehalten 
wird,525 

� dem - gegenüber der Gotthardvariante - geringeren Finanz-
bedarf von etwa 1 Mrd Fr. für die Minimallösung, bzw. 3-
4 Mrd Fr. für den Vollausbau grosses Gewicht gegeben 
wird, 

� mit der NEAT tendenziell auch den räumlichen Disparitäten 
in der Schweiz entgegengewirkt werden soll. 

� Der Fall Gotthard ist zweckmässiger als der Lötschberg/ 

Simplon, wenn grosses Gewicht gelegt wird auf: 

� Unabhängigkeit der Schweiz beim Planen und Bauen 

� die grössere Attraktivität im Personenverkehr und die et-
was grössere Umlagerungswirkung im Güterverkehr 

� spätere Ausbaumöglichkeit zum Ypsilon. 

52) Und gleichzeitig wenig Gewicht auf die Möglichkeit gelegt wird, die Leistungsfähig-

keit der Bahn auf dem Abschnitt Olten-Bern später einmal über das Angebot von BAHN 

2000 hinaus zu steigern. 
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Der Planungsfall Ypsilon ist nur mit dem reduzierten Aus-

baustandard des Ostastes zweckmässig. Dann ist er eine Va-

riante Gotthard-Plus und ist unter ähnlichen Voraussetzun-

gen am zweckmässigsten wie der Gotthard. Der Ostast bringt 

aber weitere Umweltbelastungen im Vorderrheintal und kostet 

nochmals etwa 3-4 Mrd Fr. mehr. Er verbindet dafür das 

bündnerische Rheintal direkt mit der Gotthard-NEAT. 
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1. Verkehrspolitische Ausgangslage 

T E I L I 

AUSGANGSLAGE UND UMFELD 

KAPITEL 1 VERKEHRSPOLITISCHE AUSGANGSLAGE UND ZIELE 

1.1 DER ALPENQUERENDE VERKEHR1} 

Der alpenquerende Verkehr auf Schiene und Strasse wird vorwiegend 

durch die Verkehrsbeziehungen zwischen Italien und seinen EG-Partnern 

geprägt. Dies gilt besonders für den Güterverkehr. Heute queren Reise-

und Güterverkehr die französischen, schweizerischen und österreichi-

schen Alpen auf vier wichtigen Schienenachsen und 6 Strassenachsen, 

vgl. auch Figur 1-1. 

Schiene: Mont Cenis, Lötschberg/Simplon, Gotthard, Brenner. 

Strasse: Fréjus, Mt. Blanc, Grosser St. Bernhard, (Lötschberg)-Sim-
plon, Gotthard, San Bernardino, Brenner. 

Seit Mitte der fünfziger Jahre hat dieser Verkehr etwa um das Zehn-

fache zugenommen. Hauptmerkmal dieser Entwicklung ist die relative Ab-

nahme des Bahnanteils und die rasante Zunahme des Strassenverkehrs: 

Der Bahnanteil sank im Güterverkehr von 90 % auf 50 % und im Personen-

verkehr auf unter 20 %. 

Figur 1-2 illustriert die quantitative Entwicklung des alpenquerenden 

Personen- und Güterverkehrs auf Schiene und Strasse. 

1) In diesem Bericht wird darunter der Verkehr am Alpenkamm vom Fréjus bis zum Brenner 

verstanden, siehe Begriffsliste. 

1 
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1. Verkehrspolitische Ausgangslage 

i 

A l p e n q u e r e n d e r G ü t e r v e r k e h r 

1965 - 1984 

Figur 1-2: Der rasant zunehmende Strassenverkehr - sowohl Nachfrage 

wie Angebot - prägt die Entwicklung des alpenquerenden Ver-
kehrs. Demgegenüber stagnierte der Schienenverkehr in den 
letzten 15 Jahren weitgehend (Lit. 1-3) 

!-2 DIE STELLUNG DER SCHWEIZ IM EUROPÄISCHEN NORD-SÜDTRANSIT 

Die kürzeste Verbindung zwischen einigen der bedeutsamsten Wirt-

schafts- und Ballungsräume nördlich und südlich der Alpen führt durch 

die Schweizer Alpen. Die französischen Alpenübergänge liegen günstiger 

für Verbindungen von Italien nach Süd- und Zentralfrankreich. Figur 

1-3 vermittelt ein grobes Bild über die Verkehrsmengen durch die 

österreichischen, schweizerischen und französischen Alpen in den acht-

ziger Jahren. In Figur 1-4 sind diese Mengen pro Alpenübergang darge-

stellt. 

Aus schweizerischer Sicht ist das folgende bemerkenswert: Die Schweiz 

bewältigt zwar sowohl im Güter- wie im Personenverkehr etwa ein Drit-

tel des alpenquerenden Gesamtverkehrs. Im Vergleich zu Österreich und 

Frankreich-Italien ist der Bahnanteil auf den schweizerischen Transit-

3 
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routen jedoch hoch. Im Güterverkehr ist der Schwerverkehrsanteil auf 

der Strasse (noch) verschwindend klein, insbesondere im Vergleich zum 

Brenner. Der Hauptgrund hierfür ist die in der Schweiz gültige Ge-

wichtsbeschränkung auf 28 t, im Vergleich zu 38 t bis 44 t in den EG-

Ländern und in Österreich.25 Schwertransporte nehmen bis zu 200 km 

Umweg um die Schweiz herum in Kauf, um auf der Strasse mit 40 t statt 

nur 28 t (und auch nachts) fahren zu können, weil dies betriebs-

wirtschaftlich immer noch günstiger ist. 

A L R E r i Q U E R E P I D E R V E R K E H R 1 3 8 4 

GÜTER 

� 1 = 15 M i o . t / a 

PERSOMEM 

I 1 = 1 5 Mio. P / a 

LEGEMDE 

^ ^ B A H M 

| | S T R A S S E 

Figur 1-3: Aufteilung des alpenquerenden Verkehrs auf die Strassen-
und Schienenübergänge in den französischen und schweizeri-
schen Alpen sowie auf dem Brenner. Der Strassenantei1 des 
Gütertransports ist in der Schweiz mit Abstand am gering-
sten 

2) Die jetzige Limite von 38 t soll in Österreich auf 40 t und im EG-Raum sogar auf 

44 t erhöht werden. Gemäss mündlicher Auskunft der SBB werden auch bereits 50 t als 

Zukunftsbild diskutiert. 



1. Verkehrspolitische Ausgangslage 

Die heute vorhandenen Kapazitäten für Güterverkehr3' auf den schweize-

rischen Bahntransitachsen betragen je 12-15 Mio t/Jahr am Gotthard und 

auf der auf Doppelspur ausgebauten Lötschberg/Simplon4)-Achse; zusammen 

also 24-30 Mio t/Jahr. 1984 wurden auf diesen Achsen 13 Mio t Wagen-

ladungsverkehr55, und ca. 2 Mio t im Huckepack transportiert. 
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Figur 1-4: Aufteilung des alpenquerenden Güter- und Personenverkehrs 
auf die einzelnen Alpenübergänge für Strasse und Schiene in 
Frankreich, der Schweiz und Österreich, 1984 

3) Nach Abzug der vom Personenverkehr beanspruchten Kapazitäten. 

4) Der Bahnhof Domodossola wird aber erst ca. 1991 auf diese Kapazität ausgebaut sein. 

Heute beträgt dessen Kapazität noch 6 Mio t/a. 

5) 9,8 Mio t am Gotthard und 3,2 Mio t am Simplon. 
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1.3 SCHWEIZERISCHE ALPENBAHNGESCHICHTE UND VERKEHRSPOLITIK 

Mit den beiden historischen Eisenbahntransversalen Gotthard und 

(Lötschberg-)Simplon spielt die Schweiz schon über mehr als hundert 

Jahre eine wichtige Rolle im alpenquerenden Bahnverkehr. 

Bereits seit den frühen sechziger Jahren befasst sich unser Land mit 

dem Problem einer neuen Eisenbahn-Alpentransversale, die den techni-

schen Perspektiven und den verkehrlichen Erfordernissen (quantitativ 

und qualitativ) bis ins 21. Jahrhundert möglichst gerecht wird. Diese 

Alpenbahnfrage hat eine bewegte Geschichte. Sie war einerseits durch 

regionalpolitische Interessenausmarchungen auf nationaler und interna-

tionaler Ebene geprägt und andererseits durch Veränderungen in den 

wirtschaftlichen, ökologischen und auch Europa-verkehrspolitischen 

Rahmenbedingungen: 

1963-1970 Kommission "Eisenbahntunnel durch die Alpen" (KEA) 

Im Jahre 19636) setzte das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirt-

schaftsdepartement (EVED) eine Expertenkommission ein mit dem Auftrag, 

die verschiedenen, den Nord-Süd-Eisenbahnverkehr betreffenden Projekte 

unter dem Gesichtspunkt einer gesamtschweizerischen Planung zu prüfen. 

In die Untersuchung wurden folgende Projekte einbezogen: 

- Lötschberg-Basis (Frutigen-Raron) 

- Gotthard-West (Luzern/Interlaken-Meiringen-Locarno-Giubiasco) 

- Gotthard-Basis (Erstfeld-Biasca) 

- Tödi-Greina (Ziegelbrücke/Chur-Truns-Biasca) 

- Splügen (Chur-Thusis-Chiavenna-Lecco) 

Die KEA hatte sich nicht mit der Frage nach der Notwendigkeit einer 

neuen Transversale zu befassen, sondern nur mit dem technischen sowie 

betriebs- und volkswirtschaftlichen Vergleich der Varianten. Die dama-

ligen optimistischen Grundannahmen liessen die Wirtschaftlichkeit je-

der Variante als gegeben erscheinen. 

6) Gleichzeitig wurden in Österreich mehrere Projektskizzen für eine Brennei—Flachbahn 

di skuti ert. 
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Mit 15 zu 3 Stimmen sprach sich die aus 26 Mitgliedern bestehende Kom-

mission am 22. Juni 1970 für eine Gotthard-Basislinie aus und empfahl 

einen möglichst raschen Baubeginn. Die Kosten wurden mit 2 Mrd Fr. be-

ziffert. Die acht Ostschweizer Kantone enthielten sich bei der Verab-

schiedung der KEA-Empfehlungen der Stimme. Sie vertraten die Ansicht, 

die Ostalpenvarianten Tödi-Greina und Splügen seien nicht hinreichend 

gründlich und unvoreingenommen gewürdigt worden. 

1973-1976 Transitkonzept des Bundesrates 

Aufgrund des KEA-Berichtes erteilte der Bundesrat einerseits den SBB 

den Auftrag, ein Bauprojekt für eine Gotthard-Basislinie Erstfeld-

Biasca auszuarbeiten.75 Gleichzeitig erarbeitete das EVED in den Jahren 

1971-1973 ein langfristiges Transitkonzept aus. In einer darauf abge-

stützten Botschaft definierte der Bundesrat sein Konzept wie folgt 

(Lit. 1-2): 

- Die Schweiz soll ihre Alpentransitkapazität mindestens im Rahmen 
ihres bisherigen Transitanteils ausbauen. 

- Die Überlegungen sollen Bahn und Strasse umfassen, wobei im Last-
wagentransit von Grenze zu Grenze der kombinierte Verkehr (Hucke-
pack für Lastzüge und Sattelauflieger) so weit als möglich zu 
fördern ist. 

Das Transitkonzept erkannte dem BLS-Doppelspurausbau erste Dringlich-

keit zu. Die Frage nach der Notwendigkeit einer weiteren Alpentrans-

versale liess es offen. Es empfahl aber einen baldigen Linienführungs-

entscheid, damit die SBB und die Bahnen der Nachbarländer ihre länger-

fristige Investitionspolitik auf die gewählte Achse ausrichten könn-

ten. 

Der Schlussbericht der Eidgenössischen Kommission für die schweizeri-

sche Gesamtverkehrskonzeption (GVK) vom Dezember 1977 nimmt zur Va-

riantenwahl nicht Stellung. Er hält lediglich fest, dass eine neue Ei-

senbahnalpentransversale nicht vor dem Jahr 2000 in Betrieb genommen 

werden muss. 

7) Die Bearbeitung dieses heute überholten "Projektes 1975" (Lit. 1-7) gab Anlass zu 

verschiedenen Grundlagenstudien, insbesondere bezüglich Machbarkeit und Betrieb lan-

ger Eisenbahntunnels. Deren Ergebnisse können weiterhin als generelle Grundlage für 

alle Planungsfälle verwendet werden. 

7 
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1973-1979 Kontaktqruppe "Eisenbahntransitlinie Gotthard/Splüqen" 

und GVK 

Aufgrund einer Motion Schmid 1973 im Nationalrat setzte der Bundesrat 

1974 eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Ostschweizer Kantone, der 

SBB und des Bundes ein.8) Deren Aufgabe war es, unter Berücksichtigung 

der beim Gotthardprojekt gewonnenen Erkenntnisse ein generelles Pro-

jekt für eine Splügenvariante auszuarbeiten und die Verkehrsprognosen, 

die Kapazitätsstudien und die Kosten-Nutzen-Analysen zu aktualisieren. 

Die Kontaktgruppe legte 1979 ihren Schlussbericht vor. Keine der ge-

prüften Varianten ermöglichte eine zufriedenstellende Verzinsung des 

eingesetzten Kapitals. Am besten schnitt die Gotthard-Basislinie ab. 

Die volkswirtschaftlichen Vorteile einer neuen Alpentransversale mit 

Flachbahncharakter - kürzere Fahrzeiten und damit bessere Erreichbar-

keit einzelner Landesteile, Anreiz zur Verlagerung des Strassen- und 

Luftverkehrs auf die Schiene, höhere Deviseneinnahmen, Belebung des 

Speditionsgewerbes - sind in dieser betriebswirtschaftlichen Betrach-

tungsweise allerdings nicht eingeschlossen. 

1979-1983 Vernehmlassung und Bericht des Bundesrates zur 

Alpenbahnfrage 

Mit Beschluss vom 9. Juli 1980 beauftragte der Bundesrat das EVED, zum 

Bericht der Kontaktgruppe und der Variantenwahl bei den Kantonen ein 

Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Die Vernehmlassungen wurden 

1982 publiziert. Die Kantone der Nordwest-, Zentral- und Ostschweiz 

sowie die Stände Tessin und Genf erachteten den Bau einer neuen Alpen-

transversale als wichtig und dringlich. Für Bern und die Westschweiz 

(ohne Genf) war die Dringlichkeit kaum gegeben; zum Teil verlangten 

diese Kantone, dass zuerst die Jura-Südfuss- und Simplonroute ausge-

baut und voll ausgelastet werde. 13 Kantone und Halbkantone befürwor-

teten den Bau einer Gotthard-Basislinie, 10 Stände - unter ihnen die 

ganze Ostschweiz (ohne Zürich) - bevorzugten den Splügen. 

Unter dem Eindruck der konjunkturbedingt rückgängigen Transportvolu-

mina folgerte der Bundesrat, dass dem Bau einer weiteren Eisenbahn-

Alpentransversale nicht die Dringlichkeit zukomme, wie sie noch 1980 

angenommen wurde. Er empfahl, vorerst die bestehenden Kapazitäten ma-

ximal zu nutzen. Im weiteren beschloss er, von einem blosssn Linien-

8) "Kontaktgruppe Gotthard/Splügen". 
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wahlentscheid mangels verbindlicher Aussagekraft abzusehen und den 

eidgenössischen Räten zu gegebener Zeit direkt einen Baubeschluss zu 

unterbreiten. In der Zwischenzeit komme dem Ausbau des inländischen 

Schienennetzes (Bahn 2000, Lit. 1-4) und der Schaffung rechtsgültiger 

Grundlagen für eine koordinierte Gesamtverkehrspolitik (Lit. 1-5) er-

ste Priorität zu, vgl. auch Lit. 1-6. Die vorbereitenden Arbeiten für 

eine NEAT95 seien aber weiterzuführen, so auch die Verhandlungen mit 

den Nachbarländern. 

1.4 VERÄNDERTE UMFELDBEDINGUNGEN UND PROBLEMLAGE 

Umweltprobleme und Verkehr 

In den letzten Jahren hat sich die Alpentransitfrage für die Schweiz 

deutlich akzentuiert. Die Gründe dafür sind verschiedenartig, haben 

aber alle direkt oder indirekt mit Umweltproblemen zu tun, deren Sym-

ptome in den achtziger Jahren deutlicher spür- und sichtbar geworden 

sind: Die sich rasch ausdehnenden Waldschäden und die Lärmbelastungen 

des Verkehrs werden als wichtige Komponenten dieser Umweltprobleme 

wahrgenommen. Besonders stark sind durch den Strassenverkehr auf der 

N2 der Kanton Uri und die Leventina belastet. 

In diesem Umfeld hat das Postulat zur Förderung des öffentlichen Ver-

kehrs breite politische Unterstützung gefunden. Dass das Konzept Bahn 

2000 alle politischen Hürden derart rasch überwunden hat, ist auch in 

di esem Licht zu sehen. Beim Alpentransitverkehr konzentriert sich die 

Forderung darauf, neuen Güterverkehr und einen möglichst grossen Teil 

des bestehenden von der Strasse auf die Schiene zu verlagern, bzw. den 

unvermeidbaren Verkehr mit möglichst wenig Umweltbelastung zu bewälti-

gen. 

Europäischer Druck auf die Schweiz 

Besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die wiederholte Forde-

rung vor allem von EG-Ländern, die Schweiz müsse die Gewichtslimite 

von 28 t im Strassenschwerverkehr aufheben. In Österreich werden die 

Verhältnisse am Brenner zunehmend als untragbar empfunden. Dort wik-

9) Neue Eisenbahn-Alpentransversale. 

9 



Verkehrspolitische Ausgangslage 

kelt sich der weitaus grösste Gütertransit auf der Strasse ab (vgl. 

auch Fig. 1-3 und 1-4). Bis zu 5000 LKW fahren pro Tag über den Bren-

ner, hauptsächlich wegen des erlaubten Höchstgewichtes von 38 Ton-

nen.105 Deshalb ist Österreich daran interessiert, die Schienenkapazi-

tät am Brenner vorerst betrieblich möglichst rasch zu erhöhen. Momen-

tan wird auch eine Brenner-Basislinie geplant (Lit. 2-5), die langfri-

stig für Entlastung sorgen soll, ähnlich wie die NEAT-CH. 

Der Druck auf die Schweiz erhält insofern noch eine zusätzliche, 

grundsätzliche Dimension, als die EG ihre Gewichtslimiten von 38 auf 

44 Tonnen weiter erhöhen will und für 1992 in der Verkehrspolitik 

überhaupt eine generelle Liberalisierung und Deregulierung vorsieht 

(Lit. 1-1). 

NEAT als langfristiger Lösungsbeitrag zum Transitproblem 

Der Bau einer neuen Alpentransversale auf der Schiene durch die 

Schweiz wird die Transitprobleme kurzfristig nicht lösen, denn sie 

könnte frühestens in ca. 20 Jahren fertig gestellt sein. Es wird also 

in jedem Fall Obergangslösungen in Etappen geben müssen. Langfristig 

kann aber möglicherweise eine NEAT-CH einen entscheidenden schweizeri-

schen Beitrag zur Neuverteilung des alpenquerenden Verkehrs leisten. 

Ob und wie ein solches Konzept zweckmässig11' ausgestaltet werden kann, 

ist Gegenstand des vorliegenden Expertenberichtes. 

Mit dieser Problemstellung ist auch die Frage verknüpft, ob mit einer 

NEAT die Voraussetzungen hinreichend geschaffen werden, dass die bis-

herige Bahntechnologie modernisiert wird und die Bahn damit für die 

Erfordernisse des nächsten Jahrhunderts gerüstet ist. 

NEAT-CH als Teil einer Gesamtverkehrspolitik 

Eine NEAT-CH muss vor allem im Lichte der schweizerischen Gesamtver-

kehrspolitik gesehen und beurteilt werden. Welchen Beitrag leistet sie 

zu den einzelnen Verkehrsformen; welchen zum schweizerischen Binnen-

und Aussenverkehr, welchen zum Transit. Welchen Einfluss hat sie auf 

10) Viele Strassenschwertransporte fahren über den Brenner, obwohl der Weg über den 

Gotthard um mehrere hundert km kürzer wäre. Diese Umwege lohnen sich offenbar, weil 

es für den Transporteur erheblich billiger ist, wenn er mit 38 statt nur 28 Tonnen 

Gesamtgewicht fahren kann. Das erlaubt ihm nämlich, bis zu 25 t statt nur 15 t pro 

LKW zu transportieren. 

11) Technisch, umweltmässig, Verkehrs- und regionalwirtschaftiieh, raumplanerisch und 

gesamtwi rtschaftii ch. 
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den Güter- und Reisefernverkehr, wie bindet sie diesen Fernverkehr in 

den schweizerischen Gesamtverkehr ein? Wie wirkt sie sich auf die Not-

wendigkeit und Zweckmässigkeit anderer Verkehrsinfrastrukturen aus 

(z.B. zweite Röhre des Gotthard Strassentunnels)? 

Zusätzlich müssen die wichtigen Wirkungsketten im Gesamtgefüge von 

Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt überlegt und gewürdigt werden: 

Wirkungen auf die Mobilität, das Verkehrsverhalten, auf die Verände-

rungen der Standortvoraussetzungen für Wohnen und Produktion der 

schweizerischen Regionen und Städte; aber auch auf Umwelt, Raum- und 

Siedlungsstruktur und Wirtschaft. 

Perspektiven der Verkehrsentwicklung 

Die Perspektiven der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung in 

Europa und in der Schweiz zeigen zwar deutliche Trendänderungen an, 

die kleinere Raten für das quantitative Wirtschaftswachstum und für 

die Verkehrsmengen erwarten lassen als bisher. Alle Perspektiven rech-

nen aber noch mit zunehmenden Verkehrsflüssen, insbesondere für den 

alpenquerenden Güter- und Personenverkehr. Bei den jetzt vorhandenen 

Infrastrukturkapazitäten werden Engpässe auch auf der Bahn erwartet. 

In der vorliegenden Untersuchung wird der Verkehr nicht prognosti-

ziert, vielmehr betrachten wir die Konsequenzen von zwei Szenarien, 

welche die möglichen Entwicklungen eingabein sollen. 

11 
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2. Auftrag, Ziele 

KAPITEL 2 AUFTRAG, ZIELE 

2.1 AUFTRAG UND VORGEHEN 

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 1 zusammengefassten Ausgangslage 

hat das EVED 1986 das BAV beauftragt, konkrete Entscheidungsgrundlagen 

in der Alpenbahnfrage zuhanden des Bundesrates zu erarbeiten. Die Ar-

beit soll auf den Ergebnissen aller bereits vorliegenden Studien auf-

bauen. Die zu erarbeitenden Grundlagen sollen es dem Bundesrat ermög-

lichen, den eidgenössischen Räten eine Botschaft vorzulegen, gegebe-

nenfalls mit dem Antrag zur Realisierung der vom Bundesrat vorgeschla-

genen Variante. In der Folge hat das BAV den in Figur 2-1 dargestell-

ten Bearbeitungsplan entwickelt; er sieht vier Phasen für die Erstel-

lung der parlamentarischen Entscheidungsgrundlagen vor: 

(a) Materielle Aufarbeitung 

Dieser Teil umfasst die Aufarbeitung aller notwendigen Informatio-

nen und Daten über die zu untersuchenden Planungsfälle: Nachfra-

geentwicklung, NEAT-Angebot, Kosten, Erträge, Wirtschaftlichkeit 

sowie Beschreiben der Wirkungen auf Umwelt, Raum- und Regional-

wirtschaft, etc. Diese Aufgaben wurden den Ingenieurunternehmen 

Elektrowatt Ing. AG, Zürich, und Motor Columbus Ing. AG, Baden, 

übertragen, wobei Fachleute der zuständigen SBB-Abteilungen zu 

Sachfragen beigezogen wurden und zur Informationsbeschaffung bei-

trugen. Zur Begleitung - insbesondere der verkehrswirtschaftlichen 

Analysen - wurde eine wirtschaftswissenschaftliche Expertenkommis-

sion unter dem Vorsitz von Prof. G. Gaudard, Fribourg, geschaffen 

(vgl. Anhang I). 
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NEAT - Gesamtprogramm 

Figur 2-1: NEAT-Bearbeitungsplan. Die Bearbeitungsphasen: mate-
rielle Aufarbeitung, ZMP/UVP und Ausarbeitung der Bot-
schaft wurden inhaltlich koordiniert und zeitlich über-
lappt 

Die Aufarbeitung hatte - neben dem Referenzfall ohne NEAT-CH - die 

folgenden vier Planungsfälle zu berücksichtigen: 

- Lötschberg/Simplon (L/S) 

- Gotthard (GOT) 

- Ypsilon (Gotthard mit Bündnerast, YPS) 

- Splügen (in 2 Varianten, SPI, SP2). 

Alle übrigen bisherigen (Tödi-Greina; Gotthard West) und auch neu 

hinzugekommenen Vorschläge (Basistunnel unter dem Grossen St. 

Bernhard zwischen Martigny und Aosta) konnten ausser acht bleiben: 

Schon zu Beginn der neuen Bearbeitungsrunde zeigte sich klar, dass 

auf der Basis der klassischen Rad-Schiene-Technik ganze Transit-

achsen mit durchgehendem Hochleistungsstandard definiert werden 

mussten, die möglichst harmonisch aus dem bestehenden Eisenbahn-

14 
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netz entwickelt werden können. Tödi-Greina und Gotthard West konn-

ten als unrealistische und auch verkehrspolitisch nicht mehr ge-

forderte Varianten weggelassen werden. Ebenso war nicht einzutre-

ten auf eine neue Eisenbahn-Verbindung Martigny-Aosta, die zu weit 

westlich ausserhalb der Transitproblematik liegt, für die eine Lö-

sung zu suchen ist (Lit. 2-7). 

(b) Zweckmässigkeitsprüfung (ZMP) und Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) 

Die materielle Aufarbeitung hatte alle Daten zu liefern, die für 

eine Zweckmässigkeitsprüfung (ZMP) (gem. Empfehlungen GVK und 

EVED, Lit. 2-1, 2-2) und die Umweltverträglichkeitsprüfung (erste 

Stufe) (Lit 2-3) gemäss USG (Lit. 2-4) erforderlich sind. Der 

Auftrag für die Bearbeitung der ZMP- und UVP-Berichte wurde der 

Firma INFRAS, Zürich, übertragen, wobei der UVP-Bericht im 

Unterauftrag von der Firma Ernst Basler Partner, Zollikon, 

bearbeitet wurde. Die Aufträge "materielle Aufarbeitung" 

einerseits und "ZMP/UVP-Berichte" andererseits wurden verant-

wortungsmässig bewusst getrennt. Eine Überschneidung der 

Auftragsbereiche sowie die ständige Begleitung der materiellen 

Aufarbeitung durch die ZMP/UVP-Sachbearbeiter hatte die 

inhaltliche Koordination sicherzustellen. 

Hauptaufgabe des Auftrages ZMP/UVP ist es, die Ergebnisse der 

materiellen Aufarbeitung auf die realen verkehrspolitischen und 

weiteren sachpolitischen Ziele zu projizieren. Die komplexe Daten-

basis musste bei diesem Vorgang so auf die wesentlichen Grundargu-

mente und Vorteil-/Nachteilüberlegungen reduziert werden, dass 

eine überblickbare und verständliche, aber sachgetreue Beurtei-

lungsbasis für die politische Diskussion und Entscheidungsbildung 

resultiert. ZMP/UVP haben dabei die Frage zu behandeln, ob bzw. 

inwiefern eine NEAT-CH zweckmässig und umweltverträglich ist; sie 

müssen sich aber darüber hinaus damit beschäftigen, aus welcher 

Sicht welche Linienführung am geeignetsten erscheint. 

Die unter (a) und (b) beschriebenen Arbeiten wurden von einer Projekt-

gruppe des Bundes begleitet. Die Leitung oblag dem Bundesamt für Ver-
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kehr. In der begleitenden Projektgruppe waren verschiedene Bundesstel-

len sowie die SBB und die BLS (ab 1988) vertreten. 

Auf Direktionsebene wurde das Projekt von einem Gremium Gesamtkoordi-

nation unter dem Vorsitz des Direktors des BAV begleitet. Diesem Organ 

oblag unter anderem die Verbindung zum Chef EVED sowie die Koordina-

tion mit den Kantonen und mit internationalen Gremien sowie die Of-

feriti ichkeitsarbeit. 

Im Anhang 1 sind die Beteiligten in den verschiedenen Gremien aufge-

führt. 

Parallel zu den beschriebenen Arbeiten war auch die internationale Ko-

ordination und Diskussion im Gange. Eine besonders wichtige Rolle kam 

dem durch die Verkehrsminister der Bundesrepublik Deutschlands, Öster-

reichs, Italiens und der Schweiz eingesetzten "Stel1vertreterausschuss 

Alpentransversale" zu. Im April 1987 erschien ein Zwischenbericht 

(Lit. 2-5), und gegen Ende 1988 wird ein Schlussbericht dieses Gre-

miums erwartet. 

(c) Vernehmlassung 

Die Ergebnisse der Zweckmässigkeitsprüfung (ZMP) und Umweltver-

träglichkeitsprüfung können nicht direkt in eine Botschaft des 

Bundesrates über den Bau einer NEAT eingearbeitet werden. Die Be-

deutung des Entscheides über eine NEAT legt nahe, vorgängig in ge-

eigneter Form ein Vernehmlassungsverfahren bei den Kantonen, Par-

teien, Wirtschaftsverbänden und anderen interessierten Organisa-

tionen durchzuführen. Zweck dieses Verfahrens muss insbesondere 

sein, für die wichtigsten Beurteilungskriterien im Hinblick auf 

die Anträge des Bundesrates im Rahmen seiner Botschaft eine erste 

politische Gewichtung zu erhalten. 

(d) Botschaft des Bundesrates 

Die Vorbereitung der Entscheide über eine NEAT schliesst mit der 

Botschaft des Bundesrates ab. Diese wird sich auf alle vorhandenen 

Sachgrundlagen und die Ergebnisse der Vernehmlassung stützen. Das 

eidgenössische Parlament ist zuständig für die Entscheide - vorbe-

haltlich des Referendums bzw. einer Volksabstimmung. 
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2.2 ZIELE FÜR EINE NEAT-CH 

Aufgrund der Ausgangslage lassen sich die Zielsetzungen einer NEAT-CH 

in grossen Linien wie folgt charakterisieren (vgl. auch Kap. 17 und 

22) : 

(1) Wirtschaftlich qünstiq 

Anhand von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ist darzulegen, wie 

wirksam und nutzbringend die aufzuwendenden Mittel für Bau und Be-

trieb bei einer NEAT eingesetzt sind. Diese Betrachtung ist sepa-

rat aus unternehmerischer Sicht der Bahnen (schweizerische sowie 

ausländische) und aus übergeordneter gesamtwirtschaftlicher Sicht 

- insbesondere der schweizerischen Volkswirtschaft - durchzufüh-

ren. Es ist ebenfalls darzustellen, wie sich Kosten und Nutzen auf 

die verschiedenen Länder verteilen. 

Neben den als wahrscheinlich zu erwartenden wirtschaftlichen Per-

spektiven ist der Streubereich von besonderem Interesse: Wie 

schlecht kann das Ergebnis unter ungünstigen Voraussetzungen über-

haupt werden, bzw. wie gut bei sehr günstigen Entwicklungen? 

(2) und (3): Befriedigung der Verkehrsbedürfnisse15 

Die verkehrspolitischen Beiträge lassen sich vorab in zwei Teile 

gliedern: 

(2) 

Beitrag zur Befriedigung der schweizerischen Verkehrsnachfrage: 

Binnenschweizerischer Verkehr und Verkehrsbeziehungen mit dem Aus-

land. 

(3) 

Schweizerischer Beitrag zum Problem des europäischen Alpentransit-

verkehrs. 

l) Dieses Ziel wird u.a. dadurch erreicht, dass die NEAT die nördlich und südlich der 

Alpen entstehenden Hochleistungsbahnen in Deutschland, Frankreich und Italien mit-

einander zu verbinden hat. 
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(4) Umwelt, Energie, Rohstoffe und Verkehrssicherheit 

Umwelt- und energiepolitische Ziele werden von verkehrspolitischen 

Massnahmen stark berührt. Ein zentrales Ziel der NEAT-CH ist in 

diesem Zusammenhang das folgende: Sie soll bestehende Umweltbela-

stungen verringern und neue vermeiden, die entstünden, wenn der 

auf einer NEAT-CH bewältigbare Verkehr auf den Strassen abgewik-

kelt würde. Das ist besonders für den Güterfernverkehr ausschlag-

gebend. 

(5) Regionalwirtschaft, Raumordnung und Siedlungsstruktur25 

Der Einfluss einer NEAT-CH auf die Raumstruktur und die regionalen 

Disparitäten ist ein wichtiger Zielbereich. Die gesetzlich veran-

kerten raumplanerischen Ziele liefern hier den wichtigsten Teil 

der Beurteilungskriterien. 

(6) Internationaler Koordinationsbedarf und Risiken 

Hinsichtlich Transitverkehr ist die NEAT ein internationales Vor-

haben. Dessen Realisierung und reibungsloser Betrieb hängen insbe-

sondere von der zuverlässigen Zusammenarbeit der Schweiz mit der 

Bundesrepublik Deutschland, Italien und Österreich35 ab. Es lassen 

sich verschiedene Teilbereiche unterscheiden: 

- Zusammenarbeit bei der Finanzierung 

- Zusammenarbeit bei der Bauausführung der NEAT und gegebenenfalls 

bei flankierenden Massnahmen 

- Zusammenarbeit im Betrieb 

� auf zoll- und staatlich-administrativer Ebene 
� auf bahntechnischer Ebene 
� auf bahnbetrieblicher und kommerzieller Ebene. 

(7) Finanzierung/Finanzbedarf 

Hier steht die Frage zur Diskussion, ob die notwendigen Geldmittel 

von allen Beteiligten rechtzeitig aufgebracht werden (können) und 

alle nötigen Trägerschaften rechtzeitig Zustandekommen und funk-

tionieren. 

2) Auch hier ist zu überlegen, was es bedeuten würde, wenn der von der NEAT-CH bewäl-

tigte Verkehr z.T. auf den Strassen wäre. 

3) Als Alpentransitländer haben Österreich und die Schweiz in vielerlei Hinsicht die 

gleichen Probleme und auch die gleichen nationalen Interessen. 
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(8) Realisierung: Flexibilität, Handlunqsspielräume 

Wieviel Flexibilität besteht zum Beispiel für den etappenweisen 

Ausbau? 

2.3 REFERENZFALL ALS VERGLEICHSBASIS 

Ob eine NEAT-CH zweckmässig ist, ergibt sich nur aus einem relativen 

Vergleich mit einem Vergleichszustand ohne NEAT-CH (Referenzfall). Bei 

der Frage, welche NEAT am günstigsten wäre, kommt es auf die Unter-

schiede dieses Relativvergleiches zum Referenzfall an, zum Beispiel 

auf den Unterschied zwischen Gotthard und Splügen im NEAT-bedinqten 

Schienen-Güterverkehr, beide Male relativ zum Referenzfall. 

Der Vergleich der NEAT-Fälle zum Referenzzustand REF hängt massgeblich 

von Annahmen über die Referenzentwicklung4' ab. So beeinflussen die An-

nahmen über die allgemeine Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung we-

sentlich die Verkehrserträge, die eine NEAT zusätzlich erzielen kann. 

Wir geben hier einen Grobüberblick über die wichtigsten Annahmegrup-

pen. In den Kapiteln 3 bis 5 werden die Annahmen über die technische 

und wirtschaftlich/verkehrliche Entwicklung, bzw. über die verkehrspo-

litischen Rahmenbedingungen im Detail definiert. Folgende Annahmegrup-

pen beeinflussen die Ergebnisse: 

(1) Wirtschaftliche Entwicklung und Verkehrsnachfrage 

Für die NEAT-relevanten Verkehrssegmente spielen vor allem die 

Wirtschaftsentwicklung in Nordeuropa und in Italien (G) sowie die 

Entwicklung im Fernreiseverkehr (P) eine Rolle. 1992 tritt die EG-

Liberalisierung in Kraft; ihre verkehrspolitische Wirkung auf die 

Schweiz hängt nicht zuletzt davon ab, welche Transitangebote unser 

Land dann anbietet. 

(2) Verkehrsangebot auf Schiene und Strasse 

Die wichtigsten Konkurrenzangebote sind die Ausbauten auf auslän-

dischen Schienenachsen und auf in- und ausländischen Strassen so-

4) Anhang 2 erläutert z.B., dass in der technischen Aufarbeitung angenommen wurde, dass 

bereits im REF-Fal1 viel Güterverkehr von der Strasse auf die Schiene umgelagert 

wird, was die Wirkung der NEAT schmälert. 
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wie die Kosten und Rahmenbedingungen für deren Benützung: Kapitel 

4 erläutert die Details zu den folgenden Hauptannahmen im Refe-

renzfal1 : 

� BAHN 2000 Bahn CH: 

Ausland: Brenner gemäss tri lateraler Studie (Lit.2- 7) 
(neuer Tunnel mit 12 Mio t Kapazität) 

Strasse CH: � keine zweite N2-Röhre am Gotthard 

� Nationalstrassennetz wie momentan beschlossen 
� 28 t-Limite, Nacht- und Sonntagsfahrverbot für 
den Strassengüterverkehr weiterbestehend. 

(3) Technische Entwicklung in Verkehr und Telekommunikation (TK) 

Der kombinierte Güterfernverkehr Strasse-Schiene-Strasse wird 

technisch stark verbessert, wie auch die Kooperation Bahn-Strasse. 

Der Haupteinfluss der TK-Entwicklung auf NEAT-Fragen liegt in der 

besseren Auslastung von Transportgefässen, vorerst vor allem auf 

der Strasse (Details vgl. Kapitel 3). 

2.4 REALISIERUNGSZEITRÄUME 

Häufiq wird - unbewusst - davon ausgegangen, die NEAT sei eine Antwort 

auf die dringenden Transitanforderungen, wie sie das Ausland jetzt an 

die Schweiz stellt. Diese Annahme trifft nicht zu, denn eine NEAT kann 

wegen der Bauzeit des Basistunnels (und der politischen Entscheidungs-

prozesse bis zum Baubeginn) kaum vor dem Jahr 2010 in Betrieb genommen 

werden. Deshalb sind folgende Feststellungen zu beachten: 

(1) Zeithorizonte; das Problem der Etappierunq5' 

- Die Ausgangslage verlangt Übergangsmassnahmen (auch diese sind 
z.T. erst mittelfristig wirksam), da eine neue Alpentransversale 
als massgebliches Element der Problemlösung frühestens in 20 
Jahren zur Verfügung stehen kann. 

- Die Übergangsmassnahmen müssen mit einer neuen Alpentransversale 
konzeptmässig verknüpfbar sein. Damit wird eine klare Etappie-
rungsvorstellung zwingend. 

- Der Kapazitätsausbau der Zufahrtslinien im Norden und Süden muss 
mit dem Bau und der Inbetriebnahme eines Basistunnels abgestimmt 
werden. 

5) vergleiche auch Kapitel 20. 
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(2) Die Etappierungsvarianten müssen auch daraufhin geprüft werden, 

mit welchen Übergangsmassnahmen die Schweiz kurz- und mittelfri-

stig (vorerst ohne Basistunnel) den Wünschen der EG-Länder entge-

genkommen kann; unter maximaler Ausnützung der bestehenden Infra-

strukturen. Dazu bearbeitet der Bund, zusammen mit den SBB und der 

BLS, eine international befriedigende Angebotsstrategie für den 

Zeitraum ab heute bis ca. 2010. Es war nicht Aufgabe der NEAT-

Aufarbeitung und Zweckmässigkeitsprüfung, solche Strategien zu 

erarbeiten. 
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KAPITEL 3 ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN UND ANNAHMEN 

3.1 WIRTSCHAFTLICHE UND GESELLSCHAFTLICHE RAHMENSZENARIEN 

Eine NEAT kann - wie bereits erwähnt - nicht viel früher als 2010 in 

Betrieb genommen werden und muss ihre Aufgabe während mehrerer Jahr-

zehnte erfüllen können. Es sind also grosse Zeiträume zu überblicken, 

etwa 60 Jahre. Prognosen haben daher nur sehr beschränkt einen Sinn. 

Besser geeignet sind Szenarien1'. Wir unterscheiden Szenarien für die 

wichtigsten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grössen und etwas 

detaillierter für den Bereich des Verkehrs selbst. 

Der Fächer der Szenarien wird auf wirtschaftliche und gesellschaftli-

che Rahmenbedingungen beschränkt, die heutigen Zuständen ähnlich sind. 

"Schlechtwetter"- resp. "Katastrophenszenarien" mit tiefgreifenden 

Störungen von Wirtschaft und Gesellschaft, seien sie nun innerschwei-

zerisch bedingt oder von aussen auferlegt, werden ausgeschlossen. Da-

von zu unterscheiden ist ein Wertewandel, der kontinuierlich zu neuen 

Verhaltensformen in Wirtschaft, Verkehr und Politik führt. Solche Pro-

zesse sind mit den hier angenommenen Entwicklungen durchaus vereinbar. 

Die wichtigsten Rahmenbedingungen sind diejenigen, die verkehrswirksam 

sind: Bevölkerung, Bevölkerungsverteilung, Sozialprodukt und Einkom-

men, Aussenhandel, Wirtschaftsstruktur, Arbeits- und Freizeit. Bedeut-

sam sind diese Zahlen einmal für die Schweiz; aber auch - angesichts 

der europäischen Dimensionen der NEAT - für mindestens die umliegenden 

Länder. Zwei Szenarien werden betrachtet, eine obere und eine untere 

Entwicklung (vgl. Tabelle 3-1). Das Szenario H ("Hoch") geht von einem 

deutlichen Wirtschaftswachstum und einer bahnfreundlichen Situation 

auf den Verkehrsmärkten und in der Verkehrspolitik aus. Beim Szenario 

T ("Tief") ist das Wirtschaftswachstum bescheiden, aber doch positiv 

und das Umfeld ist eher bahnunfreundlich. 

1) Szenarien beschreiben mögliche, konsistente Zustände einer Wirtschaft, einer Gesell-

schaft, eines Verkehrssystems etc. ohne den Anspruch zu erheben, die wahrschei nii ch-

ste Entwicklung darzustellen. 
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1985 1995 

Szenari 

2010 

0 Tief 

2025 2040 1995 

Szenari 

2010 

0 Hoch 

2025 2040 

Schwei z 

Bevölkerung 1000 6530 6750 6830 6910 6740 6780 6910 7050 6940 

Erwerbstäti ge 1000 3260 3400 3520 3330 3180 3440 3710 3570 3450 

BIP % von 1985 100 118 147 166 190 125 173 214 265 

Motori si erungsgrad 1 ' 1.96 1.80 1.80 1.80 1.80 1. 80 1.80 1.80 1.80 

BRD 

Erwerbstäti ge Mi o 27,8 28,5 28, 5 26,9 26,5 29,8 31,1 29,8 29,3 

BIP % von 1985 100 119 146 171 208 127 170 206 269 

Frankrei ch 

Erwerbstäti ge Mi 0 34,4 25,0 26,2 26, 1 24,3 25,3 27,4 28, 7 26,8 

BIP % von 1985 100 123 160 196 225 128 178 213 285 

Itali en 

Erwertstäti ge Mi 0 23,4 24,9 25,5 24,5 22,8 25,4 26,9 27,2 25,2 

BIP % von 1985 100 115 132 143 148 121 163 211 251 

1) Ausgedrückt als Anzahl Einwohner über 18 Jahre pro Personenwagen. 

Tabelle 3-1: Übersicht über die Entwicklung einiger wichtiger wirt-
schaftlicher und demographischer Grössen in der Schweiz 
und im benachbarten Ausland, Szenario T und H (Quelle: 
Basisbericht) 

Die demographischen Grössen sind einigermassen gut abschätzbar. Die 

Werte für Bevölkerung und Motorisierung entsprechen im grossen und 

ganzen jüngsten Projektionen (Lit. 3-13, 3-14, 3-15). 

Die wirtschaftlichen Entwicklungsdaten sind mit grösseren Unsicherhei-

ten behaftet. Die Zuwachsraten sind aber auch im Falle der oberen Wer-

te recht konservativ und entsprechen nicht den langfristigen Wachs-

tumsraten der Vergangenheit. 

Zu den in Tabelle 3-1 aufgeführten Variablen kommt noch eine Reihe an-

derer, nicht quantifizierter. So wird davon ausgegangen, 

- dass die verfügbare Freizeit allgemein zunimmt, 

- dass die räumliche Zentrenbildung europäisch gesehen fortschrei-
tet 
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- dass die wegen möglicher Substitutionspotentiale für Verkehr be-
deutsamen Informations- und Kommunikationstechniken zwar die Ge-
sellschaften langfristig stark durchdringen werden, aber wenig 
Einfluss auf die Verkehrsmengen haben. 

Im übrigen sind aber alle hier und im folgenden unterstellten Annahmen 

insofern ebenfalls konservativ, als wesentliche bestimmende Merkmale 

unserer heutigen Gesellschaften weiterhin Gültigkeit haben sollen. Von 

besonderem Interesse sind: 

- Die Integration der europäischen Märkte hat heute bereits ein be-

achtliches Niveau erreicht. Dies wird auch auf Verkehrsebene sicht-

bar, indem nicht nur die ausgetauschten Gütermengen und grenzüber-

schreitenden Personenfahrten stark zugenommen haben, sondern auch 

strukturelle Ungleichgewichte abgebaut worden sind. So wurde der 

ehedem ausgeprägte Handel mit hochwertigen und Montanprodukten aus 

dem Norden gegen landwirtschaftliche Massengüter aus dem Süden durch 

eine ausgeglichenere Arbeitsteilung abgelöst. Dennoch liegen noch 

viele Integrationsmöglichkeiten brach. Eine Illustration dafür sind 

die sogenannten Grenzhemmnisfaktoren. Wirtschaftliche, rechtliche 

und kulturelle Faktoren sind dafür verantwortlich, dass zwischen 

gleich grossen Zentren in gleicher Entfernung voneinander der Perso-

nenverkehrsstrom nur ca. einen Viertel bis einen Fünftel so stark 

ist,2' wenn dazwischen eine nationale Grenze liegt (Lit. 3-16). Im 

Güterverkehr sind die Unterschiede vermutlich geringer. Auch wenn 

kulturelle (v.a. sprachliche) Schranken immer einen dämpfenden Ein-

fluss ausüben werden, so zeigt das Beispiel doch, "welche Potentiale 

ein Abbau dieser Faktoren durch grössere wirtschaftliche Verflech-

tung und auch ein besseres Verkehrsangebot eventuell erschliessen 

kann" (Lit. 3-16). Solche Aussagen zeigen, dass der Fortgang der 

Integration in der EG ein wesentlicher Faktor für die Notwendigkeit 

und den Erfolg einer NEAT darstellt. Dabei gilt: je stärker die In-

tegration, desto umfangreicher der alpenquerende Verkehr.3' 

- Eng verbunden mit dieser Frage ist diejenige nach der Zukunft der 

Ost-West-Beziehungen in Europa. Man hat in den letzten 40 Jahren 

2) Diese Faktoren streuen stark nach Länderbeziehung und nach Fahrtzweck. Die höchsten 

verzeichnet man interessanterweise im G e s c h ä f t s r e i s e v e r k e h r (z.B. BRD:Frankreich 

1:22). 

3) Auch wenn sich im Rahmen der Süderweiterung der EG schon heute teilweise d i f f e r e n -

ziertere Warenströme abzeichnen: Nord-Südwest, Nord-Südost und Süd-Süd. 
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eine kontinuierliche Akzentuierung des Warentausches und damit der 

einst weniger gerichteten Verkehrsströme in eine allgemeine Süd-

Nord-Richtung erlebt. Ebenso langfristig kann sich eine Korrektur 

dieser Verhältnisse einstellen, indem die Güter- und Personenströme 

in Ost-West-Richtung dauerhaft stärker wachsen. Eine Zunahme des 

Ost-West-Güteraustausches kann die alpenquerenden Verkehrsströme 

mindern oder ihr Wachstum abschwächen. 

- Von Bedeutung könnte ein möglicher langfristiger Wertewandel sein. 

Auch wenn keine ordnungspolitischen Kraftakte gegenüber dem Ver-

kehrsgeschehen zu erwarten sind, so wären doch Akzentverschiebungen 

denkbar, auf die der Verkehr sensitiv reagiert. Zu nennen sind: 

� Protektionistische Tendenzen im gesamteuropäischen Handel 

� Neugewichtung natürlicher und nicht-erneuerbarer Güter, Interna-
lisierung externer Kosten des Verkehrs. 

Ersteres wirkt in der Tendenz ziemlich gleichmässig auf die Ver-

kehrsströme und tangiert somit den gesamten alpenquerenden Verkehr. 

Letzteres ist geeignet, den Modal Split zu verschieben und begün-

stigt damit den Verkehrsträger Schiene auch im Verkehr über die 

Alpen. 

Insgesamt kann man all diese wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Voraussetzungen in zwei Rahmenszenarien eingrenzen: 

- ein unteres, das die tieferen Werte für Bevölkerung, Erwerbstä-
tige, BSP-Entwicklung, internationale Arbeitsteilung kombiniert, 

- ein oberes mit höheren Werten für die genannten Grössen. 

Etwas stärker variierende Zustände legt Bertschi (Lit. 3-10) seiner 

Arbeit über eine NEAT zugrunde, während sich Szenarien im Zusammenhang 

etwa mit der EGES oder mit Arbeiten des Stabes GVF in einem ähnlichen 

Rahmen wie dem hier gewählten bewegen (Lit. 3-13, 3-14, 3-17). 

26 



3. Entwicklungsperspektiven und Annahmen 

3.2 VERKEHRSTECHNISCHE ASPEKTE 

Die Wahl der geeigneten Verkehrstechnik für eine NEAT ist wichtig. Der 

Entscheid bindet sehr viel Geld über viele Jahrzehnte. Entwicklungs-

chancen, aber auch Entwicklungsgrenzen der einzelnen Transporttechni-

ken sind jede für sich und vor allem gegeneinander abzuwägen (vgl. 

Lit. 3-30). 

3.2.1 Hat die Rad/Schiene-Technik noch eine Zukunft? 

Wer an eine NEAT denkt, meint unwillkürlich eine Weiterentwicklung der 

herkömmlichen Eisenbahn. Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese 

Technik auf weite Sicht sinnvoll ist. Sie muss sich nach zwei Seiten 

hin behaupten: 

- gegenüber neuen, unkonventionellen Verkehrsmitteln wie z.B. der 
Swiss Metro, basierend auf dem Prinzip der Magnetschienenbahn 

- gegenüber den herkömmlichen Verkehrsträgern Strasse, Wasser, Luft 

a) Magnetschienenbahn und andere neue Techniken45 

Die Magnetschienentechnik, auf welche sich auch die Swiss Metro55  

stützt, erlaubt Schneiltransportsysteme im Geschwindigkeitsbereich von 

300-500 km/h. Insofern führt sie die heute mit TGV, ICE und 

Direttissima eingeleitete Entwicklung öffentlicher Landverkehrsmittel 

im Hochgeschwindigkeitsbereich konsequent weiter. Von der Technik und 

den Angebotsmerkmalen her ist sie im Massenfernverkehr durchaus eine 

prüfenswerte Alternative. Ihre zukünftige Bedeutung ist nicht von der 

Hand zu weisen. Es sind indessen gewichtige Einschränkungen zu 

erwähnen, was die konkrete Frage der Tauglichkeit für eine NEAT 

anbetrifft. Teilweise sind diese systembedingt, teilweise haben sie 

mit NEAT-spezifischen Anforderungen zu tun: 

- Magnetschienenbahnen sind primär für den Personenverkehr konzi-
piert und kaum güterverkehrstauglich. Die NEAT soll aber die 
Leistungen auch im Güterverkehr verbessern. 

4) Im Begriffsverzeichnis sind die wichtigsten Merkmale dieser Technik in einer 

Stichwort-Tabelle vergleichend zusammengefasst. 

5) Transport in unterirdischen, tei 1vakuumisierten Röhren über grössere Distanzen 
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- Neue Verkehrsträger bringen Verknüpfungsprobleme65 mit sich und 
schränken die Netzflexibilität drastisch ein. Im Gegensatz zu ei-
ner konventionellen NEAT könnte nur ein kleiner Teil der Benutzer 
direkt befördert werden. Die meisten miissten umsteigen.75 

- Dieser Nachteil ist vor allem für die Verkehrsbeziehungen durch 
die Alpen von Bedeutung. Ein neuer Verkehrsträger müsste von auf-
kommensstarken Punkt-Punkt-Verbindungen her aufgebaut werden. Die 
Verkehrsströme über die Alpen haben aber eher die Form von Trich-
tern, die sich von Norden und Süden auf die Alpen hin verengen. 

Das zukunftsweisende Transportsystem Magnetschienenbahn hätte deshalb 

höchstens als alpenquerende Ergänzung eines bestehenden Netzes, nicht 

aber als erstes Element eines zukünftigen Netzes einen Sinn. Heute 

stellt man sich die Frage, "ob die Revolution des 'Magiev1-Systems 

(Magnetschienenbahn, Anm.d.Verf.) nicht von der Erneuerung des Stadt-

verkeh rs ausgehen könnte, um dann in späteren Phasen zum zwischen-

städtischen Verkehr auf eigenen Linien überzugehen ... (und) in vier-

zig bis fünfzig Jahren das Rad-Schiene-System zu ersetzen" 

(Lit. 3-18). 

Das System Swiss Metro ist zudem technisch noch nicht anwendungsbe-

reit. Gewisse technische Komponenten sind noch Neuland, für die eine 

"Neuentwicklung einzuleiten" ist (Lit. 3-19). Für viele andere 

Komponenten sind die Techniken zwar bekannt, müssen aber angepasst 

werden. Die Realisierung eines solchen Netzes würde viel mehr Mittel 

und Zeit erfordern, als für eine NEAT gerechnet wird. Eine Inbetrieb-

nahme würde mit Sicherheit erst viele Jahre oder gar Jahrzehnte nach 

derjenigen einer konventionellen NEAT möglich. 

b) Konkurrenz zur Strasse 

Auf der anderen Seite muss man sich fragen, ob im Jahre 2010 nicht 

eine NEAT eröffnet würde, die durch die Entwicklung des Strassenver-

kehrs schon wieder überholt ist. Auch diese Frage stellt sich im 

europäischen Massstab. Die Aussichten der Schiene im Personenverkehr 

werden mit dem Hinweis auf den Personenfernverkehr (und den Schnell-

verkehr im Speziellen) allgemein positiv beurteilt. Für den Güter-

6) Bei der Magnetschienenbahn sind bimodale Fahrwege (für Magnetschienenfahrzeuge und 

konventionelle Züge) im Bereich von Bahnhöfen zwar möglich, aber sehr aufwendig. 

7) "Die Wahl des traditionellen Systems als Hochgeschwindigkeitssystem für die nächsten 

Jahre ... scheint von der Tatsache diktiert, dass letzteres (Magnetschienenbahn, 

Anm.d.Verf.) völlig neue Bahnlinien erfordert, die nicht in das bestehende Netz zu 

integrieren sind, während es das Rad-Schiene-System ermöglicht, die Fahrzeuge auf 

dem gesamten Netz einzusetzen ..." (Lit. 3-18). 
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verkehr ist eine Antwort nicht so einfach. Während im NEAT-Basisbe-

richt (Lit. 3-1) angenommen wird, dass der Schienengüterverkehr durch-

aus konkurrenzfähig sein wird, sieht die Automobi1 industrie noch gros-

se (auch technische) Entwicklungspotentiale für den Strassenschwerver-

kehr und einen entsprechend schweren Stand für die Bahn (vgl. Lit. 3-

12). Daran würden auch Verteuerungen der Fahrzeuge aufgrund von um-

weltbedingten Vorschriften nichts ändern, da die Fahrzeugkosten nur 

ca. 15 % der Strassen-Transportkosten ausmachen würden. So sehen die 

Dinge aus, wenn man sie weiterhin sektoriell betrachtet. 

Allgemein werden die Aussichten der beiden Verkehrsträger Strasse und 

Schiene aber differenzierter beurteilt. Im Zentrum der Betrachtung 

steht die Bildung von Transportketten, vor allem die technische, orga-

nisatorische und institutionelle Entwicklung einer echten Zusammenar-

beit zwischen Strasse und Schiene im Güterfernverkehr. Eine geeigne-

tere Arbeitsteilung wäre in vielen Fällen: Sammeln mit dem LKW, im au-

tomatisierten Terminal auf die Schiene umladen und die lange Strecke 

zum Zielterminal per Zug zurücklegen, wo der LKW wiederum die Zustel-

lung übernimmt. 

3.2.2 Die Schlüssel roi le des kombinierten Verkehrs 

Die Bedeutung der Verkehrsträger steht und fällt also mehr und mehr 

mit der Effizienz der angebotenen Transportketten von Ausgangsort zu 

Zielort, vor allem im Güterverkehr. Bis heute hat die Strasse hier 

langfristig und kontinuierlich Vorteile gewinnen können. Im Optimal-

fall kann ein Transport genau zur gewünschten Zeit mit nur zweimaligem 

Umschlag (Laden und Abladen) auf schnellem Weg realisiert werden. Die-

selbe Leistung kann auf der Schiene ohne Zwischenhalte nur der Block-

zug (oder Ganzzug) von Anschlussgeleise zu Anschlussgeleise bieten. 

Schon der Blockzug über einen Güterbahnhof erfordert ein- oder zweima-

liges Umladen beim An- und/oder Abtransport. Beim Einzelwagenladungs-

verkehr kommen weitere Rangiermanöver hinzu. Pro Rangiermanöver werden 

durchschnittlich sechs Stunden veranschlagt, und man rechnet als 

Faustregel heute einen Rangiervorgang pro ca. 200 km Transportdistanz. 

Als Zielvorstellung gilt heute einmal Rangieren pro 1000 km. Es ver-

wundert deshalb nicht, wenn laut Lit. 3-20 bei den zeitempfindlichen 
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Gütern heute nur 20 % der Schienen-Transportzeit auf die eigentliche 

Fahrzeit entfallen. Diese Güter sind in der Regel nicht für Blockzüge 

geeignete Massengüter und deshalb auf den gebrochenen und damit lang-

samen Schienenverkehr verwiesen - oder sie wählen eben die Strasse. 

Will der Schienengüterverkehr eine Zukunft haben, dann müssen sich 

diese Verhältnisse drastisch ändern. Dazu muss die zukünftige Schie-

nenverkehrstechni k 

- das Rangieren möglichst ausschalten85 

- den Güterumschlag rationalisieren und verkürzen. 

Der Bau von Anschlussgleisen für Ganzzüge kann nur noch ein kleines 

Potential erschliessen. Eine attraktive Lösung bietet hingegen der 

kombinierte Verkehr. Die Idee dahinter ist, in leistungsfähigen 

Terminals mit schnellem Umschlag Blockzüge bilden zu können, die im 

Nachtsprung ihre Güter zum Zielterminal bringen. Diese Um-

schlagtechniken sind weitgehend bekannt und haben sich bereits be-

währt. Was noch fehlt, ist die grossmassstäbliche Bereitstellung und 

Garantie eines entsprechenden Angebots. Aber auch Normierungsfragen 

sind noch offen. Hier wie dort ist die Entwicklung im Gang. "Die 

Schaffung integrierter Transportketten vom Hersteller bis zum Verbrau-

cher unter Nutzung der verkehrsmittelspezifischen Vorteile der einzel-

nen Verkehrsträger erlangt ... aus der Sicht der EG besondere Bedeu-

tung Vor diesem Hintergrund hat der Verkehrsausschuss des Euro-

päischen Parlaments einen Entschliessungsantrag zur Schaffung von in-

tegrierten Transportzentren in Europa vorgelegt." (Lit. 3-21). Im 

nächsten Jahrhundert werden die grossen Güterrangierbahnhöfe teilweise 

in Kombi-Terminals umgebaut, so etwa Limmattal. 

Offen ist die Frage, welchem kombinierten Güterverkehr die Zukunft ge-

hört resp. gehören soll. Folgende Alternativen sind gegeben: 

8) Dies vermindert auch die bedeutendste Schadenquelle für das Schienentransportgut: 

Rangi erstösse. 
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- Rollende Strasse 

- Transport von Sattelaufliegern (Zugfahrzeug bleibt zurück) 

- Transport von Wechselbehältern9) und Containern 

Die rationellste Lösung erlauben Wechselbehälter und Container, denn 

hier ist das Verhältnis von Netto- zu Bruttotonnen von allen drei Mög-

lichkeiten am günstigsten. Bei voller Ausnützung der Lademöglichkeiten 

eines Zuges mit 2000 t Anhängelast können maximal folgende Nettotonnen 

Güter (Ware, ohne Berücksichtigung jeglicher Fahrzeuggewichte) trans-

portiert werden:10' 

- Rollende Strasse: 560 t 

- Unbegleiteter Kombiverkehr (Wechselbehälter und Container): 900 t 

- Wagenladungsverkehr: 1300 t 

Allerdings sind nicht nur diese theoretischen, sondern die tatsächlich 

erziel baren Auslastungen für den Erfolg einer bestimmten Transportart 

massgebend. Heute ist es so, dass - abgesehen vom fehlenden attrakti-

ven Angebot im unbegleiteten Kombiverkehr (i.e. Sattelauflieger, Wech-

selbehälter, Container) - noch institutionelle und politische Gründe 

für ein ausgebautes Angebot im begleiteten kombinierten Verkehr (Rol-

lende Strasse) sprechen. So soll beispielsweise der kleine Transpor-

teur11' immer die Möglichkeit haben, sein Fahrzeug zu verladen. Die 

Benützung des unbegleiteten Kombi Verkehrs setzt anspruchsvollere Orga-

nisationsformen der Spedition voraus, die bei Kleinfirmen nicht die 

Regel sind. Daneben hat der begleitete Huckepack erklärtermassen die 

Funktion, der Bahn Märkte zu öffnen. Wer ihn benützt, lernt den Kombi-

verkehr kennen und (so hofft man) schätzen und geht dann dauerhaft zum 

unbegleiteten Kombiverkehr über. 

Politisch gesehen muss die Schweiz ein Angebot im begleiteten Hucke-

packverkehr mindestens so lange aufrechterhalten, als sie nicht von 

der 28 t-Limite abrückt. Es zeichnet sich so eine klare Strategie ab: 

- Rollende Strasse kurzfristig gefördert, langfristig reduziert 

- Unbegleiteter Kombiverkehr langfristig als Hauptziel 

9) Wechselbehälter sind Lastwagenaufbauten, den Containern ähnlich, im Gegensatz zu 

diesen aber nicht stapelbar. 

10) Ohne Berücksichtigung von Leerfahrten. Alle Angaben: SBB. 

11) Heute sind 50 % der im alpenquerenden Strassenverkehr beteiligten Transportunterneh-

mer Besitzer von weniger als drei Lastwagen, führen aber nur ca. 10 % der Mengen. 

31 



3. Entwicklungsperspektiven und Annahmen 

Vom transportökonomischen Standpunkt aus wird man, je besser das Ange-

bot im Containerverkehr wird, die Rollende Strasse mehr und mehr als 

Anachronismus empfinden.12' "Der Europaverkehr muss containerisiert 

werden", fordern grosse Spediteure (Lit. 3-12). 

Die Chancen dazu stehen gut. Zwar gibt es für die Bahn keine unbe-

strittenen Marktnischen mehr, aber auf der anderen Seite setzt sich 

zusehends ein "bimodales Denken" (Lit. 3-12) durch. Die Transportkette 

muss schnell, sicher und zuverlässig sein, und das ist sie ab einer 

Distanz von ca. 400 km mehr und mehr in der Kombination von Schiene 

und Strasse. 

3.2.3 Welche Technik für die NEAT? 

Die einleitenden Bemerkungen dieses Kapitels legen nahe, eine NEAT, 

die in nützlicher Frist zur Verfügung stehen soll, auf der konventio-

nellen Rad-Schiene-Technik aufzubauen. Aus dem Feld von Möglichkeiten, 

das damit immer noch offen ist, muss eine Wahl hinsichtlich folgender, 

einander bedingender Aspekte getroffen werden: 

- Betriebsart 

- Trassierungsparameter (Kurvenradien, max. Steigungen, Lichtraum-
profile etc.) 

- Geschwindigkeiten 

Ausgangspunkt der Überlegungen ist, dass es nicht Sinn macht, einfach 

ein drittes und viertes Gleis entlang den hundertjährigen Trassen 

durch die Alpen zu legen. Eine NEAT soll auch schnelleren Verkehr er-

möglichen. Oberer Eckwert des zu betrachtenden Fächers sind die im 

Norden, Westen und Süden realisierten und im Bau befindlichen Hochge-

schwindigkeitsnetze. Kriterien für die Wahl des optimalen Geschwindig-

keitsniveaus sind aus der Sicht von Marktüberlegungen Transport- und 

Reisezeiten zwischen Wirtschafts- und Bevölkerungszentren nördlich und 

südlich der Schweiz sowie deren Vergleich mit den Verhältnissen auf 

der Strasse und im Flugzeug. 

12) Für kleinere Transporteure muss ev. auch langfristig ein Rest-Angebot für die RLS 

aufrecht erhalten werden. 
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a) Betriebsart 

Beim Bau und Betrieb neuer Strecken werden zwei Philosophien verfolgt: 

- Artreiner Betrieb Personenverkehr (z.B. TGV) 

- Mischbetrieb von Personen- und Güterverkehr (z.B. Neubaustrecken 
in der BRD, Direttissima Florenz-Rom) 

Eine artreine Personenverkehrsstrecke bringt einige Vorteile: viel 

grössere Steigungen (bis 35 Ho), höhere Kapazitäten wegen homogenerer 

Geschwindigkeitsverteilung der verkehrenden Züge: Trassees und deren 

Unterhalt werden billiger. Eine solche Lösung kommt für eine NEAT 

nicht in Frage. Der Personenverkehr füllt eine NEAT nicht, dem Güter-

verkehr muss eine attraktivere Alpenquerung als heute ermöglicht wer-

den. Will man unter Berücksichtigung der gängigen Toleranzen in den 

Nachbarländern die rollende Landstrasse auch für Lastwagen mit den 

Abmessungen 4.05 m auf 2.65 m anbieten ohne eine bestehende Linie da-

für auszubauen, dann ist eine solche Folgerung sogar zwangsläufig: 

Eine NEAT ist auf Mischbetrieb auszulegen. 

b) Geschwindigkeit und Trassierungsparameter 

Eine Optimierung der Geschwindigkeit hat unter Berücksichtigung fol-

gender Grössen zu geschehen: 

- Kosten 

- Akzeptanz (Markt, Politik) 

- Kompatibilität mit bestehender Infrastruktur 

Generell gilt, dass mit der Geschwindigkeit die Landschaftseingriffe 

und damit die Kosten zunehmen. Der Markt müsste Mehrerträge liefern, 

die all diese negativen Begleiterscheinungen mindestens ausgleichen. 

Zwischen einer NEAT auf einem Geschwindigkeitsniveau bis ca. 140 km/h 

/100 km/h (Personenverkehr/Güterverkehr) und einem Geschwindigkeits-

niveau von 250 km/h / 200 km/h bestehen in jeder Hinsicht enorme Un-

terschiede. Ausserhalb gegebener Fixpunkte (Haltepunkte) würden sich 

die Trassen fast vollständig unterscheiden. Das volkswirtschaftlich 

sinnvolle Geschwindigkeitsniveau wäre letztlich in einem ähnlichen 

Vorgehen zu bestimmen, wie es hier für die Variantenwahl angewendet 

wird, das heisst unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile, Ko-

sten und Nutzen tieferer oder höherer Geschwindigkeiten. 
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Es gibt aber Überlegungen, die auch ohne ein solches Verfahren das op-

timale Geschwindigkeitsniveau genügend verlässlich eingrenzen.135 Es 

gilt nämlich einige grundsätzliche Zusammenhänge zu berücksichtigen: 

- Zu grosse Geschwindigkeitsdifferenzen (etwa zwischen Personen- und 

Güterzügen) auf einer schnellen NEAT müssen vermieden werden, da sie 

die Kapazitäten zu stark vermindern.145 

- Eine Steigerung der Reisegeschwindigkeit verlangt eine überpropor-

tionale Steigerung der Entwurfsgeschwindigkeit.155 Diese wiederum 

verlangt überproportional wachsende Kurvenradien. Figur 3-1 zeigt 

diesen Zusammenhang (vgl. Lit. 3-22, 3-23). 

13) Diese Überlegungen resultieren im wesentlichen aus dem sog. "Grobdurchlauf" der 

technischen Aufarbeitung. Dort wurden zwei verschiedene Angebotsniveaus grob unter-

sucht . 

14) In der BRD werden die auf 250 km/h (Angabe DB) angelegten Neubaustrecken, obwohl für 

den Mischbetrieb konzipiert, von Beginn an nur im zeitverschobenen artreinen Betrieb 

(Personen am Tag / Güter in der Nacht) gefahren. 

15) Die Reisegeschwindigkeit ist die erzielbare, dem Fahrplan zugrundegelegte Geschwin-

digkeit (inkl. beschleunigen und abbremsen, Zeitreserven etc.). Die Ausbaugeschwin-

digkeit entspricht der technisch möglichen, betrieblich aber möglicherweise nicht 

si nnvol 1 en Maximalgeschwi ndi gkei t. 
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Figur 3-1: Ausbaugeschwindigkeit und notwendige Kurvenradien16) in Ab-
hängigkeit von der Reisegeschwindigkeit (Modellfall). Bei-
spiel: Will man die Reisenden innerhalb einer Stunde die 
150 km von A nach B befördern, dann erfordert dies eine 
Ausbaugeschwindigkeit von gegen 200 km/h und Minimalradien 
von ca. 3000 m 

- Mit steigenden Kurvenradien sinkt die Flexibilität für die Anpassung 

des Trassees an die Landschaft. Zusammen mit der maximalen Steigung 

von 12-13 %o ergibt dies mit zunehmenden Reisegeschwindigkeiten ein 

"Band", das kaum mehr Wahlmöglichkeiten zulässt und ohne Rücksicht 

auf die kleinräumigen Gegebenheiten durch den Alpenraum geführt wer-

den müsste. Bei hohen Geschwindigkeiten bedeutet dies fast aus-

schliesslich Tunnels. Die Kosten schnellen in die Höhe und für Rei-

16) Annahme für die Überhöhung: 150 
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sende - besonders Touristen - sinkt die Attraktivität. Etwas anders 

dargestellt ergeben sich Zielkonflikte, wie Figur 3-2 sie zeigt. 
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Figur 3-2: Graphische Prinzipskizze der Zusammenhänge zwischen techni-
schem Anforderungsprofil an Trassierungsparameter und der 
Konkurrenzfähigkeit einerseits, und den Kosten und Umwelt-
problemen (Siedlung, Landschaft, Lärm) andererseits (Ein 
weiterer Optimierungsparameter ist der Tunnelquerschnitt). 

Letztlich muss eine NEAT ein (positives) Optimum (sofern vorhanden) 

in diesem Konflikt finden. 

Bei ca. 140-160 km/h im Güterverkehr und ca. 200 km/h im Personen-

verkehr sind Sprünge bezüglich technischer Anforderungen zu ver-

zeichnen. Im Personenverkehr können keine Züge mit konventionellen 

Lokomotiven mehr eingesetzt werden. Im Güterverkehr können die kon-

ventionellen offenen Güterwagen nicht mehr eingesetzt werden.175 An-

gewandt auf die Rollende Strasse macht dies wegen der Verwendung von 

verschalten Wagen übergrosse Lichtraumprofile notwendig, die noch 

nirgends realisiert sind und auch den kompletten Umbau heutiger 

Trassees (u.a. Vergrösserung des Gleisabstandes) oder aber einen 

17) Wie das Beispiel der Direttissima in Italien zeigt, können Kreuzungsprobleme mit 

sehr schnellen Personenzügen auch schon bei tieferen Geschwindigkeiten zu dieser 

Konsequenz führen. 
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kompletten Neubau bedingen würden. Von der BRD sind solche Konzepte 

schon 1975 geprüft und verworfen worden (Lit. 3-26). 

- Mit steigenden Geschwindigkeiten werden in Tunnels wegen Windstössen 

bei Zugskreuzungen grössere Lichtraumprofile notwendig. Solche Tun-

nelquerschnitte von ca. 100 m 2 für eine Doppelspur18). wie sie für 

einen Güterzugsverkehr von 160 bis 200 km/h notwendig werden, stos-

sen in geologisch schwierigen Zonen "an die Grenze des technisch 

Machbaren" (Lit. 3-1). Sie haben mehr Einspurstrecken, längere 

Bauzeiten und hohe Mehrkosten zur Folge. 

Zwei Alternativen schälen sich heraus. Will man über eine Geschwindig-

keit von mehr als ca. 160 km/h im Güterverkehr hinausgehen, dann liegt 

ein Optimum vermutlich viel höher: bei 250 km/h im Personen- und 

200 km/h im Güterverkehr. Im anderen Fall bleibt man unter resp. bei 

der Grenze von 160 km/h im Güterverkehr, was eine vergleichbare Ge-

schwindigkeit für den Personenverkehr nach sich zieht. 

Alle aufgeführten Überlegungen sprechen klar für die Wahl der letzt-

erwähnten Lösung. Ohne Not sollte nicht auf die Maximallösung überge-

gangen werden. Zwei Argumente sind indessen noch zu erörtern: 

- Die Differenz zur Planung der übrigen europäischen Hochgeschwindig-

keitsstrecken. Das angestrebte Geschwindigkeitsniveau für die NEAT 

liegt unter diesen Standards. Dazu bleibt zu sagen, dass die Topo-

graphie der Alpen besondere Verhältnisse schafft, die eine volks-

wirtschaftlich optimale Planung berücksichtigen muss. Die Abweichung 

ist nicht willkürlich, sondern begründet. 

- Die eben angestellten Überlegungen klammern politische Erwägungen 

aus, die einen höheren Geschwindigkeits-Standard erforderlich machen 

könnten. 

Sieht man von dieser Unsicherheit ab, dann kann der Ausbaustandard, 

wie er der NEAT zugrundegelegt werden soll, wie folgt umschrieben wer-

den: 

- Geschwindigkeiten im Tunnel 

Maximal 120-140 km/h für Güterzüge. 160-200 km/h für Personenzüge 

18) Zum Vergleich: Heitersberg 60 m 2 . 
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- Geschwindigkeiten auf offener Strecke 
Maximal 140 km/h für Güterzüge. Maximal 200 km/h für Personenzüge 

- Steigungen 
Höchstens 12-13 m pro km 1 9 ) (12-13 Promille) 

- Lichtraumprofi 1 
UIC-GC (= LRP IV in EBV-Terminologie20)) mit einem Tunnelquer-
schnitt von ca. 70 m 2, erlaubt den Betrieb einer Rollenden 
Strasse für Lastwagen mit Abmessungen von 405x265 cm 

- Minimale Kurvenradien von 3200 m auf freier Strecke215 

Gegenüber einem in der ebeneren und sanfteren Topographie üblichen 

Standard auf den Zufahrtstrassen in Italien und Deutschland bedeutet 

dies eine Erhöhung der Reisezeit zwischen Mailand und Frankfurt um 

etwa eine halbe Stunde, das heisst von 3 auf 3 k Stunden. 

3.3 SZENARIEN DER VERKEHRSENTWICKLUNG 

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen stecken die 

Grenzen für die Verkehrsbedürfnisse ab. Der jeweilige Stand der Ver-

kehrstechnik stellt die Mittel bereit, womit sie befriedigt werden 

können. Doch - wie, wieviel und zu welchen Bedingungen wird im Jahre 

2010 und später gefahren? Das hängt im wesentlichen von zwei Grössen 

ab, von nachfragebestimmenden Faktoren zum einen und von anqebotsrele-

vanten Faktoren zum anderen. Sie werden im folgenden genauer betrach-

tet. 

3.3.1 Die zukünftige Entwicklung nachfragebestimmender Faktoren 

Abzustecken ist das ganze Feld von nachfragebestimmenden Elementen für 

den Schienen- und Strassenverkehr. 

19) Auf weniger als 1 km kann die Steigung in Promille ausgedrückt auch etwas höher 

sein. Die Steigungen in Richtung Nord-Süd sollten eher tiefer, diejenigen in Süd-

Nord-Richtung können näher bei 13 Promille liegen (schwerere Züge in Nord-Süd-

Ri chtung). 

20) Eisenbahn-Verordnung (EBV). 

21) In der Nähe von NEAT-Haltebahnhöfen und in besonders schwierigem Gelände wurden auch 

tiefere Kurvenradien toleriert. 
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a) Transportpreise 

Seit Jahrzehnten erodiert der Anteil der Schiene an den Güter- wie an 

den Personentransporten. Verantwortlich dafür sind viele Gründe, die 

wir aber hier nicht im einzelnen aufführen wollen. Jedenfalls hat sich 

die Situation einer Preisführerschaft der Strasse eingestellt, im Gü-

terverkehr noch mehr als im Personenverkehr. Unter deren Einfluss kön-

nen die Bahnen seit längerer Zeit nur noch in wenigen Marktsegmenten 

kostendeckende Preise erzielen - und verlieren weiter Marktanteile. 

Tabelle 3-2 vermittelt ein Bild von der Entwicklung der realen Erlöse 

pro Pkm resp. pro tkm in der Vergangenheit. 

E 

1950 

rlös pr 

1960 

o Pkm 

1970 

esp. tl< 

1980 

m 

1986 

Personenverkehr insgesamt 

Wagenladungsverkehr 

100 

100 

103 

84 

99 

64 

81 

40 

81 
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Tabelle 3-2: Erlösindex der SBB pro Pkm resp. tkm 1950 bis 1986 
(reale, d.h. inflationsbereinigte Werte, 1950 = 100) 
(Quelle: SBB) 

Natürlich stellt sich die Frage, ob und wo allenfalls ein Umkehrpunkt 

erreicht wird. Eine Verminderung im selben Rhythmus bis 2010 würde be-

klemmende Perspektiven für die Wirtschaftlichkeit der Bahnen eröffnen, 

da auf Kostenseite kaum eine entsprechende Rationalisierung erzielbar 

ist. Es gibt aber Gründe anzunehmen, dass die Strassentransportkosten 

und -preise vorerst noch sinken, um dann Mitte der neunziger Jahre 

leicht anzusteigen. Zu nennen sind: 

- Der Zubau an Strassen wird - gerade im europaweiten Verkehr - nicht 

mehr gleiche Fahrzeiteinsparungen bringen wie in der Vergangenheit. 

- Umweltvorschriften und allenfalls die Überwälzung sozialer Kosten 

des Verkehrs auf die Verursacher führen tendenziell zu höheren Inve-

stitions- und Betriebskosten. Einstweilen ist aber mit der Einfüh-

rung des EG-Verkehrsmarktes 1992 noch eine Preissenkungsrunde zu er-

warten.22' 

22) Fachleute rechnen mit Preissenkungen für internationale Strassengütertransporte im 

Ausmass von bis zu 40 % (vgl. Lit. 3-28). 
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Die Annahme real gleicher Erlöse pro tkm resp. Pkm im Jahre 2010 wie 

heute erscheint insgesamt nicht unplausibel, wenn auch etwas optimi-

stisch. 

b) Reise- und Transportzeiten 

Mit den höheren Opportunitätskosten im Gefolge steigender Einkommen 

sind Reisegeschwindigkeiten im Wettbewerb der Verkehrsträger und Ver-

kehrsmittel immer bedeutsamer geworden. Dies gilt auch für bestimmte 

Güterverkehrskategorien. Einzelne Betriebe sind zur "Just-in-time-Pro-

duktion" übergegangen, wo Lager für Roh- und Halbfabrikate vermieden 

werden und die Zulieferung auf die Produktionszeit hin organisiert 

wird. Der Strassengütertransport hat da heute bedeutende Vorteile. Die 

Einfachheit der Transportkette macht die Transportzeiten kalkulierba-

rer. Demgegenüber kann die Bahn im europäischen Verkehr heute nur in 

einer verschwindend kleinen Zahl von Fällen die Transportzeiten garan-

tieren (Lit. 3-29), zum Beispiel 

- im Verkehr Schweiz-BRD 24 Verbindungen, 

- im Verkehr Schweiz-Frankreich 12x22 Stationen, 

aber auch dies nur zu ganz bestimmten Bedingungen. Im Verkehr mit Ita-

lien gibt es noch kaum garantierte Transportzeiten. Heute sind sie nur 

bei ca. 2 % der zwischen dem Ausland und der Schweiz beförderten Ton-

nagen gegeben. Allerdings wird diesem Problem von den Bahnen grosse 

Aufmerksamkeit geschenkt. 1990/91 sollen Ganzzüge und der gesamte Kom-

biverkehr nach diesem Standard funktionieren. Europaweit garantierte 

Transportzeiten erscheinen geradezu als Vorbedingung eines erfolgrei-

chen Bahnbetriebs, mit einer NEAT noch mehr als ohne. Schwierigkeiten 

sind einstweilen auch bei der Anhebung der Geschwindigkeiten von 80 

auf 90 km/h zu verzeichnen. Angesichts der immer noch bedeutenden Ter-

minalzeiten, Grenzaufenthaltszeiten und der eben erwähnten Probleme 

mag dies aber einstweilen zweitrangig erscheinen. 

Die Grenzaufenthaltszeiten betreffen den Güterverkehr deutlicher als 

den Personenverkehr. Tabelle 3-3 zeigt eine Auswahl von Grenzaufent-

haltszeiten, wie sie heute durchschnittlich an schweizerischen Grenz-

übergängen zu verzeichnen sind (Quelle: SBB-GD, vgl. auch Lit. 3-11). 
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Personen-

verkehr 

(Min.) 

verderbli che 

Güter 

(Min.) 

Güterverkehr 

übri ger Wagen- � 

1adungsverkehr 

(Min.) 

unbeglei teter 

Kombi verkehr 

(Min.) 

1) 2) 3) 4) 5) 

Chi asso 

CH -> I 18 900 180 360 120 180 

I -> CH 18 180 180 360 120 180 

Basel Bad. Bf. 

Ch -> BRD - 180 120 220 60 180 

BRD -> CH - 180 120 220 60 180 

Brig 

CH -> I 9 60 60 120 30 120 

I -> CH 9 60 60 120 30 120 

Vallorbe 

CH -> F 2 - 60 60 60 60 

F -> CH 2 240 60 60 60 60 

Basel SBB 

CH -> F 18 180 120 360 120 180 

F -> CH 18 180 120 360 120 180 

1) inkl. Veterinäruntersuchungen 

2) Ganzzüge ohne Einfuhrzol1behandlung 

3) Einzelwagen ohne Einfuhrzol1behandlung 

4) Ganzzüge 

5) Einzelwagen 

Tabelle 3-3: Grenzaufenthaltszeiten, mit denen heute erfahrungsgemäss 
an Grenzübergängen der Schweiz zu rechnen ist (in Min.) 
(Quelle: SBB) 

Tabelle 3-3 legt einen ähnlichen Schluss nahe wie im Falle der garan-

tierten Transportzeiten. Es wäre eine seltsame Gewichtung, wenn mit 

einer NEAT viele Mio Fr. in die Verkürzung von Reisezeiten investiert 

werden, während Einsparungspotentiale an den Grenzen im Ausmass von 

Stunden brachliegen. Im Personenverkehr, wo heute schon die Grenzfor-

malitäten zum Teil im Zug abgewickelt werden, sind die Verhältnisse 

weniger krass als im Güterverkehr. Die Verkürzung der Grenzaufent-

haltszeiten muss bis zu einer NEAT realisiert werden. Für die NEAT-

Aufarbeitung wurde dies angenommen und in allen Planungsfällen, Refe-

renzfall eingeschlossen, mit durchschnittlich 30 Minuten pro Grenze 

gerechnet, sofern die Züge nicht neu zusammengestellt werden müssen. 

Wie bedeutsam kürzere Reisezeiten vor allem im Personenverkehr sind, 

belegen Zeitelastizitäten in der Grössenordnung von 1,2 bis 1,7 für 

Bahnfahrten über 150 km (Lit. 3-3). Dies bedeutet, dass eine Zeitein-
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sparung für eine Fahrt von A nach B von 10 % der Bahn einen Mehrver-

kehr von 12 bis 17 % auf dieser Relation einbringt. 

c) Transportqualitäten, Transporthandling 

Qualitative Aspekte spielen neben Preis und Zeit die dritte wichtige 

Rolle im Wettbewerb der Verkehrsträger. Auch dabei muss klar festge-

halten werden, dass nur eine wesentlich modernisierte Bahn (nicht nur 

in der Schweiz) eine neue Infrastruktur wie die NEAT voll nützen kann. 

Das bedeutet: 

- Im Personenverkehr 

� ein mit Hilfe von Informatik wesentlich vereinfachter Billet-
verkauf 

� Fahrgastinformations- und Reservationssysteme, die nahtlos alle 
Glieder der Transportkette (andere Bahngesellschaften, Flugzeug, 
Tram, Bus, Taxi) umfassen und jeweils aktuell sind 

- Im Güterverkehr 

� lückenlose Kenntnisse über den aktuellen Standort der Transport-
güter 

� standardisierte allgemeingültige Transportbelege für alle Glieder 
der Transportkette (lokale Spediteure, Bahnen, Zoll usw.), dem 
Transportgut vorauseilend 

Andere Elemente, die gegenüber heute ebenfalls noch neuer Konzepte be-

dürfen, sind: Komfort für Geschäftsreisende resp. Ausflügler und Fe-

rienreisende (Gepäckproblem!), verbesserte Transportsicherheit für Gü-

ter (weniger verlorenes, fehlgeleitetes und beschädigtes Transport-

gut). Eine bedeutende Rolle spielt auch das Umsteigen im Personenver-

kehr.235 Flügelzüge und Züge mit häufigen Zughalten, und dann Benützung 

des schnellen NEAT-Trassees müssen das Angebot ergänzen, optimale Ver-

bindungen sind vorzusehen. 

Alle diese Aspekte sind weniger als Szenarien im eigentlichen Sinne zu 

verstehen, denn als Bedingungen, unter denen der Bau einer NEAT einen 

Sinn erhält. Wichtig dabei ist, dass solche Konzepte in der Schweiz 

und in den Nachbarländern realisiert werden. 

23) So macht heute beispielsweise der direkte Verkehr (Punkt-Punkt) zwischen den 10 

grössten Städten der BRD nur 8 % des gesamten Fernverkehrs aus (Lit. 3-27). 
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3.3.2 Die zukünftige Entwicklung angebotsrelevanter Faktoren 

a) Ordnunqspolitische Elemente 

Der Wettbewerb zwischen Schiene und Strasse ist entscheidend von den 

ordnungspolitischen Rahmenbedingungen geprägt, die für beide gelten. 

Wegen der Kleinheit und der Lage unseres Landes sowie der internatio-

nalen Ausrichtung des Projektes sind es vor allem die Rahmenbedingun-

gen in der EG und in Österreich, die massgebend sind. Stichworte sind 

Liberalisierung und Harmonisierung der Verkehrsmärkte. Die Liberali-

sierung ist beschlossen: Ab 1992 soll sich jeder Strassentransporteur 

in der EG frei bewegen können. Erwartet wird ein Preiskrieg mit bedeu-

tenden Preissenkungen und Konzentrationstendenzen. Diese Situation be-

deutet sowohl eine Gefahr wie paradoxerweise auch eine Chance für die 

Bahn (und eine NEAT). Die Gefahr besteht in weiteren Einbussen bei den 

Marktanteilen und/oder weiteren Tarifzugeständnissen aufgrund sinken-

der Konkurrenzpreise im Strassengüterverkehr. Die Chance besteht in-

teressanterweise in der Tendenz zu Grossunternehmen auf der Strassen-

seite. Denn es braucht eine gewisse Leistungsfähigkeit bei den Stras-

sentransport- resp. Spediteurunternehmen, damit diese die Vorteile des 

unbegleiteten Kombi Verkehrs voll wahrnehmen und für den Kunden nutzbar 

machen können.24' Bezüglich Harmonisierung erhebt sich die Frage nach 

dem gewählten Niveau. Würde sich gar ein einheitliches Abgabeniveau 

mit Einbezug externer Kosten des Strassenverkehrs ergeben, wäre die 

Position der Schiene per Saldo sogar besser als heute. Noch deutet 

jedoch wenig auf eine solche Entwicklung hin. 

Bei den zulässigen Fahrzeugabmessungen zeigt sich ein Trend zu 4 m 

Eckhöhe.25' Hingegen werden schon bald mindestens für Kühlwagen 2.60 m 

Breite erlaubt sein, eine Breite, die in den nordischen Staaten gene-

rell gilt (heute: CH 2.30/2.50 m, EG 2.50 m). Diese 10 cm mehr in der 

Breite nehmen wieder einige cm an der maximalen Eckhöhe weg, wie sie 

unter heutigen Bedingungen im begleiteten Kombiverkehr durch die 

Schweiz möglich ist. Die Profil form bleibt einstweilen. Die Fahrzeug-

industrie ist nicht bereit, von sich aus leicht abgeschrägte Chassis 

24) Der unbegleitete Kombiverkehr macht eine zumindest organisatorische Präsenz "am an-

deren Ende" des Schienentransportes notwendig: der Spediteur/Transporteur muss dort, 

wo das Frachtgut wieder auf die Strasse kommt, einen verlässlichen und pünktlichen 

Partner haben. 

25) Der Kanaltunnel wird indessen auf 4.10 m ausgelegt. 
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serienmässig zu produzieren und anzubieten. Zu beachten sind aber 

Fahrzeugtoleranzen. So gilt die französische Zulassungspraxis in der 

Breite, nicht aber in der Höhe, als tolerant - 5 cm mehr werden nicht 

beanstandet. In der BRD ist es umgekehrt. Deshalb muss in Zukunft mit 

maximalen Fahrzeugabmessungen von 4.05 m in der Höhe und 2.65 m in der 

Breite gerechnet werden. 

Auch die zulässige Tonnage könnte in absehbarer Zukunft über die heute 

erlaubten 38-42 t hinausgehen. Allerdings bringt dieses Mehrgewicht 

den Bahnen keine zusätzlichen Probleme. 

Was die zulässigen Masse und Gewichte in Österreich anbetrifft, so 

würden sie für die Schweiz vor allem dann relevant, wenn dieses Land 

die Gewichtslimite ebenfalls auf 28 t senkt. Eine solche Entwicklung 

wird aber nicht erwartet, ebensowenig wie eine Maut, die die Kosten 

für eine (längere) Fahrt durch Österreich auf ein Niveau anheben wür-

de, das den Weg durch die Schweiz trotz 28 t-Limite wieder konkurrenz-

fähig machte. 

b) Netzausbauten 

Für das Jahr 2010 werden folgende Netzausbauten angenommen: 

- Strasse 

Keine neuen leistungsfähigen Verkehrsachsen durch die Alpen. Keine 

neuen weiträumigen Korridore in Mitteleuropa, aber punktuelle Ergän-

zungen der regionalen Hochleistungsstrassennetze. 

- Bahn 

Netzerweiterungen werden heute fast ausschliesslich im Zusammenhang 

mit dem schnellen Schienenverkehr (Hochgeschwindigkeitsstrecken mit 

200-300 km/h Entwurfsgeschwindigkeit) vorgenommen (Schwerpunkte im 

Norden und Westen Mitteleuropas sowie in Mittel- und Norditalien) 

(vgl. Lit. 3-31, 3-32). Für die NEAT-Aufarbeitung wurde zudem ein 

Brennerbasistunnel angenommen. 

- Luft- und Seewege 

Der Ausbau des Luftverkehrs wird gemäss Annahmen den langfristigen 

Trends folgen. Im Seeverkehr ist auf die Ausbauabsichten für italieni-
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sehe Häfen, insbesondere Genua hinzuweisen. Dort sollen die Anlagen 

modernisiert und auf ca. die doppelte Kapazität erweitert werden. 

3.3.3 Die Entwicklung der Verkehrsnachfrage 

a) Gesamtnachfraqe im alpenquerenden Verkehr 

Verkehrsprognosen über Zeiträume, wie eine NEAT sie impliziert (bis 

2040), stellen die Planer vor unlösbare Probleme. Hier wird diese Auf-

gabe mittels zweier Szenarien angegangen. Dabei wird entsprechend den 

Annahmen in Abschnitt 3.1 zwischen Rahmenbedingungen, die mit einem 

höheren, und solchen, die mit einem tieferen Gesamt-Verkehrsaufkommen 

einhergehen, unterschieden. Das so gewonnene Szenario H ("Hoch") wird 

zusätzlich mit Annahmen gekoppelt, die einen ÖV-günstiqen Modal Split 

bewirken. Das Szenario T ("Tief") andererseits wird mit eher ÖV-ungün-

sti gen Annahmen über den Modal Split verbunden. Die beiden Szenarien 

sind als Eckszenarien oder - anders ausgedrückt - als Gabel zu inter-

pretieren, zwischen der sich das Feld der wahrscheinlichen Entwick-

lungen auftut. 

Im folgenden werden Aufbau, Annahmen und Verkehrsströme, die zu diesen 

Szenarien gehören, dargestellt. 

Für den gesamten alpenquerenden Güter- und Personenverkehr (Schiene, 

Strasse und Luft) resultieren gegenüber 1985 Zuwachszahlen, wie sie 

aus Tabelle 3-4 hervorgehen (vgl. Basisbericht, Lit. 3-1): 

Szenario Tief Szenario Hoch 

1985 1995 
% 

2010 
% 

2025 
% 

2040 
% 

1995 
% 

2010 
% 

2025 
% 

2040 
% 

Personen Mi o/a 55 + 13 + 19 + 21 + 22 +21 + 55 +84 + 160 

Güter Mio t/a 48 +35 + 69 + 79 +85 + 72 + 167 + 222 +275 

Tabelle 3-4: Alpenquerender Personen- und Güterverkehr 1985 und Zu-
wachs gegenüber 1985 in % nach Szenario (Ergebnisse der 
Modellrechnungen) (Quelle: Basisbericht) 
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Wie sind diese Zahlen einzuschätzen? Vergleicht man sie mit anderen 

Projektionen,265 dann ergibt sich etwa folgendes Bild: 

- Personenverkehr 

Die unteren Werte bewegen sich im Bereich anderer vorsichtiger Szena-

rien [SGZZ (Lit. 3-5), Keimel/Schmitt (Lit. 3-6), Prognos (Lit. 3-7), 

DFVLR/NVI/INRETS (Lit. 3-8)]. Bei den oberen Szenariowerten streuen 

die Quellen mehr. SGZZ (Lit. 3-5) und Prognos (Lit. 3-7) liegen deut-

lich darunter. DFVLR/NVI/INRETS (Lit. 3-8) liegt auf gleicher Höhe und 

Keimel/Schmitt (Lit 3-6) darüber. Die Transitbotschaft von 1983 (Lit. 

3-9) gibt keine Werte an. 

- Güterverkehr 

Die Angaben streuen generell mehr als im Personenverkehr. So liegt 

Prognos (Lit. 3-7) sogar mit dem oberen Wert noch weit unter dem in 

der NEAT-Aufarbeitung angenommenen tiefen Zuwachs. Die Transitbot-

schaft von 1983 (Lit. 3-9) sowie SGZZ (Lit. 3-2) und Keimel/Schmitt 

(Lit. 3.6) jeweils in der unteren Variante entsprechen etwa dem Sze-

nario Tief in Tabelle 3-4. Nur eine Quelle liegt in der oberen Varian-

te etwas oberhalb des hohen Szenariowertes. Das obere Szenario von 

SGZZ (L it. 3-2) liegt ungefähr in der Mitte zwischen dem tiefen und 

dem hohen Wert hier. 

Wichtig für die Wirkung einer NEAT ist aber vor allem die Zusammenset-

zung dieser Nachfrage, denn die verschiedenen Verkehrssegmente zeigen 

unterschiedliche Reaktionen auf Tarife, Zeiten und Transportqualitä-

ten. 

Im Personenverkehr kann man von etwa folgender Aufteilung des alpen-

querenden Verkehrs ausgehen (Lit. 3-10): 

Ferienreiseverkehr ca. 50 % 

Kurzzeitreisen (1-4 Tage) ca. 30 % 

Geschäftsreiseverkehr ca. 20 % 

26) Es ist zu beachten, dass Lit. 3-5 und Lit. 3-7 den Binnenverkehr einschliessen. Der 

internationale (und auch der alpenquerende) Verkehr dürfte etwas höhere Wachstums-

raten verzeichnen. 
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Im Güterverkehr, wo die Zusammensetzung allgemein besser bekannt ist 

als im Personenverkehr, wird mit folgenden Verhältnissen gerechnet: 

Agrarprodukte und Nahrungsmittel ca. 20 %; Tendenz: leicht sinkend 

Montangüter ca. 25 %; Tendenz: sinkend 

andere Massengüter ca. 25 %; Tendenz: leicht steigend 

hochwertige Güter ca. 30 %; Tendenz: steigend 

Die Zahlen beziehen sich auf Tonnagen 1985. Für diese Güterkategorien 

sind unterschiedliche Entwicklungen zu erwarten. Hochwertige Güter 

werden ihren Anteil steigern, Montangüter an Bedeutung verlieren. 

Strukturverschiebungen dieser Art wirken sich insofern auf den Modal 

Split aus, als die Bahn bei den Montangütern, die Strasse bei den 

hochwertigen Gütern heute ihre Stärke haben. Lit. 3-10 vertritt aller-

dings die Auffassung, dass die seit langem beobachtbare Erosion der 

Bahnanteile viel mehr auf Wettbewerbsnachteile denn auf Strukturver-

schiebungen zurückzuführen sei. 

Ein weiteres Charakteristikum des Güterverkehrs ist seine sogenannte 

Unpaariqkeit. Die Güterströme verteilen sich nicht gleichmässig auf 

die Nord-Süd- und die Süd-Nord-Richtung. Die Nord-Süd-Ströme machen 

ca. 60 %, die Süd-Nord-Ströme ca. 40 % der transportierten Tonnen aus. 

Interessanterweise geht diese Unpaarigkeit voll zulasten der Bahn. 

Während 1981 auf der Strasse in beiden Richtungen je 10 Mio t Güter 

transportiert worden sind, waren es bei der Bahn 5 Mio t in Süd-Nord 

und ca. dreimal mehr, nämlich 14 Mio t in Nord-Süd-Richtung (Lit. 

3-10). Diese Unpaarigkeit dürfte noch auf lange Sicht bestehen blei-

ben. Sie bedeutet für die Bahn Leerfahrten und niedrigere Kapazitäts-

auslastungen. 

b) Die Verkehrsteilung nach Verkehrsträgern und -mittein 

Um ein Bild über das Verkehrsgeschehen an den Alpenübergängen zu er-

halten, müssen diese Gesamtverkehrsaufkommen nach Verkehrsträgern und 

Verkehrsmitteln aufgespalten werden. Diese Aufspaltung wird - wie er-

wähnt - beim Güterverkehr in einer bahnfreundlichen und in einer bahn-

unfreundlichen Variante vorgenommen. Dies liesse zusammen mit der ho-

hen und der tiefen Nachfrageentwicklung die Beschreibung von vier 

Szenarien zu. Hier werden nur zwei davon weiterverfolgt, nämlich die 

Kombinationen 
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- hoher Verkehrszuwachs/bahnfreundliche Verkehrsteilung 
(Szenario H) 

- tiefer Verkehrszuwachs/bahnunfreundliche Verkehrsteilung 
(Szenario T). 

Folgende Annahmen liegen der Verkehrsteilung zugrunde, wie sie im Ba-

sisbericht (Lit.3-1) errechnet worden sind: 

- Personenverkehr 

� Die Schiene kann ihren Anteil am Gesamtverkehr unabhängig von ei-
ner NEAT nicht nur halten, sondern sogar dank Neubau- und Ausbau-
strecken erhöhen. 

� Bahnfreundliches und bahnunfreundliches Szenario unterscheiden 
sich nicht. 

- Güterverkehr 

� Vom Gesamtvolumen in t wird - ebenfalls unabhängig von einer NEAT 
- ein Drittel (heute: knapp die Hälfte) dem Bahn-Wagen!adunqsver-
kehr zugewiesen (bahnfreundliches und bahnunfreundliches Szena-
r i o ) . 

' E s verbleiben ca. zwei Drittel der Gesamttonnage. Zur Bestimmung 
des unbegleiteten Kombi Verkehrs werden 30 sogenannte "Kombi regio-
nen" gebildet und der Verkehr zwischen je zwei Regionen betrach-
tet. Unbegleiteter Kombiverkehr entsteht nur dann, wenn die 
Transportzeit mit der Bahn nicht mehr als 110 % derjenigen des 
Strassengütertransportes beträgt und die verbliebene Tonnage min-
destens 100'000 (bahnfreundlicher Fall) resp. 150'000 (bahnun-
freundlicher Fall) Jahrestonnen beträgt. Ab einer Mindestdistanz 
von 200 km (bahnunfreundlich: 300 km) steigt dann der Anteil des 
unbegleiteten Kombi Verkehrs an dieser Resttonnage (Gesamttonnage 
abzüglich Wagenladungsverkehr) linear bis auf max. 80 % (bahnun-
freundlich: 60 %) ab 600 km (800 km) an. 

� Wieder verbleibt ein Rest. Wenn die kürzeste Strassenroute nicht 
durch die Schweiz führt, wird er der Strasse zugeschieden. Führt 
sie durch die Schweiz, wird nach einem komplexen Schlüssel ein 
Teil von der Rollenden Strasse übernommen. 

Für eine Beurteilung der Resultate ist es wichtig, dieses Verfahren zu 

kennen. Die Ergebnisse dieses Vorgehens zur Ermittlung der Verkehrs-

teilung sind in Tabelle 3-5 festgehalten. Im Anhang III sind einige 

kritische Bemerkungen angeführt. 
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S2 'enario T Si �enari o H 

1985 2010 2025 2040 2010 2025 2040 

Personen 

Schi ene Mio/a 10 14 14 18 18 22 30 

Strasse Mio/a 42 49 49 50 63 75 107 

Luft Mi o/a 3 3,4 3,5 3,5 4,5 5,5 7,5 

Total Mio/a 55 66 67 68 86 102 144 

Güter 

Schiene insges.t/a 25,5 42 51 52 101 132 155 

davon WLV t/a 23 26 22,5 22 41 40 44 

UKV t/a 0,9 14 27 28,5 57 90 109 

RLS t/a 1,6 2 1, 4 1,5 3 2 2,5 

Strasse t/a 23 39 35 37 28 23 26 

Total t/a 48 81 86 89 129 155 181 

Tabelle 3-5: Mio Personen resp. Mio t im alpenquerenden Verkehr auf 

Schiene und Strasse nach Szenario (ohne NEAT) (Ergebnisse 
der Modellrechnungen) (Quelle: Basisbericht) 

In Figur 3-3 sind diese Prognosen graphisch dargestellt. 
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Alpenquerender Verkehr 
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Figur 3-3: Nachfrage ohne NEAT im alpenquerenden Personen- und Güter-
verkehr, Schiene und Strasse nach Szenario. Kapazitätseng-
pässe im Schienenverkehr sind dabei nicht berücksichtigt 
(Quelle: Ergebnisse der Model 1rechnungen im Basisbericht) 

Tabelle 3-5 und Figur 3-3 stellen die gesamte Nachfrage im alpenque-

renden Güter- und Personenverkehr dar ohne Berücksichtigung anfälli-

ger Kapazitätsengpässe. Kapazitätsprobleme dürften an der Gesamtnach-

frage nichts ändern, wohl aber an der Aufteilung des Gesamtverkehrs 

auf Schiene und Strasse und auf die verschiedenen Alpenübergänge. Die 

gezeigte Nachfrageentwicklung gilt für einen Zustand der Verkehrs-

infrastruktur ohne NEAT. 
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Es fällt auf, dass gemäss den Annahmen beider Szenarien bereits ohne  

NEAT der Strassenverkehr stagniert (H), resp. nur noch langsam zunimmt 

(T). Das gesamte Wachstum des Güterverkehrs geht auf die Bahn. Die Fi-

guren lassen gut die recht extremen Entwicklungen hervortreten, die 

von den Szenarioannahmen generiert werden. Folgende Merkmale der Sze-

narien sind zu beachten: 

- Im Szenario H stagniert der Strassengüterverkehr (alpenquerend) 

nicht nur bezüglich seines Anteils, sondern sogar absolut. 

- Dadurch, dass das gesamte, recht hohe Güterverkehrswachstum von der 

Schiene aufgenommen wird, versechsfacht sich im Szenario H der 

Schienengüterverkehr. 

- Auffallend ist die "Explosion" des unbegleiteten Kombi V e r k e h r s , des-

sen Anteil am Schienengüterverkehr von ca. 2 % (1985) auf 35 % (Sze-

nario T) resp. 56 % (Szenario H) im Jahre 2010 und schliesslich auf 

55 % (T) resp. 70 % (H) im Jahre 2040 schnellt. Der unbegleitete 

Kombiverkehr kann als der grosse Konkurrent der Strasse angesehen 

werden. Offensichtlich wird es mit der massiven Senkung der Trans-

portzeiten27', wie sie für die Zukunft bereits im Referenzfal1 (also 

ohne NEAT) angenommen wird, möglich, dass die Bahn in bedeutendem 

Masse Verkehr gewinnt. 

Der im Basisbericht errechnete Modal Split kontrastiert mit anderen 

Untersuchungen, zum Beispiel Lit. 3-2. Dort bleibt der Bahnanteil etwa 

konstant oder geht sogar weiter zurück. Der Grund liegt darin, dass 

Lit. 3-2 eher einer modifizierten Trendextrapolation entspricht. Hier 

hingegen resultieren mit der im Basisbericht angenommenen Anglei-chung 

der Fahrzeiten auf der Schiene an diejenigen der Strasse Sprünge in 

den Elastizitäten, die nicht mit den langfristigen Trends überein-

stimmen. Diese Angleichung der Fahrzeiten ist das Ergebnis neuer Ange-

bote der Bahnen, die die Bahnsysteme, wie sie hier und in Lit. 3-2 

angenommen worden sind, kaum vergleichbar machen. 

Auf einen Zusammenhang, der in der Beurteilung der aufgeführten Szena-

rien eine spezielle Rolle spielen könnte, ist noch hinzuweisen: die 

27) Es handelt sich um Stunden bis Tage. 
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steigende Wertdichte der Güter. Darunter versteht man die Tatsache, 

dass der in einer Tonne Ware gebundene Wert ständig ansteigt. Wenn man 

das Wachstum der internationalen Arbeitsteilung in Werten wie "Aus-

landanteil am Sozialprodukt" oder "ausgetauschte Warenwerte" misst, 

dann sagt dieser Anstieg nichts anderes aus, als dass die ausgetausch-

ten Tonnagen weniger stark wachsen als die internationale Arbeitstei-

lung. So steigt heute die Wertdichte der Güter real um ca. 2 % pro 

Jahr an (vgl. Lit. 3-12). Man kann sich durchaus die Frage stellen, ob 

die Gewichte der internationalen Güterströme nicht irgendwann zu einem 

Nullwachstum tendieren, besonders angesichts der Tatsache, dass die 

Auslandanteile am BSP nicht beliebig steigen können. 

Ebenfalls von Bedeutung hinsichtlich der spezifisch schweizerischen 

Problematik des Transitverkehrs ist die Frage der Sperrigkeit der Gü-

ter. Sperrige Güter sind solche mit einem kleinen Gewichtsvolumen-Ver-

hältn is. Da dieses Verhältnis tendenziell ebenfalls sinkt, kann man 

sich die Frage stellen, ob längerfristig nicht ein grosser Teil der 

Güter so sperrig sein wird, dass für Lastwagentransporte nicht mehr 

die Gewichte, sondern die Volumina der limitierende Faktor werden. Das 

könnte bedeuten, dass die 28 t-Limite je länger je weniger greift. 

Fachleute versichern indessen glaubhaft, dass diese Tendenz wohl gege-

ben ist, aber keine grundlegenden Veränderungen im Strassentransit 

durch die Schweizer Alpen zu erwarten sind (vgl. Lit. 3-12). 

52 



TEIL II 

VORHABEN, VARIANTEN 



4. Referenzfall 

T E I L II 

VORHABEN, VARIANTEN 

KAPITEL 4 DER REFERENZFALL 

Der ReferenzfaH widerspiegelt die zukünftige Entwicklung des alpen-

traversierenden Verkehrs für den Fall, dass keine CH-NEAT gebaut wird. 

Diese Entwicklung wird sowohl angebots- wie auch nachfrageseitig dar-

gestellt und dient als Vergleichszustand zur Beurteilung der Planungs-

fälle. 

Als Betrachtungshorizont drängt sich der Zeitpunkt der Eröffnung der 

NEAT auf. Obwohl die Bauzeiten pro Planungsfall variieren, kann man 

davon ausgehen, dass im Jahre 2010 jede der zu beurteilenden NEAT-Va-

rianten fertiggestellt ist. Die folgenden Ausführungen in diesem Ka-

pitel beziehen sich deshalb auf den Zustand im Jahre 2010. 

Die zu erwartende künftige Nachfrage im alpentraversierenden Verkehr 

wurde bereits in Kapitel 3.3 dargestellt. Hier wird nun detaillierter 

auf das mutmassliche Angebot eingegangen. Das Angebotskonzept wird un-

terteilt in ein 
« 

- Linienkonzept (welche Infrastrukturbauten sind dem Referenzfall 
zugrundegelegt?) 

- Betriebskonzept (welche betriebliche Organisation wird im Refe-
renzfall angenommen?) 

Es muss betont werden, dass das Angebotskonzept im Referenzfall be-

wusst sehr optimistisch angenommen wurde, insbesondere die 

Voraussetzungen im organisatorischen Bereich. Der Referenzfall 

widerspiegelt dadurch einen Idealzustand (vgl. auch die Ausführungen 

im Anhang III). 
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4.1 DIE INFRASTRUKTUR IM REFERENZFALL 

a) Alpentunnels Schweiz Schiene 

Ab 1990 wird die Lötschberg-Simplon Achse durchgehend zweispurig 

ausgebaut sein. Ansonsten gelten für beide Alpenübergänge die heute 

bereits zulässigen Eckhöhen für den Güterverkehr: 

- Gotthard Rollende Strasse 3.80 m 
und Lötschberg: übriger Kombiverkehr 4.00 m 

- Simplon: Rollende Strasse 3.50 m 

übriger Kombiverkehr 3.80 m 

b) Übriges Schienennetz Schweiz 

Zugrundegelegt werden einerseits die Ausbauvorhaben der SBB gemäss 

mittelfristigem Investitionsplan 1989-1993 bzw. Investitions-Richtplan 

(Lit. 4-1) sowie die Ausbauten im Rahmen von Bahn 2000. 

c) Alpentunnels Ausland 

In Österreich wird ein Brenner-Basistunnel unterstellt mit Lichtraum-

profil UIC-GC (ermöglicht Transport von LKWs mit Eckhöhen von 4.00 m 

auf beiden Spuren). Die Fahrzeiten im Personenverkehr von Innsbruck 

nach Verona verbessern sich dadurch von 3h 45 auf 2h. 

Am Mont Cenis wird von der bestehenden zweigleisigen Bergstrecke aus-

gegangen. 

d) Zufahrtsstrecken Ausland 

BRD: * 

Neubau und Ausbaustrecken gemäss Bundesverkehrswegeplan 85 (Lit. 4-2): 

Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe-Basel; Mannheim-Stuttgart-Augsburg-Mün-

chen. Die Fahrzeiten im Personenverkehr verbessern sich dadurch von 3h 

auf 2h 25 auf der Strecke Frankfurt-Basel. 

Italien: 

Realisierung der norditalienischen Schnellbahnstrecken Torino-Milano-

Verona-Venezia, Milano-Bologna sowie die Umfahrung Milanos (Quadrila-

tero) . 

Frankreich: 

Zugrundegelegt wird die TGV-Umfahrung von Lyon, TGV-Est (Paris-Stras-

bourg) sowie ein Ausbau der Strecke Strasbourg-Basel. 
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e) Bahnhöfe und Terminals 

Zugrundegelegt wird der Zustand Bahn 2000 

In Karte 4-1 sind die dem Referenzfall zugrundegelegten Hochgeschwin-

digkeitsstrecken des Schienennetzes im In- und Ausland übersichtsmäs-

sig dargestellt. 

Karte 4-1: Übersichtskarte über das zugrundegelegte Schienennetz im 
Referenzfal1 
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4.2 DAS BETRIEBSKONZEPT IM REFERENZFALL 

Die Aufenthaltszeiten an der Grenze sind gegenüber heute massiv kürzer 

angenommen. Die maximale Wartezeit für Güterzüge beträgt noch 30 Minu-

ten. 

Das Rollmaterial im Personenverkehr besteht, wie im Kapitel 3.2 be-

reits angetönt, sowohl aus Triebfahrzeugen (ähnlich TGV)15 als auch 

weiterhin aus Lok-bespannten Zügen. Im Güterverkehr wird der Wagen-

ladungsverkehr mit bereits heute vorhandenem Rollmaterial geführt. Im 

begleiteten Kombiverkehr gelangen neue Wagen zur Anwendung. Im übrigen 

Kombiverkehr steht der Container- und Wechselbehälterverkehr im Vor-

dergrund. 

Die Hauptverbindungen setzen sich folgendermassen zusammen: 

- Personenverkehr: Nationale und internationale Verbindungen basieren 

auf dem Konzept von Bahn 2000. Gegenüber heute erfährt dadurch im 

alpenquerenden Verkehr vor allem die Lötschbergstrecke eine Aufwer-

tung: Die Reisezeit von Basel nach Milano verbessert sich gegenüber 

heute um 90 Minuten (von 5 h 30 auf 4 h). Entsprechend wird der 

Fahrplan auf dieser Relation verstärkt. 

- Güterverkehr: Die Rollende Strasse wird über die Gotthardstrecke auf 

den beiden wichtigsten Relationen Freiburg-Novara2) und Singen-Novara 

angeboten. Das Angebot im unbegleiteten Kombiverkehr wird gegenüber 

heute um einiges attraktiver. Die Senkung der Grenzaufenthaltszeiten 

sowie die organisatorischen Massnahmen, die dem Referenzfall (im 

Sinne von Model 1 annahmen) zugrundegelegt worden sind, bringen es mit 

sich, dass das Potential im UKV bereits im Referenzfall weitgehend 

ausgeschöpft wird (vgl. dazu Anhang III). 

Die Zunahme in der alpenquerenden Gesamtnachfrage (vgl. Kap. 3.3) und 

das attraktive Angebot im Personenverkehr sowie im Güterverkehr können 

dazu führen, dass im Szenario H nicht die gesamte prognostizierte 

1) Sofern höhere Geschwindigkeiten (PV: 180-200 km/h) in Betracht gezogen werden. 

2) Es wird davon ausgegangen, dass der wichtigste Terminal in Norditalien in Novara 

sei n wi rd. 
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Nachfrage auf der Schiene abgewickelt werden kann. Es entstehen 

Kapazitätsprobleme, welche dazu führen, dass ein Teil des Schienenver-

kehrs verlagert werden muss. Für den Referenzfall wie auch für die 

NEAT-Planungsfälle wird folgende Verlagerungsstrategie35 angewendet: 

- In einem ersten Schritt werden WLV und UKV auf andere Bahnachsen 

verschoben, bis deren Kapazität auch ausgeschöpft ist. 

- In einem zweiten Schritt muss Verkehr auf die Strasse abgewiesen 

werden, und zwar in folgender Reihenfolge: 

1. Regionaler Personenverkehr (die Nachfrage auf den Bergrampen 
kann mit Bussen befriedigt werden) 

2. Binnenverkehr Rollende Strasse 

3. Regionaler Wagenladungsverkehr 

4. Internationaler Verkehr Rollende Strasse 

5. Internationaler Verkehr im unbegleiteten Kombiverkehr 

6. Internationaler Verkehr im Wagenladungsverkehr 

Die Positionen 2-6 werden auf die Strasse abgewiesen, indem die Ta-

rife im entsprechenden Segment sukzessive erhöht werden45. 

Diese Verlagerungsstrategie beruht auf gesamtwirtschaftlichen Über-

legungen. Sie versucht dem Ziel Rechnung zu tragen, möglichst viel 

Verkehr von der Strasse auf die Schiene zu verlagern. Aufgrund der 

schlechten Kapazitätsauslastung55 der Rollenden Strasse muss der UKV 

sowie der WLV den Vorzug erhalten. 

3) Solche sind nur bei hohem Verkehrswachstum im Szenario H nötig. 

4) Bevor der internationale Verkehr der RLS auf die Strasse abgewiesen wird, wird er 

(annahmegemäss) auf UKV transportiert. 

5) Zum Vergleich: Verhältnis Brutto-/Nettogewicht : RLS 3-3,5 : 1; UKV: 2,5 : 1. 
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KAPITEL 5 GRUNDLAGEN FÜR DIE DEFINITION DER NEAT-

PLANUNGSFÄLLE UND ÜBERBLICK 

5.1 ANFORDERUNGEN AN EINE NEAT: DAS MARKTORIENTIERTE ANGEBOTSKONZEPT 

Das Angebotskonzept einer NEAT muss in erster Linie auf die Marktver-

hältnisse ausgerichtet sein. Im Zentrum steht also die optimale Be-

friedigung der zukünftigen Verkehrsbedürfnisse im alpenquerenden Ver-

kehr. Das Potential der Bahn im 21. Jahrhundert muss im Zusammenhang 

der dannzumaligen Transportbedürfnisse im Güter- und Personenverkehr 

und der Konkurrenzverhältnisse zu den anderen Verkehrsträgern gesehen 

werden. In Tabelle 5-1 sind die wichtigsten Einflussfaktoren auf die 

Bedürfnisse der einzelnen Marktsegmente dargestellt. 

Marktsegment zukünftige 
Bedeutung 

Einflussfaktor geeignetes Transport-
mittel 

Bahn Konkurrenz 

Güterverkehr 
� Massengüter 

� Nahrungsmittel 

� höherwertige 
Güter 

sinkend 

stagnie-
rend 

steigend 

Transportpreis 

Transportzeit -> 
Nachtsprung 
Transportpreis 

Transportzeit -> 
Nachtsprung 
Transportprei s 

WLV LKW, Hoch-
seeschiff 

WLV (KV) LKW 

RLS/UKV LKW 

Personenverkehr 
� Geschäfts-

reiseverkehr 

� Kurzaufenthaltf 

� Ferienreisen 

steigend 

ì steigend 

steigend 

Transportzeit 
gutes Taktangebot 

Reisezeit <3-4 h 

Transportzeit -> 
Nachtsprung 
Transportpreis 

IC Auto 

EC Auto/Flugz. 

IC/EC Auto/Flugz. 

Tabelle 5-1: Ermittlung eines marktorientierten NEAT-Angebotskonzep-
tes: Einflussfaktoren und Konkurrenzverhältnisse pro 
Marktsegment im alpenquerenden Verkehr 

64 



Planungsfälle im Überblick 

Der Bau einer NEAT wird insbesondere dazu führen, dass die Transport-

zeiten der Bahn gegenüber dem Referenzzustand massiv gesenkt werden 

können. Tabelle 5-1 verweist vor allem auf zwei Sachverhalte: 

- Im Güterverkehr können die wachstumsträchtigen Segmente (v.a. höher-

wertige Güter) vermehrt auf die Bahn verlagert werden. Durch die Re-

duktion der Transportzeit kann der Raum im Nord-Süd-Verkehr, in dem 

der Nachtsprung (Transportzeit 6-8 h) möglich ist, ausgedehnt wer-

den. Die Transportzeit relativ zu derjenigen des LKW ist aber nur 

ein bestimmender Faktor. Die Tatsache, dass die Schweiz heute im 

Transitverkehr (z.T. zeitraubend) umfahren wird, zeigt, dass insti-

tutionellen und technischen Faktoren ebenfalls eine Bedeutung zu-

kommt. Bereits im Referenzfall wird mit dem Abbau der institutionel-

len Probleme im Kombiverkehr gerechnet. Als wichtigster restringie-

render Faktor bleibt das ungenügende Lichtraumprofil in den Tunnels 

bestehen. Eine NEAT muss den Transport von Lastwagen mit EG-Norm 

(4 m x 2.60 m) auf der Rollenden Strasse gewährleisten können. Die-

ses Angebot ist sowohl aus politischen Gründen (RLS als Antwort auf 

den EG-Druck gegen die 28 t-Limite) als auch aus verkehrlichen Grün-

den notwendig (RLS als Einstieg in den Kombi verkehr) n. 

- Im Personenverkehr ist die Reisezeit der dominierende Faktor. Insbe-

sondere das Eurocity-Angebot muss darauf ausgerichtet werden, dass 

internationale Verbindungen in weniger als 3-4 Stunden bewältigt 

werden können. Damit ist gewährleistet, dass beispielsweise im Ge-

schäftsreiseverkehr die Rückfahrt noch am selben Tag angetreten wer-

den kann. Allgemein müssen die Reisezeiten im Personenverkehr denje-

nigen der Strasse angeglichen werden. Durch eine massive Senkung der 

Reisezeiten im Nord-Süd-Verkehr wird es auch möglich, Marktanteile 

gegenüber dem (aufstrebenden) Luftverkehr zu gewinnen. Aus schweize-

rischer Sicht muss auch dem Tourismusverkehr (v.a. Kurzaufenthalte) 

besondere Beachtung geschenkt werden. 

Zusammenfassend ergeben sich folgende wichtigste Anforderungen an eine 

NEAT: 

1) In diesem Zusammenhang sind Übergangslösungen im Zeitraum bis zur Eröffnung einer 

NEAT von grosser Bedeutung (vgl. auch Kap. 20). 
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� Die Reisezeit im Personenverkehr muss soweit gesenkt werden, dass 
wichtige Zentren südlich der Alpen innerhalb von 3 bis 4 Stunden 
erreicht werden können. 

� Das Liniensystem einer NEAT muss international ausgerichtet sein. 
Um der Anforderung nach kurzen Reisezeiten zu entsprechen, bedarf 
es einer Integration in das europäische Schnellbahnnetz (SNCF, 
DB, FS). 

� Unter der Annahme, dass die institutionellen und technischen Vor-
aussetzungen im Kombiverkehr bereits im Referenzfall verwirklicht 
sind, muss die NEAT 

-> das Angebot der Rollenden Strasse derart verbessern, dass 
Lastwagen mit 4 m Eckhöhe durch die Alpen transportiert werden 
können, 

-> die Transportzeit im Kombi- und im Wagenladungsverkehr den 
Transportzeiten der Strasse angleichen, sodass das Potential 
im Nachtsprung ausgedehnt werden kann, 

-> genügend Kapazität bereitstellen, dass dieses Potential ge-
nutzt werden kann. 

5.2 DEFINITION DER NEAT-PLANUNGSFÄLLE 

In den folgenden Kapiteln sind die NEAT-Varianten einzeln dargestellt. 

Der Begriff "Planungsfall" soll darauf hindeuten, dass hier noch keine 

definitiven Bauprojekte ausgearbeitet wurden. Im Zentrum steht viel-

mehr die Absicht, den einzelnen NEAT-Varianten ein einheitliches Ange-

botskonzept zugrundezulegen, sodass die Vergleichbarkeit gewährleistet 

ist. 

Hauptmerkmal dieses Angebotskonzeptes ist der Vol lausbau einer neuen 

doppelspurigen Schienen-Transit-Achse mit einheitlichen Trassierungs-

parametern (vgl. Kap. 3.2). Dabei sind auch die ausländischen Zu-

fahrtsstrecken miteinbezogen. 

Für die Definition der einzelnen Varianten, das bedingt allein schon 

der Zeithorizont, musste eine Menge von Annahmen getroffen werden. 

Verschiedene dieser Annahmen haben einen grossen Einfluss auf die 

Ergebnisse. Wir weisen deshalb hier auf die entsprechenden Kapitel 

hin, wo diese Annahmen diskutiert und variiert werden (Kap. 16, 19, 

Anhang III). 
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5.2.1 Die Linienführung: Grundvarianten und Untervarianten 

Die vielschichtigen Bearbeitungsdimensionen bringen es mit sich, dass 

die Linienführung - je nach Planungsfall - in diversen Varianten denk-

bar ist. Diese breit gestreute Palette von Möglichkeiten muss aber zu-

gunsten von Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit sinnvoll reduziert 

werden. Es geht deshalb darum, pro Planungsfall die vorläufig beste 

Variante zu definieren, die als Ausgangspunkt zum Vergleich der ein-

zelnen Planungsfälle dient. Diese sogenannte Grundvariante bezieht 

möglichst alle denkbaren Zielebenen mit ein: sie stellt also bei-

spielsweise weder die kostengünstigste noch die umweltfreundlichste 

Variante dar. Es ist das erklärte Ziel, ein (subjektives) Optimum pro 

Planungsfall zu finden. 

Die Grundvariante pro Planungsfall stellt denjenigen Endaus-
bau einer NEAT-CH dar, der nach mehrfachen Anpassungsschrit-
ten vorläufig am besten den zugrundegelegten Zielen und An-
sprüchen Rechnung trägt. 

Die folgenden Kapitel beschreiben wie erwähnt also den Endausbau einer 

NEAT. Die Etappierungsmöglichkeiten werden im Kapitel 20 beschrieben. 

Neben der Grundvariante gibt es für jeden der Planungsfälle auch 

andere Varianten; sie können - je nach Verwirklichung der Teilziele -

mehr oder weniger zweckmässiger sein als die dargestellte Grundvari-

ante. Sie fliessen als sogenannte Untervarianten in die Betrachtung 

ein. 

5.2.2 Das Betriebskonzept einer CH-NEAT 

Die Diskussion der Entwicklungsperspektiven in der Bahntechnologie 

(Kap. 3.2) hat gezeigt, dass die Rad-Schiene-Technik auch in Zukunft 

das dominierende Transportsystem der Bahn sein wird. Die Wahl des 

Rollmaterials trägt dieser Erkenntnis Rechnung. Zugrundegelegt wird 

weiterhin ein Mischbetrieb: Güter- und Personenverkehr werden nur dort 

getrennt geführt, wo dies ohne erhebliche Zusatzinvestitionen möglich 

ist. Im Güterverkehr steht, wie beim Referenzfall, die Führung von 

Blockzügen im Vordergrund (praktisch kein Einzelwagenladungsverkehr 
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mehr). Der kombinierte Verkehr erfährt gegenüber dem Referenzfall eine 

zusätzliche Aufwertung: Dank dem grösseren Lichtraumprofil und den 

kürzeren Transportzeiten ist die Ausdehnung des Angebotes der 

Rollenden Strasse möglich.2' 

Im Personenverkehr einer CH-NEAT steht die Verknüpfung mit dem inter-

nationalen Hochgeschwindigkeitsnetz im Stunden- oder Zweistundentakt 

im Zentrum. Je nach Planungsfall werden andere Nord-Süd-Relationen 

entsprechend aufgewertet. 

Das Angebot eines Autoverlades ist in der materiellen Aufarbeitung 

nicht explizit erörtert worden. Es kann aber grundsätzlich bei allen 

Planungsfällen vorgesehen werden. Im Vordergrund stehen dabei der 

Lötschberg/Simplon und der Splügen. Am Gotthard ist ein Autoverlad 

denkbar, wenn die Kapazitäten im Strassenverkehr überlastet sind. 

Die notwendige Anzahl der Züge für die verschiedenen Relationen (z.B. 

München-Mailand) wurde aufgrund der jeweiligen Nachfrageschätzungen 

für die Szenarien H und T abgeleitet. 

5.3 MACHBARKEIT EINES BASISTUNNELS 

5.3.1 Das unkalkulierbare geologische Risiko 

Die Bauzeiten in den folgenden Kapiteln sind als Streubereiche angege-

ben. Der Grund dafür liegt in den geologisch bedingten Unsicherheiten 

beim Bau der Basistunnels. Diese Unsicherheiten sind sogenannte 

kalkulierbare Risiken. Daneben existieren unkalkulierbare Baurisiken, 

die im Extremfall die Realisierung eines Planungsfalles in Frage 

stellen können: In der Synthese der technischen Aufarbeitung (Lit.5-1) 

wird dieses unkalkulierbare Risiko unter zwei Aspekten diskutiert: 

- Risiko von Wassereinbrüchen im fallenden Tunnelvortrieb 

- Risiko der Durchörterung von geologisch kritischen Zonen bei ho-
hen Uberlagerungen 

) Im Falle von Kapazitätsengpässen wird jedoch dieselbe Verlagerungsstrategie wie im 

Referenzfall angewendet. 
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In Tabelle 5-2 ist die Reihenfolge der Planungsfälle hinsichtlich die-

ser Risikoaspekte angegeben. 

Rangfolge beim BAURISIKO 

Planungsfal1 Wassereinbrüche bei 
fallendem Vortrieb 

geologisch kritische Zone 
bei hohen Überlagerungen 

L/S 3 3 
GOT 1 1 
YPS 2 1 
SP 1 und 2 4 4 

Tabelle 5-2: Unkalkulierbares geologisches Risiko beim Bau der Basis-
tunnels: Reihenfolge der Planungsfälle bezüglich der 
wichtigsten Risiko-Aspekte 
1: kleinstes Risiko 
4: grösstes Risiko 
(Quelle: Synthese Basisbericht) 

Gesamthaft weisen die Planungsfälle GOT und YPS die kleinsten Risiken 

auf, während der Splügen das höchste Risiko aufweist. 

"Diese Risiken können zu sehr zeitraubenden und teuren Massnahmen zur 

Bewältigung der Problemstellen führen. In extremen Fällen könnte die 

Durchführbarkeit in Frage gestellt werden" (Lit. 5-1). 

5.3.2 Betriebsfähigkeit 

Die Betriebsfähigkeit eines langen Basistunnels wurde nicht mehr näher 

untersucht. Hier sind die Ausführungen des Berichtes der SBB über eine 

Gotthard-Basislinie 1975 (Lit. 1-7) nach wie vor gültig. 
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KAPITEL 6 LÖTSCHBERG - SIMPLON (L/S) 

6.1 ANGEBOTSKONZEPT 

6.1.1 Infrastruktur 

a) Linienkonzept 

- Personenverkehr: Hauptachse des internationalen und nationalen 
Transitverkehrs über Deutschiand/Frankreich-Rheintal-Basel-Olten-
Bern-Lötschberg-Wallis-Simplon-Milano. Der Zusammensehluss mit 
der europäischen Schnellbahnstrecke (TGV, DB und Norditalien) ist 
damit gewährleistet. Anbindung der Westschweiz und Nordost-
frankreich via Lausanne-Wal 1is-Simplon an Italien. 

- Güterverkehr: Achsen Frankfurt - Basel bzw. Singen via Wallis und 
Arona (Milano, Torino, Genova). 

b) Linienbeschrieb 

- Linien mit Misch- oder Personenverkehr NEAT 

Die Transitachse Lötschberg-Simplon ist in ihrem nördlichen Teil 

eingebettet in die Ausbauvorhaben der DB (Mannheim - Basel) und in 

das Konzept Bahn 2000. Der Verkehr wird über die beiden neuen Strek-

ken Basel-Olten und Olten-Bern abgewickelt. Auf der Strecke Bern-

Thun ist bis zur Verzweigung Uttigen ein drittes Gleis ab Ostermun-

digen notwendig (im Szenario H wird zusätzlich ein viertes Gleis 

benötigt). 

Die eigentliche Lötschberg-Basislinie beginnt bei Uttigen vor Thun. 

Die neue Doppelspurstrecke folgt nach der Umfahrung von Thun im we-

sentlichen der Linienführung der N6. Kürzere Tunnels versuchen, die 

landschaftliche Beeinträchtigung etwas zu mildern, bevor die Ost-

flanke des Niesen durchfahren wird. In diesem Streckenbereich wird 

die grösste Steigung der gesamten Achse (12 %o) erreicht. 

Die Portale des Lötschberg-Basistunnels liegen südlich von Reichen-

bach im Kandertal (729 m ü.M.) und bei Raron (653 m ü.M.) Die Länge 

beträgt 38,15 km. Westlich von Visp ist die Erstellung eines neuen 

Bahnhofs geplant. Dieser Bahnhof soll sowohl den Anschluss nach Sion 

sicherstellen als auch die Westzufahrt von Lausanne über den Simplon 

nach Italien ermöglichen. Nach der Überquerung des Visper Tals be-

ginnt der 35,4 km lange Simplon Basistunnel, der kurz vor Domodos-
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sola (285 m ü.M.) endet. Auf italienischem Gebiet ist der Neubau ei-

ner 51 km langen Doppel spur von Domodossola bis Arona notwendig15. 

Diese wird soweit wie möglich entlang von bestehenden Verkehrsträ-

gern geführt. 

- Linien mit kombiniertem Güterverkehr NEAT 

Um den kombinierten Güterverkehr aus dem süddeutschen Raum (via Sin-

gen-Schaffhausen) über die Lötschberg-Simplon-Achse zu führen, sind 

Anpassungen im Lichtraumprofil notwendig. Die angenommenen Verl ade-

anlagen befinden sich nördlich der Schweiz im Raum Freiburg i. Br. und 

Singen, südlich der Schweiz im Raum Milano/Novara. Zudem sind im Mit-

telland und im Wallis Terminals vorgesehen. 

c) Geologie der Basistunnels 

Als einzige neue Alpentransversale liegt der Lötschberg-Basistunnel in 

seiner nördlichen Hälfte in Sedimenten und erst im Südabschnitt in 

zentralmassivischen Kristallen des Aare-Massivs. Als kritischste Zonen 

sind die Karbon- und Triaszonen (Autochthon) sowie der Sedimentkeil im 

mittleren Tunnelabschnitt zu bezeichnen (Lit. 3-1). Hier ist deshalb 

der Bau von Einspurröhren erforderlich. Der Simplon-Basistunnel liegt 

vollständig im östlichen Penninikum. Relativ zu den anderen Planungs-

fällen sind hier die bautechnischen Prognosen am unsichersten. Im 

Falle eines Bauentscheides sind zusätzliche Sondierbohrungen (Kosten 

ca. 50 Mio Fr.) notwendig, um die wichtigsten offenen Fragen zu klä-

ren. 

gemäss UIC-Achsenstudie (Lit 6-1) 
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d) Bauausführung und Bauzeiten 

Im Zentrum der Betrachtung stehen die beiden Basistunnels, da sie 

massgebend sind für die Realisierung der gesamten Transitachse. Alle 

notwendigen Zufahrtsstrecken können - was die Bauzeit anbelangt - vor 

den Basistunnels fertiggestellt werden. Durch den Bau je zweier 

Schächte für die beiden Basistunnels ergeben sich je drei Abschnitte 

mit 6 Angriffsstellen. Felsmechanische Überlegungen lokalisieren die 

kritischen Stellen beim Lötschberg im nördlichen und mittleren Ab-

schnitt. Beim Simplon müssen mehrere kritische Abschnitte überwunden 

werden; zudem muss, teilweise im Gegensatz zum Lötschberg, bei fallen-

dem Vortrieb mit Pumpbetrieb gearbeitet werden. 

Die Prognose für die Bauzeit der Basistunnels ist einerseits abhängig 

von den geologischen und felsmechanischen Bedingungen, andererseits 

von der Arbeitsweise (z.B. Dreischichten-Betrieb). In Tabelle 6-1 sind 

die Schwankungsbereiche der Bauzeit angegeben. 

BAUZEIT L/S 

L-Basis S-Basis 

wahrscheinlich 13,2 Jahre 11,8 Jahre 

minimal 
(günstige geologische Verhältnisse 
und Ausnützung aller zeitsparenden 
Möglichkeiten) 

10,7 Jahre 10,5 Jahre 

maximal 
(ungünstige geologische Verhältnisse) 

16,7 Jahre 14,2 Jahre 

Tabelle 6-1: Prognostizierte Streubereiche der Bauzeiten für die Ba-

sistunnels im Planungsfall L/S (Quelle: Basisbericht) 

Die wahrscheinliche Bauzeit beträgt also 13,2 Jahre. 
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6.1.2 Betriebskonzept 

a) Personenverkehr 

Neue Direktverbindungen werden dort eingesetzt, wo durch den Planungs 

fall die Reisezeiten massiv verbessert werden können (Basel/Zürich-Mi 

lano sowie Paris-Genf-Simplonbasis-Milano2)). Zudem ist im Betriebs-

konzept vorgesehen, dass der Autoverlad ins Wallis ebenfalls über die 

Basisstrecke abgewickelt wird. Die Gotthardstrecke behält weiterhin 

ihre Bedeutung für den Verkehr zwischen dem Tessin und der Nord-

schweiz. 

b) Güterverkehr 

Das Angebot der Rollenden Strasse wird auf der Hauptrelation (Raum 

Freiburg-Raum Novara)35 verstärkt. Auch ein grosser Teil des UKV wird 

über die Basisstrecke geführt. Der Wagenladungsverkehr wird aus Kapa-

zitätsgründen auf der Bergstrecke abgewickelt. 

2) Die Reisezeit von Basel nach Milano verringert sich von 4h auf knapp 3h, 

von Zürich nach Milano von 3h 30 auf 3h (vorher über Gotthard), 

von Paris nach Milano von 6h 50 auf 6h 20. 

3) Die Transportzeit reduziert sich von 5h 10 auf 4h 10. 
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6.2 BAU- UND INVESTITIONSKOSTEN 

In Figur 6-1 sind die gesamten Kosten der Infrastruktur (inkl. Strom-

versorgung) dargestellt. 

Baukos ten L ö t s c h b e r g / S i m p l o n 

Italien 

Stromversorgung 

Pro jekt ierung 

Bahnhöfe, Terminals 

Oberbau 

Tunnel 

Trassee 

Totalkosten 8.8 Mrd. Fr. 

Figur 6-1: Planungsfall Lötschberg/Simplon: Übersicht über die Infra-
strukturkosten in Mrd Fr. (Quelle: Basisbericht) 

Da gut 60 % (100 km) der geplanten Doppelspurneubaustrecke in Tunnels 

verlaufen, liegt der grösste Teil der Baukosten (42 %) bei Tunnelbau-

ten. 
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6.3 DISKUSSION DER LINIENFÜHRUNG UND UNTERVARIANTEN 

Die folgenden Untervarianten sind als Alternative zur vorgeschlagenen 

Linienführung der Grundvariante zu betrachten. Sie werden hier kurz 

beschrieben. In Kapitel 16 (Sensitivitäten und Untervarianten) werden 

die Auswirkungen diskutiert. 

a) Untervariante Lötschberg Nord 

Das Trassee zwischen Uttigen und dem Nordportal des Lötschberg-Basis-

tunnels lehnt sich enger an das bestehende Trassee an, sodass Thun 

nicht, wie in der Grundvariante vorgesehen, umfahren wird. 

b) Untervariante Lötschberg Süd 

Um das Unterwallis (Sion) noch besser an die NEAT anzubinden, wird das 

Südportal des Lötschberg-Basistunnel s nach Westen in den Raum Gampel/ 

Steg verlegt. Damit wird die Erstellung einer direkten Verbindungs-

linie Lötschberg-Unterwallis möglich. 

c) Untervarianten Simplon 

Um die Infrastruktur des bestehenden Simplontunnels besser zu nutzen 

und um Brig nicht zu umfahren, werden einige Simplonvarianten disku-

tiert. 

- Simplon 1: Anstelle des Basistunnels wird zwischen Brig und 
Iselle ein neuer Einspurtunnel erstellt, sodass die bestehende 
Simplonstrecke auf LRP III umgebaut werden kann. Die Steigungen 
bis zu 26 % 0 auf der Südrampe bleiben dadurch bestehen. 

- Simplon 2: Zwischen Brig und Varzo wird ein neuer Doppelspurtun-
nel (22,2 km) erstellt. Auf der Reststrecke Varzo-Domodossola 
bl eibt das grosse Gefälle bestehen (25 % ). 

- Simplon 3: Anstelle eines Basistunnels mit Nordportal bei Visp 
wird eine Verbindung zwischen Brig und Domodossola hergestellt. 
Die Steigung von 13 % 0 wird dabei nicht überschritten. 

Von den Simplon-Untervarianten kann nur die Variante Simplon 3 als 

NEAT-Variante bezeichnet werden. Bei den anderen ist die Vergleichbar-

keit mit anderen Planungsfällen nicht mehr unbedingt gewährleistet, da 

die maximal zulässige Steigung von 13 %0 überschritten wird. Sie sind 

hier dennoch aufgeführt, weil sie im Rahmen von NEAT-Minimallösungen 

(vgl. Kap. 20) interessant werden könnten. 

65 



6. Lötschberg - Simplon 

In Tabelle 6-2 sind zusammenfassend die Reisezeitveränderungen sowie 

die Änderung der Baukosten dargestellt. 

L-Nord L-Süd S 1 S 2 S 3 

Veränderung der Fahr-
zeit Bern-Mil ano im 
P-Verkehr (in Min.) 

+5 +2 
(Bern-Sion 

-7) 

+10 +5 +5 

Veränderung der Bau-
kosten (in Mrd Fr.) 

-0,2 -0,1 -0,4 -0,5 -0,3 

Tabelle 6-2: Untervarianten L/S: Veränderung der Fahrzeiten und der 
Baukosten gegenüber der Grundvariante (Quelle: Basisbe-
richt) 
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7. Gotthard 

KAPITEL 7 GOTTHARD (GOT) 

7.1 ANGEBOTSKONZEPT 

7.1.1 Infrastruktur 

a) Linienkonzept 

Personenverkehr: Hauptachse Deutschland/Frankreich-Rheintal-Basel-Lu-
zern/Züri ch-Gotthard-Tess i n-Mi1 ano 
Zusammensehluss mit Schneilbahnstrecken im Norden 
(TGV Nord Est, DB) und Süden (FS) wird gewährleistet 

Güterverkehr: Hauptachse Frankfurt/Basel-Giubiasco (-Luino/Milano/ 
Genova/Torino) 

b) Linienbeschrieb 

- Linie mit Misch- oder Personenverkehr NEAT 

Wie der Planungsfall Lötschberg-Simplon ist der Planungsfall Gott-

hard im Norden in das Konzept Bahn 2000 sowie in die Ausbauvorhaben 

der DB (Mannheim-Basel) eingebettet. Der Personenverkehr wird sowohl 

über Olten-Luzern wie auch von Zürich auf teilweise neuen Strecken 

nach Arth-Goldau geführt. Auf dem Abschnitt Olten-Arth-Goldau ist ab 

Sempach eine neue Doppelspur vorgesehen mit einer gestreckten Li-

nienführung bis zum Luzerner Tiefbahnhof15. Nach Luzern folgt die Li-

nie für kurze Zeit dem Trassee Zug-Luzern und wird in einem Tunnel 

unter dem Rooterberg nach Immensee, dann entlang der N4 nach Arth-

Goldau geführt. Für die Linie von Zürich nach Arth-Goldau sind prak-

tisch durchgehend Neubaustrecken vorgesehen. Nach einem direkten 

Uetlibergtunnel mündet die Strecke bei Baar in das bestehende Netz 

ein. Von dort folgt die neue Strecke mit einer direkteren Strecken-

führung und einigen Tunnels der bisherigen bis Arth-Goldau. Ab Arth-

Goldau verläuft die neue Doppelspur im wesentlichen wie die bishe-

rige Gotthardlinie bis zum Nordportal des 49,3 km langen Basistun-

nels nördlich von Amsteg (515 m ü.M.) (Ausnahme: neuer Axentunnel 

von Brunnen bis Erstfeld). Ab Bodio (329 m ü.M.), dem Südportal des 

Basistunnels, wird die neue Doppelspur im wesentlichen in offener 

Linienführung parallel zur N2 geführt bis Bell inzona. Von dort bis 

1) als Durchgangsbahnhof. 
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7. Gotthard 

Lugano sind einige Tunnels vorgesehen, insbesondere der Ceneribasis-

tunnel (12,6 km) von Cadenazzo bis Lamone. Praktisch das gesamte 

Mendrisiotto wird in einem Tunnel unterfahren; ab Chiasso verläuft 

die Linie durch den bereits bestehenden Monte Olympino-Tunnel nach 

Milano. 

- Linie mit kombiniertem Güterverkehr NEAT 

Für die Achse via Singen-Schaffhausen ist eine Anpassung im Licht-

raumprofil notwendig. Aus Kapazitätsgründen sind zwischen Rupperswil 

und Immensee zusätzliche Gleise vorgesehen. Wie beim Planungsfall L/S 

sind die Terminals im Norden und Süden der Schweiz im Raum Freiburg 

und Singen bzw. Milano/Novara angenommen worden. Für die Schweiz sind 

Standorte im Mittel land und im Tessin denkbar. 

c) Geologie des Basistunnels 

Der Gotthard-Basistunnel tangiert vor allem drei grössere Zonen, das 

Aare-Massiv, das Gotthard-Massiv sowie die penninische Gneiszone. Als 

bautechnisch kritischste Zone ist die Urseren Garvera Zone (500 m) im 

ersten Drittel des Tunnels zu bezeichnen. Die bisherigen kritischen 

Bereiche Scopi und Piora Mulde werden westlich umfahren. 

d) Bauausführung und Bauzeiten 

Wie bei den anderen Planungsfällen ist der Bau des Basistunnels aus-

schlaggebend für die Bauzeit des gesamten Planungsfalles. Mit insge-

samt 3 Schächten wird der Tunnel in 4 Abschnitte mit 8 verschiedenen 

Angriffsstellen geteilt. Neben der erwähnten Urseren-Garvera Zone ver-

bleibt als Hauptschwierigkeit die Disentiser Zone und das Tavetscher 

Zwischenmassiv. Die Risiken in der Wahl des Vorgehens sind verglichen 

mit den anderen Planungsfällen gering (Lit. 3-1). Der weitaus grösste 

Teil kann mit freiem Wasserabfluss ausgebrochen werden. 
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7. Gotthard 

In Tabelle 7-1 sind die Bauzeiten aufgeführt: 

BAUZEIT GOT 

Bauzeit 

wahrscheinlich 13,7 Jahre 

minimal 
(günstige geologische Verhält-
nisse und Ausnützung aller zeit-
sparenden Möglichkeiten) 

12,1 Jahre 

maximal 
(ungünstige geologische Ver-
hältnisse) 

15,6 Jahre 

Tabelle 7-1: Planungsfall Gotthard: prognostizierte Streubereiche der 
Bauzeiten des Basistunnels (Quelle: Basisbericht) 

7.1.2 Betriebskonzept 

a) Personenverkehr 

Im Planungsfall Gotthard wickelt sich der Nord-Süd-Verkehr auf zwei 

Achsen ab: 

� Mannheim-Basel-Luzern-Arth-Goldau-Lugano-Mi lano 

� St. Gallen/Zürich-Arth-Goldau-Mi1 ano 

Entsprechend werden diese beiden Achsen durch neue EC-Linien angebots-

mässig verbessert25. Im schweizerischen Binnenverkehr werden die Linien 

Basel-Olten-Arth-Goldau und Schaffhausen-Zürich-Zug-Arth-Goldau mit 

zusätzlichen Zügen verdichtet. Vorgesehen sind auch umsteigefreie Be-

ziehungen zwischen Westschweiz, Urnerland und Tessin. 

b) Güterverkehr 

Im internationalen Verkehr der Rollenden Strasse wird vor allem die 

Achse Freiburg-Novara35 aufgewertet. Während der UKV ebenfalls über die 

Basisstrecke geführt wird, wird der WLV aus Kapazitätsgründen auf die 

Bergstrecke verwiesen. 

2) Die Reisezeit Basel-Milano über den Gotthard verbessert sich von 4h 10 auf 2h 45, 

von Zürich nach Milano von 3h 40 auf 2h 15. 

3) Die Transportzeit gegenüber dem Referenzfall reduziert sich von 5h 50 auf 4h 20. 
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7. Gotthard 

7.2 BAU- UND INVESTITIONSKOSTEN 

In Figur 7-1 sind die gesamten Infrastrukturkosten (inkl. Stromver-

sorgung) dargestellt. 

BRD 

0,2 Mrd 

I Baukosten Gotthard 

Italien 

0,6 Mrd 

N 

CH 

10,2 Mrd 

Totalkosten 11.1 Mrd. Fr. 

Stromversorgung 

Projektierung 

Bahnhöfe, Terminals 

Oberbau 

Tunnnel 

Trassee 

Figur 7-1: Planungsfall Gotthard: Gesamte Bau- und Investitionskosten 
in Mrd Fr. (Quelle: Basisbericht) 

60 % der Baukosten fallen auf den Tunnelbau. Aufgrund der Lage der Zu-

fahrtsstrecken fällt der grösste Teil der 11,9 Mrd Baukosten, nämlich 

93 %, in der Schweiz an. 
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7.3 DISKUSSION DER LINIENFÜHRUNG UND UNTERVARIANTEN 

Bei der Grundvariante des Gotthards sind die Nordwestzufahrten relativ 

unproblematisch (Infrastruktur zum grössten Teil bereits vorhanden). 

Dagegen gibt es nördlich des Basistunnels vor allem zwei Bereiche, in 

denen alternative Linienführungen in Betracht zu ziehen sind: 

- Die Linienführung über Zug bringt es einerseits mit sich, dass 
bei der Anbindung von Zug Probleme auftauchen (Doppelspurausbau 
auf Stadtgebiet), andererseits ergeben sich relativ enge Kurven-
radien und entsprechend tiefere Geschwindigkeiten im Räume Stein-
hausen und bei Arth-Goldau. 

- Die Durchquerung des Talkessels von Schwyz stellt das eigentliche 
Nadelöhr der Gotthard-Linienführung dar. Die offene Streckenfüh-
rung bis Brunnen ist vor allem aus Landschaftssicht problema-
tisch. 

Dieser Problemlage entsprechend werden gewisse Untervarianten defi-

niert. 

a) Untervariante "Cham" 

Die Personenverkehrslinie Zürich-Arth-Goldau führt nicht über Zug, 

sondern umfährt Cham westlich und mündet in die Güterlinie der Südbahn 

ein. Aus Kapazitätsgründen ist zwischen Buonas und Immensee ein drit-

tes Gleis notwendig. Zug wird bei dieser Variante von der NEAT-Gott-

hard nicht mehr angefahren. 

b) Untervariante "Rigi" 

In Verbindung mit der Untervariante Cham ist ein 9,4 km langer Rigi-

Tunnel von Arth bis Brunnen denkbar, der das insbesondere aus Umwelt-

sicht heikle Lauerzerseegebiet umfährt. Allerdings würde dadurch Arth-

Goldau seine Funktion als Innerschweizer Verkehrsknotenpunkt verlie-

ren. 

c) Untervariante "Seelisberg" 

Damit wird im zentral schweizerischen Raum eine grundlegende Alterna-

tive angeboten, indem ein Ast via Luzern südlich des Vierwaldstätter-

sees mit einem 22 km langen Seelisberg-Tunnel direkt nach Erstfeld ge-

führt wird. Diese Strecke könnte auch vom kombinierten Güterverkehr 

verwendet werden. 
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d) Untervariante "Ceneri" 

Auf der anderen Gotthardseite ist besonders die Linienführung südlich 

von Bell inzona problematisch, da sie in offener Streckenführung einige 

Siedlungsgebiete tangiert. Als Alternative wäre eine Untervariante 

Ceneri denkbar, bei der das Nordportal des Ceneri-Basi stunnel s direkt 

in das Bahnhofsgebiet von Bell inzona verlegt würde. 

e) Untervariante "Luino" 

Damit auf die Erstellung der tunnelreichen Neubaustrecke Bellinzona-

Lugano-Chiasso verzichtet werden kann, wird (vorab für den Güterver-

kehr) ein Ausbau der heute einspurigen Nebenlinie Bel 1inzona-Luino-No-

vara zur Diskussion gestellt. Zu berücksichtigen sind allerdings die 

engen Platzverhältnisse und die schwierigen topographischen Verhält-

nisse. 

In Tabelle 7-2 sind die wichtigsten Aspekte dieser Untervarianten dar-

gestellt (vgl. auch Kap. 16). 

Cham Rigi/Cham Seelisberg Ceneri Luino 

Fahrzeit-
veränderung 
im Personen-
verkehr 
in Minuten 

Zeh-Lugano 

-3 

Zeh-Lugano 

-3 

Bern-
Lugano 

-9 0 

Bellinzona-
Mi lano 

+10 

Veränderung der 
Baukosten 
in Mrd Fr. -0,3 -0,3 +0,6 +0,1 -0,4 

Tabelle 7-2: Untervarianten im Planungsfall Gotthard: Veränderung der 
Fahrzeiten und Baukosten gegenüber der Grundvariante 
(Quelle: Basisbericht) 
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KAPITEL 8 YPSILON (YPS) 

8.1 ANGEBOTSKONZEPT 

8.1.1 Infrastruktur 

a) Linienkonzept 

Das Ypsilon kann als 'Synthese' zwischen Gotthard und Splügen aufge-

fasst werden. Neben dem Gotthardast wird ein zweiter Ast von Augs-

burg/München über Chur durch das Vorderrheintal in den Gotthard-Ba-

sistunnel geführt. 

- Personenverkehr: Durch die beiden Achsen Deutschland/Frankreich-Ba-

sel-Luzern/Zürich-Gotthard-Milano und Augsburg-Rheintal-Chur-Ypsi-

lon-Milano wird die neue Alpentransversale in doppelter Hinsicht an 

das deutsche und das italienische Schnellbahnnetz angehängt. 

- Güterverkehr: Anstelle der Achse über Singen-Schaffhausen steht nun 

neben Freiburg-Milano die Achse Ulm-Milano zur Verfügung. 

b) Linienbetrieb 

Linien mit Mischbetrieb und Personenverkehr NEAT 

Die Linienführung des Gotthard-Astes ist identisch mit dem Planungs-

fall Gotthard: im wesentlichen also eine Neubaustrecke zwischen Sem-

pach bzw. Zürich und Milano. Die Zufahrt zum Ostast bildet die Strecke 

Augsburg/München-Buchloe. Die eigentliche Neubaustrecke beginnt bei 

Buchloe und führt ins R h e i n t a l
1 5
. Da das existierende Eisenbahnnetz im 

Allgäu für die Abwicklung des Alpentransitverkehrs wenig geeignet ist, 

wird eine neue Linienführung notwendig. Zwischen Hergensweiler (BRD-

Grenze) und Diepoldsau (CH-Grenze) (über 27 km) wird österreichisches 

Gebiet befahren, wobei Bregenz als Halteort für den Reiseverkehr vor-

gesehen ist. Bei Rebstein mündet die Linie in die bestehende Rheintal-

linie, wo alle Abschnitte bis Chur auf Doppelspur ausgebaut werden, 

insbesondere diejenigen Strecken, die nicht schon im Referenzfall dop-

pelspurig sind. Ab Chur ist eine Neubaustrecke vorgesehen, die unter 

Berücksichtigung der Schutzgebiete durch das Vorderrheintal (mit ent-

gemäss UIC-Achsenstudi e Splügen (Lit 8-1) 
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sprechend engeren Radien und Steigungen bis 12 % o) bis Trun (853 m 

ü.M.) führt. Dort befindet sich das Portal des 25,7 km langen Basis-

tunnel-Astes. Nach der unterirdischen Verbindung mit dem Gotthard-Ba-

sistunnel auf 563 m ü.M. verläuft die Linienführung analog dem Pla-

nungsfall Gotthard. 

Linien mit kombiniertem Verkehr NEAT 

Die nördlichen Zufahrtsstrecken müssen im Lichtraumprofil angepassst 

werden. Auf dem YPS-Ostast ist für Chur eine Güterzugsumfahrung vorge-

sehen. Neben den Terminals im Planungsfall GOT sind zusätzliche Verla-

deeinrichtungen im Raum Kempten vorgesehen. 

c) Geologie des Basistunnels (Ergänzungen zum Gotthard-Tunnel) 

Die Linienführung des Ostastes des YPS-Basistunnels ist derart ge-

wählt, dass die bautechnisch schwierigen Zonen des Mesozoikums nörd-

lich umfahren werden können. Es werden zur Hauptachse die drei Zonen 

des Tavetscher Zwischenmassivs, die Urseren-Garvera Zone (Länge 550 m) 

sowie das Gotthardmassiv durchquert. Ähnlich wie beim Gotthard ist die 

Querung der Urseren-Garvera Zone als bautechnisch kritischster Bereich 

zu betrachten. Die geologische Prognose kann aber als relativ zuver-

lässig bewertet werden. 

d) Bauausführung und Bauzeiten 

An der Verzweigung Ypsilon-Ostast-Gotthard-Basistunnel kommt nur ein 

kreuzungsfreier Anschluss mit Einspurtunneln in Frage. Der nach Trun 

abgehende YPS-Ast ist durch einen zusätzlichen Schacht in zwei Ab-

schnitte mit 4 Angriffsstellen unterteilt. Aufgrund der relativ 

schlechten Geologie und des einseitigen Gefälles kann der YPS-Ostast 

nicht gleichzeitig mit dem Gotthardast fertiggestellt werden, es sei 

denn, man würde einen zusätzlichen Schacht vorsehen. Die Risiken wür-

den allerdings dadurch noch zunehmen. Der Gotthard-Ast kann aber wie 

beim Planungsfall Gotthard nach 13,7 Jahren in Betrieb genommen wer-

den. 
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8. Ypsilon 

Unter diesen Voraussetzungen werden für den Planungsfall Ypsilon fol-

gende Bauzeiten angenommen (vgl. Tab. 8-1): 

BAUZEIT YPS 

Bauzeit 

wahrscheinlich 17,3 Jahre 

minimal 

(günstige geologische Verhältnisse 

und Ausnützung aller zeitsparenden 

Möglichkeiten) 

14,8 Jahre 

maximal 

(ungünstige geologische Verhältnisse) 

19,7 Jahre 

Tabelle 8-1: Planungsfall Ypsilon: prognostizierte Streubereiche der 
Bauzeiten des gesamten Basistunnels (inkl. Gotthard) 
(Quelle: Basisbericht) 

8.1.2 Betriebskonzept 

a) Personenverkehr 

Für den westlichen Ast kann das Betriebskonzept des Planungsfalles 

Gotthard weitgehend übernommen werden. Der östliche Ast verbindet die 

Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern mit der Lombardei.
2 5
 Die Ver-

kehrsnachfrage wird neu mit EC-Zügen im Zweistundentakt abgedeckt. Vor 

allem Bregenz und Chur sowie das Tessin profitieren von diesem Zusatz-

angebot. Im Binnenverkehr sind zusätzliche Züge von Zürich-Pfäffikon 

bzw. von St. Gallen via Ypsilon-Ostast vorgesehen. 

b) Güterverkehr 

Im Transitverkehr der Rollenden Strasse wird gemäss Terminalstandort 

zusätzlich die Beziehung Kempten-Novara offeriert. Aufgrund von Kapa-

zitätsengpässen im Tessiner Ast des Gotthard-Basistunnels (Szenario H) 

muss bereits ein Teil des UKV auf die Bergstrecke verwiesen werden. 

Das zusätzliche Aufkommen im Vergleich zum Gotthard ist sowohl im UKV 

als auch im WLV gering. 

2) Die Reisezeit von Stuttgart nach Milano verkürzt sich gegenüber dem Referenzfall von 

5h 50 auf 4h 20. 
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8. Ypsilon 

8.2 BAU- UND INVESTITIONSKOSTEN 

In Figur 8-1 ist die gesamte Infrastruktur (inkl. Stromversorgung) für 

den Planungsfall Ypsilon dargestellt. 

Baukosten Ypsilon 

Projektierung 

Bahnhöfe, Terminals 

Oberbau 

Totalkosten 19.1 Mrd. Fr. 

Stromversogung 

Trassee 

BRD 

3,0 Mrd 

Tunnel 

Italien 

0,6 Mrd 

Österreich 

1,0 Mrd 

Figur 8-1: Planungsfall Ypsilon: Gesamte Bau- und Investitionskosten 
in Mrd Fr. (Quelle: Basisbericht) 

Wie bei allen Planungsfällen fällt ein grosser Teil (36 %) für den 

Tunnelbau an. 76 % dieser Kosten beziehen sich auf die Schweiz. 
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8.3 DISKUSSION DER LINIENFÜHRUNG UND UNTERVARIANTEN 

Neben den bereits dargestellten Gotthard-Untervarianten versuchen die 

Untervarianten des YPS-Ostastes einerseits dem Aspekt der Umweltver-

träglichkeit Rechnung zu tragen, andererseits wird versucht, die Ko-

sten tief zu halten. 

a) Untervariante Ulm-Bregenz 

Da bei der Grundvariante die Züge von Ulm nach Bregenz einen Umweg von 

ca. 35 km fahren, wird bei dieser Untervariante eine direkte Verbin-

dung angestrebt. Zum Teil kann hierbei das bestehende Trassee Ulm-

Friedrichshafen verwendet werden. 

b) Untervari ante Feidki rch-Calanda 

Um die engen Radien bei Altstätten zu umgehen, führt die NEAT nach dem 

Südportal des Pfändertunnels (Umfahrung Bregenz) im Raum Wolfurt unge-

fähr parallel zur österreichischen Rheintalautobahn in vorwiegend of-

fener Linienführung bis nördlich Feldkirch, um dann via Liechtenstein 

und entlang dem bestehenden Bahntrassee die Siedlungsgebiete Maienfeld 

und Fläsch zu umfahren. Zwischen Landquart und Trimmis, wo die Verei-

nigung mit dem Trassee der Grundvariante stattfindet, ist ein 9 km 

langer Tunnel (Calanda) vorgesehen. 

c) Untervariante Feldkirch-Falknis 

Die Linienführung dieser Untervariante ist weitgehend identisch mit 

der vorher beschriebenen; bei dieser Lösung werden aber die Ortschaf-

ten Balzers, Fläsch, Maienfeld und Jenins auf östlicher Seite im 

Falknis-Tunnel (11,8 km) umfahren. Die Vereinigung mit der bestehenden 

Bahnlinie findet nördlich von Landquart statt. 

d) Ypsilon Mini 

Die östliche Zufahrt zum Basistunnel beschränkt sich auf eine neue 

einspurige Strecke Chur-Trun und verzichtet auf die teuren Zufahrts-

strecken im Norden. Damit stellt der Ostast keine zusätzliche Transit-

achse mehr dar, sondern hat die Funktion einer Regional Verbindung (An-

schluss Ostschweiz-Tessin). 
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8. Ypsilon 

e) Ypsilon Verbindung UR/GR 

In Erweiterung zur YPS-Grundvariante wird die Verzweigung im Basistun-

nel so angelegt, dass eine Verbindung Chur-Uri möglich wird. Der Kno-

tenpunkt wird derart gestaltet, dass keine à niveau Kreuzungen notwen-

dig sind. 

In Tabelle 8-2 sind die wichtigsten Aspekte dieser Untervarianten dar-

gestellt. 

Ulm-

Bregenz 
Feldkirch-
Calanda 

Feldkirch-
Falknis 

YPS-Mini UR/GR 

Veränderung der 
Fahrzeiten im Pers.-
verkehr (in Minuten) 

Ulm-

Bregenz 

-13 

Bregenz-

Chur 

-10 

Bregenz-

Chur 

-10 

Augsburg-

Chur 

+94 

Chur-
Luzern 
-53 

Chur-
Bern 
-17 

Veränderung der Bau-

kosten (in Mrd Fr.) +0,9 +0,6 +0,7 -4,5 +0,5 

Tabelle 8-2: Untervarianten Ypsilon: Veränderung der Fahrzeiten und 

der Baukosten gegenüber der Grundvariante (Quelle: Basis-

bericht) 
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KAPITEL 9 SPLÜGEN 1 + 2 (SP 1+2) 

Der Planungsfall Splügen wird in zwei Hauptvarianten unterteilt, da 

die Dimensionierungsparameter sehr unterschiedlich sind. Als Grund-

variante wird zuerst der einfachere Planungsfall Splügen 1 betrachtet. 

9.1 SPLÜGEN 1; ANGEBOTSKONZEPT 

9.1.1 Infrastruktur 

a) Linienkonzept 

Personenverkehr: Hauptachse Ulm/Augsburg/München-Rheintal-Chur-Splü-
gen-Milano 

Zusammensehluss mit Neubaustrecke der DB im Norden 
und den FS im Süden 

Güterverkehr: Hauptachse auf der Strecke Kempten-Brescia (identisch 

mit Reiseverkehr) 

b) Linienbeschrieb 

Linien mit Misch- oder Personenverkehr NEAT 

Das Linienkonzept im Norden ist bis Domat/Ems identisch mit dem Ostast 

des Planungsfalles Ypsilon. Zwischen Kempten und Altstätten wird eine 

Neubaustrecke erstellt; die bestehende Rheintallinie wird ausgebaut. 

Aus Kapazitätsgründen ist für die Strecke Ulm-Memmingen-Kempten ein 

Doppelspurausbau notwendig (beim Splügen 2 und Ypsilon nicht vorgese-

hen). Je nach Szenario und Nachfrage ist auf der Rheintalstrecke bis 

Chur teilweise ein drittes Gleis notwendig. 

Nach Chur durchquert die Neubaustrecke die Rheinebene in offener Li-

nienführung. Um die Schutzgebiete bei Domat/Ems nicht zu tangieren, 

werden die Höhenzüge östlich des Domleschg im 14,1 km langen Tunnel 

Stätzerhorn unterfahren. Nach der Überquerung der Albula, ca. 2 km 

östlich von Thusis (680 m ü.M.), beginnt der 46,7 km lange Splügen-

basistunnel. Das Südportal befindet sich bei San Vittore (264 m ü.M.). 

Von dort führt eine 38 km lange Neubaustrecke in den Raum Cernusco 

(18 km südlich von Lecco). Diese Linienführung ist identisch mit der-
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jenigen der Achsenstudie "Splügen" (Lit. 8-1). Die Linie führt südlich 

des Basistunnels durch den Prano di Chiavenna, umfährt Novate in einem 

Tunnel und verläuft entlang dem Ostufer des Comersees praktisch aus-

schliesslich unterirdisch (3 Tunnels, Gesamtlänge 42,7 km). Bei Cer-

nusco mündet die Linie in die bestehende Bahnlinie nach Monza/Milano. 

Linie mit kombiniertem Güterverkehr NEAT 

Mit Ausnahme der Güterzugumfahrung Chur wird beim Planungsfall Splügen 

1 auf schweizerischem Gebiet der Güterverkehr wie der Reiseverkehr ge-

führt. Die Verl adeterminai s sind im Raum Kempten/Memmingen sowie Bre-

scia/Milano vorgesehen. 

c) Geologie des Basistunnels 

Die gewählte Linienführung des Basistunnels durchquert im wesentlichen 

drei Hauptzonen: die Adula-Decke, die Suvretta-Decke und die Tambo-

Decke. Die wichtigste offene Frage betrifft die Lage der Splügener 

Mulde. Sie stellt das eigentliche Kernproblem des Splügendurchstichs 

dar. Gemäss neueren Untersuchungen reicht die Splügener Mulde wesent-

lich tiefer als bisher angenommen, sodass sie zweimal durchquert wer-

den muss. Die Zuverlässigkeit der geologischen Prognose dürfte relativ 

gut sein (Lit. 3-1). Bei einem Entscheid zugunsten des Splügens wären 

vor einem Baubeginn allerdings weitere Sondierbohrungen notwendig. 
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9. Spliigen 1 + 2 

d) Bauausführung und Bauzeiten 

Der Bau des Splügenbasistunnels ist massgebend für die gesamte Bau-

zeit. Mit insgesamt 3 Schächten wird der Tunnel in 4 Abschnitte mit 8 

Angriffsstellen aufgeteilt. Die bautechnisch schwierigsten Abschnitte 

befinden sich im Bereich der Splügener Mulde
1
'. Aufgrund des einseiti-

gen Gefälles von Norden nach Süden muss ein grosser Teil fallend aus-

gebrochen werden. Im Vergleich zu den anderen Planungsfällen sind die 

bautechnischen Risiken am grössten. 

Aus Tabelle 9-1 sind die Bauzeiten ersichtlich. 

BAUZEIT SP 1 + 2 

Bauzeit 

wahrscheinlich 14,2 Jahre 

minimal 

(günstige geologische Verhältnisse 

und Ausnützung aller zeitsparenden 

Möglichkeiten) 

12,9 Jahre 

maximal 

(ungünstige geologische Verhältnisse) 

17,5 Jahre 

Tabelle 9-1: Planungsfall Splügen: prognostizierte Streubereiche der 

Bauzeiten des Basistunnels (Quelle: Basisbericht) 

9.1.2 Betriebskonzept 

a) Personenverkehr 

Eine Splügenbahn verlagert die Schwerpunkte des alpenquerenden Ver-

kehrs. Die schnellste Verbindung von Mannheim nach Milano führt über 

U1 m-Bregenz-Chur.
2
' Entsprechend wird das Angebot auf den EC-Linien 

Mannheim und München/Augsburg über Chur nach Milano verbessert. Ein 

kleiner Teil der Züge von Basel wird über Zürich nach Chur geführt. 

Mit einem weiteren direkten Zugslauf von Zürich über St. Gallen nach 

Italien profitiert auch die Ostschweiz von umsteigefreien Beziehungen 

nach Italien. Die Bergstrecken Simplon und Gotthard behalten im we-

sentlichen ihre heutige Funktion bei. 

1) schlechte felsmechanische Verhältnisse. 

2) Die Reisezeit von Stuttgart nach Milano verbessert sich gegenüber dem Referenzfall 

von 6h 20 auf 4h 15. 
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b) Güterverkehr 

Die zentrale Verbindung Kempten-Brescia/Milano führt über die Splügen-

achse. Entsprechend wird das Angebot der Rollenden Strasse und des un-

begleiteten Kombi Verkehrs aufgewertet.
3 5
 Ein Teil des UKV und WLV wird 

parallel über die Gotthardachse geführt. 

9.2 SPLÜGEN 1: BAU- UND INVESTITIONSKOSTEN 

In Figur 9-1 sind die gesamten Infrastrukturkosten (inkl. Stromversor-

gung) dargestellt. 

Baukosten Splügen 1 

Österre ich 

1,2 Mrd 

I ta l ien 

5,5 Mrd 

Stromversorgung 

Pro jekt ierung 

Bahnhöfe, Terminals 

Oberbau 

BRD 

3,6 Mrd 

Totalkosten 14.2 Mrd. Fr. 

Figur 9-1: Planungsfall Splügen 1: Gesamte Bau- und Investitionskosten 

in Mrd Fr. (Quelle: Basisbericht) 

3) Die Transportzeit beträgt 3h 45. 
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Rund 35 % der Baukosten entfallen auf den Tunnelbau. Der Schweiz ist 

im Vergleich zu den anderen Planungsfällen nur ein kleiner Teil zuzu-

rechnen (28 % ) . Der grösste Teil entsteht auf italienischem Gebiet. 

9.3 SPLÜGEN 2: ANGEBQTSKONZEPT 

9.3.1 Infrastruktur 

a) Linienkonzept 

Der Planungsfall Splügen 2 ist eine Erweiterung von Splügen 1. Mit ei-

ner Neubaustrecke von Zürich nach Chur wird versucht, die Achse Basel-

Zürich ebenfalls an die Splügenlinie anzuschliessen. 

Personenverkehr: Neben der Transitachse aus dem südostdeutschen Raum 
ist auch die Verbindung mit den nordschweizerischen 
Zentren Zürich und Basel vorgesehen. 

Güterverkehr: Zusätzlich zur Achse im Splügen 1 wird Güterverkehr 

aus Richtung Basel und dem Mittelland einbezogen. 

b) Linienbeschrieb 

Linie mit Misch- und Personenverkehr NEAT 

Die Achse von Augsburg-München nach Milano ist mit dem Planungsfall 

Splügen 1 identisch. Im Zentrum der Betrachtung steht darum hier der 

Ast von Zürich nach Chur. Die Zufahrtslinien von Basel nach Ölten und 

Zürich sind im Referenzfall bereits ausgebaut. Aus Kapazitätsgründen 

muss zwischen Rupperswil und Hendschiken eine zweite Doppelspur gebaut 

werden. Ab Zürich bis Walenstadt ist eine völlig neue Linienführung 

notwendig, da die bestehende Infrastruktur für eine NEAT nicht aus-

reicht. Der oberirdische Ausbau der Linie entlang des linken Zürich-

seeufers scheint aufgrund der dichten Besiedlung nicht realistisch. 

Deshalb ist ein Tunnel entlang der Abschnitte von Zürich bis Altendorf 

mit einer Gesamtlänge von 39,5 km vorgesehen. Nach der Umfahrung von 

Lachen wird die Neubaustrecke entlang der N3 in offener Streckenfüh-

rung über die Linthebene und entlang des Walensees in einem Tunnel von 

15,3 km Länge nach Walenstadt geführt, wo sie mit der bestehenden Li-

nie zusammengeschlossen wird. 
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Linie mit Kombiverkehr NEAT 

Der kombinierte Verkehr aus Richtung Basel wird über die Südbahnlinie 

und eine Neubaustrecke Sins-Sihlbrugg mit einem Albistunnel an die 

Achse Zürich-Chur angeschlossen. Im Raum Freiburg sowie im Mittel land 

ist der Bau eines zusätzlichen Terminals vorgesehen. 

9.3.2 Betriebskonzept 

a) Personenverkehr 

Durch den Ausbau der Strecke Basel-01ten-Zürich-Chur
4 )
 erhält der Splü-

gen einen gleichwertigen West- und Nordast. Auf beiden Achsen sind EC-

Züge aus dem süddeutschen Raum nach Milano vorgesehen. Für die natio-

nalen Verbindungen genügt das Angebotskonzept von Bahn 2000, um die 

entsprechenden Verkehrsbedürfnisse zu befriedigen. 

b) Güterverkehr 

Ein Teil der Rollenden Strasse wird von Freiburg via Splügen nach Ita-

lien geführt. Im Szenario H werden aus Kapazitätsgründen ein Teil des 

alpenquerenden UKV sowie der grösste Teil des WLV über die Bergstrecke 

geführt. 

4) Die Reisezeit von Basel nach Milano reduziert sich von 4h 20 auf 3h 20; sie ist um 5 

Minuten kürzer als im Planungsfall Splügen 1. 
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9.4 SPLÜGEN 2: BAU- UND INVESTITIONSKOSTEN 

In Figur 9-2 sind die gesamten Infrastrukturkosten (inkl. Stromver-

sorgung) dargestellt. 

Baukosten Splügen 2 

Österre ich 
I ta l ien i , o Mrd 

5,5 Mrd 

CH 

8,1 Mrd 

Stromversorgung 

Pro jekt ierung 

Bahnhöfe, Terminals 

Oberbau 

Tunnel 

Trassee 

BRD 

3,0 Mrd 

Baukosten 17.6 Mrd. Fr. 

Figur 9-2: Planungsfall Splügen 2: Gesamte Bau- und Investitionskosten 

in Mrd Fr. (Quelle: Basisbericht) 

Gegen 40 % der Baukosten verursacht der Tunnelbau. Die Mehrkosten ge-

genüber dem Planungsfall Splügen 1 (3,4 Mrd Fr.) fallen fast aus-

schliesslich in der Schweiz an. Entsprechend erhöht sich der Anteil 

der Schweiz an den Baukosten auf 46 % . 
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9.5 DISKUSSION DER LINIENFÜHRUNG UND UNTERVARIANTEN 

Der nördliche Teil der Linienführung wurde bereits beim Planungsfall 

YPS behandelt. Diskutiert wurden die Linienführung der Neubaustrecke 

von Ulm nach Bregenz sowie die Linienführung im Rheintal. Die Unter-

varianten Ulm-Bregenz, Feldkirch und Falknis können auch im Fall Splü-

gen betrachtet werden. Beim Splügen 1 weist die Linienführung ab Chur 

nach Süden vor allem einen sehr hohen Tunnelanteil auf. Abgesehen von 

ein paar kurzen offenen Streckenabschnitten handelt es sich praktisch 

um einen Splügentunnel von Chur bis Lecco. Diese Linienführung ist 

zwar aus Umweltsicht optimal, verursacht aber auch entsprechend hohe 

Kosten. 

Die folgende Untervariante versucht diesen Zielkonflikt etwas zu ent-

schärfen, indem Strecken mit geringem Tunnelanteil und geringeren Bau-

kosten vorgeschlagen werden. 

a) Untervariante Domleschg 

Anstelle eines 12 km langen Stätzerhorntunnels beschränkt sich der un-

terirdische Teil zwischen Domat/Ems und Basistunnel auf zwei kürzere 

Tunnels.
5 5
 Die offene Strecke von 6 km verläuft parallel zum Hinter-

rhein in der Talsohle des Domleschg. 

In Tabelle 9-2 sind die wichtigsten Aspekte dieser Untervariante dar-

gestellt. 

Veränderung der Fahrzeit im Personenverkehr 

Veränderung der Baukosten (in Mrd Fr.) -0,15 

Tabelle 9-2: Untervariante Splügen Domleschg: Veränderung der Fahrzeit 

sowie der Baukosten gegenüber der Grundvariante (Quelle: 

Basisbericht) 

b) Untervariante Splügen-Misox (Spluga integrato)  

Diese Variante wurde vor kurzem vom Splügenkomitee neu ins Spiel ge-

bracht. Durch eine neue Linienführung des Basistunnels bestünde die 

Möglichkeit, das Tessin via Soazza (Misox) an das Vorderrheintal und 

die Ostschweiz anzubinden. Sie brächte aber keine entscheidenden Vor-

teile für die Verbindung Nordschweiz-Mittelland-Tessin. (Die Verbin-

5) Zusammen 6,5 km. 
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dung Zürich-Lugano könnte um ca. 20 Min. verkürzt werden, während sie 

der Gotthard-Basistunnel um 80 Min. reduzierte). Die weiteren Auswir-

kungen dieser Projektidee, zum Beispiel Kosten etc., sind noch unklar. 
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10. Auswirkungen auf den Personen- und Güterverkehr 

T E I L I I I 

AUSWIRKUNGEN 

KAPITEL 10 AUSWIRKUNGEN EINER NEAT AUF DEN PERSONEN- UND 

GÜTERVERKEHR 

10.1 ATTRAKTIVITÄTS- UND KAPAZITÄTSWIRKUNGEN EINER NEAT: 

MODELLERGEBNISSE
1
' 

Eine NEAT übt auf die Verkehrsströme eine doppelte Wirkung aus: 

- einerseits stellt sie diejenigen Kapazitäten bereit, die im Refe-
renzfall fehlen, um die Nachfrage nach alpenquerendem Schienen-
verkehr zu befriedigen 

- andererseits verkürzt sie durch den Basistunnel und - je nach 
Ausbaustandard - schnellere Zufahrtslinien die Fahrzeiten und er-
höht so die Attraktivität des Schienenverkehrs. 

Die erhöhte Attraktivität der Schiene aufgrund der NEAT kann sich ih-

rerseits in verschiedener Hinsicht auswirken: 

- sie zieht Verkehr von anderen Schienen-Alpenübergängen ab ("rou-
tenumgelagerter Verkehr") 

- sie zieht Verkehr von anderen Verkehrsträgern ab (Strasse, Luft-
verkehr) 

- sie schafft Neuverkehr in Form von Fahrtverlängerungen (Fahrt 
nach Mailand statt Lugano bspw.) und zusätzlichem Verkehrsauf-
kommen . 

Letzteres wird auch als Erhöhung der Mobilität bezeichnet. Im Falle 

der NEAT wird Neuverkehr nur im Personenverkehr angenommen. Die trans-

portierten Gütermengen und -Verkehrsleistungen des gesamten alpenque-

renden Verkehrs sind - gemäss Model 1 annahmen - mit und ohne NEAT 

gleich hoch. Vom Personen-Neuverkehr auf der Schiene, wie er aufgrund 

des Verkehrsmodells errechnet worden ist, wird angenommen
2
', dass die 

1) gemäss Basisbericht (Lit. 3-1). 

2) Gestützt auf die Verkehrsliteratur (vgl. Lit. 10-1). 
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eine Hälfte von anderen Verkehrsträgern stammt (Strasse und Luft-

verkehr). Die andere Hälfte sind Fahrten, die ohne NEAT nicht un-

ternommen würden.
3 )
 Im Güterverkehr wird der gesamte Schienenmehrver-

kehr von der Strasse abgezogen. 

Der Attraktivitätswirkung überlagert sich die Kapazitätswirkung. Sie 

hängt stark davon ab, wie bei einem Nachfrageüberhang die verfügbaren 

Kapazitäten den verschiedenen Verkehrssegmenten zugeteilt werden (vgl. 

dazu Kap. 5 in Teil II). Aufgrund der allgemeinen Verkehrsentwicklung 

und der Situation an den einzelnen Alpenübergängen werden im Jahre 

2010 für das Szenario T auch ohne NEAT noch keine dauerhaften Engpässe 

erwartet. 

Nur beim Szenario H verhält es sich anders. Dort treten am Gotthard 

schon einige Jahre vor 2010 Kapazitätsengpässe auf. Solange dies 

reicht, nimmt man rechnerisch an, dass auf den kritischen Strecken 

Regionalzüge im Personenverkehr auf die Strasse verlagert werden. 

Diese hier getroffene Annahme entspricht einer volkswirtschaftlich 

sinnvollen Strategie.
4 5
 Betroffen von dieser Massnahme wären ca. 6000 

Personen pro Tag, die einen Regionalbus statt der Bahn benützen 

müssten. Weil im Szenario H der Verkehr weiterhin stark wachsend 

angenommen wird, müssen ohne NEAT schon im Jahre 2025 rechnerisch ca. 

700 Lastwagen pro Tag (entsprechen 2 Mio t pro Jahr) auf das Strassen-

netz verlegt werden. Dieser Verkehr nimmt vor allem den Weg um die 

Schweiz herum. Bis zum Jahre 2040 wächst die Kapazitäts-Lücke auf der 

Sch iene auf 10 Mio t pro Jahr an - immer zusätzlich zum verdrängten 

Regionalzugsverkehr.
5 5 

Im Szenario T beginnen die Kapazitätsproblerne viel später. Auch ohne 

NEAT sind erst nach ca. 2050 nicht nur die schweizerischen, sondern 

alle Schienenübergänge über die Alpen zwischen Riviera und Brenner 

ausgelastet. 

Eine NEAT verschiebt diese Kapazitätsgrenzen weit nach oben, von ca. 

650 Zügen, die täglich pro Richtung durch die Alpen fahren können, auf 

3) Die Aussagen über die Zusammensetzung des Mehrverkehrs sind mit grossen Unsicherhei-

ten behaftet. 

4) Vorher schon muss Wagenladungsverkehr von der Gotthardachse auf die Lötschberg-Sim-

plon-Achse umgelegt werden. 

5) Alle Zahlen beruhen auf Angaben der Elektrowatt Ing. AG. 
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ca. 800 Züge täglich.
6
' Was dies, zusammen mit der gesteigerten Attrak-

tivität bewirkt, wird im folgenden zuerst für den Personen- und Güter-

verkehr getrennt dargestellt. Schliesslich rundet eine Betrachtung des 

Gesamtverkehrs das Bild ab. 

10.2 DIE NEAT-WIRKUNG AUF DEN PERSONENVERKEHR: MODELLERGEBNISSE 

Die Verkehrsentwicklung auf der Schiene im Referenzfal1 ist gegeben 

durch das im Modell angenommene Verkehrswachstum auf Schiene und 

Strasse sowie all fäll ige Engpässe, die sich annahmegemäss zuerst auf 

den Regionalzugsverkehr, später auch auf den Güterverkehr auswirken. 

Pfropft man auf den Referenzfall die Planungsfälle auf und ermittelt 

die neuen Verkehrsströme, dann zeigt sich in der Differenz die Wirkung 

des jeweiligen Planungsfalles. Tabelle 10-1 vermittelt eine Übersicht 

über die Werte im Referenzfall und deren Veränderung durch den jewei-

ligen Planungsfall. Dabei wurden gegenüber den Werten im Basisbericht 

einzelne Anpassungen vorgenommen (vgl. Anhang II). 

YPS ist für den Personenverkehr die attraktivste NEAT, gefolgt von 

GOT. Am wenigsten Fahrten zieht L/S an. Dies liegt unter anderem da-

ran, dass der Fahrzeitgewinn wegen der schnellen, bereits existie-

renden Zufahrten von Bahn 2000 bis Bern geringer ausfällt als bei den 

anderen Planungsfällen. SPI und SP2 liegen dazwischen. 

Die Umlagerungswirkunq einer NEAT ist im Personenverkehr eher g e r i n g
7 5
. 

Im besten Falle steigen weniger als 3 % der Personen, die im Jahre 

2010 auf der Strasse über die Alpen fahren, auf die Bahn um. Dies 

entspricht dem allgemeinen Verkehrswachstum von der Grössenordnung ei-

nes Jahres. Eine NEAT verzögert demnach das Wachstum des Verkehrs auf 

der Strasse um diese Zeitspanne. Nachher geht es im Rhythmus der lang-

fristigen Wachstumsraten weiter. Dementsprechend ändert sich der Modal 

Split im alpenquerenden Verkehr. Im besten Falle (YPS) wird der Anteil 

6) Für die schweizerischen Alpen heisst dies: Erhöhung von 250 auf 400 Zugspaare pro 

Tag. 

7) Im Szenario H steigen gemäss Model 1rechnungen im Maximum (YPS) ca. 1,8 Mio Personen 

pro Jahr von der Strasse auf die Bahn um. Das sind im Durchschnitt des Jahres ca. 

5000 Personen pro Tag. 
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des ÖV, bezogen auf die alpenquerenden Fahrten Schiene/Strasse, von 

22,5 % auf 25,5 % angehoben. Auch der Luftverkehr wird von einer NEAT 

wenig tangiert. Von allen Personen, die vorher die Strasse oder das 

Flugzeug benützten und jetzt im Planungsfall über eine NEAT durch die 

Alpen fahren, stammen nur etwa 5 % vom Luftverkehr. Bezogen auf den 

gesamten alpenquerenden innereuropäischen Luftverkehr entsprechen 

diese Umsteiger etwa 1 bis 2 % . 

Alle diese Werte gelten für das Jahr 2010 gemäss Modellrechnungen und 

unter den getroffenen Annahmen. Mit der langfristigen Verkehrszunahme 

wächst auch der von der NEAT neu induzierte resp. umgelagerte Verkehr 

bis zum Ende der Untersuchungsperiode im Jahre 2040 kontinuierlich an. 

Figur 10-1 zeigt diesen Sachverhalt für die beiden Szenarien. Bei der 

Interpretation ist zu beachten, dass sich die Werte auf die schweize-

rischen Alpenübergänge beziehen. 

Model 1ergebni sse 

PERSONENVEF 

S z e n 

T i e f (T) 

(KEHR 2010 

a r i o 

H o c h (H) 

REF L/S GOT YPS SPI SP2 REF L/S GOT YPS SPI SP2 

Mengen 

Schi ene 

Strasse 

Mio Pers. 

Mio Pers. 

abs. 

14,1 

48, 7 

C 

0,5 

-0,2 

Jiffer 

2.1 

-1 

enz 

2,2 

-1,1 

u REF 

0,8 

-0,4 

0,8 

-0,4 

abs. 

18,0 

63,4 

0,9 

-0,4 

)1 f fer 

3,6 

-1,7 

enz 

3,8 

-1,8 

u REF 

1,5 

-0,7 

1,5 

-0,7 

Lei stungen 

Schi ene 

Strasse 

Mrd Pkm 

Mrd Pkm 

2 0 , 5
1
' 

2) 

0,3 

-0,1 

0,7 

-0,3 

O, 7 

-0,5 

0, 

—0, 

0,8 

-0,2 

2 1 , 6
1
' 

2) 

0,7 

-0,4 

1,4 

-0,8 

1,4 

-1,0 

0,7 

-0,6 

1,4 

-0,6 

1) Diese Zahl bezieht sich auf den Verkehr in der Schweiz und auf den ausländischen Al-

penzufahrten . Die schweizerischen Zahlen allein entsprechen den Werten, wie sie für 

BAHN 2000 erwartet werden. 

2) Werte nicht aufgeführt, da absolute Werte nicht errechnet. 

Tabelle 10-1: Modellergebnisse: Verkehrsmengen und Verkehrsleistungen 
im alpenquerenden Personenverkehr nach Szenario und Pla-
nungsfall 2010. Beispiel: Im Referenzfall fahren im Jah-
re 2010 14 Mio Personen mit der Bahn über die Alpen. Mit 
einem Gotthard-Basistunnel werden es 2,1 Mio mehr sein 
(Szenario T) (Grundlage: Basisbericht) 
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Alpenquerender Personenverkehr 

Schweiz Schiene 

Figur 10-1: Modellergebnisse: Entwicklung der Personenverkehrsmengen 
im alpenquerenden Verkehr 1980-2040 auf den Schweizer-
Schienenübergängen im Referenzfall und in den Planungsfäl-
len (Szenario T und H) (Grundlage: Basisbericht) 

Abgesehen von den Mengen und Leistungen im gesamten alpenquerenden 

Verkehr interessieren auch die Veränderungen an den einzelnen Alpen-

übergängen. Karte 10-1 zeigt die Zahl der alpenquerenden Personenfahr-

ten im Referenzfall 2010 nach Szenario und den Einfluss der jeweiligen 

Planungsfälle (Lit. 3-1). 

Aus der Karte 10-1 kann für jeden Übergang entnommen werden, wieviel 

Personenverkehr in jedem Planungsfall hinzukommt, oder wieviele Rei-

sende das Verkehrsmittel, den Alpenübergang wechseln oder bleiben, wo 

sie ohne NEAT schon waren. Speziell interessiert in diesem Zusammen-

hang aber auch die Zusammensetzung des Verkehrs im Basistunnel. Figur 

10-2 stellt für jeden Planungsfall im Szenario H dar, 

- wieviele Personen die neue Basislinie benützen, 
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- wieviele davon vorher die jeweilige Bergstrecke (Lötschberg/Sim-
plon bei L/S, Gotthard bei GOT), einen anderen Schienenübergang, 
ein anderes Verkehrsmittel benützten oder neu durch die Alpen 
fahren 

Zusammensetzung des Personenverkehrs 
auf der Basisstrecke 

2010 Szenario H 

von der Berg-
strecke Schiene 

von anderen 
Schieneniiberg'ängen 

von Strasse/Luft Neuverkehr 

Figur 10-2: Modellergebnisse: Zusammensetzung des Personenverkehrs im 
Basistunnel im Jahre 2010 nach seiner Herkunft (zugehörige 
Bergstrecke, andere Schienenübergänge, Strasse, Neuver-
kehr), alle Planungsfälle, Szenario H (Grundlage: Basis-
bericht) 
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I A l p e n q u c r c r i d e P e r s o n e n in Mio p r o J a h r 2010 

REF L/S GOT YPS SPI SP2 

Ä 
T 4.6 -1.1 + 5.6 + 6.2 -1.1 -1.1 

Ä H 5.2 -1.5 + 11.6 + 12.5 -1.6 -1.6 

T 19.5 -0.1 -0.9 -0.9 -0.3 -0.3 

H 25.7 -0.4 -1.7 -1.7 -0.6 -0.6 

REF L/S GOT YPS SPI SP2 

Éà 
T 2.0 -1.3 -1.3 -1.7 -1.7 -1.7 

H 2.4 -1.4 -1.4 -2.1 -2.1 -2.1 

T 10.0 - - - - -0.1 

H 13.4 - - - -0.1 -0.1 

Brenner 

SD 
REF L/S GOT YPS SPI SP2 

SD T 4.5 + 2.8 -2.3 -2.3 -2.0 -2.3 SD H 7.3 + 4.2 -6.3 -6.2 -2.7 -5.7 

y T 1.8 - - - - -y 11 2.1 - - - - -

Moni Cenis 

REF L/S GOT YPS SPI SP2 

O n 
T 2.0 -0.1 - - - -

II 2.6 -0.2 -0.1 -0.1 II 2.6 -0.2 -0.1 -0.1 

T 0.9 - - - - -

H 1.3 H 1.3 

REF SPI SP2 

T - + 5.6 + 5.8 

H - + 8.1 + 11.0 

San Bernardino 

REF L/S GOT YPS SPI SP2 

T 5.7 - - - - -

H 6.8 - -0.1 -0.1 - -

Karte 10-1: Modellergebnisse: Personenverkehr nach Alpenübergängen in 
Mio. Personen im Jahr 2010: Der Referenzfall ist in 
absoluten Grössen, die Planungsfälle als Differenz zum 
Referenzfall angegeben. 

Beispiel: Wenn die NEAT-Gotthard gebaut wird, so nimmt der 
Schienenverkehr am Gotthard um 11,6 auf 16,8 Mio Personen 
pro Jahr zu (Szenario H) (Grundlage Basisbericht) 

> c 
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1 
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10. Auswirkungen auf den Personen- und Güterverkehr 

Gemäss Figur 10-2 und Karte 10-1 können die Modellergebnisse wie folgt 

interpretiert werden: 

- Sieht man vom L/S ab (der meiste Personenverkehr kommt dort von der 

"eigenen" Bergstrecke), dann stammt der weitaus grösste Teil des 

Verkehrs auf der Basisstrecke von anderen Schienenübergänge n
6 0
. Aus-

mass und Herkunft variieren aber stark von Planungsfall zu Planungs-

fall: 

� SP2 zieht absolut und relativ am meisten ab (ca. 9 Mio Personen). 

Davon kommen ca. 40 % von der Lötschberg/Simplon-Bergstrecke, ca. 

30 % vom Brenner und ca. 20 % vom Gotthard. 

� YPS zieht am zweitmeisten ab (ca. 8,5 Mio Personen). 60 % davon 

kommen vom Lötschberg/Simplon und ca. 40 % vom Brenner. 

� GOT zieht ca. 8 Mio Personen ab, davon stammen zwei Drittel vom 
Lötschberg/Simplon und ein Drittel vom Brenner. 

� SPI: 6,5 Mio Personen, davon sind 45 % vom Lötschberg/Simplon, 
35 % vom Brenner und 20 % vom Gotthard (Bergstrecke). 

� L/S: 3 Mio Personen, wovon 60 % vom Brenner und 40 % vom Gotthard 
stammen. 

- In keinem Planungsfall kommen mehr als 12 % des Verkehrs auf der Ba-

sisstrecke von anderen Verkehrsträgern (Strasse, Luft). Für SPI, SP2 

und L/S liegen diese Prozentsätze noch um einiges tiefer als bei 

GOT, YPS. 

- Auch der Neuverkehr macht in keinem Planungsfall mehr aus als ca. 

10 % des Verkehrs auf der Basisstrecke. 

Diese Modellergebnisse gelten für das Szenario H. Im Szenario T sind 

die Verhältnisse etwa dieselben, nur liegen die absoluten Zahlen (Per-

sonen, die die Basisstrecke benützen) um ca. 30 % niedriger. 

Man kann die Konkurrenzverhältnisse zwischen den Alpenübergängen noch 

etwas anders darstellen, indem für die Stammlinie der Verlust an Ver-

kehr durch die einzelnen Planungsfälle errechnet wird. Es zeigt sich, 

dass die Simplon-Bergstrecke um ca. 60 bis 80 % des Personenfernver-

kehrs entlastet wird (alle Planungsfälle), die Gotthard-Bergstrecke 

hingegen nur um 20 bis 50 % . 

8) Bei starkem Verkehrswachstum füllen sich diese Übergänge aber auch mit Verkehr. 
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Der Gotthard ist deswegen vergleichsweise resistent gegen Routenumla-

gerungen, weil er sehr viel Binnenverkehr und Ziel-Quell-Verkehr zwi-

schen dem Norden
9
' und dem Tessin abwickelt. Für den Brenner können 

keine vergleichbaren Prozentsätze ermittelt werden, da der gesamte al-

penquerende Verkehr auf dieser Route nicht ermittelt wurde. Vom Tran-

sit BRD-Italien werden ca. zwei Drittel (L/S, GOT) resp. ca. 90 % 

(YPS, SPI, SP2) von bestehenden Bergstrecken abgezogen. 

10.3 DIE NEAT-WIRKUNG AUF DEN GÜTERVERKEHR: MODELLERGEBNISSE 

Die Verkehrsentwicklung auf der Schiene im Referenzfall ist nicht nur 

durch die allgemeine Verkehrsentwicklung, sondern auch durch die frü-

her oder später auftretenden Engpässe geprägt. Eine NEAT bewirkt im 

Güterverkehr zwar keinen Neuverkehr (der "Kuchen" bleibt gleich 

gross), führt aber zu Routenumlagerungen und auch Verschiebungen vom 

Verkehrsträger Strasse zur Bahn. 

Tabelle 10-2 zeigt die Werte für den alpenquerenden Güterverkehr im 

Referenzfall und deren Veränderung durch die verschiedenen Planungs-

fälle. 

9) vor allem Nord-Schweiz. 
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GÜTERVERKEHR 2010 

Model 1ergebni sse S e n a r o 

i e f (T) o c h (H) 

REF L/S GOT YPS SPI SP2 REF L/S GOT YPS SPI SP2 

Mengen 

Schiene Mio t/a 42,1 +3,4 +4,2 +4,2 + 1,3 +2,3 92,8 + 4,9 +5,8 +6,1 +2,7 +3,5 

Strasse Mio t/a 39,4 -3,4 -4,2 "4,2 -1,3 -2,3 27,7 -4,9 -5,8 -6,1 -2,7 -3,5 

Lei stungen 
2) 2) S c h i e n e

1
' Mrd tkm/a 2) 

+0,6 +0 -0,3 -0,5 -0,2 
2) + 0,7 -0,1 -0,5 -0,8 -0,1 

Strasse Mrd tkm/a 2) 
-6,1 -6,2 -6,2 -3,0 -4,7 

2) 
-9,1 -9,2 -9,7 -6,8 -7,8 

1) inkl. Rollende Strasse 

2) nicht berechnet 

Tabelle 10-2: Modellergebnisse: Verkehrsmengen im alpenquerenden Gü-
terverkehr im Referenzfall sowie Veränderungen der Men-
gen und Leistungen durch eine NEAT nach Szenario 2010. 
Beispiel: Im Jahre 2010 überqueren im Szenario H ca. 
93 Mio t Güter die Alpen auf der Schiene. Mit einer NEAT 
L/S sind es 5 Mio t mehr (Grundlage: Basisbericht) 

Interessant ist die Zusammensetzung des Mehrverkehrs auf der Bahn. 

Gemäss Resultaten des Verkehrsmodells vermag kein Planungsfall Verkehr 

von der Strasse auf den unbegleiteten Kombi v e r k e h r
1 0 5

 zu bringen. Die 

für diesen Verkehr entscheidende Fahrzeitverkürzung für Güter ge-

schieht gemäss Annahmen schon in der Referenzentwicklung zwischen 

heute und 2010. Sie ermöglicht eine geradezu stürmische Entwicklung 

dieses Segmentes des Schienenverkehrs (s. Kap. 3 ) .
1 1 5

 Die gesamte NEAT-

Wirkung beschränkt sich demnach auf die verbesserte Konkurrenzfähig-

keit der Rollenden Strasse. Was die Strasse an Verkehr abgeben muss, 

gewinnt die Bahn für die Rollende Strasse. 

Diese beschränkte Umlagerungswirkung erklärt auch Resultate in Tabelle 

10-3, die auf den ersten Blick schwierig interpretierbar sind: die Ab-

nahme der Verkehrsleistungen auf der Schiene durch eine NEAT. Dadurch, 

dass zwischen 15 und 30 Mio t im Jahre 2010 viel direktere und kürzere 

Wege über die Alpen nehmen können, werden zum Teil viel mehr tkm ein-

gespart als durch den Zuwachs der Rollenden Strasse neu hinzukommen. 

10) Und annahmegemäss auch nicht auf den Wagenladungsverkehr. 

11) Das bedeutet eine markante NEAT-unabhängige Trendumkehr gegenüber der Entwicklung 

in den letzten 20 Jahren, die erst noch eintreten muss. 
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Betrachtet man Bahn und Strasse zusammen, dann ermöglicht eine NEAT, 

jede der 82 resp. 129 Mio t (Szenario T resp. H) auf im Durchschnitt 

um 70 bis 90 km kürzeren Routen durch die Alpen zu befördern.
1 2 5 

Bezogen auf die Mengen (Tonnen) werden im Szenario T zwischen 3 % 

(SPI) und 10 % des Strassengüterverkehrs auf die Schiene umgelagert. 

Im Falle des Szenarios H ist die Wirkung einer NEAT nachhaltiger (10-

20 % des alpenquerenden Strassengüterverkehrs). 

Alle angegebenen Werte beziehen sich auf die Modellergebnisse für das 

Jahr 2010. Betrachtet man die Verkehrsentwicklung im Zeitablauf bis 

2040, dann ergibt sich im Szenario T folgender Verlauf für die Güter-

verkehrsentwicklung (Fig. 10-3): 

A lpenque r ende r G ü t e r v e r k e h r 

Schweiz Schiene 

Figur 10-3: Modellergebnisse: Entwicklung der Gütermengen auf der 
Schiene im alpenquerenden Verkehr durch die Schweiz im 
Szenario T (links) resp. H (rechts) 1980-2040. Alle Pla-
nungsfälle bewegen sich in einem Fächer, der im Szenario T 
gegeben ist durch SPI und YPS (links), und im Szenario H 
durch L/S und SP2 (rechts) (Grundlage: Basisbericht) 

12) Ausnahme: SPI (40 km) und SP2 (60 km) jeweils im Szenario T. 
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10. Auswirkungen auf den Personen- und Güterverkehr 

Im Szenario H liegen die Verhältnisse über die ganze Periode kompli-

zierter, da sowohl im Referenzfall wie in den Planungsfällen Kapazi-

tätsengpässe auftreten. 

Schliesslich sind in der Karte 10-2 noch die Gütermengen aufgeführt, 

die im Referenzfall und bei den verschiedenen Planungsfällen an wich-

tigen Querschnitten den Alpenbogen auf Schiene und Strasse queren. 

Ähnliche Angaben, aber aus anderer Warte, können der Figur 10-4 ent-

nommen werden. Sie zeigt die Zusammensetzung des Güterverkehrs im je-

weiligen Basistunnel nach seiner Herkunft. 

Zusammensetzung des Güterverkehrs 
auf der Basisstrecke 

2010 Szenario H 

21.20 

von Schienenüber- von Schienenüber-
gängen Schweiz gangen Ausland 

33.40 

von Strasse 

Figur 10-4: Modellergebnisse: Zusammensetzung des Güterverkehrs im Ba-
sistunnel im Jahre 2010 nach seiner Herkunft (Schienen-
übergänge Schweiz, Schienenübergänge Ausland, Strasse), 
alle P l a n u n g s f ä l l e

1 3 5
, Szenario H (Grundlage: Basisbericht) 

13) Der Planungsfall YPS (und z.T. auch GOT) hat deshalb so wenig Güterverkehr auf der 

Basisiinie, weil attraktivitätsbedingt ein grosser Teil der Kapazität für den Perso-

nenverkehr reserviert bleibt. 
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Güterverkehr nach Alpenübergängen in Mio jato aülO | 

REF L/S GOT YPS SPI SP2 

m 

T 14.4 -12.8 + 14.1 + 14.6 -12.5 -12.9 

m H 19.3 -2.9 + 24.5 + 22.0 -7.4 -5.4 

S» 
T 5.7 -0.9 -1.7 -1.7 -0.1 -0.6 

S» H 5.1 -1.4 -2.8 -2.8 -0.3 -0.1 

REF L/S GOT YPS SPI SP2 

\m 
T 9.7 -2.6 -4.7 -5.4 -5.9 -5.9 

\m 
H 32.1 -5.9 -10.4 -12.3 -14.0 -14.0 

6* 
T 19.5 -1.8 -1.7 -1.7 -1.1 -1.4 

6* 
H 13.8 -2.8 -2.5 -2.8 -2.7 -2.4 

Brenner 

REF L/S GOT YPS SPI SP2 

ä* 
T 9.9 -0.6 -0.6 -0.6 - -0.3 

ä* H 6.5 -0.6 -0.6 -0.6 - +0.3 

Mont Blanc 

Gotthard 

Simplon 

REF L/S GOT YPS SPI SP2 

m 
T 3.3 1-21.5 -2.7 -2.7 -0.2 -0.5 

m 
H 20.5 f 17.4 -5.4 -0.7 -10.1 -8.5 

T 0.2 -0.1 - -

H 0.3 -0.2 - - - -

REF SPI SP2 

m 
T - 20.4 +22.9 

m H - 34.9 + 34.5 

Mont Cenis 

REF L/S GOT YPS SPI SP2 

t p 
T 14.7 -2.7 -2 4 -2.4 -0.5 -1.2 

t p H 29.0 -4.6 -3.8 -3.8 -1.6 -4.0 

4 
T 2.8 - - - - -

4 
H 2.0 - - - - -

Karte 10-2: Modellergebnisse: Güterverkehr nach Alpenübergängen in Mio 
Jahrestonnen im Jahr 2010 Der Referenzfall ist in 
absoluten Grössen, die Planungsfälle als Differenz zum 
Referenzfall angegeben. 

Beispiel: Wenn die NEAT Gotthard gebaut wird, so nimmt der 
Schienenverkehr am Gotthard uml4,l auf 28,5 t/Jahr zu 
(Szenario T) (Grundlage Basisbericht) 
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10. Auswirkungen auf den Personen- und Güterverkehr 

Figur 10-4 und Karte 10-2 können wie folgt interpretiert werden: 

- Die verschiedenen Planungsfälle ziehen zwischen ca. 10 (L/S) und 17 

Mio Jahrestonnen (SP2) von ausländischen Schienenübergängen ab. Wäh-

rend der L/S diese etwa gleichermassen vom Mont Cenis wie vom Bren-

ner "holt", entlasten alle anderen Planungsfälle vor allem die Bren-

nerbahn. 

- Die Umlagerungswirkung von der Strasse auf die Schiene bewegt sich 

zwischen 3 und 6 Mio Jahrestonnen (SPI resp. GOT), dies entspricht 

zwischen 10 und 20 % des gesamten alpenquerenden Güterverkehrs oder 

zwischen 1000 und 2000 Lastzügen pro Tag. Alle Planungsfälle entla-

sten die Brennerroute am stärksten (ca. 1000 Lastwagen pro Tag). Um 

etwa gleich viele Tonnen, aber mehr Lastwagen (ca. 1600/Tag) werden 

die schweizerischen Strassenübergänge durch GOT oder YPS entlastet 

(L/S: 1000, SP2: 600, SPI: 200 Lastwagen). 

- Die Umlagerungen innerhalb der schweizerischen Alpenübergänge werden 

im Szenario H weniger von neuen optimalen Transitrouten (Basistun-

nel) dominiert als vielmehr von Kapazitätsproblemen. Nur so ist es 

zu erklären, dass YPS gar keinen und GOT wenig schweizerischen Tran-

sitverkehr übernehmen. Kapazitätsengpässe (nicht zuletzt gegeben 

durch den Personenverkehr) auf der attraktiven Basisstrecke verhin-

dern eine optimale Routenführung für alle Segmente des Güterver-

kehrs. 

Diese Kapazitätsprobleme (und nicht fehlende Attraktivität) sind denn 

auch dafür verantwortlich, dass im Basistunnel des YPS am wenigsten 

Güterverkehr befördert wird. 

Im Szenario T sind diese Modellergebnisse zu relativieren. Hier kann 

der gesamte alpenquerende Güterverkehr mit einer NEAT auf der optima-

len Route transportiert werden. Die Umlagerung von Strassengüterver-

kehr erreicht ca. zwei Drittel derjenigen von Szenario H
1 4 )

. Die Verla-

gerung von Verkehr von ausländischen Schienenübergängen auf die Basis-

strecke halbiert sich etwa. 

14) Bei gleichzeitig höherem Strassengüterverkehr. Das heisst, die prozentuale Entla-

stung ist um einiges geringer. 
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10. Auswirkungen auf den Personen- und Güterverkehr 

Die errechneten Gütermengen an den Alpenübergängen sind Modellergeb-

nisse, die soweit möglich alle Güter der besten, das heisst schnell-

sten Route zuteilen. Dabei spielt es keine Rolle, ob dieser Bestweg 5 

oder 50 Minuten schneller ist als der nächstbeste. Im ersten Fall haf-

tet der Routenzuteilung etwas Zufälliges an, im zweiten ist sie ein-

deutig. Es ist von einigem Interesse, ob die Güterverkehrsströme an 

den einzelnen Alpenübergängen eindeutig und stabil sind, oder ob im 

Prinzip fast gleichwertige Routen zur Verfügung stehen. 

Eine Analyse des Referenzfalles zeigt, dass der Verkehr auf dem Bren-

ner und dem Mont Ceni s stabil ist, das heisst, dass dort auch bei 

Fahrzeittoleranzen von bis zu 20 %
1 5 )

 praktisch derselbe Verkehr resul-

tiert. Hingegen konkurrenzieren sich Gotthard-Bergstrecke und Lötsch-

berg/Simplon-Bergstrecke ziemlich ausgeprägt. Nur schon bei einer 

relativen Veränderung der Transportzeiten von 5 % übernimmt die 

Lötschberg/Simplon-Achse ca. 25 % des Gotthardverkehrs. 

Sind nun in den PlanungsfälTen die auf den Basisstrecken verkehrenden 

Güterströme "stabil" oder gibt es fast zeitgleiche Alternativen? Die 

Berechnungen zeigen folgendes: 

- L/S: Schon bei 5 % Transportzeitveränderung verliert der L/S 
einen Drittel seines Verkehrs an die Gotthard-Bergstrecke (25 %) 
und an den Mont Cenis (10 % ) . 

- GOT und YPS: Erst bei 10 % Transportzeitveränderung verlieren GOT 
und YPS 20 % ihres Verkehrs, fast alles an die 
Lötschberg/Simplon-Bergstrecke. 

- SPI und SP2: Beide geben auch bei grösseren Transportzeit-
veränderungen keinen Verkehr ab. 

Auch in den NEAT-PIanungsfäl1 en zeigt sich, dass nur der Gotthard und 

der Lötschberg/Simplon in Konkurrenz zueinander stehen, die jeweiligen 

Basislinien ändern wenig daran. Dabei sind aber auch die absoluten 

Grössenordnungen zu beachten: SPI und SP2 befördern weniger, aber 

eindeutig routenfixierten Verkehr. L/S, GOT und YPS befördern mehr, 

aber (v.a. L/S) zum Teil Verkehr, der trotz Basisstrecke fast 

gleichwertige Alternativen hat. 

15) Das heisst, bei zwei Alpenübergängen, die sich um weniger als 20 % in der Fahrzeit 

unterscheiden, ist die Wahl der Route "zufällig". Statt dass al 1 e Güter einer Rela-

tion (z.B. Strasbourg-Milano) die zufällig bessere Route benützen, wird in dieser 

Kontrol1rechnung die entsprechende Tonnage hälftig auf die beiden fast äquivalenten 

Wege verteilt. 
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10. Auswirkungen auf den Personen- und Güterverkehr 

Gemäss Modellannahmen folgt daraus, dass die Unterschiede in den 

verkehrlichen Auswirkungen zwischen Lötschberg/Simplon und Gotthard 

mit grösseren Unsicherheiten behaftet sind. 

Im Zusammenhang mit der 28 t-Limite ist von Interesse, inwieweit die 

Schweiz mit der NEAT ihre "Transportverpflichtung" einlöst. Bezieht 

man die neugewonnenen Tonnagen der RLS auf diejenigen Tonnagen, die 

mutmasslich wegen der 28 t-Limite die Schweiz umfahren, dann ergibt 

sich folgendes Bild: 

- Szenario T: L/S, GOT und YPS übernehmen ca. 20 % dieses Verkehrs, 
SPI und SP2 10 bis 15 % 

- Szenario H: Alle Planungsfälle übernehmen ca. die Tonnagen, die 
die Schweiz sonst umfahren würden oder weit mehr. 

Natürlich ist dies eine rechnerische G r ö s s e
1 6
' , da auch mrt einer NEAT 

noch Lastwagen wegen der 28 t-Limite die Schweiz umfahren und anderer-

seits Kunden die NEAT benützen, die auf der Strasse durch die Schweiz 

fahren könnten. Das Ergebnis lässt sich so interpretieren, dass wohl 

im Szenario H, nicht aber im Szenario T die NEAT attraktiv genug ist, 

den schweizerischen Transitanteil vollumfänglich auf die Schiene zu 

bringen. Trotzdem lässt sich sagen, dass eine NEAT die schweizerische 

Transitverpflichtung zum Teil (Szenario T) bis ganz einlöst. 

10.4 PERSONEN- UND GÜTERVERKEHR: DIE KAPAZITÄTSFRAGE 

Kapazitätsprobleme sind bei steigendem Verkehrsaufkommen absehbar. Die 

Zuteilung der knappen Kapazitäten auf die verschiedenen Verkehrsseg-

mente wurde für die Modellrechnungen gemäss Kapitel 4 festgelegt. Ab-

gesehen vom Personennahverkehr gehen Kapazitätsengpässe zulasten des 

Güterverkehrs. 

Im Szenario T sind keine Engpässe zu erwarten (bis 2040) 

Im Szenario H hingegen treten die ersten Probleme noch vor 2010 
auf. Sie werden durch Verzicht auf die C-Züge im Personenverkehr 
am Alpenquerschnitt gelöst. 

16) Dennoch erscheint eine solche Betrachtung zulässig, da man eine "Transitverpflich-

tung" billigerweise allenfalls nur in Form einer bestimmten Tonnenzahl formulieren 

kann. 
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10. Auswirkungen auf den Personen- und Güterverkehr 

Figur 10-5 zeigt, wieviel Güterverkehr ungefähr zu welchem Zeitpunkt 

nicht mehr auf der Schiene über die Alpen geführt werden kann. 

Figur 10-5: Modellrechnungen: Güterverkehr, der aus Kapazitätsgründen 
nicht auf der Schiene über die Alpen geführt werden kann, 
Referenzfall und Planungsfälle, 2010 bis 2040, in Mio t 
pro Jahr (nur Szenario H, im Szenario T gibt es keine 
Engpässe)

1 7 5
 (Quelle Basisbericht) 

Figur 10-5 offenbart grosse Unterschiede zwischen den Planungsfällen. 

So zeigt sich, dass eine NEAT mit grosser Attraktivitätswirkung auf 

den Personenverkehr (YPS, GOT) weniger Kapazität für den Güterverkehr 

übrig lässt. Die Probleme beginnen bei Planungsfällen mit hoher Anzie-

hungskraft auf den Personenverkehr um 10 bis 20 Jahre früher als etwa 

beim L/S. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Probleme nur im bahn-

freundlichen Szenario H mit hohem Verkehrswachstum auftreten, gilt es 

noch folgendes zu beachten: 

- Die Kapazitätslücke macht auch im Planungsfall mit der stärksten 
Überlastung (YPS) am Ende der Periode (2040) nur ca. einen Drit-
tel bis einen Viertel der Leistungsfähigkeit einer weiteren NEAT 
aus. 

17) Beispiel: Im Jahre 2040 sind im Falle hohen Güterverkehrswachstums alle Schienen-Al-

penübergänge neuerdings ausgelastet. Noch am ehesten genügt der Planungsfall L/S den 

notwendigen Kapazitäten (Lücke ca. 2 Mio Jahrestonnen). Im Planungsfall YPS ist das 

Kapazitätsdefizit am grössten, nämlich ca. 15 Mio t. 
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10. Auswirkungen auf den Personen- und Güterverkehr 

- Diesen Engpässen kann auch mit anderen Strategien begegnet wer-
den: Eine Möglichkeit besteht darin, mit höheren Preisen 
gleichzeitig die Wirtschafltichkeit zu verbessern und 
Kapazitätsengpässe zu dämpfen, ("rationing by price"). 

Kapazitätsfragen stellen sich auch auf der Strasse. Im Referenzfall 

präsentiert sich die Situation am Gotthard gemäss Model 1rechnungen 

(vgl. Basisbericht, Lit. 3-1) wie folgt: 

- Im Szenario H wächst der Personenverkehr bis 2010 um ca. 140 %
1 8 ) 

gegenüber 1985. Dafür stagniert der Schwerverkehr. 

- Im Szenario T wächst der Personenverkehr weniger stark, aber doch 
noch um ca. 70 %

1 6 )
. Dafür nimmt der Schwerverkehr um ca. 1000 LKW 

oder ebenfalls ca. 70 % zu. 

Mit diesen Zahlen liegen die Belastungen 2010 im Szenario T noch un-

terhalb, im Szenario H indessen im Bereich der Kapazitätsgrenzen der 

N2. Im Szenario T resultieren gegenüber heute häufigere und ausgedehn-

tere, aber auf Spitzenzeiten (Saison und Wochentage) beschränkte 

Staus. Im Szenario H werden sie regelmässiger auftreten. Eine NEAT be-

wirkt gemäss Modellergebenissen im kritischen Szenario H folgendes: 

- SPI, SP2 und L/S vermindern das Fahrzeugaufkommen um 3 bis 5 % . 

- YPS und GOT vermindern es um ca. 12 % . 

Auch im Falle YPS und GOT reicht diese Wirkung (Modellergebnisse) 

nicht aus, die Belastung unterhalb einem Schwankungsbereich für die 

angenommene Kapazität zu drücken. 

18) Dies entspricht einem Wachstum, das weit über demjenigen des gesamten alpenquerenden 

Strassenverkehrs von 50 % (Szenario H) resp. 20 % (Szenario T) liegt. Darin kommt 

gemäss Model 1 annahmen die Wirkung der Fertigstellung der durchgehenden N2 und des 

gesamten Nationalstrassennetzes zum Ausdruck (vgl. Basisbericht, Lit. 3-1). Dies 

bedeutet, dass der Personenverkehr an anderen Alpenübergängen unterdurchschnittlich 

zunimmt. 
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11. Betriebswirtschaft 

KAPITEL 11 BETRIEBSWIRTSCHAFT 

11.1 ABGRENZUNG UND METHODE 

Die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen stellen dar, wie eine NEAT 

die Kosten und Erträge der Bahnbetreiber beeinflusst. Der Betreiber 

einer NEAT ist allerdings noch nicht klar definiert: Das theoretisch 

mögliche Spektrum der Organisationsformen reicht von der privaten 

NEAT-Betriebsgesel1schaft über die beteiligten Staaten und Staatsbah-

nen bis hin zu einer Organisation auf internationaler Ebene. 

Anders als etwa bei BAHN 2000 muss die NEAT-Betriebswirtschaft deshalb 

über die Ebene der schweizerischen Bahnen hinausgehen. Jede ausländi-

sche Bahn im Einzugsgebiet einer NEAT wird durch deren Auswirkungen 

betroffen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es deshalb unumgäng-

lich, das Ergebnis aller ausländischen Bahnen in Mitteleuropa
1
' mitein-

zubeziehen. Somit werden nicht nur die positiven Effekte (zusätzliche 

Nachfrage im Ausland), sondern auch die negativen berücksichtigt (Um-

lagerung des Schienenverkehrs von ausländischen Alpenübergängen - z.B. 

Brenner, Mont Cenis - in die Schweiz). Das betriebswirtschaftliche Er-

gebnis wird deshalb sowohl im Total aller mitteleuropäischen Länder 

(BRD, F, A, I und CH) als auch länderweise dargestellt. 

Zuerst wird das Gesamtergebnis nach Ländern dargestellt. Danach folgen 

Zusatzbetrachtungen zum Beitrag der einzelnen Verkehrsarten sowie zum 

Produktivitätseffekt einer NEAT. Die präsentierten Ergebnisse weichen 

leicht ab von denjenigen im Basisbericht. Im Anhang II sind die Ände-

rungen im Detail aufgeführt und begründet. 

1) BRD, Frankreich, Italien, Österreich und Schweiz. 
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11. Betriebswirtschaft 

11.2 GESAMTERGEBNIS DER BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN RECHNUNG 

11.2.1 Investitionskosten und Deckungsbeiträge 

In Tabelle 11-1 sind die Bau- und Rollmaterialkosten sowie die Dek-

kungsbeiträge je Planungsfall angegeben. Die Deckungsbeiträge sind zu 

verstehen als Differenz zwischen den Erträgen und den leistungsab-

hängigen Kosten in einem bestimmten Zeitpunkt, hier im Jahre 2010. 

ALLE BAHNEN ZUSAMMEN 

in Mio Fr. 

Szenarien T+H 

L/ 

T 

S 

H 

GC 

T 

)T 

H 

YF 

T 

>S 

H 

SF 

T 

>1 

H 

SF 

T 

>2 

H 

Baui nvesti t. 

Zusatzi nvesti t. 

RolImateri a l
1 5 

Deckungsbei-

träge 2010 p.a. 

8' 770 

630 

190 

9 ' 000 

150 

360 

11'080 

1 ' 030 

220 

11'640 

1 ' 020 

460 

19'100 

960 

200 

19'710 

1 ' 360 

390 

14'190 

650 

120 

14'410 

750 

150 

17'580 

760 

150 

17'690 

960 

160 

1) bei NEAT-Eröffnung (2010) 

Tabelle 11-1: Modellergebnisse: Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 
Bauinvestitionen, Rollmaterialinvestitionen und Dek-
kungsbeiträge (alle Länder) (Grundlage: Basisbericht) 

Neben den Unterschieden in den Bauinvestitionskosten (YPS ist mehr als 

doppelt so teuer wie L/S) kommt auch der grosse Anteil der Rollmate-

rialkosten (GOT, YPS) zum Ausdruck. Die Deckungsbeiträge variieren 

ebenfalls stark unter den einzelnen Planungsfällen. 

11.2.2 Gesamtergebnis 

a) Kosten- und Ertraqsströme (vgl. auch Begriffsverzeichnis) 

Es wurde eine dynamische Rechnung durchgeführt, das heisst: NEAT-be-

dingte Kosten- und Ertragsströme werden einander im Zeitablauf gegen-

übergestellt. Die planungsfallspezifischen Kosten und Erträge werden 

auf einen bestimmten Zeitpunkt mit Zins und Zinseszinsen abgezinst 

(Bildung von sog. Barwerten). Als Basisjahr wird das Jahr 1987 ge-

wählt. Die Betrachtungsperiode wird mit 30 Jahren nach Inbetriebnahme 

einer NEAT angesetzt.
2 5 

2) In diesem Zeitraum werden nicht alle Investitionen abgeschrieben; je nach Lebens-

dauer der Investitionen werden Restwerte berücksichtigt. 
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11. Betriebswirtschaft 

In Figur 11-1 sind zur Illustration die Kosten- und Ertragsströme des 

Planungsfalles Gotthard dargestellt. 

A U S G A B E N UP1D EH1-
H A H M E M S T R O M E 
( BETRIEBSWIRTSCHAFT COT ) 

M yd. Fr/o, 

Figur 11-1: Betriebswirtschaft NEAT: Ausgaben- (Kosten-) und Einnahmen 
(Ertrags-)ströme: Reale Frankenbeträge ohne Berücksichti-
gung von Zinsen im Planungsfall Gotthard im Zeitablauf 
(relativ zum Referenzfall Szenario H, Ergebnisse der Mo-
del Irechnungen, Grundlage: Basisbericht) 

Die Kosten- und Ertragsströme sind reale Frankenbeträge, das heisst 

ohne Teuerung. Das bedeutet nun aber nicht, dass alle Preise ab 1987 

konstant gehalten werden: Einzelne Preise (z.B. Personal kosten, 

elektr. Energie) steigen auch real an im Betrachtungszeitraum (vgl. 

Lit. 3-1). 

Der Zinssatz, mit dem die Barwerte gebildet werden, ist ebenfalls eine 

Realgrösse.
3 )
 Er soll die geforderte Rendite des investierten Kapitals 

aus betrieblicher Sicht widerspiegeln; die NEAT-Investition wird da-

3) Der Realzins leitet sich wie folgt vom Marktzins ab: i R = i N - t, wobei i R = Real-

zins (X p.a.), i N = Nominalzins (Marktzins, % p.a.), t = Teuerung (X p.a.). 
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11. Betriebswirtschaft 

durch verglichen mit der Rendite von alternativen Investitionen
4
'. Für 

die Berechnung wird ein Zinssatz von 5 % real gewählt, (vgl. die Aus-

führungen über den Diskontsatz der gesamtwirtschaftlichen Rechnung in 

Kap. 19). 

b) Ergebnisse (Schweiz und Total alle Länder) 

Grundlage für die Beurteilung bilden verschiedene betriebs-wirtschaft-

liche Kenngrössen. Verwendet wird der Kapitalwert und die interne Er-

tragsrate (1ER). Ein negativer Kapitalwert bedeutet ein negatives be-

triebswirtschaftliches Ergebnis, das heisst, der erzielte Deckungsbei-

trag reicht nicht aus, um die NEAT-Investitionen mit 5 % real
5
' zu ver-

zinsen. Die interne Ertragsrate gibt die mögliche Real Verzinsung des 

investierten Kapitals an. Liegt sie unter der geforderten Rendite, 

kann das Kapital nicht genügend hoch verzinst werden. Eine negative 

1ER bedeutet, dass keine Verzinsung des Kapitals möglich ist
6
'. In Ta-

belle 11-2 sind die Kapitalwerte und die internen Ertragsraten der 

einzelnen Planungsfälle dargestellt. 

4) z.B. der Zins einer Bundesobligation, wie er bei der NHT (Lit. 4-1) gewählt wurde. 

5) Bei einer lfn. Inflationsrate von 3 X p.a. entspricht dies einem Nominalzinssatz von 

8 X . 

6) Kapitalwert und 1ER können - aus finanzmathematischen Gründen - zu unterschiedlichen 

Ergebnissen führen. Darum ist es wichtig, dass immer beide zusammen dargestellt wer-

den . 
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TOTAL 

CH + F BRD + A + I) 

L/ 

T 

S 

H 

GC 

T 

)T 

H 

YF 

T 

>S 

H 

SF 

T 

1 

H 

SF 

T 

2 

H 

Kapitalwert in Mio Fr. 

(Realzins 5 %, 1987) -3180 -1610 -3860 -1830 -7230 -5990 -5960 -6000 -7180 -7620 

interne Ertragsrate (1ER) 

real 

neg. 3,2 % neg. 3,2 % neg. neg. neg. neg. neg. neg. 

CH 

Kapitalwert (5 % , real 

1987) in Mio Fr. -2000 -1000 -2771 -1380 -4550 -3000 -1330 -1100 -2860 -2710 

interne Ertragsrate real 0 , 7 % 3,3 % 1 , 1 % 3,5 % 0,2 % 1,8 % neg. 1,2 % neg. neg. 

Tabelle 11-2: Gesamtergebnis Betriebswirtschaft NEAT: Kapitalwert bei 
5 % Realzins und interne Ertragsrate für Mitteleuropa 
und die Schweiz pro Planungsfall und Szenario. (Bsp: 
Eine 1ER von 3,2 % bedeutet, dass das investierte Kapi-
tal mit 3,2 % real verzinst werden kann. Diese Verzin-
sung ist etwa um 2 % höher als diejenige einer Bundes-
obligation. Bei einer negativen 1ER kann das Kapital 
nicht verzinst werden) (Ergebnisse der ModelIrechnungen, 
Grundlage: Basisbericht) 

Die Kapitalwerte sind sowohl für die Schweiz als auch für alle Länder 

Mitteleuropas negativ. Kein Planungsfall kann somit eine Realverzin-

sung von 5 % erreichen. Im besten Fall kann die NEAT eine Real Verzin-

sung von 3-4 % erwirtschaften.
7 5
 Das Ergebnis für alle Länder ist 

schlechter als dasjenige für die Schweiz, obwohl der grösste Teil der 

Infrastrukturkosten in der Schweiz anfällt. Der Grund dafür liegt in 

den enormen Routenumlagerungen im Schienenverkehr, die eine NEAT be-

wirken: Der Abzug von Schienenverkehr von ausländischen Alpenübergän-

gen wirkt sich entsprechend negativ aus. Hinzu kommt, dass eine NEAT 

Routenverkürzungen zur Folge hat. Verkehr wird beispielsweise vom (in 

Kilometern) längeren Brenner auf den kürzeren Gotthard verlagert. Da 

in den ModelIrechnungen mehrheitlich eine Streckentarifierung zugrun-

degelegt wurde (je mehr Tarifkilometer gefahren werden, desto besser 

ist die Ertragslage), wirkt sich der Abzug von Schienenverkehr von di-

stanzmässig längeren Alpenübergängen zusätzlich negativ aus. 

7) Dies entspricht ungefähr einer Nominalverzinsung von 6-7 %, also ca. 2 % höher als 

eine Bundesobligation. 
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Die Planungsfälle Lötschberg/Simplon (dank tiefen Investitionskosten) 

und Gotthard (dank seiner Attraktivität im ertragsstarken Personenver-

kehr) kommen aber zu deutlich besseren Ergebnissen als die anderen 

Planungsfälle. Um die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Kapital-

wert und Zinssatz zu illustrieren, sind in Figur 11-2 die Kapitalwerte 

der Planungsfälle (Ergebnis Schweiz) als Kurven bei alternativen Zins-

sätzen aufgetragen. 

kapitaiwefvt (mia/fr.) KAPITALWERT (MIA.FR.) 

KAPITALWERTE CH BEI 

ALTERP1ATIVEM 

Z I M Z S Ä T Z E M 

ZINSSATZ ( % ) 

y ps 

ZI MS SATZ (%' 

1 2 3 4 

Figur 11-2: Ergebnis Schweiz der NEAT Betriebswirtschaft: Kapitalwerte 
der Planungsfälle bei alternativen Zinssätzen für beide 
Szenarien. (Der Schnittpunkt P mit der Horizontalachse er-
gibt direkt die interne Ertragsrate; Beispiel: Im Szenario 
H beträgt diese Ertragsrate beim Gotthard ca. 3,5%) 
(Ergebnisse der ModelIrechnungen, Grundlage: Basisbericht) 

11.3 DER BEITRAG DER EINZELNEN VERKEHRSARTEN 

Im folgenden werden die Deckungsbeiträge, die für die Schweiz anfal-

len, nach Verkehrsart betrachtet. So können die Beiträge des Personen-

verkehrs, der Rollender Strasse, des unbegleiteten Kombiverkehrs sowie 

des Wagenladungsverkehrs aufgezeigt werden. In der Figur 11-3 sind die 
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11. Betriebswirtschaft 

Deckungsbeiträge der einzelnen Planungsfälle (relativ zum Referenz-

fall: Deckungsbeitragszuwächse) nach Verkehrsarten aufgezeigt. 

NEAT-Deckungsbeiträge Schweiz 
nach Verkehrsart 

2010 

PV RLS U K V WLV 

Szenario T Szenario H 

Figur 11-3: Deckungsbeiträge NEAT nach Verkehrsart im Jahre 2010, 

Szenarien T und H, Schweiz, ohne Rollmaterial. (Ergebnisse 
der Modellrechnungen, Grundlage: Basisbericht) 

Deutlich sichtbar wird der anteilmässig grosse Beitrag des Personen-

verkehrs vor allem in den Planungsfällen Gotthard und Ypsilon. In 

Szenario H entfällt ein Deckungsbeitrag im Wagenladungsverkehr, da 

kein Wagenladungsverkehr über die Basisstrecke geführt wird. Der An-

teil der Rollenden Strasse ist überall sehr gering. Der Grund dafür 

liegt darin, dass im RLS im Vergleich zum unbegleiteten Kombiverkehr 

oder Wagenladungsverkehr sehr wenig Nettogütertonnen und viel Tara-

gewicht pro Zug transportiert w i r d
8
' . Ein weiteres augenfälliges Merk-

mal sind die kleinen Deckungsbeiträge für die Schweiz in den Planungs-

fällen Splügen 1 und 2. Ein grosser Teil entfällt auf das Ausland (BRD 

und Italien). Ähnliches (allerdings in geringerem Ausmass) gilt für 

den Planungsfall Lötschberg/Simplon. 

8) bezogen auf das Verhältnis Brutto- zu Nettotonnen. 
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11. Betriebswirtschaft 

11.4 DER PRODUKTIVITÄTSEFFEKT EINER NEAT 

Eine neue Alpentransversale bewirkt gegenüber der heutigen Bergstrecke 

eine bedeutende Reduktion der Beförderungskosten und/oder erlaubt es, 

mit den gleichen Zugsleistungen höhere Verkehrsleistungen zu erbrin-

gen. Die Produktivitätswirkung ist vor allem auf folgende Faktoren zu-

rückzuführen: 

- Verkürzung der Strecken 

Dies führt vor allem zu geringeren leistungsabhängigen Kosten 
(Energie, Unterhalt). Die Distanz spielt vor allem beim Gotthard 
und Ypsilon eine Rolle. 

- Kleinere Nutzkosten pro Tonne 

Im Güterverkehr können die Züge mehr belastet werden (weniger 

Züge für gleiche Tonnagen). Dadurch steigen die Energie-, Unter-

halts- und Wagenkosten zwar pro Zug, aber pro Tonne sinken sie. 

- Höhere Laufleistung des Rollmaterials 
Die Vorhaltekosten verringern sich, da infolge der höheren Ge-
schwindigkeiten weniger Zugskombinationen benötigt werden. 

- Geringere Steigungsarbeit 
Die Kosten für Vorspann und Zwischendienst fallen weg, weil nicht 
über die Bergstrecken gefahren wird. 

Diese erwarteten Produktivitätswirkungen einer NEAT können isoliert 

betrachtet werden: Der Produktivitätseffekt einer NEAT gibt an, wie-

viel Betriebskosten eingespart werden können, wenn der bestehende Ver-

kehr statt über die Bergstrecke über die Basisstrecke fahren würde. 

Zur Illustration ist dieser Produktivitätseffekt in Figur 11-4 für 

eine alpenquerende Relation im Planungsfall Gotthard dargestellt. Die 

Darstellung hat für alle Planungsfälle Gültigkeit. 

130 



11. Betriebswirtschaft 

NEAT-Produktivitätseffekt 

Güterverkehr 

2010 

Personenverkehr 

700 n 

600 

500-

'400-

a 300 

200 

100-

590 

330 

Szenario T Szenario H Szenario T Szenario H 

Minderkosten in fo lge 
P rodukt i v i tä t se f f ek t 

zum Vergleich: 
Deck ungsbei t räge 

Figur 11-4: Produktivitätseffekt NEAT: Minderkosten pro Jahr infolge 
Produktivitätsverbesserungen, d.h. falls der prognosti-
zierte Verkehr im Referenzfall (ohne Kapazitätsprobleme) 
statt über die Gotthard-Bergstrecke über die Basislinie 
fahren würde (Ergebnisse der Modellrechnungen, Grundlage: 
Basisbericht) 

Diese Minderkosten können dem Deckungsbeitrag gegenübergestellt wer-

den, wie er in der Figur 11-3 dargestellt ist. Im Planungsfall Gott-

hard macht also der Produktivitätseffekt ca. 20 % des Deckungsbeitra-

ges aus. Der grösste Teil davon kommt von Einsparungen im Güterver-

kehr. 

11.5 DISKUSSION DER ERGEBNISSE 

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis ist von folgenden Faktoren stark 

abhängig: 

- Annahmen über Investitionskosten: Die dargestellten Ergebnisse 

beziehen sich auf den (teureren) Vollausbau einer NEAT. 
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- Annahme im Betriebskonzept: Das Angebot der Rollenden Strasse ist 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, da in den an-
deren Güterverkehrssegmenten (UKV, WLV) viel höhere Deckungsbei-
träge erwirtschaftet werden könnten. Der begleitete Kombi verkehr 
(RLS) stellt eine gemeinwirtschaftliche Leistung d a r .

9 ) 

- Annahmen über Tarife: Es wurde bereits erwähnt, dass die Annahme 

der Streckentarifierung im Ausland zur Folge hat, dass die Di-

stanzverkürzung einer NEAT negativ ins Gewicht fällt. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Frage interessant, mit wel-

chem Ausbaustandard und mit welchem Betriebskonzept das beste Ergebnis 

erzielt werden könnte. In Kapitel 16 (Sensitivitäten und Zuverlässig-

keit der Ergebnisse) wird auf diese Frage näher eingetreten: Anhand 

einer einfachen Schwellenwertrechnung wird gezeigt, welche veränderten 

Annahmen das betriebswirtschaftliche Ergebnis verbessern können. 

9) Würde man nur die Bahnen betrachten, müsste die Abgeltung der GWL ebenfalls bei den 

Erträgen berücksichtigt werden. 
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KAPITEL 12 BENÜTZERASPEKTE 

Eine NEAT hat einen Einfluss auf die vielen Kunden, die selber fahren 

oder Transportleistungen in Auftrag geben. Zusammen mit der ange-

nommenen Bahntarifpolitik ändert sie die Marktvoraussetzungen, unter 

denen sich der Kunde für eine Fahrt oder einen Transportauftrag 

entscheidet. Der Fahrtpreis, ausgedrückt in Franken für eine Fahrt von 

A nach B, bleibt annahmegemäss von einer Verkürzung der Reisedistanz 

durch den Basistunnel gegenüber der Bergstrecke unberührt
1
'. Hingegen 

sieht sich der NEAT-Benützer neuen Gegebenheiten vor allem bzüglich 

- Fahrzeiten 

- Komfort 

- eigener Verkehrssicherheit 

gegenüber. 

Bei den Model 1rechnungen wurde eine Tarifpolitik angenommen, die für 

den Kunden zum Teil zu veränderten Preissignalen durch eine NEAT 

führt: 

- einzelne Relationen werden bi11iger, da Umwegfahrten auf dem übrigen 

Netz entfallen (z.B. Bregenz - Milano bei SP 1 + 2) 

- einzelne Relationen werden teurer, da jetzt zwar schnellere, aber 

längere Routen befahren werden (z.B. Zürich - Milano bei L/S oder SP 

1+ 2, Bern - Milano bei GOT) 

Da die Basislinie selbst nicht verbilligt wird, beschränken sich diese 

preislichen Wirkungen im wesentlichen auf das Ausland, das heisst, auf 

die dortigen Zufahrtsrouten. Im Personenverkehr, wo im Referenzfall 

bereits optimale Routen gefahren werden, sind diese Kostendifferenzen 

gering. Im Güterverkehr, wo aus Kapazitätsgründen zum Teil grössere 

Umwege gefahren werden (müssen), ist die Wirkung bedeutsamer. Die 

entsprechenden Nutzen in Form vor Verbi 11igungen aufgrund kürzerer 

1) Da die Basislinie ki1ometermässig um einiges kürzer ist als die zugehörige 

Bergstrecke (L/S: 28 km, GOT: 45 km) wird damit faktisch der km Basistunnel teurer 

verkauft als das übrige Netz. 
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Transportdistanzen kommen dem Kunden zugute. Sie sind als 

Konsumentenroute Güterverkehr ausgewiesen. 

Realisieren die NEAT-Benützer nach Abzug ihres Aufwandes (entrichtete 

Fahrtkosten, Zeit und Mühsal) einen Nutzen, dann muss dieser als 

volkswirtschaftlicher Vorteil der NEAT gutgeschrieben werden. Jede 

Fahrt bringt einen solchen Nutzen, und sei er noch so klein, sonst 

würde nicht gefahren. 

Für eine Abschätzung dieser Nutzen empfiehlt es sich, den gesamten 

NEAT-Verkehr wie folgt aufzuspalten: 

- im Personenverkehr 

� in den sogenannten Stammverkehr, der auch ohne NEAT mit der Bahn 

über die Alpen fährt 

� in den umgelagerten Personenverkehr, der vorher auf der Strasse 

oder in der Luft war und nun die NEAT benützt 

� in den Neuverkehr, der entsteht, weil mehr Leute vom attraktive-

ren Angebot Gebrauch machen sollen 

- im Güterverkehr
2
' 

� in den Stammverkehr 

� in den umgelagerten Verkehr 

12.1 PERSONENVERKEHR 

a) NEAT-bedingte Zeiteinsparunqen 

Schon im Referenzfall werden viele Reisezeiten gegenüber heute kürzer 

sein, vor allem wegen BAHN 2000. Eine NEAT verkürzt sie weiter. 

Die Zeiteinsparungen des Stammverkehrs erhält man, wenn die Zahl der 

alpenquerenden Fahrten im Referenzfall mit der Reisezeiteinsparung pro 

Fahrt mulitpliziert wird. Figur 12-1 zeigt die Fahrzeiten, resp. 

Fahrzeiteneinsparunqen
3 )
 in Minuten, die mit einer NEAT zwischen eini-

gen wichtigen Destinationen erreicht werden können. 

2) Im Güterverkehr gibt es keinen Neuverkehr (gem. Mode 11 annahmen). 

3) Es handelt sich um die Zeit zwischen Ausgangsbahnhof und Zielbahnhof. Anmarschwege 

und Wege vom Zielbahnhof zum Ziel sind nicht berücksichtigt. 
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Wer auch ohne NEAT auf diesen Strecken mit der Bahn gefahren ist 

(Stammverkehr), realisiert mit einer NEAT den gesamten Fahrzeitgewinn. 

Weitere Nutzniesser sind diejenigen Personen, die vorher auf der 

Strasse gefahren sind und nun eine schnelle NEAT benützen. 

Nicht jede Fahrzeiteinsparung hat indessen dieselbe Bedeutung für den 

Reisenden. Es gibt Fahrzeiten, bei denen dieselben Verkürzungen mehr 

ins Gewicht fallen als bei anderen. Eine solche kritische Grenze ist 

bei drei bis vier Stunden Reisezeit erreicht. Unterhalb dieser Grenze 

bleibt Geschäftsleuten und Tagesausflüglern am Zielort genügend Zeit 

am selben Tag für ihre Interessen. Oberhalb dieser Grenze wird weniger 

gefahren, resp. auf das Flugzeug ausgewichen. Jede NEAT rückt den 

oberitalienischen Raum von Brescia bis Torino in eine solche Tagesdi-

stanz zur Nordseite der Alpen. Im Planungsfall L/S ist dies ein Gebiet 

etwa begrenzt durch Geneve/Basel/Zürich. Im Falle von GOT ist es 

Luzern/Basel/Ostschweiz und bei YPS, SPI und SP2 zusätzlich das wei-

tere Bodenseegebiet und Vorarlberg. Hingegen reicht kein Planungsfall 

aus, die Räume Mannheim/Frankfurt oder Stuttgart in eine Tagesdistanz 

von Milano oder Oberitalien zu bringen, und nur SPI und SP2 sind knapp 

in der Lage, München-Mi 1 ano auf eine Tagesdistanz zu verkürzen. 

All diese Fahrzeitverkürzungen summieren sich zu folgenden, im Jahre 

2010 realisierten Zeiteinsparungen (Fig. 12-2): 
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Fahrzeiten Personenverkehr 

Frankfurt - Milano 

Referenzfa l l 

Lö t schberg 

Got thard 

Ypsilon 

Sp lügen 1 

Sp lügen 2 

München - Milano 

Genf - Mi lano 

Zürich - Milano 

Zürich - Chur 

Zürich - Lugano 

Zürich - Sion 

6 8 

Stunden 

Figur 12-1: Fahrzeiten und Fahrzeiteinsparungen von Bahnhof zu Bahnhof 
aufgrund einer NEAT im Vergleich zu REF für eine ausge-
wählte Zahl von Verbindungen (Grundlage: Basisbericht) 
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NEAT-Zeiteinsparungen 
im Personenverkehr 

in Mio Std. pro Jahr 

Schweiz Ausland 

Szenario T Szenario H 

Figur 12-2: Fahrzeiteinsparungen im alpenquerenden Verkehr dank einer 
NEAT, Jahr 2010, in Mio Personenstunden (Grundlage: Basis-
bericht) 

An Figur 12-2 fallen die beträchtlichen Unterschiede auf, insbesondere 

zwischen L/S und GOT/YPS. Dieser Sachverhalt ist unter anderem damit 

zu erklären, dass bei letzteren der nicht-alpenquerende Verkehr ver-

gleichseise bedeutende Zeiteinsparungen realisiert. Aus den 10 Minuten 

Fahrzeiteinsparung zwischen Basel und Luzern sowie zwischen Zürich und 

Luzern (Bern-Luzern: 7 Minuten) ziehen vergleichsweise bedeutende Ver-

kehrsaufkomen einen Vorteil. Schätzungsweise ein Drittel der 

Zeiteinsparungen bei GOT und YPS entfällt auf solchen nicht-

al penquerenden Verkehr. Ins Gewicht fällt andererseits auch der 

bedeutende Ziel-/Quel 1 verkehr mit dem Tessin, der nur im Falle von GOT 

und YPS schneller wird. 

Entsprechend der Fahrtzweckverteilung im alpenquerenden Verkehr (vgl. 

Kap. 3) entfallen ca. 20 % auf den Geschäftsreiseverkehr und ca. 80 % 

auf den Freizeitverkehr (Ferien, Kurzaufenthalte, Tagesauflüge). Nebst 

dem schneller gewordenen Stammverkehr und dem umgelagerten Verkehr 

zieht aber auch der Neuverkehr auf der Schiene einen Nutzen aus den 

verkürzten Fahrzeiten. Denn offensichtlich ist dem neuen Bahnkunden 
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die Bahnfahrt nun attraktiv genug geowrden, um auf ein anderes Produkt 

(Möbel, Mode, etc.) zu verzichten. Dieser zusätzliche Nutzen einer 

NEAT ist aber nicht mehr in Zeiteinheiten festzustellen. 

Dennoch sind alle diese Effekte insgesamt abschätzbar, nämlich dann, 

wenn für die eingesparte Zeit (= Kostensenkung = Verbi 11igung) ein 

Stundenansatz (Fr./h) angenommen wird. Einer solchen Annahme haftet 

natürlich ein gewisses Mass an Willkür an. In der Regel wird auf die 

durchschnittlichen Bruttoarbeitseinkommen pro Stunde abgestellt
4
' (vgl. 

Lit. 12-1 bis 12-4). Hier wird, in Anlehnung an Lit. 12-5 und in 

Uebereinstimmung mit dem Basisbericht, für das Jahr 2010 ein durch-

schnittlicher Stundenansatz von Fr. 14 eingesetzt.
5
' Dies sind indessen 

noch nicht alle Zeiteinsparungen, die einer NEAT zugeschrieben werden 

müssten. Durch die Umlagerung von Verkehr von der Strasse auf die 

Schiene wird jene entlastet, und die verbleibenden Fahrzeuge können 

schneller zirkulieren. Dies Wirkung ist indessen im Falle einer NEAT 

vernachlässigbar klein. 

Tabelle 12-1 zeigt die Beträge, mit denen die Vorteile der Benützer 

einer NEAT beziffert werden können. Da auch Zeitwertansätze vertreten 

werden können, die um einiges tiefer oder höher liegen, sind diese An-

gaben mit der nötigen Vorsicht zu interpretieren. 

L/S 

Mio Fr. 

GOT 

Mio Fr. 

YPS 

Mio Fr. 

SPI 

Mio Fr. 

SP2 

Mio Fr. 

Szenario T 80 240 280 120 120 

Szenario H 90 300 350 150 160 

Tabelle 12-1: Vorteile, die die Benützer aus einer NEAT ziehen (nur 

Personenverkehr), 2010 in Mio Fr. (Quelle: Basisbericht) 

80 bis 90 % der in Tabelle 12-1 aufgeführten Werte stammen aus Fahr-

zeiteinsparungen. Was übrigbleibt, sind die Nutzen des Neuverkehrs. 

4) Im Falle des Geschäftsreiseverkehrs oder von Arbeitspendlern erscheint dies 

gerechtfertigt. Im Falle des Freizeit- und Einkaufsverkehrs werden tiefere Ansätze 

gewählt. 

5) Entsprechend der angenommenen Real 1ohnentwicklung wachsen diese Ansätze mit 1 % pro 

Jahr bis 2040. 
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b) Reisekomfort 

Der Reisekomfort auf der Schiene wird im Jahre 2010 auch ohne NEAT hö-

her sein als heute. Mehr Dienstleistungen bei Information, Billetkauf, 

beim Anmarsch und im Zug, mehr Platz, grössere Laufruhe (Lärm, Er-

schütterungen) werden dannzumal netzweit selbstverständlich sein und 

sind geradezu eine Voraussetzung für einen Erfolg der NEAT. Es ist 

heute noch nicht abzuschätzen, ob und wieviel Mehrkomfort das neue 

Rollmaterial für eine NEAT gegenüber dem im Jahre 2010 gebräuchlichen 

bringen wird. Im Prinzip müssten sich solche Mehrleistungen über hö-

here Preise selber amortisieren. Wir unterstellen keine NEAT-bedingten 

Unterschiede im Reisekomfort. 

Hingegen bringt eine NEAT auch negative Komfortelemente mit sich. Die 

langen Tunnelstrecken, obwohl diese schneller durcheilt werden und die 

in Tunnels verbrachte Fahrzeit nicht proportional zu deren Länge an-

steigt, werden vom stark vertretenen Freizeitverkehr nicht geschätzt.
6 3 

Die gewichtigsten Komfortsteigerungen durch eine NEAT betreffen die 

gesteigerte Verfügbarkeit von Fernverbindungen und verbesserte Umstei-

gebeziehunqe n
7 )
. Dank des gesteigerten Verkehrsaufkommens wird es mög-

lich, direkte Zugläufe zu verlängern und die Frequenzen zu verdichten. 

Ein verbesserter Umsteigekomfort lässt sich auch aus der "Spinnen-

freundlichkeit"
8 5
 der neuen Fahrzeiten ablesen. Allerdings kann dieses 

Kriterium heute erst sinnvoll nur bezüglich innerschweizerischen Ver-

bindungen angewandt werden. Betrachtet man nur die wichtigsten inner-

schweizerischen Umsteigebeziehungen, bei denen sich überhaupt etwas an 

den Fahrzeiten ändert, dann stellt man folgende Auswirkungen einer 

NEAT fest: 

- L/S: Bern-Sion erhält eine schnellere und umsteigefreundliche 
Fahrzeit (60 Min.). Damit werden auch Zürich und Basel optimal 
angeschlossen. 

- GOT und YPS: Luzern-Bellinzona wird neu umsteigefreundlich; hin-
gegen profitieren die Umsteiger in den Fällen Basel-Luzern und 

6) Querschnittzählungen (Lit. 12-7) lassen aber vermuten, dass nach der Inbetriebnahme 

des Gotthard-Strassentunnel s nur noch ca. 10 % der Fahrzeuge die touristisch viel 

attraktivere Bergstrecke befahren. Dieser Aspekt spricht somit nur marginal gegen 

eine NEAT. 

7) Soweit es sich um Umsteigen im Fernverkehr handelt, sind entsprechende Zeiteinspa— 

rungen schon in den hier verwendeten kürzeren Reisezeiten berücksichtigt. 

8) In einem Taktfahrplan mit Stundentakt sind zwischen wichtigen Umsteigebahnhöfen 

Fahrzeiten von ca. 30, 60 oder 90 Minuten usw. anzustreben. Dann stellen sich opti-

male Umsteigeverhältnisse ein. 
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Bern-Luzern nicht von der Fahrzeitverkürzung von 10 Minuten resp. 
7 Minuten. 

- SP2: Zürich-Chur wird umsteigefreundlich. SPI ändert nichts an 
den Umsteigeverhältnissen in grösseren Bahnhöfen. 

c) Verkehrssicherheit 

Unter dem Benützeraspekt geht es um das Risiko eines Unfalles, dem 

sich der Bahnreisende gegenübersieht. Hier interessiert die Frage, ob 

sich dieses Risiko mit einer NEAT erhöht oder nicht. Zwei Fragen sind 

zu prüfen: 

- Der Übergang zu höheren Geschwindigkeiten 

- Die spezifischen Sicherheitsprobleme sehr langer Tunnels 

Die bisherigen Erfahrungen mit Hochgeschwindigkeitssystemen haben ge-

zeigt, dass die erhöhten Risiken bei höheren Geschwindigkeiten be-

herrschbar sind. Zwar steigt wegen der überproportional zunehmenden 

kinetischen Energie das Gefahrenpotential ebenfalls überproportional. 

Rigorose Abschirmung der Trassen, modernste Sicherungsanlagen etc. ha-

ben dies aber aufgefangen. Der Reisende kann mit demselben Sicher-

heitsstandard rechnen wie bei der Benützung des übrigen Schienenver-

kehrs. 

Eisenbahntunnels von der Länge der NEAT-Basistunnels sind hingegen 

noch nicht über längere Zeit in Betrieb.
9
' Man weiss aber schon jetzt, 

dass spezielle Sicherheitsvorkehrungen nötig sein werden (vgl. Lit. 

12-6). 

12.2 GÜTERVERKEHR 

Wer Güter transportiert, zieht durch eine NEAT im Prinzip aus ähnli-

chen Verbesserungen einen Nutzen wie der Personenverkehr. Unter der 

Verkehrssicherheit figurieren in diesem Falle die Beschädigungs- und 

Verlustraten von Gütern. Eine NEAT beeinflusst sie kaum. Ebensowenig 

ändert sich der Belade- und Ablade- sowie Transportkomfort. Bleibt die 

Verkürzung der Transportzeiten durch eine NEAT. 

9) Im Februar dieses Jahres wurde in Japan ein ca. 50 km langer Eisenbahntunnel eröff-

net . 
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12. Benützeraspekte 

Im Güterverkehr sind die Nutzen, die aus einem schnelleren Transport 

resultieren, noch schwieriger zu beziffern als im Personenverkehr. 

Eine absolute Untergrenze stellt die Zinsersparnis dar, die dank 

schnellerer Auslieferung der Waren resultiert. Dieser Betrag kann ver-

nachlässigt w e r d e n .
1 0
' Das Bild ändert sich auch nicht, wenn eine NEAT 

Schienenverkehr übernehmen kann, der im Referenzfall ohne NEAT auf 

einen anderen Alpenübergang ausweichen m u s s .
1 1
' Wird hingegen wegen 

mangelnder Kapazität Güterverkehr auf die Strasse verdrängt, dann muss 

der Auftraggeber die höheren Kosten des Strassentransports in Kauf 

nehmen, ohne dass ihm dieser einen gewollten zusätzlichen Nutzen ver-

schafft. Im Szenario Tief tritt dieser Fall nicht ein. Im Szenario 

Hoch hingegen werden ohne zusätzliche NEAT-Kapazität Tonnagen auf die 

Strasse verdrängt, die sonst von der Bahn transportiert würden. 

Allerdings stossen die Schienenalpenübergänge ihrerseits, aber Jahre 

später, auch mit einer NEAT an ihre Kapazitätsgrenzen (vgl. Fig. 10-

5). 

Die entsprechenden Mehrkosten
1 2
', die mit einer NEAT wegfallen und so-

mit Nutzen darstellen, wurden geschätzt (vgl. Lit. 3-1). Abdiskontiert 

auf 1987 und aufsummiert beziffern sie sich auf folgende Werte: 

L/S: 730 Mio Fr. (davon Schweiz 150 Mio Fr.) 

GOT: 650 Mio Fr. (davon Schweiz 130 Mio Fr.) 

YPS: 400 Mio Fr. (davon Schweiz 80 Mio Fr.) 

SPI: 700 Mio Fr. (davon Schweiz 140 Mio Fr.) 

SP2: 540 Mio Fr. (davon Schweiz 110 Mio Fr.) 

Des weiteren hindert die im Referenzfall vorausgesetzte maximale Eck-

höhe von 3.80 bis 3.95 m für Transporte der Rollenden Strasse viele 

Transporteure daran, deren Transportkostenvorteile wahrzunehmen. Eine 

NEAT verschafft ihnen diese Nutzen. Eine Abschätzung dieser Summen hat 

10) Wenn die ca. 20 Mio t, die mit einer NEAT jährlich schneller befördert werden, einen 

Wert von ca. 10 Mrd Fr. repräsentieren, entspricht eine Stunde Zeiteinsparung bei 

einem Zinssatz von 5 % einer Summe von 60'OOO Fr. pro Jahr. 

11) Die Zeitersparnis ist dann vielleicht drei Stunden statt eine. 

12) Die wichtigsten Annahmen dafür sind: 

Transportkosten LKW: ca. 11 Rp/tkm 

Transportkosten Bahn: ca.7,5 Rp/tkm 

Länge der Transportwege: durchschnittlich 400 km. 

Die Tatsache, dass diese Nutzen überwiegend erst gegen 2040 anfallen, 1ässt die Un-

sicherheit in diesen Annahmen erahnen. 
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ergeben, dass sie sich in Grössenordnungen von wenigen Mio Fr. pro 

Jahr bewegen und demzufolge vernachlässigbar sind. 

Bedeutsamer sind hingegen die Einsparungen, die die Auftraggeber von 

Gütertransporten infolge direkterer Routen und damit (wegen der Kiio-

metertarifierung) billigerer Frachten realisieren. Sie summieren sich 

im Szenario T zu einem jährlichen Betrag von 35 Mio Fr. im Falle YPS 

(2010). Im Szenario H erreichen sie Werte von 60 Mio Fr. (L/S) bis 160 

Mio Fr. (YPS), ebenfalls im Jahre 2010. Da Routenverkürzungen in der 

Schweiz annahmegemäss trotz Distanztarifierung nicht an den Kunden 

weitergegeben werden, fallen diese Nutzen nur im Ausland an. Die BRD 

dürfte mit ca. 60 %, Italien mit ca. 40 % daran teilhaben. 
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KAPITEL 13 UMWELT 

13.1 ALLGEMEINES 

Ein Schienenprojekt in der Grösse einer NEAT bewirkt mannigfache Aus-

wirkungen auf die Umwelt. Zu erwarten sind sowohl zusätzliche Umwelt-

belastungen wie auch -entiastungen. Man kann folgende Aspekte unter-

scheiden: 

a) Umweltbelastungen: 

- Umweltbelastung während der Bauphase 

- Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 

- Landbedarf 

- Lärmbelastung im Siedlungsgebiet 

- zusätzlicher Energieverbrauch Schiene 

b) Umweltentlastungen infolge Verlagerung von Strassenverkehr auf die 

Bahn 

- Abnahme der Luftbelastung 

- Abnahme der Lärmbelastung 

- Treibstoffminderverbrauch 

Das Umweltschutzgesetz (USG) verlangt für grössere Projekte eine Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVP). Parallel zur vorliegenden Zweckmäs 

sigkeitsprüfung wurde deshalb eine UVP (1. Stufe) erstellt. Der Be-

richt dazu wurde speziell als Beilage zum vorliegenden Bericht ausge-

arbeitet. Er zeigt die einzelnen Umweltaspekte im Detail auf. Die fol 

genden Ausführungen fassen die Ergebnisse dieses Umweltverträglich-

keitsberichtes zusammen. 
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13. Umwelt 

13.2 UMWELTBELASTUNGEN 

13.2.1 Bauphase 

Der Bauvorgang führt zu einer direkten Umweltbelastung durch Lärm, 

Staub und Abgase. Beim Bau der Tunnels fallen grosse Mengen von Aus-

bruchmaterial an. Insgesamt wird mit folgenden Ausbruchvolumina ge-

rechnet (Tab. 13-1): 

3 
Ausbruchvolumina in Mio m 

L/S 13,5 

GOT 16,3 

YPS 24,1 

SPI 16, 1 

SP2 22,8 

Tabelle 13-1: Tunnelbau NEAT: Ausbruchmaterial aller Tunnels pro Pla-

nungsfall (Quelle: Basisbericht) 

Das Ausbruchmaterial kann teilweise für den Bau wiederverwendet wer-

den. Das nicht verwertbare Material hingegen muss deponiert werden. 

Die Deponiestandorte sind noch nicht konkretisiert. Zu berücksichtigen 

sind insbesondere auch die zusätzlich anfallenden Bahn- oder ggf. 

Lastwagenfahrten, die für den Transport des Ausbruchmaterials notwen-

dig sind. 

13.2.2 Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 

Die Neubaustrecken einer NEAT stellen einen markanten Eingriff in das 

Landschaftsbild und eventuell den Naturhaushalt dar. Das neue Trassee 

bewirkt eine Trennwirkung in der Landschaft. Die grossen Kurvenradien 

erschweren im hügeligen Gebiet eine Einpassung. Als Beurteilungskrite-

rien für diese Auswirkungen wurden folgende Aspekte betrachtet: 

- Beeinträchtigung an Natur- und Landschaftsschutzgebieten von na-

tionaler und kantonaler Bedeutung 

- Beeinträchtigung von Jagdbanngebieten 

- Belastung von schützenswerten Ortsbildern nationaler Bedeutung 

In Figur 13-1 sind die Anstosslängen der Planungsfälle an Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete dargestellt. 
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|Natur- und Landschaftsschutz 

Anstosslänge in km 

Gebiete von kantonaler Bedeutung 

in der Schweiz 

CH Ausland 
/ / 

I — ' 

ffittt— ì fili 
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H i l l
;
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Anstosslänge in km 

Gebiete von nat ionaler Bedeutung 

Figur 13-1: Potentielle Belastung von Natur- und Landschaftsschutz: 
Anstosslängen an Natur- und Landschaftsschutzgebiete von 
nationaler und kantonaler Bedeutung (Quelle: Basisbericht) 

Die Planungsfälle Ypsilon und Splügen 2 beeinträchtigen Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete am stärksten, während Lötschberg/Simplon und 

Splügen 1 die geringsten Auswirkungen zeigen. Die grössten Beeinträch-

tigungen entstehen in der BRD (Moorlandschaft Elbsee) durch die Pla-

nungsfälle Ypsilon und Splügen sowie in Italien (Feuchtgebiet bei 

Airuno) durch Splügen. Der Planungsfall Splügen 2 belastet zusätzlich 

die Reusslandschaft im Raum Sins relativ stark. Diese Gebiete sind als 

eigentliche Konfliktstellen zu bezeichnen. 

Jagdbanngebiete werden vor allem in den Planungsfällen Ypsilon und 

Lötschberg/Simplon tangiert. 

Die Beeinträchtigung von schützenswerten Ortsbildern ist in den beiden 

Splügen-Varianten sehr gering, während wieder der Planungsfall Ypsilon 

die meisten Belastungen verursacht. 
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13. Umwelt 

13.2.3 Landverbrauch 

Offene Streckenabschnitte einer NEAT gehen für andere Landnutzungen 

verloren, namentlich für die Wald- und Landwirtschaft sowie als Sied-

lungsgebiet. In Figur 13-2 ist der Landbedarf durch die Neubau-

strecken
1 5
 dargestellt. 

Landverbrauch 

Ausland Schweiz 

Figur 13-2: Landverbrauch der NEAT-Neubaustrecken pro Landschaftskate-
gorie (Total und Schweiz, in Hektaren) (Quelle: Basis-
bericht) 

Sowohl gesamthaft wie auch auf die Schweiz bezogen verbraucht der Pla-

nungsfall Lötschberg/Simplon am wenigsten zusätzliches Land. Regional 

betrachtet fällt natürlich der grösste Teil des Landverbrauches im 

Herzstück der jeweiligen Planungsfälle an. Für die Schweiz ist dies je 

nach Planungsfall das Berner Oberland, der Aargau und die Innerschweiz 

bzw. das Rheintal. Neben dem Landbedarf durch die Neubaustrecken muss 

auch der Platzbedarf für die Deponien des Tunnelausbruchmaterials er-

wähnt w e r d e n .
2 5
. 

1) Annahme 25 m belegte Trasseebreite. 

2) Wenn man mit durchschnittlich 20 m Deponiehöhe rechnet und annimmt, dass ein Drittel 

des Materials für den Trassenbau brauchbar ist, so sind ca. 70 ha Deponieland nötig. 
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13. Umwelt 

13.2.4 Lärmbelastung im Siedlungsgebiet 

Die zusätzlichen Lärmbelastungen variieren je nach Szenario. Sie erhö-

hen die bisherigen Lärmwerte zu neuen Gesamtlärmpegeln. In der mate-

riellen Aufarbeitung (Lit. 3-1) dienen diese als Grundlage für den 

Vergleich mit den Grenz- bzw. Planungswerten gemäss Lärmschutzverord-

nung. Dementsprechend wurden dort Lärmschutzmassnahmen berücksichtigt, 

wo die zulässigen Grenzwerte überschritten werden, sodass in keinem 

Planungsfall mehr Grenzwertüberschreitungen auftreten sollten. Als ei-

gentliches Kriterium für die Lärmbelastung im Siedlungsgebiet dienen 

deshalb die Laufkilometer von Lärmschutzmassnahmen. Speziell zu beach-

ten sind Siedlungen in Hanglagen, die erhöhten Lärmauswirkungen ausge-

setzt sind. In Figur 13-3 sind die Laufkilometer der Lärmschutzmass-

nahmen dargestellt. 

Lärmbelastung 

- 1 2 dB - 1 8 dB - 30 dB - 24 dB 

Figur 13-3: Lärmbelastung im Siedlungsgebiet: Laufkilometer von Lärm-
schutzmassnahmen entlang der NEAT-Neubaustrecken nach 
Szenario (Quelle: Basisbericht) 

Die Kosten der Lärmschutzmassnahmen variieren je nach Planungsfall im 

Szenario T zwischen 100 und 300 Mio Fr., im Szenario H zwischen 250 

und 500 Mio Fr. Die Lärmschutzmassnahmen müssen auch in Zusammenhang 
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mit der Beeinträchtigung des Ortsbildes gesehen werden. Die durch eine 

Bahnl inie entstehende Trennwirkung wird optisch verstärkt (vgl. Fig. 

13-4). Siedlungsgebiete in Hanglagen werden durch alle Planungsfälle 

tangiert (vgl. UVP im Anhang). Sie müssen bei der Ausgestaltung von 

Lärmschutzmassnahmen besonders berücksichtigt werden. Diesen zusätzli-

chen Lärmbelastungen steht einerseits eine geringe Abnahme auf den be-

stehenden Bergstrecken gegenüber (solange die Kapazität nicht ausge-

schöpft ist) sowie eine Abnahme im Strassenverkehrs!ärm (vgl. Kap. 

3.3.2). 

4.20 m 

Figur 13-4: NEAT im Querschnitt: Dargestellt ist das Lichtraumprofil 
sowie eine Stützmauer (links) und eine typische 
Lärmschutzwand (rechts) 

13.2.5 Elektrizitätsverbrauch 

Der Betrieb der NEAT braucht zusätzliche Elektrizität für den Antrieb 

der Züge (Traktion) sowie die Klimatisierung der Personenwagen. Als 

Vergleichsbasis dient der für das Jahr 2010 ermittelte Elektrizitäts-

verbrauch des Liniennetzes im Referenzfall
3 5
. In Figur 13-5 ist der 

Elektrizitätsverbrauch dargestellt. 

3) Im Ausland sind die Strecken bis Augsburg-Karlsruhe bzw. Verona-Milano mitberück-

si chti gt. 
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13. Umwelt 

Die Unterschiede im Mehrverbrauch
4
' an elektrischer Energie zwischen 

den Planungsfällen sind hauptsächlich durch die unterschiedliche Nach-

frage im Personen- und Güterverkehr bedingt. Von untergeordneter Be-

deutung ist der Einfluss von linienspezifischen Unterschieden (Schei-

telhöhe der Basistunnel, Trasseelänge, Ausbaugeschwindigkeit). 

Die Nutzung der Erdwärme in den Basistunnels ist grundsätzlich denk-

bar. Diese Möglichkeiten wurden allerdings nicht näher untersucht. 

jElek trizi tätsver brauch* 

CH Ausland 

0 1 liiil L/S 

GOT 

YPS 

SPI 

SP2 

i 

1 

2000 1500 

GWh 

1000 500 500 1000 1500 2000 

GWh 

Figur 13-5: NEAT-bedingter Elektrizitätsverbrauch für das Schienennetz 
der Schweiz und die ausländischen Streckenabschnitte (bis 
Augsburg-Karlsruhe bzw. Verona-Mailand) in GWh pro Pla-
nungsfall und Szenario im Jahre 2010 (Quelle: Basis-
bericht) 

13.2.6 Weitere Belastungen 

Zu den landschaftsbeeinträchtigenden Infrastrukturbauten gehört der 

Ausbau der Stromversorgung (Übertragungsnetz der SBB). Insbesondere 

der Bau der 132 kV-Freileitungen lässt sich in der Landschaft zwar 

bestmöglich einpassen, aber nicht verstecken. Die vorgesehenen Frei-

leitungen über den Lötschberg und den Gotthard werden schon heute ge-

4) Zum Vergleich: Das Kernkraftwerk Gösgen (1000 MW) kann pro Jahr gegen 7000 GWh elek-

trische Energie produzieren. 
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braucht und müssen deshalb nur zum Teil einer NEAT angelastet werden. 

Beim Simplon und Splügen ist eine Kabel Verbindung in der Tunnelstrecke 

vorgesehen. Bei allen Planungsfällen aber müssen auf neuen Zufahrts-

strecken zusätzliche Leitungen installiert werden. 

Als weitere Belastung ist der potentielle Eingriff in den Wasserhaus-

halt zu betrachten. Im Vordergrund steht das Risiko von Bauschäden 

durch die Unterfahrung von Stauseen. Bei jedem Planungsfall gibt es 

mehrere Talsperren, die diesbezüglich vom Bau einer NEAT betroffen 

werden könnten. Am Beispiel der Bogenmauer Sta. Maria in den 

Planungsfällen Gotthard und Ypsilon wurden die möglichen Auswirkungen 

abgeschätzt. Das Risiko von schwerwiegenden Schäden wird als gering 

eingestuft (Lit. 3-1). Generell wird im Rahmen der weiteren Planung 

das Risiko solcher Schäden bei allen Planungsfällen noch genauer zu 

untersuchen sein. 

13.3 UMWELTENTLASTUNGEN 

13.3.1 Entlastung der Strasse 

Die Auswirkungen einer NEAT auf Verkehrsmengen und -leistungen sind 

bereits in Kapitel 10 dargestellt worden. Die entsprechenden 

Modellergebnisse weisen für die Planungsfälle Ypsilon und Gotthard die 

grösste Entlastung der Strasse a u s
5
) . Figur 13-6 stellt die Ent-

lastungen des täglichen Lastwagenverkehrs am Gotthard (N2) und am 

Brenner dar. 

Die Entlastungswirkung im Strassenverkehr zeitigt sich insbesondere in 

den folgenden Bereichen: 

- Reduktion der Schadstoffemissionen der Luft (insbesondere N 0 X 

(Stickoxide)) 

- Reduktion der Lärmbelastung des Strassenverkehrs 

- Reduktion des Diesel- und Benzinverbrauchs 

5) Die Unterschiede zwischen Lötschberg/Simplon und Gotthard im Güterverkehr sind 

allerdings mit grösseren Unsicherheiten behaftet (vgl. Kapitel 10.3 und Anhang III) 
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Anzahl LKW p ro Tag 

G o t t h a r d (N2 ) und B r e n n e r 

Brenner CoUhard (N2) 

REF NEAT R E K GOT SPI 

L/S YPS SP2 

1986 < - 2010 — > 1980 1986 < 2010 > 

Modellergebnisse Basisbericht 

Figur 13-6: Modellergebnisse: Ungefähre Anzahl Lastwagen pro durch-
schnittlichen Werktag am Gotthard (N2) und am Brenner 1987 
im Referenzfall und pro Planungsfall für Szenario T und H 
(Grundlage: Basisbericht) 

13.3.2 Reduktion der Schadstoffemissionen (Luft) 

Infolge der Ungewissheit über die zukünftige Gangart in der Abgasrege-

lung der EG sind absolute Emissionszahlen oder gar Angaben über die 

zukünftige Immissionssituation nicht möglich. In Figur 13-7 sind des-

halb nur die relativen Emissionsreduktionen für N0 X dargestellt. 

Bezieht man die Emissionsreduktion auf die gesamte Schweiz, so redu-

ziert sich das N0 x-Emissionsvolumen aus dem Verkehr im Jahre 2010 noch 

um 3-7 % . Dies zeigt, dass der Gesamteffekt relativ bescheiden bleibt. 

Lokal jedoch (in den entsprechenden Korridoren
6
') ist die Entlastung um 

einiges grösser (bis zu 30 % ) . 

6) z.B. im Kanton Uri. 
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NOx Emiss ionsredukt ion 

im Vergleich zum Referenzfal l 

Figur 13-7: Modellergebnisse: Relative NO x-Emissionsreduktion an den 

schweizerischen Alpenübergängen infolge NEAT gegenüber dem 
Referenzfall im Jahre 2010 pro Szenario (Grundlage: Basis-
bericht) 

13.3.3 Reduktion der Lärmbelastung 

Während der neue Bahnlärm auf Neubaustrecken stark ins Gewicht fällt 

(vgl. 13.2.3), hat die reduzierte Zahl der Lastwagen und (in kleinerem 

Masse) der Personenwagen auf einer Autobahn einen relativ geringen 

Einfluss auf den Strassenverkehrslärm. Der Grund liegt in der immer 

noch sehr hohen Fahrzeugfrequenz. Zwar reduziert sich die Zahl der 

täglichen alpenquerenden Lastwagenfahrten bis zu rund 1300 am Gott-

hard, doch ist diese Reduktion in Relation zur Gesamtzahl der Fahr-

zeuge (1300 LKWs und 30'000 PWs) so gering, dass sich der Lärmbeurtei-

lungspegel nur unmerklich ändert (im Maximum 1-2 dB tagsüber). 
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13.3.4 Treibstoff-Minderverbrauch 

Der Treibstoff-Minderverbrauch infolge der NEAT bedingten Verkehrs-

umlagerung ist proportional zur reduzierten Zahl der gefahrenen Kilo-

meter (LKW und PW). Figur 13-8 zeigt, dass die weitaus grössten Ein-

sparungen im Ausland stattfinden. 

Treibstoff - Minderverbrauch 
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� 
1 
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Tre ibsto f fminderverbrauch in Mio 1 

(Diesel und Benzin) 

Figur 13-8: Modellergebnisse: Treibstoff-Minderverbrauch infolge der 
Verkehrsumlagerung im Jahre 2010 in Mio Liter pro Jahr 
(Schweiz und Ausland) (Grundlage: Basisbericht) 

Wird der Vergleich mit dem Elektrizitäts-Mehrverbrauch einer NEAT her-

g e s t e l l t
7 5
, so ergibt sich beispielsweise im Planungsfall Gotthard ein 

Mehrverbrauch an elektrischer Energie, der, betrachtet man nur die 

Schweiz, doppelt so gross ist wie die Einsparungen an fossiler Ener-

gie. Europäisch betrachtet sind allerdings die Treibstoff-Einsparungen 

energiemässig grösser als der zusätzliche Stromverbrauch. 

7) mit einem Aequi valenzfaktor von 10 kWh pro Liter Treibstoff (Heizwert). 
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KAPITEL 14 BESCHÄFTIGUNG UND EINKOMMEN 

Hier geht es um die mit dem Bau und dem Betrieb ausgelösten Wirkungen 

auf 

- Einkommen 

- Beschäftigung 

- Produktivität der Wirtschaft 

und insbesondere um deren interregionale und länderweise Verteilung. 

Wir unterscheiden zwei Stufen der Wirkung in der Bauphase: 

- eine primäre, ausgelöst im Baugewerbe und in der Rollmaterial-
und Ausrüstungsindustrie 

- eine sekundäre, die alle Effekte über Vorleistungen und Einkom-
mensverwendung miteinschliesst. 

Nicht inbegriffen sind hier die indirekten Wirkungen über 

Standortaufwertungen und -abgrenzungen. Sie sind nur über eine 

differenzierte Betrachtung des gesamten Raumgefüges abschätzbar und 

werden in Kapitel 15 behandelt. Bau- und Betriebsphase unterscheiden 

sich sowohl bezüglich Wirkungsmechanismen wie Resultaten. Alle 

Überlegungen in diesem (und dem nächsten) Kapitel sind mit Vorsicht zu 

interpretieren, da sie zum Teil auf schwierig quantifizierbaren 

Angaben, zum Teil auf kaum gesichertem empirischem Wissen beruhen. 

14.1 BAUPHASE 

Alle Wirkungen der Bauphase sind vorübergehender Natur und auf die ei-

gentliche Bauzeit beschränkt. Im Vordergrund stehen Beschäftigung und 

Einkommen. Sie sind beide im Zusammenhang mit der Konjunkturentwick-

lung und der Finanzierung des Projektes zu sehen. Die Bauausgaben kon-

zentrieren sich regional erheblich. Beschäftigungs- und Einkommenswir-

kungen werden deshalb räumlich stark streuen. Karte 14-1 zeigt die zur 

Darstellung räumlicher Unterschiede gewählte Regioneneinteilung der 

Schweiz. 
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1) Basel und Nordwestschweiz 

Karte 14-1: Regioneneinteilung zur Darstellung von Beschäftigungs- und 
Einkommenswirkungen beim Bau einer NEAT (Grundlage: Basis-
bericht) 

a) Beschäftigung 

Ausgehend von der Investitionssumme für den gesamten Bau und das Roll-

material kann ein gesamter Beschäftigungseffekt geschätzt werden, der 

in Relation zu setzen ist zur gesamten Bauzeit resp. zu den einzelnen 

Jahrestranchen. Der schweizerische Anteil ist um die Importquote zu 

bereinigen. Dasselbe gilt im Prinzip auch für die regionale Betrach-

tungsweise, stösst dort aber auf Schwierigkeiten. 

Im folgenden werden zuerst die unmittelbaren Beschäftigungswirkungen 

der Beschaffung von Rollmaterial und im Baugewerbe länderweise und in 

den wichtigsten Regionen der Schweiz abgeschätzt, sodann wird eine Be-

zifferung sämtlicher primärer und sekundärer Beschäftigungswirkungen 

versucht. 
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- Beschaffung von Rollmaterial: 

Tabelle 14-1 vermittelt einen Überblick über die Beschäftigung durch 

den Bau des Rollmaterials.
1 5 

Beschaffungs-

kosten 

(Mio Fr.) 

H 

Beschaffungs-

zei t 

(T und H) 

Beschäfti gung 

i nsgesamt 

(Mannjahre) 

H 

pro Jahr 

(Personen) 

L/S 

GOT 

YPS 

SPI 

SP2 

600 

1 ' 0 0 0 

l'OOO 

600 

800 

150 

l'OOO 

1 ' 400 

700 

l'OOO 

6 ' 0 0 0 

10 000 

1 0 ' 0 0 0 

6 ' 0 0 0 

8 ' 0 0 0 

1 ' 500 

1 0 ' 0 0 0 

14'000 

7 ' 0 0 0 

1 0 ' 0 0 0 

1 ' 2 0 0 

2 ' 0 0 0 

2 ' 0 0 0 

1 ' 2 0 0 

1 ' 6 0 0 

300 

2 ' 0 0 0 

2 ' 8 0 0 

1 ' 400 

2 ' 0 0 0 

Tabelle 14-1: Beschäftigung durch die Beschaffung von Rollmaterial bis 
zur Inbetriebnahme der NEAT in den fünf Planunasfällen 
(Schweiz und Ausland) (Grundlage: Basisbericht) 

Diese Beschäftigungswirkung entsteht im EG-Raum und in der Schweiz. 

Die Angabe eines schweizerischen Anteils ist schwierig, als Richtlinie 

kann der territoriale Anteil der Schweiz an den Netzinvestitionen 

herangezogen werden (vgl. Kap. 6 bis 9). Regional gesehen werden 

schweizerischerseits die dannzumaligen Standortkantone der Rollmate-

rialindustrie zum Zuge kommen. Heute wären dies Basel-Landschaft, Aar-

gau, Zürich, Waadt und St. Gallen. 

- Netzinfrastruktur: 

Anders als beim Rollmaterial unterscheiden sich die beiden Szenarien H 

und T kaum. Wir beschränken unsere Darstellung auf T, mit einer Ergän-

zung für H. Betrachtet man die gesamten Bauaufwendungen und die ent-

sprechenden nationalen Anteile, dann ergibt sich folgendes Bild 

(Tab. 14-2): 

1) Hier wird nur das bis zur Inbetriebnahme notwendige Rollmaterial betrachtet. 
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14. Beschäftigung und Einkommen 

Investi - Bau- Gesamt- Ausländische Anteile Anteil Schweiz Schwei z 

ti ons- zeit beschäf-

volumen ti gung BRD I F A Total Jahres- höchster höchster 

(Mann- (Mann- (Mann- (Mann- (Mann- (Mann- durch- Jahres- Jahreswert 

(Mrd Fr.) (Jahre) jahre) jahre) jahre) jahre) jahre) jahre) schni tt wert Jahr(e) 

L/S 8,8 14 40'000 1 ' 000 11'000 0 0 28'000 2 ' 000 4' 300 2005-2006 

GOT 11,1 15 51'000 1 ' 000 3'000 0 0 47'000 3' 100 8' 300 2006-2008 

YPS 19, 1 17 88'000 14'000 3' 000 0 5 ' 000 66'000 3' 900 7'900 2008 

SPI 14,2 14 65'000 17'000 26'000 0 6'000 16'000 1 ' 100 2'900 2006-2008 

SP2 17,6 15 81'000 14'000 26'000 0 5 ' 000 36'000 2 ' 400 5'500 2006-2008 

Tabelle 14-2: Beschäftigung im Baugewerbe durch die Erstellung der 
Netzinfrastruktur nach Planungsfall, Schweiz und Aus-
land, Szenario T (und H) (Grundlage: Basisbericht) 

Tabelle 14-2 weist nur die primäre Beschäftigungswirkung im Baugewerbe 

aus. Bedenkt man, dass nur ein Drittel der Investitionskosten bei die-

ser Art von Bau (viele Tunnels) auf Lohnkosten entfallen (vgl. Lit. 

14-1), dann lässt sich ermessen, dass die Beschäftigungswirkungen 

durch den Bezug von Vorleistungen und von Kapitalgütern noch um eini-

ges höher zu veranschlagen sind. Allerdings sind sie national und 

schon gar regional schwer zurechenbar. 

Die Lokalisierung von Beschäftigungswirkungen ist nicht einfach. Zu 

unterscheiden ist zwischen 

- Vergabe von Aufträgen 

- Ort der Beschäftigungswirkung 

Die Schweizer Bahnen bemühen sich in der Regel, ihre Tiefbauarbeiten 

bevorzugt an lokale Bauunternehmen zu vergeben. Notwendiges Spezi al-

wissen und Spezialmaschinen bringen es aber mit sich, dass erfahrungs-

gemäss ein Drittel des Auftragsvolumens an ausserregionale/ausserkan-

tonale Grossunternehmen geht, die zur Hälfte in Grossagglomerationen, 

zur Hälfte in der übrigen Schweiz ihren Sitz haben (vgl. Lit. 14-2). 

Allerdings wird ein grosser Teil dieses Auftragsvolumens dennoch am 

Ort der Baustelle wirksam, da das entsprechende Personal dort angewor-

ben werden muss oder dort seinen (ev. vorübergehenden) Wohnsitz nimmt. 

Eine geeignete Grösse zur Abgrenzung der Regionen, in denen der Bau 
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14. Beschäftigung und Einkommen 

einer NEAT seine Beschäftigungs- und Einkommenswirkungen entfaltet, 

ist demnach eine in der Regel zumutbare Pendlerdistanz. 

Tabelle 14-3 gibt einen Überblick über die Verteilung der Beschäfti-

gung dank einer NEAT im Baugewerbe nach Grossregionen (nur Schweiz). 

L/ S C iOT YPS SF »1 SF 2 

Bau- Be- Bau- Be- Bau- Be- Bau- Be- Bau- Be-

zei t schäf- zei t schäf- zei t schäf- zei t schäf- zei t schäf-

ti gung tigung tigung ti gung ti gung 

Jahre Mannj. Jahre M a n n j . Jahre Mannj. Jahre Mannj. Jahre Mannj. 

1 Basel 4 200 4 200 4 200 _ 0 4 200 

2 Schaffhausen 4 450 4 450 - 0 - 0 - 0 

3 Züri ch/Aarg. 4 1 ' 300 7 7'300 7 6' 600 4 400 4 18'000 

4 Innerschwei z - 0 15 16'000 15 16'000 - 0 - 0 

5 Tessi n - 0 15 20'000 15 20'000 - 0 - 0 

6 Ostschwei z - 0 15 2' 700 15 23'000 14 16'000 15 18'000 

7 Bern 14 11'000 - 0 - 0 - 0 - 0 

8 Wal 1 is 13 15'000 - 0 - 0 - 0 - 0 

Total 14 28'000 15 47'000 17 66'000 14 16'000 15 36'000 

Tabelle 14-3: Bauzeit und Beschäftigungswirkung einer NEAT im Bau-
gewerbe von acht Grossregionen, in Mannjahren über die 
gesamte Bauzeit, Szenario T (und H) (Grundlage: Basis-
bericht) 

Im Szenario H erhöhen sich die Werte für die Schweiz um 1 bis 5 % . 

Dieser Zuwachs entfällt vor allem auf Mittel land und Voralpenregionen, 

da in Zufahrten investiert werden muss. 

Nicht alle derart umschriebenen Regionen sind ohne weiteres in der 

Lage, die nötigen Tiefbaukapazitäten aufzubringen.
2 5
 Aus topographi-

schen Gründen sind es gerade die kostspieligsten Bauten, die in die 

engsten Baumärkte zu liegen kommen. 

Zu beachten ist auch die zeitliche Verteilung der Beschäftigungswir-

kung. Aus Kostengründen empfiehlt es sich, alle Bauwerke, die nicht 

vorher schon sinnvoll genutzt werden können, so kurz wie möglich vor 

der Inbetriebnahme des ganzen Projektes fertigzustellen. Demnach ist 

mit einer starken Konzentration der Bauarbeiten in den letzten Jahren 

zu rechnen, wie Tabelle 14-2 dokumentiert. Jede Erstreckung der Bau-

2) Erfahrungsgemäss kann das regionale Baugewerbe nicht mehr als 15-20 % seiner Kapazi-

täten für diese Art von Bauwerken aufbringen (vgl. Lit. 3-1). 
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Zeiten kommt einer lokalen Vergabe der Bauarbeiten entgegen, verteuert 

aber das Gesamtprojekt. 

Alle bisherigen Angaben bezogen sich auf die primären Wirkungen im 

Fahrzeugbau und im Baugewerbe. Bezieht man alle Investitionen mit ein 

(Stromversorgung, bahntechnische Ausrüstung, Oberbau etc.) und ver-

sucht man, die Beschäftigungswirkungen über den Bezug von Vorleistun-

gen (Baumaterialien, Maschinen usw.) ebenso wie die nachgelagerte Wir-

kung im Detailhandel etc. zu erfassen, sind kompliziertere Input- und 

Output-Analysen notwendig. Angaben über die regionale Verteilung der 

Beschäftigungswirkungen sind hier nicht mehr zu leisten. Abgestützt 

auf empirische Untersuchungen (Lit. 14-1) und übertragen auf die NEAT 

ergeben sich globale, das heisst primäre und sekundäre Beschäftigungs-

wirkungen, wie sie aus Figur 14-1 hervorgehen. 

NEAT-Besehäftigungseffekt 
während der Bauphase 
in tausend Mannjahren 

Schweiz Ausland 

320-

280-

T3 240-
a 
4) 
CO 3 200-

170 

270 

25 

200 

65 

250 

56 % 

YPS SPI SP2 

Figur 14-1: Beschäftigungswirkungen durch den Bau einer NEAT, unter 
Einbezug sämtlicher Investitionen und unter Berücksichti-
gung auch sekundärer Beschäftigungseffekte, Szenario T 
(und H) 
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Aus Figur 14-1 und Tabelle 14-3 ergibt sich, dass die primäre und se-

kundäre Beschäftigungswirkung einer NEAT ungefähr dreimal so hoch ist 

wie diejenige im engeren Baugewerbe. Die wichtigsten Nutzniesser sind 

- in dieser Reihenfolge - die Branchen Baugewerbe, Maschinen/Appara-

te/Fahrzeuge, Handel, Metalle, Immobilien/Beratung/Planung. 

b) Einkommen 

Ähnlich komplex gestalten sich die Überlegungen zu den NEAT-induzier-

ten Einkommensströmen. Die zusätzliche Endnachfrage nach Gütern und 

Leistungen im gesamten Einflussbereich einer NEAT ist gegeben durch 

die totalen Investitionskosten. Über die nationale und regionale Ver-

teilung der daraus entstehenden Einkommen lässt sich nur für die Bau-

ausgaben etwas aussagen. Und auch hier beschränkt sich die Analyse auf 

die primären Einkommenswirkungen
3 )
, resp. die darauf basierenden regio-

nalen Konsumausgaben
4 5
. Setzt man bei der Vergabe der Bauaufträge das 

Territorialprinzip voraus, dann entspricht die in jedem Land wirksam 

werdende Nachfrage den nationalen Anteilen an den Infrastrukturaus-

g a b e n
5 5
. 

Abschätzungen ergeben, dass die Konsumausqaben der Beschäftigten auf 

den Baustellen in keiner Region grosse Bedeutung haben. Noch am 

ehesten wird dies für das Oberwallis ein Faktor sein, wo im Durch-

schnitt etwa 7 % , kurzzeitig vielleicht das Doppelte, der Konsumausga-

ben von NEAT-Baupersonal stammen kann. Überall sonst liegt der 

Durchschnittswert unter 2 % . 

Für beide Wirkungen, Beschäftigung und Einkommen, sind damit erst die 

Rohdaten für eine Interpretation bereit. Es wäre falsch, daraus auf 

einen entsprechenden Nutzen für die Regionalwirtschaft oder gar die 

Gesamtwirtschaft zu schliessen. Konjunkturlage (insbesondere im Bauge-

werbe) und Finanzierung des Vorhabens sind bestimmend für die gesamt-

schweizerische und regionale Beschäftigungs- und Einkommenswirkung: 

3) Zu berücksichtigen wäre auch hier - wie bei der Beschäftigung - die sog. "Multipli-

katorwirkung". Sie entsteht durch die Konsumausgaben derjenigen, deren Einkommen von 

der NEAT abhängt. 

4) Gerade bei ausländischen Saisonarbeitern ist die räumliche Zuordnung der anfallenden 

Einkommen schwieriger als die Ermittlung der regionalen Konsumausgaben. 

5) In Grossregionen besteht die Möglichkeit, dass davon abgewichen wird, also insbeson-

dere beim Splügen- und beim Simplon-Basi stunnel. 
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- Hochkonjunktur: 

Zusätzliche Beschäftigung entsteht in der Schweiz keine - es sei denn, 

es würden zusätzliche ausländische Arbeitskräfte eingestellt. Ebenso-

wenig steigt das reale Sozialprodukt. Eine NEAT wirkt nur bezüglich 

Einkommens- und Beschäftigungsstruktur: mehr Beschäftigung im Bau, we-

niger anderswo; mehr Schieneninfrastruktur, weniger andere öffentliche 

oder private Investitionen. Regional nehmen zwar Beschäftigung und 

Einkommen zu, jedoch zulasten anderer Regionen. Daraus geht hervor, 

dass dieses Nullsummenspiel zugunsten der jeweiligen NEAT-Korridore 

und der Grossagglomerationen ausgeht. Die Finanzierungsart ändert am 

Resultat nichts, nur am Ablauf. Bei Defizitfinanzierung wird die Neu-

verteilung über Inflationsmechanismen erfolgen. 

- Unterbeschäftigung: 

Anders präsentiert sich die Situation bei ausgeprägter Unterbeschäfti-

gung.
6 5
 Wird das Projekt über Notenbankkredite finanziert, entfaltet es 

seine volle Beschäftigungs- und Einkommenswirkung. Das heisst, man 

kann bezüglich Beschäftigungszunahme und Sozialproduktsteigerung etwa 

mit derjenigen Wirkung rechnen, wie sie zum Beispiel aus Figur 14-4 

hervorgeht. Je nach Finanzierungsart
7 5
, sektoriellen Engpässen und re-

gionalen Kapazitäten sind "Mischwirkungen" bis hin zu den reinen 

Strukturwirkungen der Hochkonjunktur denkbar. Im Maximum (starke Un-

terbeschäftigung, Defizitfinanzierung, höchste Jahresausgaben für den 

Bau der teuersten NEAT) könnte eine Einkommenswirkung von ca. 3 Mrd 

Fr. (oder 1 % des BSP) resultieren. 

Die Schweiz wird in den Jahren bis zur Inbetriebnahme der NEAT wech-

selnden Konjunkturlagen unterworfen sein. Man kann deshalb aus heuti-

ger Sicht nicht beurteilen, wie günstig diese Projektwirkungen ausfal-

len werden.
8 5
 Mehr Sinn macht die Frage, in welchem Masse eine NEAT als 

konjunkturpolitisches Instrumentarium einsetzbar ist. Die Investitio-

nen für den Engpasspfad - und das ist in allen Fällen der Basistunnel 

- fallen ausser Betracht. Hingegen können viele der übrigen, schneller 

6) Wichtig ist vor allem die Beschäftigung im Baugewerbe und in der Roilmaterialindu-

stri e. 

7) Auch gemischte Formen sind denkbar: teils Kapitalmarkt, teils Defizitfinanzierung. 

8) Hätte man dauerhaft Unterbeschäftigung, würde der Planungsfall mit den höchsten, 

hätte man Hochkonjunktur, derjenige mit den geringsten schweizerischen Investitionen 

aus dieser Sicht am besten abschneiden (YPS resp. SPI). 
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realisierbaren Netzteile je nach Konjunkturlage vorgezogen werden. Die 

konjunkturelle "Manövriermasse" beträgt im Falle (Szenario T) 

L/S ca. 2,4 Mrd Fr. 

GOT ca. 7,5 Mrd Fr. 

YPS ca. 10 Mrd Fr. 

SPI ca. 2,5 Mrd Fr. 

SP2 ca. 6,5 Mrd Fr. 

Dazu kommt - mit Einschränkungen - das Rollmaterial
9
'. Vom gesamten Be-

trag sind höchstens vielleicht 100-400 Mio Fr. pro Jahr kürzerfristig 

(d.h. vielleicht 1-3 Jahre im voraus) disponierbar. In betriebswirt-

schaftlicher Sicht werden solche vorgezogenen Arbeiten das Projekt 

zwar verteuern (höhere Bauzinsen), das beschäftigungspolitische Resul-

tat wird aber verbessert. 

Es fragt sich in diesem Zusammenhang, ob eine NEAT eventuell ein be-

sonders wirksames beschäftigungspolitisches Instrument wäre. Diese 

Frage darf verneint werden. Sie dürfte so wirksam sein wie andere kon-

junkturpolitische Massnahmen auch. 

14.2 BETRIEBSPHASE 

Gänzlich andere volks- und regionalwirtschaftlichen Wirkungen gene-

riert die Betriebsphase. Primäre Beschäftigungs- und Einkommenseffekte 

gibt es durch den Betrieb und den Unterhalt einer NEAT qesamtschweize-

ri sch n i c h t .
1 0
' Wenn die Konsumenten ihr Geld für Fahrten mit der NEAT 

ausgeben statt für Möbel, Mode etc., dann stehen einige Erwerbstätige 

am Bahnschalter statt als Verkäufer im Möbelgeschäft oder in der Bou-

tique. Im Vordergrund stehen sekundäre Effekte wie 

- Produktivitätssteigerung der Wirtschaft 

- Auswirkungen auf die Ertragsbilanz 

Rationalisierungseffekte bringt eine NEAT dort, wo Bahnfahren einen 

Input für den Produktionsprozess darstellt, also beim Nutzverkehr. In 

9) Rollmaterial sollte aufgrund sich wandelnder Marktbedürfnisse und technologischer 

Neuentwicklungen dem neuesten Stand entsprechen. 

10) Die indi rekten Beschäftigungs- und Einkommenseffekte durch Standortgunstverschiebun-

gen werden nach wie vor ausgeklammert (s. Kap. 15). 
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dem Masse, wie die NEAT die Geschäftsreisen verkürzt, wird Arbeitszeit 

frei und kann anderweitig produktiv oder für Arbeitszeitverkürzungen 

eingesetzt w e r d e n
1 1 5

. Tabelle 14-4 führt diese Produktivitätswirkung
1 2 5 

für den Einzugsbereich der NEAT und für die Schweiz auf (Jahr 2010). 

Frei gesetzte 

Beschäftigte 

L/S GOT YPS SPI SP2 

Szenario T: 

Insgesamt 600 1 ' 900 2 ' 200 900 950 

davon Schweiz 370 1 ' 550 1 ' 800 420 470 

Szenario H: 

Insgesamt 750 2 ' 300 2 ' 700 1
 1
 200 1

 1
 250 

davon Schweiz 430 1 ' 850 2 ' 150 500 550 

Tabelle 14-4: Aufgrund der Produktivitätswirkung einer NEAT maximal 
eingesparte Arbeit, ausgedrückt als Aequivalent von 
VolIzeit-Arbeitskräften im Jahre 2010 (Grundlage: 
Basisbericht) 

Bleiben die betroffenen Arbeitskräfte weiterhin beschäftigt, dann 

wachsen die Produktionsmöglichkeiten der schweizerischen Volkswirt-

schaft um deren (neuen) Beitrag an das Sozialprodukt. Von der Grössen-

ordnung her handelt es sich im besten Fall um Bruchteile eines 

Promilles. Was die Wirkung auf die Ertragsbilanz angeht, sind zwei 

gegenläufige Entwicklungen zu beachten: 

- Mehrverkäufe von Pkm und tkm in der Schweiz an Ausländer dank ei-
ner NEAT (Verkehrsexport) 

- Mehrverkäufe von Pkm und tkm im Ausland an Schweizer wegen einer 
NEAT (Verkehrsimport) 

Aus der Gegenüberstellung dieser beiden Grössen ergibt sich für die 

Schweiz tendenziell ein positiver Saldo, vor allem bei YPS und GOT. 

Dieser wirkt belebend auf die schweizerische Wirtschaft, was, wie oben 

erwähnt, im Zusammenhang mit der aktuellen Konjunkturlage zu sehen 

ist. 

Der Produktivitätseffekt dürfte vor allem in denjenigen Grossagglome-

rationen wirksam werden, die der jeweiligen NEAT angeschlossen sind. 

11) Eine solche Überlegung geht von der Voraussetzung aus, dass Bahnfahren vollständig 

unproduktive Zeit ist. Richtigerweise müssten die verrechneten Effekte mit einem 

Faktor zwischen 0 und 1 multipliziert werden. 

12) Die eingesparten Stunden (= 20 % der gesamten Zeiteinsparungen des Stammverkehrs) 

werden durch die erwartete durchschnittliche Jahresarbeitszeit im Jahre 2010 

(1800 h) dividiert und so in Beschäftigte umgerechnet. 
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Lokal, nicht aber gesamtschweizerisch, werden die Beschäftigungsef-

fekte durch den Betrieb und Unterhalt der NEAT wirksam. Tabelle 14-5 

zeigt das Ausmass der lokal neugeschaffenen Beschäftigung. 

L/S GOT YPS SPI SP2 

Szenario T 130 680 510 140 330 

Szenario H 530 1300 1500 580 860 

Tabelle 14-5: Zusätzliche Arbeitskräfte für Betrieb und Unterhalt der 

Bahneinrichtungen in der Schweiz nach Planungsfall und 

Szenario (Quelle: Basisbericht) 

Diese zusätzlichen Arbeitsplätze können nicht bestimmten Regionen zu-

geordnet werden, wenn auch anzunehmen ist, dass diejenigen für den Un-

terhalt vor allem auf die Räume mit Neubaustrecken entfallen. 

Per Saldo ersetzt die NEAT im Szenario T Arbeit in einem Umfang, der 

etwa 150 (SP2) bis 1300 (YPS) vollen Arbeitskräften entspricht. Im 

Szenario H ist diese Freisetzung von Arbeitskräften geringer (bei GOT 

und YPS noch ca. 600 Arbeitskräfte, bzw. in den Planungsfällen L/S, 

SPI und SP2 ist Mehrarbeit bis zu 300 Arbeitskräften nötig). 

Diese Teilresultate berücksichtigen die indirekten Wirkungen infolge 

Standortaufwertungen nicht (vgl. dazu Kap. 15). 
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KAPITEL 15 RAUM UND SIEDLUNG 

Eine NEAT bringt den durchfahrenen Regionen Arbeitsplätze (vgl. Kap. 

14). Abgesehen von diesen direkten Effekten verändert sie auch mittels 

Auswirkungen auf die Standortvoraussetzungen die Attraktivität einer 

Region. Hauptbetroffene Standortvoraussetzung durch die NEAT ist die 

Verkehrsattraktivität oder Verkehrsqunst einer Region. Die NEAT-be-

dingten Verkehrsgunstveränderungen streuen nicht homogen über das 

ganze betrachtete Einzugsgebiet - in der Schweiz ebensowenig wie im 

Ausland. 

Die Raumstruktur, messbar etwa in der Verteilung von Arbeitsplätzen 

und Einwohnern, in Einkommensunterschieden und andere Faktoren für Le-

bensqualität, ist einem steten Wandel unterworfen. Eine Grossinvesti-

tion in die Verkehrsinfrastruktur à la NEAT beeinflusst das subtile 

Zusammenspiel aller Einflussfaktoren dieses Wandels (vgl. Lit.15-2 ). 

In welchem Masse wird unser Zentren-Peripheriegefüge anders sein mit 

einer NEAT als ohne? Werden Disparitäten akzentuiert oder eingeebnet? 

Diesen Fragen wird hier nachgegangen. Dabei ist folgendes stets zu be-

achten: 

- Es kann nur eine Auswahl räumlicher Aspekte einer NEAT aufgegrif-
fen und bewertet werden. 

- Die quantitative Erfassung von Indikatoren ist in diesem Bereich 
schwieriger (und deshalb oft auch umstrittener) als in anderen 
(bspw. Betriebswirtschaft). 

- Eine NEAT wird das schweizerische Zentren-Peripheriegefüge mögli-
cherweise modifizieren, nicht aber bedeutsam umstellen. 

15.1 NEAT-BEDINGTE VERKEHRSVERÄNDERUNGEN 

Nicht jeder Arbeitsplatz, jeder Einwohner oder jede Aktivität in einer 

Region ist auf dieselbe Weise auf den Verkehr angewiesen. Warenlager 

reagieren auf die Erschliessung im Güterverkehr, Pendler auf diejenige 

durch den öffentlichen Personennahverkehr usw. Die Qualität der ver-

kehrsmässigen Anbindung eines Standorts (Objekt, Gemeinde, Region) 
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wird als Verkehrsgunst bezeichnet. Aus dem eben Gesagten lässt sich 

schliessen, dass es verschiedene Arten von Verkehrsgunst gibt. Tabelle 

15-1 zeigt den Ausschnitt, in dem eine NEAT wirksam wird. Daraus er-

hellt, dass die räumlichen Wirkungen einer NEAT auf diejenigen Aktivi-

täten beschränkt sind, die von der Erschliessung im öffentlichen Fern-

verkehr (Personen und Güter) abhängig sind. 

Individual verkehr öffentlicher Verkehr 

Nah Fern Nah Fern 

Personen =0 =0 =0 X 

Güter =0 =0 X 

Tabelle 15-1: Verkehrsgunstwirkungen einer NEAT. Im Individual verkehr 
und im Nahverkehr sowohl des Güter- wie des Personenver-
kehrs ändert eine NEAT praktisch nichts (=0), im öffent-
lichen Fernverkehr hingegen schon (X) 

Im folgenden betrachten wir indessen nicht die ÖV-Personenfernver-

kehrsgunst, sondern die gesamte Fernverkehrsgunst Schiene und Stras-

se.
1 5
 Dies aus der Überlegung heraus, dass ÖV und IV in einem bestimm-

ten Mass substituierbar sind und es deshalb mehr um die Fernersehlies-

sung allgemein geht. Die Verkehrsgunstveränderungen und deren Implika-

tionen für die Raumstruktur werden für 15 schweizerische Grossregionen 

untersucht. Deren Abgrenzung geht aus Figur 15-1 hervor. In Figur 15-1 

sind auch die sogenannten IHG-Gebiete
2 5
 eingetragen (punktiert). Es 

umfasst diejenigen Regionen, die gemäss Investitionshilfegesetz 

gefördert werden sollen. 

1) Man kann aus den folgenden Angaben grob auf die Verbesserung der öV-Fernverkehrs-

gunst schliessen, indem man die aufgeführten Werte mit 5 multipliziert (1,5 % Ge-

samtverkehrsgunstverbesserung deuten auf eine ÖV-Verkehrsgunstverbesserung von 7 bis 

8 % hin) . 

2) benannt nach dem Investitionshilfegesetz (IHG) für die Berggebiete 

168 



15. Raum und Siedlung 

Ei nwohner Ei nwohner 

1 Genève 388'OOO 9 Aarau/01ten 348'000 17 Elsass 

2 Lausanne 526'000 10 Züri ch 1'398'000 18 Baden-Württemberg 

3 Si on 190'000 11 Winterthur/Schaffhausen 339'000 19 Bayern 

4 Fri bourg 190'000 12 St. Gallen 454'000 20 Vorarl berg 

5 Neuchâtel 174'000 13 Chur 191'000 21 Trentino-Alto Adige 

6 Bi el-Bienne 307'000 14 Luzern 416'000 22 Lombardei 

7 Bern 6 6 2
1
0 0 0 15 Bel 1i nzona 126'000 23 Val d'Aosta 

8 Basel 512'000 16 Lugano 147'000 24 Frankrei ch 

Figur 15-1: Die Auswirkungen der NEAT auf das schweizerische Raum-

gefüge. Abgrenzungen der 16 Untersuchungsregionen in der 
Schweiz und Regionen des angrenzenden Auslandes. Punktiert 
ist das Gebiet der IHG-Regionen eingetragen. 

Für die 16 aufgeführten Grossregionen wurden die Verbesserungen in ih-

rer Verkehrsgunst durch jeden der fünf Planungsfälle errechnet (vgl. 

Basisbericht, Lit. 3-1). Die in Tabelle 15-2 aufgeführten Werte beru-

hen auf einem Indikator, der nicht einfach zu interpretieren ist.
3 ) 

3) Die Verbesserung der Verkehrsgunst einer Region i durch eine NEAT wurde mit Hilfe 

des folgenden Quotienten ermittelt: 
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Bildlich gesprochen drückt er aus, dass alle Leute im Einzugsbereich 

der NEAT etwas näher zusammenrücken - von einem Standort aus eben et-

was mehr als von einem andern. Dabei trägt er der Tatsache Rechnung, 

dass die Erreichbarkeit nähergelegener Regionen für die Verkehrsgunst 

wichtiger ist als diejenige entfernter. 

Figur 15-2 vermittelt einen Eindruck von den räumlichen und planungs-

fallabhängigen Unterschieden in der Verbesserung der Fernverkehrsgunst 

schweizerischer Regionen. 

Zieht man das benachbarte Ausland in diese Überlegungen ein, dann er-

gibt sich folgendes Bild für die Verkehrsgunstwirkungen der einzelnen 

Planungsfälle (Tab. 15-2): 

L/S GOT YPS SPI SP2 

% % % % % 

Schwei z 0,9 1.1 1,8 1,1 1.3 

BRD 0,2 0,3 0,7 0,6 0,7 

Frankrei ch 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 

Itali en 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 

österrei ch 0,1 0,1 0,9 0,9 1,1 

Insgesamt 0,3 0,3 0,6 0,4 0,5 

Tabelle 15-2: Verkehrsgunstverbesserungen in der Schweiz, der BRD, 
Frankreich, Italien und Osterreich aufgrund der ver-
schiedenen NEAT-Planungsfälle

4 )
 (Grundlage: Basisbericht) 

j=l t
2
ij NEAT 

V. = 

j=l t
2
ij REF 

wobei 

V 1 = Verkehrsgunstquotient der Region i (Verkehrsgunst mi t NEAT durch Verkehrs-

gunst ohne NEAT) 

Ej = Einwohner der Region j 

^ijNEAT
 = s e z e i

 t
 v o n

 der Region i in die Region j mi t einer NEAT 
t
i j R E F

 = R e i s e z e
'

i
'

t v o n d e r
 Region i in die Region j ohne NEAT ( = Referenzfall) 

N = Zahl der berücksichtigten in- und ausländischen Zielregionen (79). 

4) Für die Errechnung der Verkehrsgunstverbesserung i nsgesamt wurden die Länderwerte 

mit den jeweiligen Einwohnerzahlen gewichtet. Die resultierenden Zahlen entsprechen 

deshalb nicht den Werten im Basisbericht. 
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Figur 15-2: Darstellung der Fernverkehrsgunstverbesserungen in den 
verschiedenen Planungsfällen gegenüber dem Referenzfall 
für die Schweiz insgesamt und 16 Grossregionen (Quelle: 
Basisbericht) 
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Die Veränderungen, wie Tabelle 15-2 und Figur 15-2 sie zeigen, mögen 

bescheiden wirken. Bedenkt man die Relationen, dann kommt man zu einer 

anderen Einschätzung: ein einziges Projekt, das vielleicht 10 bis 

20 Mrd Franken kostet, vermag die Fernverkehrsgunst (Schiene und 

Strasse) von 170 Mio Einwohnern um 0,3 bis 0,6 % zu verbessern. Dies, 

obschon bereits eine Infrastruktur vorhanden ist mit zehntausenden von 

Autobahn- und Schienenkilometern. Dennoch trügt der Eindruck nicht: 

die bereits hochentwickelte Verkehrsinfrastruktur ist dafür verant-

wortlich, dass die räumlichen Auswirkungen einer NEAT beschränkt blei-

ben. Diese Aussage darf im folgenden nicht vergessen werden. 

Es sind folgende Gebiete, die verkehrsgunstmässig aus einer NEAT über-

durchschnittliche Vorteile ziehen:
5
' 

L/S: Freiburg i.Br. (D), Elsass, Lothringen (F), ganze Lombardei, 
Aosta, Torino, Genova (I) 

GOT: Freiburg i.Br., Ravensburg, Donaueschingen (D), Elsass, 

Lothringen (F), ganze Lombardei, Aosta, Torino, Genova, Vene-
zia, Bologna, Firenze, Ancona (I), Bregenz (A) 

YPS: Freiburg i.Br., Ravensburg, Donaueschingen, München, Memmingen 
(D), Elsass (F), ganze Lombardei, Aosta, Genova (I), Bregenz 
(A) 

SPI: Ravensburg, Donaueschingen, Nürnberg, München, Memmingen (D), 
östliche Lombardei (Milano, Brescia, Bergamo), Venezia (I), 
Bregenz (A) 

SP2: Ravensburg, Donaueschingen, Nürnberg, München, Memmingen (D), 
Colmar, Vesoul, Beifort (F), östliche Lombardei, Venezia (I), 
Bregenz (A) 

Figur 15-3 zeigt einen Kartenausschnitt mit diesen Regionen im 

benachbarten Ausland. Interessant ist, welche Planungsfälle mit ihren 

Vorteilen über die eigentlichen Anliegerregionen hinausgreifen. Beim 

L/S sind dies Lothringen, Piémont und Ligurien, beim GOT zusätzlich 

der Raum Bologna-Firenze-Ancona-Venezia und Bregenz. YPS begünstigt 

vom "Hinterland" die Räume München und Ligurien. Bei SPI sind es 

München-Nürnberg und Venezia, beim SP2 zusätzlich das Elsass. 

) Kriterium: überdurchschnittliche Verkehrsgunstverbesserungen unter Einbezug al 1er 

Länder (vgl. Tab. 15-2). Alle anderen Regionen werden nur durchschnittlich oder un-

terdurchschnittlich besser gestellt. 
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ITALIEN 

401 Novara 
402 Torino 
403 Aosta 

4W Cenova 
405 Bergamo 
406 Milano 
407 Brescia 
408 Trento 
409 Venezia 
410 Trieste 
411 Bologna 

412 Firenze 

413 Ancona 
414 Perugia 

CSTERRHCH 

50! Bregenz 
502 Innsbruck 

SCH"»"DZ 

00! Cenéve 
002 Lausanne 
003 Sion 
Oft! Fribourg 
C05 Neuchàtel 
C06 Biel-Bienne 
C07 Bern 
OOS Basel 
009 Aarau/Olten 
010 Zürich 
011 *interthur/Schaffhausen 
012 SLGallen 
013 Chur 
014 Luzern 
015 Bellinzona 
016 Lugano 

BRD 

107 Karlsruhe 
108 Stuttgart 
109 Ravensburg 
110 Freiburg 
111 Donaueschingen 
114 München 
115 Memmingen 

FRANKREICH 

201 Strasbourg 
202 Colmar 
210 Besançon 
211 Lons le Sauin 
212 Vesoul 
213 Beifort 
219 Lyon 
220 Annecy 
221 Chamber? 

Figur 15-3: Regionen der Schweiz und des benachbarten Auslandes, für 
die Verkehrsgunstverbesserungen in den verschiedenen 
Planungsfällen errechnet worden sind 
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15.2 VERKEHRSGUNST UND RAUMSTRUKTUR 

Es macht einen Unterschied, ob - wie Figur 15-2 zeigt - zum Beispiel 

die Region Genf verkehrsmässig unterdurchschnittlich begünstigt wird 

oder die Region Sion. Eine reine Verkehrsgunstbetrachtung reicht nicht 

für eine Beurteilung der verschiedenen Planungsfälle. Der eigentlichen 

Strukturbetrachtung sollen im folgenden einige grundsätzliche Aussagen 

vorangestellt werden: 

- Keine NEAT stellt irgendeine schweizerische oder ausländische Region 

absolut gesehen schlechter, das heisst, verlängert Fahrzeiten. Für 

raumstrukturelle Überlegungen ist aber diese Aussage belanglos. Sol-

che orientieren sich an Veränderungen von interregionalen Gefällen 

(in der Verkehrserschliessung, Arbeitsplatzattraktivität etc.). Wie 

schon angetönt, sind demnach relative Veränderungen (Verbesserungen) 

gegenüber anderen Regionen für die Aussichten einer Region massge-

bend. 

- Die Güterverkehrsgunst bleibt ohne nennenswerte Bedeutung. Fahr-

zeiteinsparungen von einer halben oder einer Stunde haben im Güter-

verkehr nicht denselben Stellenwert wie im Personenverkehr. 

- Die NEAT trägt, wenn auch weniger ausgeprägt als ausländische Bei-

spiele, die Merkmale des Schienenschnellverkehrs: Auf ihr verkehren 

hauptsächlich Eurocity-Züge, die vielleicht alle 50-100 km halten, 

das heisst in der Schweiz ein- bis höchstens viermal. Eine solche 

Infrastruktur erschliesst keine Flächen mehr, sondern Punkte, ähn-

lich den Flugplätzen im Luftverkehr. Bisherige Erfahrungen zeigen, 

dass die regionalen Wirkungen von Schienenschnellverkehr nur dann 

über einen engen Perimeter um diese NEAT-Bahnhöfe hinausgehen, wenn 

die Verkehrserschliessung der Umgebung sehr gut ist (vgl. Lit. 15-1). 

Somit dürften diese Vorteile zwar in die Regionen mit S-Bahnen (Zü-

rich, allenfalls Basel, Bern und Luzern
6
') streuen, in die anderen 

Regionen mit NEAT-Haltestellen jedoch kaum (Brig/Visp, Bellin-

zona/Lugano, Chur bspw.). Die Ausnahme davon bildet der Tourismus 

(s. hinten). 

6) In denjenigen Planungsfällen, wo diese zu den begünstigten gehören. 
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- Raumstrukturelle Prozesse dieser Art sind "schleichend" und spielen 

sich über grössere Zeiträume ab. Charakteristisch dafür sind nicht 

eigentliche Wanderbewegungen, sondern Neugründungen, Filialbildun-

gen, Betriebsausdehnungen, die bevorzugt an NEAT-begünstigten Stand-

orten vorgenommen werden. Ähnlich verhält es sich bei der Wahl von 

Wohnstandorten. Aufgrund der NEAT wechselt kaum jemand den Wohnort, 

doch mögen vom Lebenszyklus bedingte Wohnortwechsel (Ausbildung, Fa-

miliengründung etc.) von einer NEAT in einigen Fällen beeinflusst 

werden. "Abnahme" oder "Zuwachs", Begriffe, mit denen im folgenden 

operiert wird, sind deshalb in den seltensten Fällen mit Betriebs-

schliessungen, Arbeitsplatzabbau und dergleichen verbunden. 

Verkehrsgunst und insbesondere die hier wichtige ÖV-Personen-Fernver-

kehrsgunst ist ein Standortfaktor unter vielen (wie Zahl und Qualifi-

kation von Arbeitskräften, verfügbare Flächen, zentralörtliche Funk-

tionen, Marktnähe etc.). Unterschiedliche Branchen und Tätigkeiten 

messen diesen Standortfaktoren unterschiedliche Bedeutung bei. Die 

meisten dürften gegenüber Veränderungen in der ÖV-Fernverkehrsgunst 

robust sein. Andere hingegen sind diesen gegenüber anfäl1 ig. Es sind 

dies diejenigen Tätigkeiten, die in überdurchschnittlichem Masse von 

Face-to-Face-Kontakten abhängen und der Fremdenverkehr. Zu ersteren 

zählen ein Teil des quartären Sektors
7 5
 und die Investitionsgüter-indu-

strie. Alle diese Arbeitsplätze sind von einer NEAT aus gesehen "li-

quid" und dürften sich in einem gewissen (bescheidenen) Masse neu über 

den Raum verteilen. Zwei Fragen stellen sich: 

- Woher kommen sie? 

- Wohin gehen sie? 

Gewinner sind diejenigen Standorte, die ihnen ausser einer verbesser-

ten Verkehrserschliessung noch gleich gute übrige Standortvorausset-

zungen bieten. In Konkurrenz zueinander stehen demnach vor allem 

gleichqualifizierte Standorte. Kaum ein Tourist fährt nach Milano 

7) Unter quartärem Sektor versteht man alle Informationstätigkeite n, also auch diejeni-

gen in der Industrie. Sie machen heute ca. 30 bis 40 % der Beschäftigten aus. Ihre 

Bedeutung wächst. Auf Face-to-Face-Kontakte angewiesen sind vor allem die Tätigkei-

ten Management, Verwaltung, Forschung und Entwicklung und Absatz, d . h . überdurch-

schnittlich qualifizierte Personen resp. Kaderangehörige. Zwar werden die neuen I+K-

Techniken solche Face-to-Face-Kontakte zum Teil ersetzen. Gl ei chzei tig wi rd aber die 

gesteigerte Zahl von Kontakten auch wieder mehr persönliche Treffen notwendig ma-

chen . 
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statt nach Zermatt in die Winterferien, nur weil im Planungsfall GOT 

Milano besser erreichbar wird. Potentielle Verlierer sind diejenigen 

Regionen, die bezüglich Verkehrsgunstverbesserung schlechter gestellt 

werden und noch einen Bestand an solchen liquiden Arbeitsplätzen ha-

ben. Folgende Verschiebungen sind unter Berücksichtigung von 

Verkehrsgunstwirkungen
8 )
, Standortvoraussetzungen und Ausstattung mit 

verkehrsgunstanfäl1 igen Tätigkeiten zu erwarten (Tab. 15-3): 

a) Investitionsgüterindustrie und quartärer Sektor 

L/S 

Inv. Quart, 

gütei— Sektor 

i nd. 

GOT 

Inv. Quart, 

güter- Sektor 

i nd. 

YPS 

Inv. Quart, 

güter— Sektor 

i nd. 

SPI 

Inv. Quart, 

güter- Sektor 

i nd. 

SP2 

Inv. Quart, 

gütei— Sektor 

i nd. 

1 Genève 

2 Lausanne 

3 Sion 

4 Fri bourg 

+ 

+ + 

- - - -

5 Neuchâtel 

6 Biel/Bienne 

7 Bern 

8 Basel 

+ + 
+ + 

+ - - -

-

9 Aarau/01ten 

10 Zürich 

11 Winterthur/ 

Schaffhausen 

12 St. Gallen 

+ + + + 
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

13 Chur 

14 Luzern 

15 Bell inzona 

16 Lugano 

- + + 
+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ + 

1 Im Falle der Inv.güterindustri e : Standorte in der Grossagglomeration 

Tabelle 15-3: Regionen mit potentiellem Zuwachs (+) resp. Rückgang (-) 
an Arbeitsplätzen in der Investitionsgüterindustrie und 
im quartären Sektor nach Planungsfall 

Tabelle 15-3 muss etwas näher erläutert werden: 

- Genève ist ein Spezialfall (Flugplatz, internationale Ausrichtung, 

heute schon periphere Lage gegenüber der übrigen Schweiz). 

8) Dabei wurden Verkehrsgunstveränderungen von ± 10 % des schweizerischen Mittels als 

neutral angesehen. 
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- Wo keine Angaben gemacht sind, 

� ist die Verkehrsgunstverbesserung durchschnittlich und der Pla-

nungsfall wirkt neutral, oder 

� sind keine Aktivitäten zu verlieren, da schon im REF-Fall keine 
vorhanden sind (Bsp.: Lugano und Investitionsgüterindustrie), 
oder 

� sind die übrigen Standortfaktoren ungünstig, Aktivitäten kommen 

trotz günstiger Verkehrsgunst-Entwicklung nicht. 

So spielt sich die Konkurrenz um den quartären Sektor hauptsächlich 

zwischen tertiären Mittel- und Grosszentren, diejenige um die Investi-

tionsgüterindustrie zwischen Mittelzentren ab. Bei allen übrigen indu-

striellen und Dienstleistungs-Tätigkeiten sind keine Einflüsse einer 

NEAT zu erwarten. 

b) Tourismus 

L/S GOT YPS SPI SP2 

Zuwachs Berner Innei— Bodensee/ Bodensee/ Bodensee/ 

an Oberi and Schwei z AIpstei n AIpstei n AIpstei n 

Arbei ts- Wal Iis Tessi n Innei— Graubünden Graubünden 

plätzen Schwei z 

Tessi n 

Graubünden 

Abnahme Bodensee/ Genfersee Genfersee Genfersee Genfersee 

an Alpstei n Wal Iis Wal Iis Wal 1 i s Wallis 

Arbei ts- Innei— Berner Berner Berner Berner 

plätzen Schwei z Oberi and Oberi and Oberland Oberi and 

Tessi n Jura Jura Jura Jura 

Graubünden Bodensee/ Innei— Inner-

AIpstei n Schwei z schwei z 

Graubünden Tessi n Tessi n 

Tabelle 15-4: Regionen mit potentiellem Zuwachs resp. Rückgang an tou-

ristischen Aktivitäten abhängig vom NEAT-Planungsfall 

Hier muss die Regionenabgrenzung etwas angepasst werden. Wir unter-

scheiden grob acht Fremdenverkehrsregionen: Genfersee, Wallis, Berner 

Oberland, Jura, Innerschweiz, Tessin, Bodensee/Alpstein und Graubün-

den. Nennenswerte Auswirkungen einer NEAT sind von allen Branchen im 

Tourismus am wahrscheinlichsten. Dies nicht zuletzt deshalb, weil der 

Vorteil eines Anschlusses an einen Schienenschnellverkehr dort erwie-

senermassen am stärksten ins Hinterland des Haltebahnhofs diffundiert 

(vgl. Lit. 15-1). Wichtig ist, dass es hier, im Gegensatz zu den Ar-
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beitsplätzen im quartären Sektor und in der Investitionsgüterindu-

strie, höchst wahrscheinlich nicht um ein Nullsummenspiel geht. Ein 

Teil der NEAT-induzierten Aktivitäten dürfte auf höhere ausländische 

Nachfrage zurückgehen. Während Ferienreisen kaum auf eine NEAT reagie-

ren, werden Kurzaufenthalte und vor allem Tagesausflüge an Bedeutung 

gewinnen. Dies wirft die Frage auf, ob die begünstigten Regionen diese 

Form von Tourismus wünschen. Überhaupt stellt sich die Frage der 

Wünschbarkeit positiver Impulse, wenn sie strukturelle Ungleichheiten 

in der Region selbst und damit einseitige Branchenabhängigkeiten ver-

stärken. 

15.3 AUSWIRKUNGEN AUF DIE WOHNSTANDORTE 

Eine NEAT kann einen unmittelbaren und einen mittelbaren Einfluss auf 

die Wohnattraktivität haben: einerseits über Einwirkungen auf die 

Wohnumgebung (Lärm, Luft), andererseits über die verschiedenenorts 

verbesserte Verkehrsattraktivität. 

- Negativ macht sich eine NEAT vor allem in relativ engen Alpentälern 

bemerkbar, wo der Lärm weithin trägt. Da dort die Linienführung nur 

auf kurzen Abschnitten offen ist, ist dieser Einfluss nur punktuell 

von Belang: 

L/S: bei Reichenbach im Kandertal, bei Visp 

GOT: im Urnerland, zwischen Biasca und Bell inzona 

YPS: zusätzlich zu GOT bei Domat/Ems, Ilanz und Trun 

SPI und SP2: bei Thusis 

Im offenen Gelände erlangen diese negativen Faktoren höchstens in 

einem schmalen Streifen beidseits des Trassees Bedeutung. Von gleich 

negativer Bedeutung sind auf der ganzen Länge offener Strecken die 

Zerschneidungseffekte. Von Fall zu Fall kann die NEAT-Linienführung 

das Siedlungsbild durchaus mitprägen. 

- Erhöhte Verkehrsgunst 

Wichtig für die Wahl der Wohnstandorte wird eine NEAT dann, wenn sie 

einen Einfluss im Bereich der Pendlerdistanzen hat, das heisst bei 

Entfernungen unter einer Stunde von Haus zu Haus. Da die Haltepunkte 
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einer NEAT, vor allem der Eurocityzüge, in der Regel weit auseinan-

der l i e g e n
9 5
, rücken nur einzelne Verbindungen neu in eine attraktive 

Pendlerbeziehung
1 0 )

: 

L/S: ev. Visp/Brig zu Bern 

GOT: ev. Schwyz und Altdorf zu Zug, Zürich und Luzern, Biasca 
zu Lugano. In der Untervariante Seelisberg ist es auch Lu-
zern zu Zürich, wo hingegen Altdorf zu Zug und Zürich weg-
fällt 

YPS: zusätzlich zu GOT rückt die Surselva zu Chur 

Die Wertung solcher Anbindungen ist in der Literatur nicht einhel-

lig. Überwiegen Abwanderungs- oder Zuwanderungstendenzen? Anders als 

bei Strassen, wo man glaubt, dass eine bessere Fernerschliessung 

ganzer peripherer Regionen negative, die Naherschliessung innerhalb 

peripherer Regionen positive Effekte zeitigt (Lit. 15-7), vermuten 

wir im Schienenverkehr eher positive Nettoeffekte. 

15.4 WERTUNG RAUMSTRUKTURELLER WIRKUNGEN EINER NEAT 

Wir unterteilen die eigentliche Bewertung der NEAT-Wirkungen in die 

drei Teilaspekte 

- Bewertung der Verkehrsgunstverbesserungen 

- Bewertung der räumlich-wirtschaftlichen Auswirkungen 

- Bewertung positiver und negativer Umwelteinflüsse 

und eine Gesamtbetrachtung. 

a) Bewertung der Verkehrsgunstverbesserungen 

Die Verkehrsgunstverbesserungen müssen - will man sie aus raumstruktu-

reller Sicht bewerten - in Beziehung zur Verkehrsgunstsituation im Re-

ferenzfall gesetzt werden. Geht man nämlich vom Postulat möglichst 

gleich guter Erreichbarkeit aller Regionen aus, dann sind alle über-

durchschnittlichen Verbesserungen gut erschlossener Regionen und alle 

unterdurchschnittljenen Verbesserungen schlecht erschlossener Regionen 

unerwünscht - die anderen sind erwünscht (Tab. 15-5). 

9) Dazu kommt die Tatsache, dass jede NEAT zum grössten Teil senkrecht zu den poten-

tiellen Pendlerströmen läuft (West-Ost). 

10) Entscheidend dafür ist letztlich das fahrplanbestimmende Betriebskonzept. 
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"Positiv" und "negativ" sind hier (wie im folgenden auch) deshalb in 

Anführungszeichen gesetzt, da sie nur aus raumpolitischer Sicht, nicht 

aber aus der Sicht der Region selbst interpretiert werden. 

A u s g a n g s -

s i t u a t i o n 

V e r b e s s e r u n g 

B e w e r t u n g 

L / S GOT YPS S P I S P2 

ü b e r - u n t e r -

" P o s i t i v e " 

Wi r k u n g 

L a u s a n n e 

Z ü r i c h 

S t . G a l l e n 

L u z e r n 

L a u s a n n e 

B e r n 

B a s e l 

L a u s a n n e 

B e r n 

B a s e l 

A a r a u / O l t e n 

L a u s a n n e 

B e r n 

B a s e l 

A a r a u / O l t e n 

L u z e r n 

L a u s a n n e 

B e r n 

B a s e l 

A a r a u / O l t e n 

d u r c h -

s c h n i t t l I c h 

d u r c h -

s c h n i t t l 1 c h 

" P o s i t i v e " 

Wi r k u n g 

L a u s a n n e 

Z ü r i c h 

S t . G a l l e n 

L u z e r n 

L a u s a n n e 

B e r n 

B a s e l 

L a u s a n n e 

B e r n 

B a s e l 

A a r a u / O l t e n 

L a u s a n n e 

B e r n 

B a s e l 

A a r a u / O l t e n 

L u z e r n 

L a u s a n n e 

B e r n 

B a s e l 

A a r a u / O l t e n 

u n t e r -

d u r c h -

s c h n l t t l I c h 

ü b e r -

d u r c h -

s c h n l t t l I c h 

" P o s i t i v e " 

Wi r k u n g 

S i o n 

F r i b o u r g 

B i e l 

B e l 1 i n z o n a 

L u g a n o 

C h u r 

B e l 1 i n z o n a 

L u g a n o 

C h u r C h u r 

ü b e r -

d u r c h -

s c h n i t t l I c h 

ü b e r -

d u r c h -

s c h n l t t l I c h 

" N e g a t i v e " 

W i r k u n g 

B e r n 

B a s e l 

A a r a u / O l t e n 

A a r a u / O l t e n 

Z ü r i c h 

S t . G a l l e n 

L u z e r n 

Z ü r i c h 

S t . G a l l e n 

L u z e r n 

Z ü r i c h 

S t . G a l l e n 

Z ü r i c h 

S t . G a l l e n 

u n t e r -

d u r c h -

s c h n l t t l I c h 

u n t e r -

d u r c h -

s c h n i t t l i c h 

" N e g a t i v e " 

W i r k u n g 

G e n è v e 

N e u c h â t e l 

C h u r 

B e l 1 i n z o n a 

L u g a n o 

G e n è v e 

S i o n 

F r i b o u r g 

N e u c h â t e l 

B i e l 

C h u r 

G e n è v e 

S i o n 

F r i b o u r g 

N e u c h â t e l 

B i e l 

G e n è v e 

S i o n 

F r i b o u r g 

N e u c h â t e l 

B i e l 

B e l 1 I n z o n a 

L u g a n o 

G e n è v e 

S i o n 

F r i b o u r g 

N e u c h â t e l 

B i e l 

B e l 1 1 n z o n a 

L u g a n o 

Tabelle 15-5: Regionen und Einwohner, deren gute Verkehrsgunstsitua-
tion sich überdurchschnittlich verbessert, schlechte un-
terdurchschnittlich verbessert etc., nach Planungsfäl-
l e n

1 1
' 

Bereits vorher ist auf die Erwartung quantitativ geringer raumstruktu-

reller Wirkungen einer NEAT hingewiesen w o r d e n .
1 2
' Dies enthebt nicht 

der Aufgabe, sich über das Vorzeichen, das heisst die Richtung einer 

Wirkung und das relative Abschneiden der einzelnen Planungsfälle Re-

chenschaft abzulegen. Ein einleuchtendes Kriterium könnte sein, ob und 

um wieviel die IHG-Regionen besser gestellt werden als die übrigen. 

Dem steht entgegen, dass in der 16er Regioneneinteilung, wie sie im 

Basisbericht verwendet wird, die IHG-Regionen nicht mehr identifizier-

bar sind (vgl. Fig. 15-1). Fast jede umfasst sowohl IHG-Regionen wie 

andere. 

11) Winterthur fehlt in dieser Tabelle, da dessen Verkehrserschiiessung in der gewählten 

Definition genau dem schweizerischen Mittel entspricht. 

12) Selbst für den Kanaltunnel wird dies vermutet (vgl. Lit. 15-3, 15-4). 
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15. Raum und Siedlung 

Für eine Bewertung des Beitrages einer NEAT zum Ausgleichsziel ("Abbau 

von Disparitäten") wird als Kenngrösse für das Wohlstandsgefälle das 

verfügbare pro-Kopf-Einkommen herangezogen. Analog zum Ausgleichsziel 

bezüglich Erreichbarkeit einer Region muss eine Wertung auch hier da-

von ausgehen, dass alle überdurchschnittlichen Verkehrsgunstverände-

rungen von Regionen mit bereits überdurchschnittlichen Einkommen und 

unterdurchschnittlichen Verkehrsgunstveränderungen von Regionen mit 

bereits unterdurchschnittlichen Einkommen dem Ausgleichsziel engegen-

laufen. Alle anderen Kombinationen tragen dazu bei und sind poositiv 

zu werten. Tabelle 15-6 zeigt die so bewerteten Auswirkungen der ver-

schiedenen Planungsfälle. 

pro-Kopf-

Einkommen 

Verkehrs-

gunstvei— 

besserung 

Bewertung L/S GOT YPS SPI SP2 

über-

durch-

schni ttl. 

untei— 

durch-

schni ttl. Räumstruk-

turel 1 

posi ti ve 

Genève 

Züri ch 

Genève Genève 

Basel 

Genève 

Basel 

Genève 

Basel 

untei— über— 

Räumstruk-

turel 1 

posi ti ve Sion 

Fri bourg 

Aarau/Olt. 

Aarau/Olt. 

Luzern 

Bel 1i nzona 

Lugano 

St. Gallen 

Luzern 

Bel 1i nzona 

Lugano 

St. Gallen St. Gallen 

durch-

schni ttl. 

durch-

schni ttl. 

Wi rkung 

auf 

Sion 

Fri bourg 

Aarau/Olt. 

Aarau/Olt. 

Luzern 

Bel 1i nzona 

Lugano 

St. Gallen 

Luzern 

Bel 1i nzona 

Lugano 

St. Gallen St. Gallen 

übet— 

durch-

schni ttl. 

über-

durch-

schni ttl. 

Raumstruk-

turel1 

neqati ve 

Wi rkung 

auf 

Basel Züri ch Züri ch Züri ch Züri ch 

unter-

durch-

schni ttl. 

unter-

durch-

schni ttl . 

Raumstruk-

turel1 

neqati ve 

Wi rkung 

auf 

St. Gallen 

Luzern 

Bel 1i nzona 

Lugano 

Lausanne 

Si on 

Fri bourg 

Neuchâtel 

Biel 

Lausanne 

Si on 

Fri bourg 

Neuchâtel 

Biel 

Aarau/Olt. 

Lausanne 

Si on 

Fri bourg 

Neuchâtel 

Biel 

Aarau/Olt. 

Luzern 

Bel 1i nzona 

Lugano 

Lausanne 

Sion 

Fri bourg 

Neuchâtel 

Biel 

Luzern 

Bel 1i nzona 

Lugano 

Tabelle 15-6: Wertung der raumstrukturellen Wirkung der verschiedenen 
Planungsfälle: Regionen, die im Sinne des Ausgleichszie-
les richtigerweise überdurchschnittlich oder unterdurch-
schnittlich gefördert werden ("positiv") oder fälschli-
cherweise ("negativ") 

Nicht alle Regionen haben in Tabelle 15-6 Aufnahme gefunden. So liegen 

beispielsweise Bern, Winterthur und Chur zu nahe am Einkommensdurch-

schnitt (Kriterium ±5 %). Auch Verkehrsgunstverbesserungen von ±10 % 
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15. Raum und Siedlung 

um den gesamtschweizerischen Durchschnitt (vgl. Fig. 15-2) wurden 

nicht berücksichtigt. 

Eine Bewertung der raumstrukturellen Wirkungen einer NEAT, ebenso wie 

ein Wirkungsvergleich, verlangen Vorsicht. Regionendefinitionen, 

Indikatorenwahl, Quantifizierung und Gewichtungen beeinflussen das Er-

gebnis. Nach den - notwendigerweise beschränkten - Untersuchungen, die 

aufgrund des Basisberichts in der ZMP vorgenommen werden konnten, 

wirkt der Planungsfall L/S am ehesten in Richtung auf einen Abbau von 

regionalen Disparitäten, während die übrigen Planungsfälle diese eher 

akzentuieren. Dabei zeigt sich bezüglich Abbau von Einkommens-

disparitäten und von Erreichbarkeitsdisparitäten ein ähnliches B i l d .
1 3 ) 

c) Wertung positiver und negativer Umwelteinflüsse in der 

Betriebsphase 

Positive Umwelteinflüsse resultieren aus der Umlagerungswirkung einer 

NEAT. Sie ist beschränkt auf den N2-Korridor und in gewissem Masse 

auch auf die N13-Route. Negative Umwelteinflüsse lassen sich anschau-

lich im Verlust an Landwirtschaftsflächen resp. Fruchtfolgeflächen je-

weils bezogen auf die Bestände an solchen Flächen darstellen. Unter-

scheidet man nach Kantonen, dann ergeben sich Auswirkungen einer NEAT, 

wie sie Tabelle 15-7 für die Fruchtfolgeflächen ausweist. 

13) Das ähnliche (nicht gleiche!) Resultat dieser Wirkung und der Bewertung der Ver-

kehrsgunst ist nicht zufällig. Offenbar geht eine unvorteilhafte Verkehrsgunstsitua-

tion mit unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen einher. Dies entspricht gängigen 

Vorstel1ungen. 
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F r u c h t f o l g e f l ä c h e n
1
' 

Bestand Verlust in % durch 

(ha) L/S GOT YPS SPI SP2 

Bern 90'800 ca. 0 

Wal 1 is 7
 1
 500 ca. 0 

Züri ch 4 0
1
5 0 0 ca. 0 ca. 0 

Luzern 2 6
1
5 0 0 0,1 0,1 

Aargau 4 0
1
0 0 0 ca.O 

Schwyz 1 ' 760 0,8 0,8 1, 8 

Uri 200 5 , 6 5 , 6 

Ti ci no 4 ' 520 0,3 0,3 

St. Gallen 15'850 0,2 0,2 0,1 

Graubünden 7' 500 0,2 0,2 0,2 

Glarus 360 5,9 

Zug 2 ' 700 0,4 

1) Richtwerte aufgrund Verfügung EJPD 

Tabelle 15--7: Bestand und Verlust an Fruchtfolgeflächen nach betrof-
fenen Kantonen und Planungsfall 

Untersucht man in derselben Art den Verlust an Landwirtschaftsflächen, 

dann stellt man fest, dass alle Kantone weniger als 0,1 % ihrer Land-

wirtschaftsfläche einbüssen, ausser : 

GOT: Tessin 0,3 %, Uri 0,2 % 

YPS: wie GOT, mit Ausnahme Graubündens (0,1 %) 
SPI: St. Gallen 0,1 % 

SP2: Glarus 0,3 %, Zug, Schwyz und St. Gallen 0,1 % 

Versucht man, diese beiden Aspekte (positive und negative Umweltein-

flüsse) gemeinsam zu würdigen, dann zeigt sich ein Bild, wie Tabelle 

15-8 es vermittelt: 

1 8 3 
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L/S GOT YPS SPI SP2 

Zu- Ent- Zu- Ent- Zu- Ent- Zu- Ent- Zu- Ent-

satz- la- satz- la- satz- la- satz- la- satz- la-

bel a- stun- bela- stun- bela- stun- bel a- stun- bel a- stun-

stgen. gen stgen. gen stgen. gen stgen. gen stgen. gen 

Bern 0 

Wal I i s
1 5 

0 

Züri ch 0 0 

Luzern ( + ) 0 ( + ) 0 ( + ) 0 0 

Aargau ( + ) 0 ( + ) 0 ( + ) 0 0 

S c h w y z
1
' 0 0 0 ( - ) 

U r i
1 5 

+ - + - + 0 ( + ) 
Ti ci n o

1
' + 0 + 0 + 0 ( + ) 

St. Gallen ( + ) 0 ( + ) 0 ( + ) 0 0 0 0 

G r a u b ü n d e n
1
' ( + ) ( + ) 0 ( + ) 0 0 0 0 

G l a r u s
1
' -

Zug 0 

1) Grösstenteils oder vollständig IHG-Gebiet (bezogen auf Fläche) 

+ günstige Wirkung, Verbesserung der Standortvoraussetzungen 

( + ) nur schwache (günstige) Wirkung 

0 Wirkung vorhanden, aber vernachlässigbar 

(- ) schwach ungünstige Wirkung 

ungünstige Wirkung 

Tabelle 15-8: Bewertung und Bilanz positiver und negativer Umweltein-
flüsse auf die Standortvoraussetzungen betroffener Kan-
tone, nach Planungsfall 

d) Aspekte einer Gesamtbewertunq 

Raumstrukturelle Verkehrsgunstwirkungen, räumliche Auswirkungen auf 

die Wirtschaft und die Wohnstandorte sowie Änderungen in den Standort-

voraussetzungen durch Umwelteinflüsse müssten zu einer Gesamtbetrach-

tung zusammengefügt werden. Einige Hindernisse stehen dem entgegen: 

- Der Radius der Wirkungsbereiche einer NEAT ist von Aspekt zu 
Aspekt ein anderer, sodass sich hochkomplexe Muster von positiver 
wie negativer Betroffenheit und Nichtbetroffenheit ergeben. 

- Die Daten sind für unterschiedliche Gebietsabgrenzungen (Kantone, 
Raumplanungsregionen, Grossregionen etc.) vorhanden oder errech-
net worden. 

- Die Wirkungen sind zum Teil schwierig zu ermitteln und hängen von 
den Messmethoden ab. 

- Die Bewertung ist kontroverser als in anderen Auswirkungsberei-
chen. 
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Gesamthaft gesehen lässt sich - summarisch - dennoch folgendes Fazit 

ziehen: 

- Räumliche Disparitäten: L/S wirkt tendenziell einebnend auf das 

Raumgefüge, die übrigen Planungsfälle tendenziell verstärkend. Wie-

weit dies auch für den speziellen Aspekt IHG-Gebiet/Nicht-IHG-Gebiet 

gilt, kann aufgrund der zur Verfügung stehenden Unterlagen kaum be-

urteilt werden. 

- Umwelteinflüsse: Sie wirken in einem engen Bereich der jeweiligen 

NEAT-Korridore (negativ), resp. der N2 und zum Teil N13 (positiv). 

Die grösste entlastende Wirkung haben diejenigen PIanungsfälle, die 

demselben Gebiet Zusatzbelastungen bringen (GOT und YPS). L/S bela-

stet die Berggebiete kaum und entlastet den N2-Korridor. SPI bringt 

- grob gesagt - weder Belastungen noch Entlastungen. SP2 bringt zum 

Teil Belastungen und kaum Entlastungen. 

15.5 DIE FRAGE DER GROSSRÄUMIGEN KONKURRENZ 

In Japan ist ein Beispiel bekannt, wo Schienenschnellverkehr zum Ver-

lust von Zentrumsfunktionen (hochspezialisierte Dienstleistungen in 

Beratung, Banken, Marketing etc.) einer "Sandwichstadt" (Nagoya) zwi-

schen anderen Grosszentren (Tokyo, Osaka) geführt hat. Eine ähnliche 

Entwicklung für Schweizer Städte (zwischen Milano und Mannheim/Frank-

furt/Stuttgart) ist nicht auszuschliessen, aber auch nicht absehbar. 

Für internationale Zentrumsfunktionen ist noch immer ein gut ausgebau-

ter internationaler Flughafen der wichtigste verkehrsbezogene Stand-

ortfaktor
1 4
' (vgl. Lit. 15-5), obschon der Schienenschnellverkehr als 

grösster Konkurrent für Kurzstreckenflüge angesehen wird (Lit. 15-6). 

Diese Feststellung lässt eine andere Frage hinfällig werden. Vertritt 

man die These, ein Land (wie etwa die Schweiz) und damit alle seine 

Teilräume sei von der internationalen Konkurrenzfähigkeit seines 

stärksten Zentrums abhängig, dann müsste eine NEAT aus ganz anderer 

Sicht beurteilt werden. Eine Stärkung dieses Zentrums müsste dann 

14) Dies umso mehr, als eine NEAT nur sehr wenige Flugverbindungen direkt konkurren-

ziert. 
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positiv beurteilt w e r d e n .
1 5
' Eine weitere Differenzierung zwischen den 

grössten schweizerischen Agglomerationen ist wegen der Nord-Süd-Achse 

einer NEAT ebenfalls nicht zu erwarten. 

15) Zürich als stärkstes schweizerisches Zentrum profitiert in allen Planungsfällen im 

Vergleich mit dem übrigen Mitteleuropa überdurchschnittlich. 
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16. Sensitivitäten und Zuverlässigkeit der Ergebnisse 

KAPITEL 16 SENSITIVITÄTEN UND ZUVERLÄSSIGKEIT DER 

ERGEBNISSE 

Die langen Betrachtungszeiträume führen zu grossen Unsicherheiten in 

der Abschätzung der Auswirkungen einer NEAT. Um die diversen getroffe-

nen Annahmen ein wenig ausleuchten zu können, sind Sensitivitäts-

betrachtungen unumgänglich. Einige Variationen von Annahmen sind be-

reits dargelegt worden, zum Beispiel die beiden Szenarien T und H zur 

Abschätzung der zukünftigen Nachfrage im alpenquerenden Verkehr oder 

die Variation der Linienführung der Planungsfälle durch Untervarian-

ten. Im folgenden werden weitere wichtige Sensitivitäten dargestellt 

und auf ihre Relevanz im Hinblick auf einen NEAT-Entscheid diskutiert 

(vgl. auch die Ausführungen in Anhang III). Die wichtigsten 

Sensitivitäten werden in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in 

Kapitel 19 noch einmal aufgegriffen. 

16.1 VERÄNDERTE ANNAHMEN BEI DER DEFINITION DES REFERENZFALLES 

Im Vordergrund stehen vor allem die Annahmen über den Ausbaustandard 

des zugrundegelegten Schienenetzes, was sich entsprechend auf die Rei-

sezeiten auf einzelnen Relationen auswirkt. Die grössten Unsicherhei-

ten liegen im Ausland, wobei der Ausbaustandard am Brenner der wich-

tigste Faktor ist. 

16.1.1 Grundrechnung ohne Brenner Basis 

Im Referenzfall wurde angenommen, dass die Brennerlinie (Innsbruck-Ve-

rona) durch einen Basistunnel ergänzt wird, sodass die Reisezeit im 

Personenverkehr zwischen Innsbruck und Verona von 3 h 45 auf 2 h 

sinkt. In Tabelle 16-1 sind die Auswirkungen dargelegt, falls kein 

solcher Ausbau stattfindet. 

187 



16. Sensitivitäten und Zuverlässigkeit der Ergebnisse 

Ref L/S GOT YPS SPI SP2 

Verkehrliche Auswirkungen 

Schiene: Umlagerung vom Bren-

ner auf die Schweiz (2010) 

Mio Pers.fahrten/a 

relativ zum Referenzfall 

Mio Jahrestonnen (UKV + W L V ) 

relativ zum Referenzfall 

+ 1 . 4
1
' 

+ 1 5
1
' 

+ 1,7 
2) 

+ 2 % ' 

+26 
2) 

+ 19 % ' 

+ 1,7 

+2 % 

+20,5 

+8 % 

+ 1,5 

+0,5 % 

+22 

+ 10 % 

+ 1,8 

+2 % 

+26 

+ 17 % 

+ 1,8 

+2 % 

+26 

+ 17 % 

Betri ebswi rtschaft, 

Verbesserung Deckungsbeitrag 

(in Mio Fr. 2010) 

Verbesserung der möglichen 

Kapital Verzinsung (1ER real) 

+8,6 

(+4,5 %) 

+0,3 % 

+ 11,9 

(+5,4 %) 

+0,4 % 

+ 13,5 

(+6,8 %) 

+0,4 % 

+ 17 

(+14 %) 

+0,5 % 

+37, 1 

(+25 %) 

+0,6 % 

Benutzer 2010, Verbesserung 

Konsumenten rente (in Mio Fr.) +44 

(+58 %) 

+96 

(+40 %) 

+ 111 

(+39 %) 

+ 148 

(+128 %) 

+ 148 

(+121 %) 

1) Zunahme gegenüber Grundrechnung 

2) Prozentuale Zunahme der alpenquerenden Verkehrsmenge Schweiz gegenüber dem Referenz-

fall ohne Brennei—Basis 

Tabelle 16-1: Grundrechnung ohne Brenner Basis: Veränderung gegenüber 
der Grundrechnung absolut und relativ im Szenario T für 
das Jahr 2010 (Verkehr, Betriebswirtschaft, Konsumenten-
rente) (Ergebnisse der Modellberechnungen, Quelle: Ba-
sisbericht) 

In jedem Planungsfall wird zusätzlicher Verkehr vom Brenner abgezogen. 

Am grössten ist dieser Effekt bei den Planungsfällen Splügen 1 und 2. 

Im Szenario H wird angenommen, dass diese zusätzliche Nachfrage aus 

Kapazitätsgründen von keinem Planungsfall bewältigt werden kann. Eine 

Wirkung ist also nur im Szenario T zu erwarten. Gesamthaft steigt die 

Aufwertung der Planungsfälle von West nach Ost: Falls es keinen Bren-

nerausbau gäbe, würde das Resultat der beiden Planungsfälle Splügen 1 

und 2 am stärksten verbessert: Die mögliche Kapital Verzinsung aus be-

triebswirtschaftlicher Sicht steigt um ca. ein halbes Prozent an (vgl. 

die Ausführungen über die Gesamtwirtschaft in Kapitel 19). 

16.1.2 Grundfall mit "Super-Brenner" 

Diese Sensitivität steht der vorhergehenden diametral entgegen: Nebst 

dem Bau des Brenner-Basistunnels wird hier auch der Ausbau der Strecke 
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Innsbruck-Verona zugrundegelegt. Dies würde bedeuten, dass die Reise-

zeit auf dem Abschnitt München-Verona 79 Minuten weniger beträgt als 

in der Grundrechnung angenommen wurde. In Tabelle 16-2 sind die wich-

tigsten Auswirkungen dieser Änderung dargestellt. 

Ref L/S GOT YPS SPI SP2 

Verkehrliche Auswirkungen Schiene: 

Umlagerung von der CH auf den Brenner 

(2010), Mio Personenfahrten/a 

relativ zum Referenzfall 

Mio Jahrestonnen 

relativ zum Referenzfall 

- 1 . 5
1 

-4,6 

- 1 , 9
2 ) 

-3 X
1
' 

-8,9 

-7 X
2 ) 

-1,6 

-0, 5X 

-14,2 

-14 X 

"2,1 

-3 X 

-14,4 

-14 X 

-2,2 

-4 X 

-14,5 

-15 X 

-2,1 

-4 X 

-14,5 

-15 X 

Betriebswi rtschaft: Verschlechterung 

Deckungsbeitrag in Mio Fr. 

Zunahme der möglichen Kapital-

verzinsung (1ER real) 

-22 

(-6 X) 

-0,3 X 

-16 

(-3.5X) 

-4 X 

-19 

(-4,9 X) 

-0,3 X 

-36 

(-24 X) 

-0,5 X 

-36 

(-23 X) 

-0,5 X 

Benützer 2010: Verschlechterung Kon-

sumentenrente in Mio Fr. -13 

( - 1 4 X) 

-45 

(-15 X) 

-63 

(-18 X) 

-83 

( - 5 4 X) 

-83 

(-52 X) 

1) Zunahme gegenüber Grundrechnung 

2) Prozentuale Zunahme der alpenquerenden Verkehrsmenge Schweiz gegenüber dem Re 

ferenzfall mit "Super-Brenner" 

Tabelle 16-2: Grundrechnung mit "Super-Brenner": Veränderung gegenüber 
der Grundrechnung absolut und relativ im Szenario H für 
das Jahr 2010 (Ergebnisse der Modellrechnungen, Quelle: 
Basisbericht) 

Das Ergebnis fällt gerade umgekehrt aus wie bei der Sensitivität ohne 

Brenner Basis. Sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr wird Ver-

kehr von den Schweizer Alpenübergängen abgezogen, was auch das be-

triebswirtschaftliche Resultat sowie die gesamtwirtschaftlichen Aus-

wirkungen verschlechtert (vgl. auch Kap. 19): Die mögliche Kapital Ver-

zinsung verringert sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht um knapp 

ein halbes Prozent. Die Grössenordnungen sind etwas geringer im Ver-

gleich mit der Sensitivität ohne Brenner, mit entsprechend umgekehrten 

Vorzeichen. 
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16.1.3 Grundrechnung mit veränderten Kapazitätsannahmen 

a) Kapazität im Referenzfall um 20 % kleiner 

In Zugspaaren pro Tag ausgedrückt würde die Kapazität der Schweizer 

Bergstrecken von 235 Zügen pro Tag und Richtung auf 140 Zugspaare sin-

ken. 

- Auswirkungen im Szenario T: 

Im Referenzfall müsste Verkehr von der Gotthardachse auf die Sim-

plon-Bergstrecke verwiesen werden. Grundsätzlich aber muss kein 

Schienenverkehr auf die Strasse verwiesen werden. Die betriebswirt-

schaftlichen Auswirkungen sind deshalb vernachlässigbar. 

- Auswirkungen im Szenario H: 

Neben diversen Umlagerungen im Schienenverkehr müsste regionaler 

Personen- und Güterverkehr auf die Strasse verwiesen werden. Dies 

würde allerdings nicht reichen, um die prognostizierte Nachfrage zu 

bewältigen. Ca. 7 Mio t Güterverkehr (UKV) müssten im Referenzfall 

zusätzlich auf die Strasse abgewiesen werden. 

Die Kapazität der Planungsfälle verringert sich entsprechend. Da 

aber zuerst noch ein Spielraum besteht, schlechter ausgelastete Züge 

(Regionalverkehr, Rollende Strasse) abzuweisen, verbessert sich das 

Ergebnis gegenüber dem Referenzfall. Der Deckungsbeitrag der NEAT-

Planungsfälle steigt dadurch um ca. 5 Mio Fr./a, was einer Verbesse-

rung der möglichen Kapital Verzinsung (1ER real) um ungefähr 0,1 bis 

0,2 % entspricht. Dabei erfahren die Planungsfälle L/S und SPI eine 

stärkere Verbesserung, da sie später an Kapazitätsgrenzen stossen. 

b) Kapazität im Referenzfall um 10 % höher 

Die Kapazität der Schweizer Alpenübergänge im Referenzfall würde da-

durch gegenüber dem Referenzfall um 10-15 Zugspaare pro Tag steigen. 

Da im Szenario T bereits in der Grundrechnung keine Probleme auftre-

ten, würde sich nur im Szenario H eine Änderung ergeben: Im Refe-

renzfall müsste im Jahre 2010 kein regionaler Personen- und Güter-

verkehr mehr auf die Strasse abgewiesen werden. Bei den NEAT-Pla-

nungsfällen wäre damit zu rechnen, dass bis 2040 keine ernsthaften 

Kapazitätsprobleme auftauchen würden. Da sich der Kapazitätseffekt der 

NEAT-Planungsfälle verkleinert, ist mit einer Verschlechterung des 

betriebswirtschaftlichen Ergebnisses zu rechnen. Sie ist, im Gegensatz 

190 



16. Sensitivitäten und Zuverlässigkeit der Ergebnisse 

zu vorher, beim Gotthard und Ypsilon kleiner als bei den anderen 

Planungsfällen, etwa in der Grössenordnung von 0,1 % der möglichen 

Kapital Verzinsung. 

16.2 VERÄNDERTE ANNAHMEN BEI DER DEFINITION DER PLANÜNGSFÄLLE: 

UNTERVARIANTEN 

Im Teil II sind die Untervarianten zu den einzelnen Planungsfällen be-

schrieben worden. Hier werden nun die Auswirkungen der wichtigsten Un-

tervarianten dargestellt und diskutiert (vgl. Tab. 16-3). 

Verkehrli che 

Mio PF/a 

Auswi rkungen 

Mio t/a 

Umwe 

Landverbrauch 

(ha) 

1t 

Anstosslänge 

Si edl.gebi et 

(km) 

Betri e b s w 

Deckungs-

bei trag 

(Mio Fr/a 

rtschaft 

1ER 

(in %) 

L/S 

Lötschberg Süd - _ + 6 + 1,5 - -

GOT/VPS 

Seeli sberg +0,3 (+2 %) _ -45 -11 +35(+8 % ) ± 0 

YPS 

Y-Mini 

YPS/SP1 + 2 

Ulm-Bregenz 

-0,7 (-5 %) 

+0,3 (+2 %) 

-2 (-4 %) 

+4 (+8 %) 

-210 

+ 120 

- 7 

+ 4 

-150(—40% 

+70(+8 %) 

ca. +1% 

± 0 

Tabelle 16-3: Untervarianten in der Linienführung der einzelnen Pla-

nungsfälle: Wichtigste Auswirkungen (Verkehr, Umwelt, 

Betriebswirtschaft, Quelle: Basisbericht) 

In Tabelle 16-3 sind nur diejenigen Untervarianten aufgeführt, die 

grundlegende Veränderungen gegenüber der Grundvariante beinhalten: 

- Die Variante Lötschberg Süd bringt einen leicht verbesserten An-

schluss der NEAT L/S ans Unterwallis. Betriebswirtschaftlich ist der 

Unterschied zur Grundvariante vernachlässigbar. Hingegen ist der 

Reisezeitgewinn abzuwägen gegen eine leicht höhere Umweltbelastung 

im Gebiet zwischen Gampel und Visp. 

- Bei der Variante Seelisberg wird dank der schnelleren Verbindung von 

Bern her mehr zusätzlicher Personenverkehr attrahiert. Durch die 
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vielen Tunnelstrecken sinkt auch die Umweltbelastung. Das betriebs-

wirtschaftliche Gesamtergebnis wird allerdings nicht tangiert. Zu 

berücksichtigen ist, dass Zug und Arth-Goldau von der NEAT-Gotthard 

nicht angefahren werden. Dafür steigt die Verkehrsgunst von Luzern. 

- Die Variante Y-Mini büsst zwar einen Teil der Verkehrserträge des 

Ostastes ein. Dank den tieferen Investitionskosten aber verbessert 

sich das betriebswirtschaftliche Ergebnis gegenüber der Grund-vari-

ante. Da auf einige Neubaustrecken verzichtet wird, sinkt auch der 

Landverbrauch massiv. Die Variante Y-Mini kann als sinnvolle Alter-

native zum YPS-Vollausbau gesehen werden. Zu beachten ist aller-

dings, dass dem YPS-Ostast keine NEAT-Funktion mehr zukommt. 

- Die Variante Ulm-Bregenz erhöht die Verkehrsattraktivität der Pla-

nungsfälle Ypsilon und Splügen. Die Mehrkosten von fast einer Mil-

liarde Franken führen allerdings dazu, dass das betriebswirtschaft-

liche Ergebnis kaum tangiert wird. Zudem sind die zusätzlichen Um-

weltbelastungen der Neubaustrecken relativ gross. 

16.3 VARIATIONEN IN DER BERECHNUNGSGRUNDLAGE (Schwellenwertanalyse) 

In Kapitel 11 (Betriebswirtschaft) wurde darauf hingewiesen, dass das 

betriebswirtschaftliche Ergebnis sehr stark abhängig ist von Annahmen, 

die sowohl dem Verkehrsmodell als auch dem Betriebskonzept zugrunde-

liegen. 

Hier wird der Frage nachgegangen, mit welchem Ausbaustandard und mit 

welchem Betriebskonzept das beste betriebswirtschaftliche Ergebnis er-

zielt werden kann. Es geht insbesondere darum, die Abhängigkeiten zwi-

schen Kosten und Erlösen zu illustrieren, um (in grobquantitativer 

Form) ermitteln zu können, wieviel zusätzlichen Verkehr (in Anzahl Zü-

gen) es braucht, damit eine NEAT aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

rentabel sein kann. Es handelt sich hier um eine statische Analyse 

(vgl. Lit. 16-1) und sie bezieht sich auf den Planungsfall Gotthard; 

sie kann aber grundsätzlich auf alle Planungsfälle angewendet werden. 
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Es werden folgende Grössen zugrundegelegt: 

- Investitionskosten (bzw. Kapital kosten): 

5 Mrd Fr. als Minimum-Ausbau, damit eine NEAT betrieben werden 
kann (Basistunnel und bestehende Zufahrtsstrecken, vgl. Kapi-
tel 20); das entspricht ca. 250 Mio Fr. pro Jahr. Die Kapital-
kosten des Ausbaus der Zufahrtsstrecken betragen ca. 290 Mio 
Fr./a. 

- Betriebskosten: 

Sie werden direkt den Berechnungen des Basisberichtes 
entnommen, wobei der in Kapitel 11 einbezogene Produktivitäts-
effekt integriert wird. 

- Erlöse: 

Es wird ein Erlösfächer von 5-10 Mio Fr. pro Zugspaar und Jahr 
angenommen. Die Model 1rechnungen in Lit. 3-1 ergaben Erlöse 
zwischen 5 und 7 Mio Fr. pro Zugspaar. Die relativ tiefe Er-
tragskraft ist insbesondere auf das grosse RLS-Angebot zu-
rückzuführen . 

Folgende Schlussfolgerungen können daraus gezogen werden 

(vgl. Figur 16-1) : 

H E A T - scHWELLtn-
W E R T A M A L Y S F 

Z U S Ä T Z L I C H E 7 U Û S P A A H E TR.O TAG 

Figur 16-1: NEAT-Schwellenwertanalyse: Kosten und Erlöse pro Jahr in 
Abhängigkeit der zusätzlichen Zugspaare pro Tag (Szenario 
H). Die Steigung der Erlöskurve (a) gibt die Ertragskraft 
der Züge an; in Mio Fr./a pro Zugspaar. 
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- Der Bau der Zufahrtsstrecken ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

"teurer" als der Basistunnel. Der Basistunnel allein bringt bereits 

einen Produktivitätseffekt, während die Zufahrtsstrecken vor allem 

aus Kapazitätsgründen gebaut werden müssen. Eine hohe zusätzliche 

Nachfrage im Schienenverkehr ist deshalb nicht a priori rentabler 

als eine niedrigere. (In Kapitel 20 wird das Problem der Etappierung 

noch einmal aufgegriffen). 

- Würde die NEAT gemäss Aufarbeitung als Einheit realisiert, könnte 

der Schwellenwert bei durchschnittlichen Erlösen überhaupt nie, bei 

Erlösen von 10 Mio Fr. pro Zugspaar und Jahr erst ab rund 120 zu-

sätzlichen Zugspaaren pro Tag realisiert werden. Der Zusammenhang 

zwischen Kosten und Nutzen in Abhängigkeit des NEAT-Ausbaustandards 

ist in Figur 16-2 schematisch dargestellt. 

< ERTRÄGE 

Figur 16-2: Wirtschaftlichkeit in Abhängigkeit des Ausbaustandards 
der NEAT (schematische Darstellung). Der Nutzenzuwachs 
ist bei den ersten Etappen grösser als die zusätzlichen 
Kosten. Je mehr man sich dem Vollausbau nähert, desto 
grösser werden die zusätzlichen Kosten. Auf der 45°-Li-
nie entsprechen die Zusatzkosten den Zusatzerträgen 
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Der Erfolg einer NEAT ist sehr stark abhängig von den Annahmen im 

Betriebskonzept. Ein Erlös von 10 Mio Fr. pro Zugspaar und Jahr ist 

nicht unrealistisch, wenn man die ertragsschwache Rollende Strasse nur 

noch in geringem Masse anbieten würde. Die Rollende Strasse ver-

schlechtert das wirtschaftliche Ergebnis in mehrfacher Hinsicht: 

- höhere Investitionen für das Lichtraumprofil 

- Senkung der mittleren Ertragskraft 

- höhere Auslastung der knappen Kapazitäten der Zufahrsstrecken mit 
der Konsequenz, dass die teuren Ausbauten früher realisiert wer-
den müssen. 

Nimmt man für das Szenario H einen mittleren Erlös von 7 Mio 

Fr./Zugspaar und Jahr an, so wird die Gewinnschwelle etwa ab 30 

zusätzlichen Zügen erreicht. Zusätzliche Zugspaare bewirken aber 

Kapazitätsprobleme auf den Zufahrtsstrecken, so dass dort ebenfalls 

Ausbauten notwendig sind. Dies führt dazu, dass die Infrastruktur-

kosten auch laufend ansteigen. 

Tabelle 16-4 illustriert diese Aussagen, indem in einer Sensitivitäts-

betrachtung der Einfluss von unterschiedlichen Kosten- und Tarifannah-

men auf die interne Ertragsrate aufgezeigt wird. 

1ER in j- L/S GOT YPS SPI SP2 

Grundrechnung 1,1 % 1,6 % 1,0 % 0,2 % -0,5 % 

Baukosten -20 % 2,1 % 2,5 % 1,9 % 1,1 % 0,2 % 

+30 % 0 0,5 % 0 -0,7 % -1,4 % 
+50 % -0,6 % -0,1 % -0,6 % -1,2 % -1,8 % 

Tarife -15 O, "11 0,1 % 0,4 % 0 -0,5 % -1,1 % 
+10 1,7 % 2,3 % 1,6 % 0,7 % -0,1 % 

Tabelle 16-4: Betriebswirtschaftliche Sensitivitäten: Auswirkungen der 
Variation von Baukosten und Tarifen auf die interne Er-
tragsrate der Schweiz (Szenario H); Beispiel: Wenn im 
Fall GOT die Baukosten um 30% erhöht werden, so sinkt 
die reale interne Ertragsrate von 1,6% auf 0,5% (Ergeb-
nisse der Modellrechnungen, Grundlage: Basisbericht) 

Sinken die Baukosten um 20 % , erhöht sich die mögliche Rendite um 

durchschnittlich 1 % , während bei einer Anhebung der Tarife um 10 % 

die Rendite um durchschnittlich 0,5 % steigt. 
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16.4 GRUNDRECHNUNG MIT AUFHEBUNG DER 28 t-LIMITE 

In Tabelle 16-5 sind die verkehrlichen Auswirkungen dargestellt, unter 

der Voraussetzung, dass die 28 t-Limite in der Schweiz aufgehoben 

wird. 

RE 

T 

"F 

H 

L/ 

T 

'S 

H 

GC 

T 

)T 

H 

YF 

T 

'S 

H 

SP: 

T H 

SP2 

T H 

Zunahme der Strassen-

bel astung am Gotthard 

in Mio Jahrestonnen 2010 + 12 

210% 

+ 7 

140% 

+ 10 

210% 

+4 

110% 

+ 10 

250% 

+ 4 

170% 

+ 10 

250% 

+ 4 

170% 

+ 10,4 

190% 

+ 4,2 

90% 

+ 10,3 

200% 

+ 4,5 

110% 

Anteil der CH im alpen-

querenden Strassenverk. 

in % - mit 28 t-Limite 

- ohne 28 t-Limite 

16 % 

46 % 

20 % 

43 % 

15 % 

41 % 

18 % 

33 % 

13 % 

40 % 

13 % 

30 % 

13 % 

40 % 

13 % 

30 % 

16 % 

42 % 

21 % 

36 % 

14 % 

40 % 

19 % 

36 % 

Tabelle 16-5: Grundfall ohne 28 t-Limite: Verkehrliche Auswirkungen 

relativ zum Grundfall pro Szenario im Jahre 2010, Ergeb-
nisse der ModelIrechnungen (Grundlage: Basisbericht) 

Die potentielle Zunahme der Strassenbelastung in der Schweiz fällt in 

den Planungsfällen relativ zum Referenzfall schwächer aus. Die Unter-

schiede innerhalb der Planungsfälle sind allerdings nicht mehr so 

gross. 
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T E I L IV 

BEWERTUNG DER PLANUNGSFÄLLE 

KAPITEL 17 ZIELSYSTEME UND PROBLEMATIK DER BEWERTUNG 

17.1 EINLEITUNG 

Im Teil III wurden die Auswirkungen beschrieben, welche jeder NEAT-

Planungsfall im Vergleich zum Referenzfall e r z e u g t
1 5
; nun geht es da-

rum, die Vielfalt dieser Wirkungen zu bewerten, sodass letztlich ein 

gut informierter Entscheid zu den Fragen 

(1) "ob NEAT", und 

(2) wenn ja, "welche NEAT" möglich wird. 

Selbst wenn wir den Ideal fall annähmen, dass "vorhergesagte" Wirkungen 

nicht mit Unsicherheiten und auch nicht schon selber mit Werturteilen 

behaftet wären, so gibt es bei der Variantenbewertung eine Reihe von 

Problemen, deren sich die sachverständigen Experten und auch die poli-

tischen Entscheidungsträger bewusst sein sollten. Auf diese Probleme 

machen wir in diesem Kapitel aufmerksam: 

Zuerst geben wir im Abschnitt 17.2 eine Auslegeordnung über den Beur-

teilungsraster, das heisst das Zielsystem. Anschliessend erläutert Ab-

schnitt 17.3, welcher Probleme man sich bewusst sein sollte, wenn man 

sagt, diese Variante sei besser als jene. Abschnitt 17.4 weist auf die 

methodischen Werkzeuge hin, mit denen Wissenschaft und Experten die 

Bewertungsproblematik zu bewältigen versuchen. Schliesslich befasst 

sich Abschnitt 17.4 auch mit der Frage, wo die Möglichkeiten und Gren-

zen der Experten sind, mit ihrem Sachverstand den politischen Mei-

nungsbildungsprozess konstruktiv derart zu unterstützen, dass ein kon-

1) bzw. welche Auswirkungen man bei den getroffenen Annahmen erwarten kann. 
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sensfähiger und transparenter Entscheid "en connaissance de cause" zu 

standekommen kann - und dies, ohne dass die politischen Entscheide un 

sichtbar von den Experten vorweggenommen werden. 

17.2 BEURTEILUNGSRASTER ODER ZIELSYSTEM 

17.2.1 Grobgliederung nach Schema 

Figur 17-1 zeigt schematisch, nach welchen Hauptbereichen die NEAT-

Wirkungen zu gliedern und zu beurteilen sind. Im Bereich Betreiber 

werden betriebswirtschaftliche Aspekte betrachtet, sowohl auf einzel-

betrieblicher Ebene (z.B. der SBB oder BLS) oder überbetrieblich für 

alle Bahnen oder gar alle ÖV-Betriebe. Im Bereich Benutzer wird bewer 

tet, wie gut die Verkehrsbedürfnisse der Benutzer befriedigt werden. 

Sehl iessi ich enthält der letzte Bereich Al 1 gemeinheit alle jene Aus-

wirkungen, welche weder die Verkehrsunternehmen noch den Verkehrs-

benützer betreffen, sondern eben die Allgemeinheit. Darunter fallen 

zum Beispiel Umweltbelastungen, regionalpolitische, soziale oder ge-

samtwirtschaftliche Aspekte. Figur 17-1 macht deutlich, dass es bei 

einem internationalen Projekt wie NEAT besonders wichtig ist, nach 

Auswirkungen auf die Schweiz und auf das Ausland zu unterscheiden. 

Figur 17-1: Die NEAT-Ziele und Auswirkungen lassen sich zunächst nach 
den Bereichen Betreiber, Benützer und Allgemeinheit glie-
dern. Dabei ist es für die Beurteilung wichtig, zwischen 
Wirkungen auf die Schweiz und auf das Ausland zu unter-
scheiden 
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17.2 2 Beurteilungsraster für die ZMP 

Die Zweckmässigkeitsprüfung soll eine Grundlage für den politischen 

Meinungsbildungsprozess sein. Als solche ist es nicht ihre Aufgabe, 

nach bestimmten Algorithmen auszurechnen, welches die beste Variante 

ist. Vielmehr soll sie versuchen, die Vielfalt der ermittelten Details 

nachvollziehbar auf wenige entscheidende Pro- und Kontra-Argumente so 

zurückzuführen, dass die Implikationen eines Entscheides für oder ge-

gen NEAT-CH, bzw. für oder gegen eine Variante für die politische Dis-

kussion überblickbar, verstehbar und nutzbar werden. 

Zu diesem Zweck wurde die Gesamtheit aller NEAT-relevanten Auswirkun-

gen, Argumenten- oder Problembereiche in eine relativ kleine Zahl von 

Beurteilungsbereichen gegliedert. Dieser Raster orientiert sich nicht 

an den Erfordernissen eines wissenschaftlich-numerischen Rechnungs-

schemas, sondern an den praktischen, zu erwartenden Argumentations-

und Abwägungsmustern in der politischen Diskussion. Dazu ist der in 

Figur 17-2 dargestellte Grobraster geeignet. 

(1) WIRTSCHAFTLICHKEIT 

(2) BEFRIEDIGUNG SCHWEIZERISCHER VERKEHRSBEDÜRFNISSE 

(3) BEFRIEDIGUNG AUSLÄNDISCHER VERKEHRSBEDÜRFNISSE 

(4) UMWELT, ENERGIE, LAND UND LANDSCHAFT 

(5) WIRTSCHAFT, RAUMORDNUNG UND SIEDLUNG 

(6) INTERNATIONALE KOORDINATIONSERFORDERNISSE 

(7) FINANZBEDARF 

(8) REALISIERUNG, HANDLUNGSSPIELRÄUME 

Figur 17-2: Der Grobraster für die Beurteilung der Zweckmässigkeit der 
NEAT-Planungsfälle. Er enthält acht Auswirkungs- bzw. Ar-
gumentenbereiche, die in der sachpolitischen Diskussion 
erscheinen 

In Figur 17-3 sind stichwortartig die wichtigsten Aspekte, die in den 

acht Hauptbereichen des Beurteilungsrasters enthalten sind, aufge-

führt. Die Wirkungen der einzelnen Planungsfälle auf die ersten fünf 

Bereiche sind im Detail im Teil III "Auswirkungen" dargestellt. Die 

Bereiche (6) bis (8) werden im Teil IV erörtert, wobei die Argumenta-
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tion zum Teil auf Angaben im Teil II über die Planungsfälle abgestützt 

i s t . 

(1) WIRTSCHAFTLICHKEIT 
1.1 Betriebswirtschaft Schweiz 
1.2 Betriebswirtschaft Europa 

1.3 Volkswirtschaft Schweiz 
1.4 Volkswirtschaft Europa 

(2) BEFRIEDIGUNG SCHWEIZERISCHER VERKEHRSBEDÜRFNISSE 
2.1 Zeiteinsparungen des Personenverkehrs 
2.2 Vorteile des Güterverkehrs 

(3) BEFRIEDIGUNG AUSLÄNDISCHER VERKEHRSBEDÜRFNISSE 

3.1 Zeiteinsparungen des Personenverkehrs 
3.2 Nutzen einer NEAT für den ausländischen Güterverkehr 

(4) UMWELT, ENERGIE, LANDVERBRAUCH, LANDSCHAFT 

4.1 Lärm und Luft 

4.2 Energie (Treibstoffe, Strom) 

4.3 Landschaft und Ortsbilder 
4.4 Landbeanspruchung 

(5) WIRTSCHAFT, RAUMORDNUNG UND SIEDLUNG 

5.1 Beschäftigungswirkung 
5.2 Verkehrsgunstverbesserungen im Einzugsbereich einer NEAT 

5.3 Abbau von Verkehrsgunst-Disparitäten in der Schweiz 
5.4 Abbau von Einkommens-Disparitäten in der Schweiz 

(6) INTERNATIONALE KOORDINATIONSERFORDERNISSE 

6.1 Koordination für Bauentscheid, Planung und Bau 
6.2 Koordination bei der Finanzierung 
6.3 Koordination in der Betriebsphase 

(7) FINANZBEDARF 

7.1 Belastung von Staatshaushalten bzw. Kapitalmärkten 

7.2 Belastung des Schweiz. Staatshaushalts bzw. Kapitalmarktes 

(8) REALISIERUNG, HANDLUNGSSPIELRÄUME 

8.1 Etappierbarkeit 
8.2 Erweiterungsflexibilität 
8.3 Absehbare Risiken 
8.4 Nicht kalkulierbare Risiken 

Figur 17-3: Darstellung der Detailinhalte, die in den in Figur 17-2 
aufgeführten acht Argumentations- und Beurteilungsberei-
chen enthalten sind 
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17.3 PROBLEME BEI DER BEWERTUNG 

Es ist keine einfache Sache, die Zweckmässigkeit eines Vorhabens wie 

NEAT bewusst und rational zu beurteilen. Die gegeneinander abzuwägen-

den Argumente und Gegenargumente sind sehr vielfältig und schwer als 

Ganzes zu überblicken. Unabhängig davon, ob man diese Komplexität mit 

mathematischen Algorithmen oder mit etwas pragmatischeren Methoden zu 

bewältigen versucht, hat man es - bewusst oder unbemerkt - mit vier 

grundsätzlichen Problemen zu tun: 

(1) Das Apfel- und Birnenproblem
2 ) 

Die Figuren 17-2 und 17-3 zeigen, dass es viele Arten (Dimensionen) 

von Wirkungen zu bewerten gibt: Das Spektrum reicht von frankenmässi-

gen Kosten und Erträgen über gesparte Reisestunden und Transportzei-

ten, geringerem Treibstoffverbrauch und Luftschadstoffen, aber erhöh-

tem Elektrizitätsverbrauch, besseren Verkehrsverbindungen, zusätzli-

chem Gesamtverkehr bis hin zu Landschaftsbeeinträchtigungen durch Tun-

nelaushubdeponien, Aufträgen für die Bauindustrie und Maschinenindu-

strie, Arbeitsplatzverlagerungen etc. Diese Aufzählung macht deutlich, 

wie schwer es ist, den Überblick über diese Vielfalt zu erhalten. 

Ebenso wichtig ist aber die Tatsache, dass alle diese Dinge nicht ver-

gleichbar sind. Man steht vor dem Problem, Äpfel mit Birnen oder Senf 

mit Brot und Wurst zu vergleichen. Experten arbeiten mit verschiedenen 

Methoden, um diese unterschiedlichen Wertmassstäbe mit einer einzigen 

Eile zu messen; sei es in Franken, mit Notengebung oder anderen Ver-

fahren (vgl. Abschnitt 17.4). 

(2) Verteilungsprobleme 

Selbst wenn es gelänge, alle Wirkungen an einem einheitlichen Werte-

massstab zu beurteilen, bliebe die Frage offen, wie denn unterschied-

liche Betroffenheiten, das heisst Verteilungsmuster von Nutzen und Ko-

sten auf verschiedene Bevölkerungsschichten und Regionen zu bewerten 

seien. Beispiele für Tatbestände, die es unter diesem Gesichtspunkt zu 

bewerten gilt, sind etwa (als hypothetische Illustrationsbeispiele): 

"Vom Zusatzlärm sind vorwiegend hohe Einkommensschichten in den Agglo-

merationen betroffen, während niedrige Einkommensschichten in periphe-

ren Gebieten primär von den Verbesserungen der Verkehrsverbindungen 

2) Die Experten reden in ihrer Sprache vom Problem der "Mehrdimensionalltät der Ziele". 
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profitieren." Oder: "Die grösste Verbesserung der Verkehrslage ent-

steht für die wirtschaftsstarken Regionen wie Zürich und Basel, die 

bereits landesweit die beste Verkehrsgunst haben." 

(3) Interessenkonflikte zwischen den Generationen 

Ein wichtiges Verteilungsproblem bezieht sich auf die Frage, welche 

Vorleistungen unsere Generation gewillt ist, für ihre Kinder zu lei-

sten, bzw. umgekehrt: welche wirtschaftlichen oder ökologischen Folge-

probleme wir den nächsten Generationen ungelöst weitergeben. Hier 

spielt zum Beispiel eine Rolle, mit welchem Gewicht die von unserer 

Generation zu leistenden Investitionskosten für den Infrastrukturaus-

bau versehen werden im Vergleich zu den Zeit- und Kosteneinsparungen
3 5 

(aber auch zu den zusätzlichen Umweltbelastungen und Landschafts- oder 

Ortsbildverlusten), die in 30, 40 und 50 Jahren unsere Nachfolgegene-

ration betreffen. 

Wir müssen uns also vergegenwärtigen, dass wi_r die 

NEAT bauen, dass aber unsere Kinder und Grosskinder 

mit ihren Vor- und Nachteilen leben werden. 

(4) Politische Meinungsbildung als kollektiver Entscheid 

Wenn sich eine einzelne Person bei der Würdigung der NEAT-Auswirkungen 

über die oben erläuterten Bewertungsaspekte einigermassen Rechenschaft 

gibt, kann sie als Individuum mit ihrer persönlichen Bewertung der 

Sachverhalte zu einem relativ informierten Entscheid kommen. In der 

politischen Ausmarchung ist aber die Sache noch einmal komplexer; denn 

hier muss eine Vielfalt von individuellen Werthaltungen und Interessen 

unter einen Hut gebracht werden. Die einen wollen bessere Verkehrsver-

bindungen, die anderen wehren sich gegen fast jede Form von Mobili-

tätserhöhung oder Landbeanspruchung durch Ausbauten der Verkehrswege. 

3) In der Kostenanalyse ist diese Gewichtung für die geldwerten Grössen in der sog. 

Diskontrate enthalten (bzw. versteckt). Je höher wir diese Diskontrate ansetzen, 

umso weniger gewichten wir Nutzen und Schaden unserer Nachfahren im Vergleich zu den 

unseri gen. 
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17.4 BEWERTUNGSMETHODEN UND INTERPRETATIONSPROBLEME 

17.4.1 Einleitung 

Es gibt eine ganze Reihe von Methoden, mit denen Experten versuchen, 

Investitionsentscheide zuhanden politischer Entscheidungsträger zu be-

werten. Gerade im verkehrspolitischen Bereich hat man in den letzten 

zehn bis zwanzig Jahren viele und verschiedenartige Erfahrungen gesam-

melt. Wichtige Beispiele auf nationaler Ebene waren die NUP-Kommission 

(Lit. 17-4) sowie die Zweckmässigkeitsprüfungen für die NHT und BAHN 

2000 (Lit. 2-2). Die Methoden werden auch kontrovers diskutiert (Lit. 

17-1). Jede hat ihre Vor- und Nachteile. Für die Zweckmässigkeitsprü-

fung der NEAT-CH stützen wir uns einerseits auf Kosten-Nutzen-Analysen 

(KNA), um monetäre und künstlich monetarisierte Aspekte zu bewerten, 

und andererseits auf Vergleichswertanalysen (VWA), um die in der KNA 

in Geldeinheiten ausgedrückten Werte zusammen mit den übrigen Argumen-

ten in einem Gesamt-Beurteilungsraster als Ganzes zusammenzuführen.
4 5 

Damit der Leser einen groben Eindruck davon erhält, was hinter den 

Bewertungsmethoden der Experten steckt, beschreiben wir diese 

Verfahren kurz: 

17.4.2 Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) für die monetäre Bewertung 

Diese Methode ist die älteste und traditionsreichste: Die vom Investi-

tionsprojekt verursachten
5 5
 Kosten und Erträge (Nutzen) - die alle in 

Franken pro Jahr ausgedrückt werden müssen - werden auf der Zeitachse 

aufgetragen. Figur 11-1 zeigt dies anhand der Ausgaben (nach oben auf-

getragen) und der Einnahmen (nach unten) der Bahnen im Planungsfall 

Gotthard. Die Flächen unter diesen Kosten bzw. Nutzen werden "gewich-

tet zusammengezählt"
6 5
 und miteinander verglichen. Bei dieser Methode 

können also nur Aspekte berücksichtigt werden, die in Geldeinheiten 

4) In der materiellen Aufarbeitung (Lit. 3-1) wurde neben der KNA eine Nutzwertanalyse 

durchgeführt, um, im Sinne des Methodenpluralismus, verschiedene Beurtei1ungsgrund-

lagen zu erhalten. 

5) Im Vergleich zu einem definierten Referenzzustand ohne das Projekt. 

6) Dabei werden Kosten und Nutzen, die erst in 10, 20 oder 30 Jahren anfallen, weniger 

gewichtet als das, was sofort bezahlt werden muss. 
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bewertbar sind, bzw. so bewertet werden (vgl. auch Lit. 17-5, 17-6, 

17-7). 

Auswirkungen, die nicht am Markt gehandelt werden (z.B. Luftverschmut-

zung) oder Aspekte, die kaum mit Zahlen messbar sind (Landschaftsbe-

einträchtigungen), oder auch Verteilungsaspekte lassen sich nur mit 

theoretischen Konstrukten in dieses KNA-Schema zwängen. Aufgrund der 

bewerteten K- und N-Ströme lassen sich verschiedene Kennziffern für 

die wirtschaftliche Rentabilität des Projektes ableiten. Die wichtig-

sten sind: 

� Kapitalwert
7 1
 des Projektes: Das ist die Differenz zwischen Erträ-

gen und Kosten, auf heute abgezinst und zusammengezählt. Er 
entspricht der Bargeldsumme (in heutigen Franken ausgedrückt), 
die - bei einem gegebenen Zinssatz - mit dem ganzen Projekt als 
Gewinn "verdient" werden könnte. 

� Interne Ertragsrate: Derjenige Zinssatz, mit dem die auflaufenden 
Investitionen verzinst und abgeschrieben werden können, sodass 
weder ein Verlust noch ein Überschuss entsteht (Es ist also der 
Zinssatz, der gerade einen Kapitalwert von Null ergibt). 

17.4.3 Bewertung monetärer und anderer Werte 

a) Nutzwertanalyse (NWA)
8 ) 

Die Wissenschaft hat die Nutzwertanalyse erfunden, um den wichtigsten 

Nachteil der KNA zu umgehen, nämlich die Anforderung, dass alles in 

Geld ausgedrückt werden muss. Die Methode wurde mit der Absicht ent-

wickelt, den Wert von "Äpfeln und Birnen" zahlenmässig zusammenzählen 

zu können. (Bei der KNA macht man zuerst aus allem Äpfel, bzw. Franken 

und zählt dann zusammen). 

Bei der NWA ist ein streng baumförmig aufgebautes System von Oberzie-

len, Teilzielen, Teil-Teilzielen etc. nötig (vgl. Lit. 17-2). Jedem 

Teil in diesem Zielbaum muss man dann eine Gewichtszahl zuordnen. Sie 

muss die Wichtigkeit w ausdrücken, die man diesem Teilziel beimessen 

will. Dieses Zahlenset von Zielgewichten multipliziert man mit den zu-

7) Man verwendet den Ausdruck "Kapital wert", um anzudeuten, dass es sich um abgezinste 

Werte auf die Gegenwart handelt. Man kann den Barwert aller Kosten und denjenigen 

aller Erträge separat berechnen; ihre Differenz ist der Barwert des Projektes. 

8} Di ese Methode wenden wir hier nicht an. Wir erwähnen sie, weil sie in den letzten 10 

Jahren auch in der Schweiz häufig zur Beurteilung von Verkehrsvorhaben angewandt 

wurde, so u.a. zur Auswahl der Gesamtverkehrskonzeption durch die GVK, für die 

Überprüfung der Nationalstrassenabschnitte (Lit. 1-6), und im Basisbericht (Lit 3-1) 
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gehörigen Noten (Nutzwerten), die eine Variante für jedes einzelne 

Teilziel erhält. Die Summe der so gewichteten Teilnoten ergibt dann 

den Gesamtnutzwert für die Variante. Ein solcher Gesamtnutzwert wird 

für jede Variante (Planungsfall) berechnet. Die Variante mit dem 

höchsten Wert ist dann, gemäss NWA, die beste. Ein sehr wichtiges "De-

tail", das dabei häufig übersehen wird, ist dies: Die zu verteilenden 

Noten werden nicht vom politischen Entscheidungsträger zugewiesen. 

Vielmehr stellt der Experte für jedes zu bewertende Teilziel eine 

sogenannte "Nutzwertfunktion" auf. Aus ihr kann dann der Computer die 

Note ausrechnen, die jede Variante bei jedem Teilziel erhält. Es ist 

denn auch besonders dieser Teil des NWA-Verfahrens, der nur noch vom 

eingeweihten kleinen Kreis von Personen einigermassen durchschaut 

werden kann. Alle, die sich nicht mit der Mechanik und den Details 

dieser Nutzwertkonstruktionen befassen können, müssen dann den 

Experten nicht nur bei wirklich fachbezogenen Analysen, sondern auch 

bei der Bewertung der Sachverhalte vertrauen.
9 5 

Bei technischen Problemen, wo die Experten und Techniker die Entschei-

de entweder weitgehend selber fällen sollen, oder wo sie als direkte 

Mitarbeiter einen kleinen K r e i s
1 0 )

 von Entscheidungsträgern beraten 

können, ist ein solches Verfahren durchaus geeignet. Das Spektrum der 

unterschiedlichen Interessen und Werthaltungen ist in solchen Fällen 

auch enger und einfacher als bei einem sachpolitischen Entscheidungs-

prozess, wie dies bei der NEAT der Fall ist. 

Die Beobachtungen im Umgang mit der NWA zeigen, dass die für die Ent-

scheide zuständigen politischen Instanzen mit Nutzwertpunkten meistens 

nichts anzufangen wissen, weil sie den ganzen dahintersteckenden Zah-

lenalgorithmus nicht begreifen können. Politische Ausmarchungen lassen 

sich nicht - wie dies bei der NWA vorausgesetzt wird - auf einen ma-

thematisch ermittelten Gesamtnutzwert reduzieren. Das spricht an sich 

nicht gegen die NWA als Hilfsinstrument für die Expertenarbeit. Es 

zeigt aber, dass Expertenergebnisse nicht auf so technokratisch-ab-

strakte Weise an die Entscheidungsträger vermittelbar sind, die an der 

9) Die Experten können das Problem mit Sensi ti vitätsanalysen etwas entschärfen: Wenn man 

ganz andere Gewichtungen einführt und immer noch die gleiche Variante die beste ist, 

so kann das beruhigen. 

10) z.B. eine Direktion oder ein Verwaltungsrat eines Unternehmens, der sich intensiv 

mit dem Bewertungsverfahren befassen kann. 
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Expertenarbeit nicht selber intensiv beteiligt waren. Zudem birgt die 

Methode wegen ihrem beeindruckenden Wissenschaftsgewand die Gefahr, 

dass numerische Scheingenauigkeiten vorgetäuscht werden und versteckte 

Werthaltungen der Experten in die Bewertungen einfliessen, die in der 

Trockenheit der Zahlenalgorithmen wie wertfreie Wissenschaft aussehen 

und deshalb unerkannt bleiben. 

b) Vergleichswertanalyse (VWA) 

Die Nachteile, welche die NWA aus der Sicht der praktischen Politik-

beratung hat, lassen sich etwas dämpfen. Dazu sind aber einfachere Be-

wertungsverfahren nötig. Sie müssen für die Politik übersichtlicher 

sein, auch wenn sie den Akademiker weniger befriedigen. Ein solcher 

(bescheidener) Ansatz wird hier unter dem Stichwort "Vergleichswert-

analyse" (VWA) angewendet. Er wurde bereits früher für die Zweckmäs-

sigkeitsprüfung der NHT, und später bei BAHN 2000 angewandt (Lit. 11-1 

und 22-5). 

Mit der VWA wird versucht, jenen Dingen mehr Rechnung zu tragen, die 

bei der sachgerechten Meinungsbildung über komplexe Entscheide im po-

litischen Ausmarchungsprozess wichtig sind: 

- Es muss verstehbar zum Ausdruck kommen können, dass der gleiche 

Sachverhalt mit Fug und Recht als "sehr bedeutsam" oder aber als 

"kaum bedeutend" beurteilt werden kann, je nachdem, womit er vergli-

chen wird: Zehn Hektaren Landbeanspruchung können für die betroffe-

nen Bauernbetriebe lebenswichtig sein; im Vergleich zum nationalen 

Landwirtschaftsland und dessen Produktionspotential sind sie unbe-

deutend. 

- Die Massen von Detaildaten, die letztlich für die Beurteilung nicht 

ausschlaggebend sind, müssen zwar für den speziell Interessierten 

auffindbar sein; sie dürfen aber die letztendliche Abwägung zwischen 

den entscheidenden Pro- und Kontra-Aspekten nicht als Ballast stö-

ren. Die Entscheide des einzelnen Politikers oder Bürgers müssen 

schliesslich auf einer relativ einfach überblickbare Abtauschüber-

legung zwischen wenigen Hauptargumenten beruhen. Ein erster Schritt 

für diese Meinungsbildung kann ein Vergleichswertprofil sein, das 

die Handlungsvarianten anhand der acht Hauptargumentenbereiche von 

Figur 17-2 bewertet. Solche Vergleichswertprofile werden als Raster 
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für die Beurteilung der Planungsfälle erarbeitet. Der Vergleich der 

NEAT-Planungsfälle mit dem Referenzfall dient dabei zur Erörterung 

des Entscheides, ob eine NEAT nötig bzw. zweckmässig sei. Die Ver-

gleiche der Vergleichswertprofile der NEAT-Planungsfälle untereinan-

der helfen bei der Beurteilung der Frage, welcher Planungsfall die 

grössten und wichtigsten Vorteile und die geringsten Nachteile habe. 

Natürlich besteht die Technokratiegefahr auch bei 

dieser Bewertungsmethode; sie ist aber wegen der 

Überschaubarkeit und Einfachheit der Expertenmethode 

leichter kontrollierbar und durchschaubar als bei der 

NWA. 
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KAPITEL 18: NEAT - INFORMATIONSTABLEAU 18. N E A T - i n f o t a b i e a u 

Referenzfal 1 Lätschberg / Simplon Gotthard YpsiIon Splügen 1 Splügen 2 

1. Inf rastruktur 

1.1. Linienbeschrieb - Einbezug In Bahn 2000 
- Neubaustrecke Uttigen 

(Thun) bis Arona (I) 
mit LBtschberg- und 
Simplon Basistunnel 

- Einbezug in Bahn 2000 
- Neubaustrecke ab Sempach 

bis vor Milano mit 
Gotthard- und Ceneri-
basi stürme 1 

Wie Gotthard plus Neubau-
strecke Buchloe/Kempten-
Bregenz. 

Ausbau Rheintal strecke 
Ostast als Basistumel-
verbindung. 

Von Buchloe bis Oxir wie 
Ypsilon. Ab Chur neue 
Coppelspur bis Cernusco 
(Lecco - Mi lano). 

Wie Splügen 1 plus 
Neutaustrecke Zürich -
Walenstadt. Ausbau 
bis Sargans. 

1.2. ton Neubaustrecken Coppelspur Total (CX) 157 (90) 246 (229) 446 ( 307) 290 (53) 387 (150) 

1.3. * Tunnel an teil Total (CH) 70 (78) 60 (63) 48 (63) 49 (75) 53 (69) 

1.4. Länge Basistumel (km) L:38,2 S: 35,4 49,3 75 46,7 46,7 

1.5. Ausbaustrecken (km) Total (CH) 20,3 (20,3) 10,6 (10,6) 4g,9 (49,9) 142,4 (59,4) 59,4 (59,4) 

2. Primarinvestitionen (Mrd Fr.) 

Infrastruktur 
Strowersorgtrig 

Rollmaterial (Mehrinvestition gegenüber Referenzfall 2010) 
Terminals und Bahnhöfe 
Total (Anteil Ausland in X) 

Tief Hoch 

7,5 7.8 
0,9 

0,6 0,2 
0,4 

9,4 (38%) 9,3 (413t) 

Tief Hoch 

9,6 10,3 
0,9 

1,0 1,0 
0,6 

12.1 (13X) 12,9 (17%) 

Tief Hoch 

16,1 16,8 
2,2 

1,0 1,4 
0,6 

20,1 (25X) 21,2 (28X) 

Tief Hoch 

11,8 12,2 
1,7 

0,7 0,8 
0,7 

14,9 (64%) 15,4 (70X) 

Tief Hoch 

14,8 15,1 
2,1 

0,6 1,0 
0,7 

18,4 ( 58X) 18,9 ( 60X) 

3. Betrieb 

3.1. Bertiebsaufnähme Basistunnel 
- wahrscheinlich 
- frühestens, spätestens 

nach 13,2 Jahren 
10,5 J 16,6 J 

nach 13,7 Jahren 
12,1 J 15,6 J 

nach 17,3 Jahren 
14,9 J 19,7 J 

nach 14,2 Jahren 
13 J 17,5 J 

nach 14,2 Jahren 
13 J 17,5 J 

3.2. Angebotserhötxng im al penquerenden Reiseverkehr 
Zugski lOTeter/Tag (%-Änderung gg. Referenzfal 1 ) 

Tief Hoch 
+5* + 7% 

Tief Hoch 
+8X +11* 

Tief Hoch 
+11X +15X 

Tief Hoch 
7% +9% 

Tief Hoch 
7% +9% 

3.3. Zugspaare pro Tag im al penquerenden Güterverkehr 
- RLS 
- UKV 
- WLV 

Tief Hoch 
11 21 
21 86 
46 72 

Tief Hoch 
30 45 
20 85 
50 72 

Tief Hoch 
36 53 
22 110 
49 71 

Tief Hoch 
41 54 
21 129 
51 70 

Tief Hoch 
21 39 
22 106 
50 70 

Tief Hoch 
27 39 
22 115 
50 71 

Tabelle 18-1: NEAT-Informationstableau I: 
Baulich betriebliche Projekt-Kennziffern für den 
Vollausbau der PLanungsfälle (Quelle Basisbericht) 
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LU 

LU 
N 
LU 
CO 
m 
OC 

X 
LU * 

Œ 
LU 
> 

Referenzfal1 Lötschberg / Simplon Gotthard YpsiIon Splügen 1 Splügen 2 

4. Reisezeiteinsparungen gegenüber Referenzfall 

4.1. Reisezei teinsparung pro Relation international (in Minuten) 
- Kjnchen - Milano 
- Stuttgart - Mi 1 ano 
- Frankfurt - Milano 

0 
54 
54 

0 
79 
79 

37 
93 
79 

71 
127 
72 

71 
127 
72 

4.2. Reisezeiteinsparung Oi - Aussenverkehr (in Minuten) 
- Basel - Milano 
- Genf - M i l a » 
- Zürich - Milano 
- Bern - Milano 
- St.Gallen - Milano 
- Sion - Milano 

54 
27 
37 
62 
37 
27 

79 
0 

90 
25 
90 
0 

45 
0 

90 
25 
112 
0 

45 
0 
75 
0 
146 
0 

50 
0 
78 
0 
146 
0 

4.3. Reisezeiteinsparung CH - Binnenverkehr (in Minutai) 
- Zürich - CKjr 
- Zürich - Lugano 
- Zürich - Sion 
- Bern - CKir 
- Bern - Lugano 
- Bern - Sion 
- Chur - Lugano 

0 
0 

46 
2 

44 
46 
0 

5 
80 
0 
5 

91 
0 
75 

11 
80 
0 
11 
91 
0 

52 

9 
6 
0 
9 
0 
0 

92 

14 
0 
0 
14 
0 
0 

92 

4.4. Transportzelteinsparung RLS, UKV, WLV (in Minuten) 
Mannheim - Milano 
München - Mi 1 arto 
Stuttgart - Milano 
Basel - Milano 
Zürich - Milano 

67 
0 

67 
67 
4 

88 
0 

88 
88 
76 

88 
45 
113 
88 
76 

43 
49 
117 
25 
38 

47 
49 
105 
47 
38 

4.5. Zeiteinsparungen Personenverkehr in Mio Std/a 

Total 
Schweiz 

Tief Hoch 

4.9 5.9 
2.2 2.3 

Tief hoch 

15.2 17.6 
10.0 11.1 

Tief Hoch 

17.7 20.4 
11.5 12.9 

Tief HOch 

7.3 9.1 
2.2 2.4 

Tief Hoch 

7.8 9.6 
2.5 2.7 

5. Verkehrliche Auswirkungen Tief Hoch Tief Hoch Tief Ht>ch Tief Hoch Tief Hoch Tief Hoch 

5.1. Verkehrsmengen 2010 

5.1.1. alpenquerender Personenverkehr (Personenfahrten pro Jahr) 
- Schiene (Mio PF) alle Länder 
- davon CH in X 
- Uni age rung von Strasse gegenüber Referenzfall in X alle Länder 

14 18 
65X 69X 

14,6 19,0 
80X 8CK 
1 1 

16,2 21,7 
8IX 82X 
2 3 

16,2 22,0 
85X 85X 
2 3 

14,8 19,7 
83X 83X 
1 1 

14,6 19,7 
83X 83X 
1 1 

5.1.2. Güterverkehr (Mio t pro Jahr) 
- Total (RLS, WLV, UKV) 
- davon Ol X 
- Unlagenjng von Strasse gegenüber Referenzfall in X alle Länder 
- Unlagerung von Strasse gegenüber Referenzfall in X CH 

42,1 101 
42 39 

45,7 106 
58 57 
9 18 
16 27 

46 107 
63 62 
10 21 
28 47 

44 107 
67 54 
10 22 
28 48 

43 107 
59 59 
3 10 
2 5 

44 105 
59 59 
6 13 

11 17 

5.2. Verkehrsleistungen 2010 

5.2.1. al penquerender Personenverkehr (Mrd Pkm pro Jahr) 
- Zunahme gegenüber Referenzfall Schiene in X alle Länder 1,3 2,0 2,7 4,1 2,7 4,2 0,9 2,0 3,2 4,2 

5.2.2. al penquerender Güterverkehr (Mrd tkm pro Jahr) 
- Zunahme gegenüber Referenzfall Schiene in X alle Länder 
- Abnahme gegenüber Referenzfall Strasse in X alle Länder 
- Kapazitätsgrenze erreicht (nur Szenario H) im Jahre 2008 

1,6 0,7 
8 15 

2034 

0,0 0,0 
6 15 

2021 

-1,0 -1,0 
6 16 

2018 

-2,0 -1,0 
4 11 

2024 

0,5 0,0 
6 13 

2022 

Tabelle 18-2: NEAT-Informationstableau II: 
Kennziffern über die verkehrlichen Auswirkungen 

2 1 0 (Ergebnisse der Modellrechnungen Grundlage Basisbericht) 



18. NEAT - Infotableau 

LU * 
X 
o 

< X 
o 
<*> 
H cc 

5 

Referenzfal 1 Lötschberg / Simplen Gotthard Ypsi Ion Splügen 1 Splügen 2 

6. Wirtschaftliche Rentabilität Tief Hoch Tief Hoch Tief Hoch Tief Hoch Tief w e h Tief Hoch 

6.1. BetrietGwirtschaftliche Rentabilität 
- Kapitalwert bei 5% Real Zins alle Lander 
- mögliche Kapi tal Verzinsung (1ER real) alle Länder in * 
- mögliche KapitalverzinsLng (1ER real) OH in X 
- Kapitalwert (556) nach Ländern 

- OH 
- FR 
- ERO 
- A 
- I 

-3160 -1610 
neg. 3,2 
0,7 3,3 

-2000 -1030 
-160 -20 
-200 -70 
-200 -360 
-620 -130 

-3860 -1830 
neg. 3,2 
1,1 3,5 

-2770 -1320 
-110 140 
-310 -130 
-260 -440 
-410 -80 

-7230 -5990 
neg. neg. 
0,2 1,8 

-4530 -3500 
-90 110 

-1350 -1160 
-730 -1010 
-530 -430 

-5970 -5990 
neg. neg. 
neg. 1,2 

-1330 -1230 
40 60 

-1470 -1260 
-870 -1200 

-2340 -2360 

-7180 - 7620 
neg. neg. 
neg. neg. 

-2730 -2790 
10 -70 

-1320 -1200 
-600 -1130 

-2340 -2430 

6.2. Volkswirtschaftliche Indikatoren fur Rentabilität 
- Gegenwartswert (alle Länder) für 

- KonsuTKntenrenten P,G 
- Lhweltkosten 

- gesamtwirtschaftliche Kapitalwert (5% Realzins) alle Länder 
- mögliche Kapitalverzinsung (1ER real) alle Länder in X 
- mögliche Kapi tal Verzinsung (1ER real) OH in X 
- Kapitalwert CH (5X Realzins) 

760 2100 
320 740 

-1950 1510 
2.1 6.1 
1,0 4,4 

-1750 -530 

1660 3730 
310 730 

-1750 2880 
3 6.9 

2.6 5,1 
-2000 160 

2330 4320 
330 610 

-4470 -1010 
1 4 

1,6 3.5 
-3400 -1720 

1140 2750 
190 510 

-4680 -2600 
neg. 2.1 
0,6 3.0 

-1110 -720 

1340 2520 
190 530 

-5820 -4330 
neg. 0.8 
neg. 0,8 

-2580 -2210 

7. Unweltbelastung ixid Ressourcen 

7.1. Natur- Lnd Laidschftsschutz 
- Natur ixid Landschftsschutzgebiete von nationaler Bedeutung 

- Anzahl potentiell belasteter Gebiete 
- davon schwer 
- Anstosslärige total (tan) 

- kantonal bedeutsame ScHxjtzgebi ete 
- Anstosslänge (kn) 

- Schützenswerte Ortsbilder (Schweiz) 

9 

34 
23 
30 
4 

12 

42 
25 
37 
7 

17 
1 

66 
35 
61 
11 

8 
2 

36 
8 

21 
1 

10 
3 

67 
20 
35 
1 

7.2. Landverbrauch (ha, alle Länder) 
- davon IjncVi rtschaf t 
- Wald 

125 
79 
15 

249 
125 
20 

540 
358 
48 

415 
304 
34 

434 
339 
37 

7.3. Tunnelausbruch - Kubaturen (Mio m3, alle Länder) 13,5 16,3 24 16 23 

7.4. Mehrkosten LarrccHjtzmassnahnen (Schätzungen Mio. Fr.) 
OH und ausländische Zufahrtsstrecken 

510 910 140 260 100 420 150 530 300 500 220 480 

7.5. Energieverbrauch (Mio kWh/a 2010) OH Lnd ausländische Zufahrtsstrec 3310 4970 3880 6000 4190 6420 4190 6670 3850 6320 4100 6440 

7.6. Emissionsreduktion (NOx in X gegenüber Referenzfall 2010) 
- OH Pässe 
- Mt. Blanc 
- Brenner 

-6 -11 
-5 -7 
-7 -15 

-15 -21 
-5 -7 
-7 -13 

-15 -22 
-5 -7 
-7 -15 

-1 -3 
0 0 

-5 -15 

-6 -8 
-3 -4 
-6 -13 

7.7. Treibstoffminderverbrauch (in Mio 1/a) alle Länder 
- total Dieselöl 
- Benzin 

-190 -290 
-5 -10 

-200 -300 
-10 -20 

-200 -310 
-10 -20 

-110 -240 
-10 -20 

-150 -250 
-10 -20 

b 
LU 
5 

Tabelle 18-3: NEAT-Informationstableau III: 
Kennziffern über Wirtschaftlichkeit und Uniweltaus-
wirkungen (Ergebnisse der Modellrechnungen Grundlage 
Basisbericht) 
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18. NEAT - Infotableau 

t < 
x 
o 

P 
cc 

Ë < 
z 
o 
CD 
UJ 
cc 

Referenzfal 1 Lötschberg / Sinplon Gotthard Ypsilon Splügen 1 Splügen 2 

8. Regionalwirtschaft 
- Einkormenseffekt während der Bauphase (In Mannjahren} 

- Basel 220 220 220 220 

- Schaffhausen 450 450 

- Zürich/Aargau 1270 7300 6600 400 18100 

- Irmersct*«iz 16300 16300 
- Tessin 20400 20500 
- OstscH*eiz 2660 23200 16200 17900 

- Bern 10700 
- Wallis 14900 
- Total 27100 47900 65800 16600 36300 

- regionale Verkehrsattraktivitätsverbesserung (in X) 
- Genève 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 

- Lausanne 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 

- Fritourg 1.7 0,3 0,3 0,3 0,3 

- Neuchâtel 0,8 0,8 0.8 0.3 0,8 

- Biel 1,0 0,8 0,8 0,3 0,8 

- Bern 1.7 0,3 0,3 0,3 0,3 

- Sion 4,0 0,3 0,3 0,3 0,3 

- Basel 1,0 1,3 1.3 0,8 0,8 

- Aarau/Ol ten 1.7 1,3 1,8 0,8 1.3 

- Ljuzem 0,3 1,7 2,2 0,8 0,8 

- Zürich 0,8 1,7 2,2 1.8 1.6 

- Bel 1 inzona 0,3 5,3 6,5 0.3 0,8 

- Lugano 0,3 4,0 5.0 0,3 0,8 

- Wintertlxir 0,8 1,3 2.2 1.6 1.8 

- St.Gallen 0,3 1,3 4,0 4,0 4,0 

- Chur 0,3 2,5 8,6 8,5 9,2 

Tabelle 18-4: NEAT-Informationstableau IV: 
Kennziffern über Auswirkungen im Bereich Regional-
wirtschaft (Ergebnisse der Modellrechnungen Grundlage 
Basisbericht) 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

KAPITEL 19 MONETÄRE BEWERTUNG DER PLANUNGSFÄLLE (KNA) 

19.1 ZUSAMMENZUG DER KOSTEN UND NUTZEN: VORGEHEN 

Die in den Kapiteln 10 bis 16 beschriebenen Auswirkungen werden in der 

Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) bewertet und bilanziert. Folgendes Vorge-

hen wird gewählt: 

- Monetarisierung: Alle durch eine NEAT anfallenden Kosten und Nutzen 

aus gesamtwirtschaftlicher Sicht werden in Geldeinheiten bewertet. 

Dies ist nicht überall problemlos möglich. Während zum Beispiel die 

betriebswirtschaftlichen Auswirkungen in Franken und Rappen anfal-

len, tauchen bei der Bewertung von Umweltaspekten Probleme auf. Man 

kann also "härtere und weichere" Franken unterscheiden. Diesem Um-

stand wird in der Kosten-Nutzen-Analyse Rechnung getragen, indem 

stufenweise vorgegangen wird: Zuerst werden nur "harte Franken" mit-

einander verglichen. Sukzessive werden zusätzliche - "weichere" -

Kosten- oder Nutzenelemente hinzugezogen, bis alle Elemente der KNA 

einbezogen sind. 

- Diskontierung: Wie bei der Betriebswirtschaft wird der zeitliche An-

fall der Kosten und Nutzen berücksichtigt, indem mit einem Zinssatz 

auf einen bestimmten Zeitpunkt diskontiert wird. Als Basisjahr wird 

das Jahr 1987 betrachtet. 

- Regionalisierung: Die Kosten-Nutzen-Analyse wird sowohl länderweise 

durchgeführt als auch für das genze Einzugsgebiet einer NEAT (CH + F 

+ BRD + A + I). 

- Kenngrössen: Ermittelt wird der Kapitalwert sowie die interne Er-

tragsrate15 pro Planungsfall. 

1) Im Basisbericht (Lit. 3-1) wurde nur der Kapitalwert (mit drei verschiedenen Zins-

sätzen) ermittelt. 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

19.2 KOSTEN UND NUTZEN EINER NEAT AUS GESAMTWIRTSCHAFTLICHER SICHT 

Die gesamtwirtschaftliche Optik kann in folgende drei Kategorien ein-

geteilt werden: 

- Kosten und Nutzen, die beim Betreiber einer NEAT anfallen 
(Betreiberaspekte) 

- Kosten und Nutzen, die den Benutzern einer NEAT zufallen 
(Benützeraspekte) 

- Kosten und Nutzen, die der Allgemeinheit zufallen 
(externe Effekte) 

a) Betreiberaspekte 

In Kapitel 11 wurde das betriebswirtschaftliche Ergebnis präsentiert. 

Durch den Einbezug aller durch eine NEAT betroffenen Länder wurden die 

gesamten Betreiberaspekte im Schienenverkehr berücksichtigt. Das sind 

insbesondere folgende Kosten und Nutzen: 

- Baukosten Infrastruktur 

- Zusatzinvestitionen Rollmaterial 

- zusätzlich anfallende Betriebskosten 

- zusätzliche Erträge aufgrund von Mehrverkehr auf der Schiene 

- Kosteneinsparungen durch erleichterten Betrieb und kürzere Fahr-
zeiten 

Daneben aber entsteht beim Betreiber der Strasseninfrastruktur (i.e. 

dem Staat) ein weiterer Effekt: Durch die Entlastung im Strassenver-

kehr (insbesondere im Strassengüterverkehr) wird die Abnützung der 

Strassen etwas kleiner, sodass die Unterhaltskosten sinken. Auf der 

anderen Seite allerdings entgehen dem Staat entsprechende Einnahmen 

aus den Verkehrsabgaben (z.B. Treibstoffzölle). Der Nettoeffekt fällt 

dem Betreiber der Strasse als Kosten oder Nutzen zu. 

b) Benützeraspekte 

In Kapitel 12 wurden die Auswirkungen auf die Benützer dargestellt. 

Beim Personenverkehr besteht der Nutzen im wesentlichen in der Zeit-

einsparung des Verkehrs auf der Schiene gegenüber dem Referenzzustand. 

Gesamtwirtschaftlich gesehen stellt sich die Frage, wieviel wert die 

eingesparte Zeit für die einzelnen Individuen ist. Zu unterscheiden 

ist zwischen Einsparungen im Berufsverkehr und im Nicht-Berufsverkehr. 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

Analoge Zeiteinsparungen im Strassenverkehr (aufgrund des Abbaus von 

Stausituationen) können ebenfalls als Nutzen verzeichnet werden. Da 

die Entlastung (in Fahrzeugen) an den neuralgischen Stellen relativ 

gering ist, wird auf eine Quantifizierung verzichtet. 

Der Nutzen für die Benutzer im Güterverkehr ist etwas schwieriger zu 

bewerten. Ein Nutzen wäre dadurch zu erwarten, dass die Zeiteinsparun-

gen im Güterverkehr zu geringeren Zinskosten der transportierten Güter 

führen. Die Ausführungen in Kapitel 12 haben allerdings gezeigt, dass 

dieseer Effekt vernachlässigbar ist. Der Nutzen im Güterverkehr 

besteht einerseits darin, dass mit einer NEAT keine (bzw. geringere) 

Kapazitätsengpässe mehr auftreten. Ohne NEAT müsste der abgewiesene 

Verkehr auf die nächstbeste Alternative (die teurere Strasse) 

ausweichen. Dieser Nutzen fällt allerdings nur im Szenario H an. 

Ein anderes Nutzenelement im Güterverkehr sind die tieferen Transport-

kosten, die den Benutzern zufallen. Der Grund liegt darin, dass eine 

NEAT infolge der Routenverkürzungen bei einer km-Tarifierung niedri-

gere Tarife erlaubt. Dieser Effekt ist im Basisbericht nicht berück-

sichtigt worden (vgl. Anhang II). Er wird hier im Sinner einer 

Anpassung den ausländischen Benutzern (BRD, Italien) angerechnet. 

c) All gemeinheit 

Die Kosten und Nutzen der Allgemeinheit beinhalten die sogenannten ex-

ternen Effekte. Darunter fallen insbesondere folgende Bereiche: 

- Unfallfolgekosten: Ein Teil der Unfallfolgekosten wird nicht vom 

Benützer getragen, sondern von der Allgemeinheit (z.B. Polizei, öf-

fentliche Beiträge an die Krankenversicherung). Durch die Entlastung 

der Strasse sinken die Unfallzahlen, weil das Unfallrisiko auf der 

Schiene geringer ist als auf der Strasse. Dieser Aspekt kann bewer-

tet werden und fliesst in die KNA ein.2) 

- Ressourcenverbrauch: Die Marktpreise widerspiegeln die längerfristi-

ge Knappheit der Ressourcen oft nicht genügend. Speziell ist dies 

bei den Energiepreisen der Fall: Allgemein nimmt man an, dass die 

Preise (Treibstoffpreise und Elektrizitätstarife) zu niedrig35 sind. 

2) Das Risiko von Verkehrsunfällen ist auf der Strasse ca. zehnmal höher als auf der 

Schi ene. 

3) Aufgrund der fehlenden Berücksichtigung von zukünftigen Konsummöglichkeiten. 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

Obwohl die Kosten des Energieverbrauchs auf Betreiber- und Benützer-

seite bereits berücksichtigt sind, müssen zusätzlich auch die sozia-

len Kosten berücksichtigt werden. Es wurde angenommen (gem. Lit. 

3-1), dass die gesellschaftlich richtigen Preise (Schattenpreise) 

der Energie ca. 10 % höher sind als der angenommene Marktpreis im 

Jahre 2010 (real). Nicht berücksichtigt hingegen wurden soziale Ko-

sten der Landbeanspruchung durch eine NEAT.4' 

- Lärm: Im Lärmbereich fallen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht Kosten 

und Nutzen an. Die zusätzliche Lärmbelastung durch eine NEAT verur-

sacht Lärmkosten für die Allgemeinheit. Durch entsprechende Investi-

tionen (Lärmschutzwände) wurde aber gemäss Kapitel 13 die Lärmbela-

stung auf ein Minimum reduziert, sodass man davon ausgehen kann, 

dass die Mehrkosten aufgrund des zusätzlichen Bahnlärms bereits auf 

Betreiberseite erfasst wurden5). Die Entlastung im Strassenverkehr, 

insbesondere der Lastwagen, reduziert die Lärmbelastung und fällt 

als Nutzen der Allgemeinheit zu. Die Bewertung dieser Reduktion ist 

allerdings nicht einfach.65 Analog dem Vorgehen beim Schienenlärm 

wurde ein Vermeidungskostensatz7) gewählt. Die Einsparung beträgt im 

Personenverkehr 0,08 Rp. pro Pkm und im Güterverkehr 0,1 Rp. pro tkm 

(Lit. 3-1). 

- Luft: Infolge der Entlastung im Strassenverkehr sinken die 

Schadstoffemissionen und dadurch die Luftbelastung. Ähnlich wie beim 

Lärm fällt dieser Nutzen der Allgemeinheit zu. Der Bewertungsvorgang 

findet - ebenfalls wie beim Lärm - über einen Vermeidungskostensatz 

statt. Gemäss Lit. 1 beträgt die Einsparung im Personenverkehr 

0,07 Rp pro Pkm bzw. im Güterverkehr 0,5 Rp. pro tkm. 

4) Soziale Kosten, die über den bereits in der Betriebswirtschaft angenommenen Boden-

preis hinausgehen. 

5) in der betriebswirtschaftlichen Rechnung. 

6) Es gelangen typischerweise "weiche Franken" zur Anwendung. 

7) Kosten, die aufgewendet werden müssen, um die unerwünschte Lärmbelastung zu vermei-

den . 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

19.3 ZUR WAHL DER SOZIALEN DISKONTRATE 

Die Nutzen des NEAT-Projektes fallen viel später an als die 

Investitionskosten. Ähnlich wie bei der betriebswirtschaftlichen 

Analyse wird ein Zinssatz verwendet, um zukünftige Kosten und Nutzen 

auf heute "abzuzinsen" und damit vergleichbar zu machen. Das Resultat 

(der Kapitalwert) hängt nun ganz entscheidend davon ab, welcher 

Zinssatz dazu gewählt wird. Je höher der Zinssatz, desto weniger 

fallen die in ferner Zukunft anfallenden Kosten und Nutzen ins 

Gewicht. Für eine NEAT mit einem sehr langfristig ausgerichteten 

Zeithorizont fallen bis ca. zum Jahr 2010 nur Kosten an (Bauphase). 

Ein hoher Zinssatz bedeutet also dementsprechend eine grosse 

Gewichtung der Baukosten und entsprechend eine geringe Gewichtung der 

nach 2010 anfallenden Nettoerträge. Dies drückt auf das gesamt-

wirtschaftliche Ergebnis. Der Zins soll die gesellschaftliche 

Bewertung der Zukunft widerspiegeln. Welche Höhe aber ist aus 

Projektsicht adäquat? Man kann folgende Ansätze unterscheiden (vgl. 

Lit. 19-1, 19-2): 

- Zeitliche Präferenz: Individuen bewerten die Gegenwart höher als 
die Zukunft. Gerade der Staat sollte der Langfristwirkung stell-
vertretend für künftige Generationen Rechnung tragen, sodass sich 
ein relativ tiefer Zinssatz als angemessen erweist. 

- Opportunitätskosten des Kapitals: Der Zinssatz für ein öffentli-
ches Investitionsprojekt sollte den tatsächlichen gesamtwirt-
schaftlichen Opportunitätskosten des Kapitals entsprechen. Dieser 
drückt sich etwa aus durch die langfristige Rendite einzelner Be-
triebe vor Abzug der Gewinnsteuer. Bei diesem Ansatz ist eher ein 
hoher Zinssatz angemessen. 

In der Literatur werden sowohl Argumente für eine tiefe wie für eine 

hohe soziale Diskontrate genannt, ohne dass man aus wissenschaftlicher 

Sicht entscheiden könnte, welche richtig ist (Lit. 19-3). Das ist eben 

ein gesellschaftspolitischer Entscheid. 

Als Vergleichsgrössen drängen sich für die Schweiz deren drei auf: 

- Der langfristige Zins der Bundesanleihen (über die letzten 30-40 
Jahre bei ca. 5 % nominell, bzw. ca. 1,5 % real), 

- Langfristige Renditen in der Privatwirtschaft (10 bis 20 %) sowie 

- Vergleichszinsen anderer Verkehrsprojekte (z.B. NUP 5 % real). 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

Die begleitende wirtschaftswissenschaftliche Expertengruppe empfahl, 

als soziale Diskontrate 5 % Realzins zu wählen. Begründet wurde dieser 

Entscheid damit, dass die NEAT-Investition mit Grossprojekten in der 

Privatwirtschaft verglichen werden müsse. Deshalb ist der gewählte 

Zinssatz höher als derjenige einer Bundesobligation. Die betriebswirt-

schaftlichen Ergebnisse in Kapitel 11 sind mit diesem Zinssatz ge-

rechnet. 

19.4 ERGEBNISSE DER KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE 

a) Gliederung nach Kosten-Nutzen-Komponenten 

In Figur 19-1 sind die Kosten-Nutzen-Ströme aus gesamtwirtschaftlicher 

Sicht für den Planungsfall Gotthard aufgezeichnet. Gegenüber Kapitel 

11 kommen neu die Nutzen für die Benutzer und für die Allgemeinheit 

hinzu. 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

Mrd. Fv/a 

AUSGABEN-UrtD EIM" 
hAHMEhSTROME 
( GESAMT-WIRTSCHAFT GOT) 

NUTZEN DER 
ALGEMEIMHEIT 

KONSUMENTEN" 
R E N T E GV 

Mt-ol. Fr./a 

Figur 19-1: Gesamtwirtschaftliche Ausgaben (=Kosten)- und Einnahmen 

(=Nutzen-)ströme, reale Frankenbeträge (ohne Berücksichti-
gung von Zinsen) im Planungsfall Gotthard im Zeitablauf, 
Szenario H. Auf der Nutzenseite kommen im Vergleich zu Fi-
gur 11-1 die Aspekte der Benutzer und der Allgemeinheit 
hinzu (Modellrechnungen, Grundlage: Basisbericht) 

Aus Figur 19-2 sind die internen Ertragsraten in einer stufenweisen 

Darstellung ersichtlich. Von links nach rechts gelesen ist sie folgen-

dermassen aufgebaut: 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

Betreiber: 

Betreiber CH Schiene 
+ Betreiber Ausland Schiene 
+ Betreiber Strasse 

Benutzer: 

+ Benutzer CH PV 
+ Benützer Ausland PV 
+ Benützer Güterverkehr 

Allgemeinheit: 

+ Unfall folgekosten 
+ soziale Energiekosten 
+ Einsparungen aufgrund der Lärmreduktion 
+ Einsparungen aufgrund Reduktion der Luftbelastung 

Die präsentierten Ergebnisse weichen leicht ab von denjenigen im Ba-

sisbericht (Lit. 3-1), vgl. Anhang II. Das investierte Kapital kann 

gemäss den Ergebnissen der Modellrechnungen bei den Planungsfällen GOT 

und L/S bei günstiger Wirtschaftsentwicklung (Szenario H) mit 6-7 % 

real verzinst werden. Diese Verzinsung ist um 4-6 % höher als dieje-

nige einer Bundesobligation. Die übrigen Planungsfälle liegen um 2-5 

Prozentpunkte darunter. Bei ungünstiger Entwicklung sinkt die mögliche 

Verzinsung bei allen Planungsfällen um ca. 3-4 Prozentpunkte. Nur die 

PI anungsfälle GOT und L/S im Szenario H genügen allerdings dem Vor-

schlag der begleitenden wirtschaftswissenschaftlichen Expertengruppe, 

dass die Real Verzinsung 5% betragen solle. Bei allen Planungsfällen 

zeigt Figur 19-2 den sprunghaften Anstieg der 1ER bei Hinzufügen der 

Benützeraspekte deutlich, während die Addition der Nutzen und Kosten 

für die Allgemeinheit die 1ER nicht mehr wesentlich ansteigen lässt. 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

< 
tu 

IU 

O 
7Z 
Z> 
10 
r 
H 
(£ 
Iii 
> 

ÜJ 
X. 
o 
_J 
Q 

:0 

-C 
UJ 
cü 
ctr 

o 
TZ 
Z3 
m 
�Q 

ë 
UJ 
p-
uJ 
X 
u y 2 
o 

:0 

N 
ÜJ ? 
E o vi 

t* 
UJ 
fi 
m 
Od 

c 
ÉÛ 

o 
E < 

«/» 

O < 

et 
U1 
ta 
ÜJ 

F 
UJ 
co 

ul 
< ai 

ce 
u 
fi 
Ul 
ûf 
t-
UJ 

cû 

Ü kl ? 
r 

UJ 
M 
H 
E 
Ul 
cO 

E < 

a < 

a; 
UJ 
N 
t-
o 
E 
UJ 
tû 

> Ul 

lu 
H 
H 
E 
ui 
ta 

E 
Iii 
t-
vo 
O 
W 

o ° 

ItlO 

M 
o r 
"M 
tr 

O */ï 

s a 
< o 
«n w 
F " 
lu UJ + 

E O IU £ ^ 
-5 V0 

S O 

Uli 

E Ul 
t-
�si O 
t-

o 
E 
O 

è 

Figur 19-2: Kosten-Nutzen-Analyse stufenweise (aller Länder): Interne 
Ertragsraten (real) für beide Szenarien. Von links nach 
rechts werden sukzessive zusätzliche Aspekte in die Rech-
nung einbezogen. Ganz links in Kolonne (1) sind es nur die 
Ergebnisse der Betriebswirtschaft CH, ganz rechts in Ko-
lonne (9) sind alle Aspekte berücksichtigt. Negative Zins-
sätze sind nicht dargestellt (Ergebnisse der Modellrech-
nungen, Grundlage: Basisbericht) 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

Um die einzelnen Aspekte etwas zu verdeutlichen, sind in Figur 19-3 

die Kapitalwerte (bei 5 % Realzins) nach Betreiber, Benützer und All-

gemeinheit gegliedert. Gegenüber der Figur 19-2 wird dadurch noch kla-

rer hervorgehoben, dass nur die Planungsfälle GOT und L/S im Szenario 

H die vorgeschlagene Realverzinsung von 5 % erreichen, das heisst 

einen positiven Kapitalwert aufweisen. Am stärksten fallen bei allen 

Planungsfällen die Betreiberaspekte ins Gewicht, die den Hauptanteil 

am Ergebnis ausmachen. Darin wiederum sind die hohen Baukosten im Ver-

gleich zu geringen Erträgen verantwortlich für das stark negative Er-

gebnis. Deutlich fallen die hohen Baukosten bei den Planungsfällen YPS 

und SP2 ins Gewicht. Bei den Benützeraspekten ist es in erster Linie 

der Planungsfall Gotthard, der das negative betriebswirtschaftliche 

Ergebnis im Szenario H überkompensieren kann. Bei allen Planungsfällen 

fallen die Netto-Nutzen für die Allgemeinheit positiv, aber relativ 

klein aus. Sie betragen relativ zum Benützeraspekt maximal (L/S) 50 %. 

Beim Planungsfall YPS sind es nur etwa 20 %. 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

Gesamtwirtschaft l iche Beur te i lung alle Länder 
Kapitalwerte bei 5 % Realzins 

Szenario H 

Bet re iber 

4000 

Betreiber 

Szenario T 

Benutzer Allgemeinheit Total 

Figur 19-3: Gesamtwirtschaftliche Beurteilung aller Länder: Kapital-
werte für Betreiber, Benutzer und Allgemeinheit Szenarien 
T und H, bei einem Realzins von 5 %. Dies entspricht einer 
Verzinsung, die um 3-4 % über der Verzinsung der Bundes-
obligation liegt (Ergebnisse der Modellrechnungen, 
Grundlage: Basisbericht) 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

b) Länderweise Gliederung 

In Figur 19-4 sind die Ergebnisse (Kapitalwerte bei 5 % Realzins) nach 

Ländern aufgegliedert. 

Gesamtw i r t s cha f t l i c he Beur te i l ung 

Kap i t a lwe r t e l ä n de rwe i s e (1987 in Mrd. Fr., Rea l z i n s 5 % ) 

Szenario H ; i Szenario T 

L / 3 GOT YPS SPI SPZ 

Figur 19-4: Gesamtwirtschaftliche Betrachtung länderweise: Kapital-
werte pro Planungsfall mit Realzins 5 % (Ergebnisse der 
Modellrechnungen, Grundlage: Basisbericht) 

Während die BRD und Italien je nach Anteil der Baukosten in den ein-

zelnen Planungsfällen mehr oder weniger profitieren, geht auch 

Frankreich als Nutzniesser einer NEAT hervor. Für Frankreich wird der 

Abzug von Schienenverkehr der französischen Alpenübergänge durch Zu-

satzerträge im Norden des Landes sowie zeitliche Einsparungen auf 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

Benützerseite überkompensiert. In jedem Fall ist Österreich als "Ver-

lierer" einzustufen: Der Abzug von Schienenverkehr am Brenner85 sowie 

die für Österreich angenommenen Investitionsanteile bei den Planungs-

fällen Ypsilon und Splügen fallen stark ins Gewicht. 

Aus Schweizer Sicht schneidet der Planungsfall Gotthard am besten ab. 

Er erreicht gerade einen leicht positiven Kapitalwert, was einer Real-

verzinsung von gut 5 % entspricht. Der Hauptgrund für dieses Resultat 

liegt in den grossen Zeiteinsparungen vom Mittel land ins Tessin. Ver-

glichen etwa mit dem Planungsfall L/S sind die Zeiteinsparungen im 

Personenverkehr 3,5mal grösser. Vergleicht man die Rangierung der Pla-

nungsfälle aus Schweizer Sicht mit derjenigen der europäischen Be-

trachtung, so zeigt sich, dass der Planungsfall SPI ein deutlich bes-

seres Ergebnis erzielt. Im Szenario T ist der Kapitalwert sogar weni-

ger negativ als beim Gotthard. 

Der Nettonutzen des Auslandes, ausgedrückt in Bundesobligationen, 

entspricht beim L/S und GOT einer Grössenordnung von mehreren Mrd 

Franken. Beim YPS ist er etwas geringer und beim Splügen resultieren 

bei ungünstiger wirtschaftlicher Entwicklung gar Nettokosten für das 

Ausland. 

In Figur 19-5 sind, analog zur Figur 19-3, die Kapitalwerte für die 

Schweiz nach den wichtigsten Kriterien dargestellt. 

8) Das erzeugt im Szenario T für die ÖBB mehr Ertragsausfälle als Kostenrückgänge. Im 

Szenario H füllt sich auch der Brenner wieder mit Verkehr. 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

Gesamtwirtschaft l iche Beur te i lung Schweiz 
Kapitalwerte bei 5 % Realzins 
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Figur 19-5: Gesamtwirtschaftliche Beurteilung Schweiz: Kapitalwerte 
für Betreiber, Benützer und Allgemeinheit Szenarien T und 
H (Ergebnisse der ModelIrechnungen, Grundlage: Basisbe-
richt) 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

c) Zusammenfassende Beurteilung 

In Figur 19-6 ist die mögliche (positive) Real Verzinsung und Nominal-

verzinsung der NEAT-Planungsfälle dargestellt. 

MÖGLICHE VERIinSUnöEM DER 
fi EAT - IMVESTITIOnEM 

°/o 

Î ALLE LÄhDER f i C M î 
E < 5 5 
X H X £ 

Figur 19-6: Mögliche NEAT-KapitalVerzinsung für das Total aller Länder 
sowie für die Schweiz. Der Minimalwert steht für das 
Szenario T, der maximale für das Szenario H. Bsp.: Der 
Planungsfall GOT erreicht im Total aller Länder eine 
Real Verzinsung zwischen 3 und 7 %, je nachdem, wie günstig 
die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung angenommen 
wird. Bei einer langfristigen Inflationsrate von 3 % p.a. 
ergibt dies eine Nominal Verzinsung zwischen 6 und 10 %. 
Sie ist also um 2-6 % besser als die Verzinsung einer 
Bundesobligation 
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19. Monetäre Bewertung der Planungsfälle 

Diese Zahlen bedeuten, dass das Kapital (unter den getroffenen Annah-

men) im Total aller Länder bei GOT und L/S besser, in den anderen Pla-

nungsfällen etwas schlechter als eine langfristige Bundesanleihe ver-

zinsbar ist.9) Betrachtet man nur die Schweiz, sind die Unterschiede 

zwischen den Planungsfällen geringer. Bei günstigen wirtschaftlichen 

Bedingungen erreicht sogar der Splügen 2 eine positive Real Verzinsung. 

Bei Investitionen im Ausland oder solchen in der Privatwirtschaft wird 

in der Regel eine Verzinsung erwartet, die deutlich über 5 % real 

1i egt. 

19.5 SENSITIVITÄTEN 

Figur 19-7 zeigt, wie sich die in Kapitel 16 diskutierten Annahme-

Änderungen relativ zur Grundrechnung auf die Barwerte (bei 5 % Real-

zins) auswirken. Es zeigt sich, dass die Ergebnisse relativ wenig 

ändern: Im Szenario H erreichen die Planungsfälle Gotthard und 

Lötschberg/Simplon bei allen untersuchten Annahmeänderungen mindestens 

eine Realverzinsung von 5 %. Die Änderungen haben auch keinen 

wesentlichen Einfluss auf die Reihenfolge der Planungsfälle in bezug 

auf Wirtschaftlichkeit. Einzig im Falle ohne neue Brenner-Basislinie 

wird der Planungsfall Splügen 1 rentabler als Ypsilon; jedoch ändert 

nichts an der Spitzenposition von Gotthard, gefolgt von 

Lötschberg/Simplon. 

9) In nominellen Grössen ausgedrückt bedeutet eine Realverzinsung von 5 % (bei einer 

If. Inflationsrate von 3 %) eine Nominalverzinsung von ca. 8 %. 
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Sens i t iv i tä ten 

Kap i t a l wert bei 5% Rea l z i n s 

Szenario T Szenario H 

Grundrechnung 

ohne Brenner-Basis 

mit Super-Brenner 

andere Ansätze 

Lärm und Luft 

Inbetr iebnahme Zei tpunkt : 

2 Jahre früher 

Lötschberg 

Gotthard 

Ypsilon 

Splügen 1 

- Splügen 2 

+ 
Barwert (1967) bei 5% Realzins in Mrd Fr. 

Figur 19-7: Gesamtwirtschaftliche Bewertung aller Länder: Wichtigste 
Sensitivitäten für beide Szenarien (Kapitalwerte 1987 bei 
5 % Real Verzinsung) 
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20. Übergangslösungen und Etappierung 

KAPITEL 20 ÜBERGANGSLÖSUNGEN UND ETAPPIERUNG 

20.1 ABGRENZUNG DER BEGRIFFE 

Infrastruktur und Betriebskonzept einer NEAT gewährleisten ca. ab dem 

Jahre 2010 ein umfassendes Transportangebot. Heute sind davon besten-

falls Bruchstücke realisiert. Es stellt sich die Frage nach dem mög-

lichst optimalen Übergang von heute zum Zustand "NEAT 2010". Er kann 

mit den beiden Begriffen Übergangslösungen und Etappierung umschrieben 

werden. Übergangslösungen sind Ausbauschritte im bestehenden Netz, die 

kurz- bis mittelfristig die Eckhöhe des Lichtraumprofiles auf einer 

Transitachse erhöhen, sodass möglichst alle Lastwagen und Lastenzüge 

bis 4 m Eckhöhe per Bahn transportiert werden können. Übergangslösun-

gen haben also nicht primär damit zu tun, die Transitkapazitäten oder 

die Reisegeschwindigkeiten zu erhöhen. Diese Aufgaben haben gegebenen-

falls Etappierungen desjenigen Planungsfalls, der realisiert werden 

sol 1. 

Figur 20-1 illustriert diese Ausbauschritte. 
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20. Übergangslösungen und Etappierung 

nachgelagerte Etappen 

Figur 20-1: Übergangslösungen und Etappierung einer NEAT: Abgrenzung 
der Begriffe 

20.2 ÜBERGANGSLÖSUNGEN 

Man kann mit Übergangslösungen zwei Strategien verfolgen: 

- Eine offensive: Für eine NEAT geplante Massnahmen (Angebotskonzepte, 

Kundenservice, Rollmaterial, Profilerweiterungen) möglichst vorzei-

tig einführen und nutzen. 
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20. Übergangslösungen und Etappierung 

- Eine defensive: Dem politischen Druck entsprechend das Notwendige 

unternehmen und mittels Profilerweiterung den Transport von Lastwa-

gen mit Abmessungen von 4.00 m mal 2.60 (plus ev. Toleranzen, s. 

Kap. 3) ermöglichen. Dieses Angebot müsste lange vor der Inbetrieb-

nahme einer NEAT bereitstehen. 

Vordringlich ist einstweilen die zweite Strategie. Sie wird hier erör-

tert. 

Heute klafft noch eine grössere Lücke zwischen diesem Anspruch und den 

gegebenen Möglichkeiten. Seit dem 1.1.1988 sind zwar auf der Gotthard-

route Basel-Gotthard-Chiasso folgende Sendungen neu zugelassen: 

- LKW mit Eckhöhe bis 3.80 m, bei luftgefederten Fahrzeugen mit ei-
ner Federungshubhöhe bis zu 0.12 m bis 3.92 m (Strasseneckhöhe). 

- Sattel auf1ieger, verladen auf dem neuesten Typ von Taschenwagen: 
bis 3.96 m und bei Luftfederung und günstiger Konstruktion bis 
4.01 m. 

- Grosscontainer können ohne Einschränkungen transportiert werden. 

Eine Reserve von 5 cm, die auf der Gotthardroute zusätzlich noch re-

alisiert werden könnte,15 würde - zusammen mit den neuen Taschenwagen -

sämtliche Probleme bei den Sattelaufliegern lösen. Hingegen sind 

4.00 m Eckhöhe bei den Lastwagen einstweilen nicht realisierbar, son-

dern maximal 3.85 m bis 3.90 m. 

Es stellt sich die Frage nach der Bedeutung dieses Defizites. Nach An-

gaben der SBB weisen heute ca. 2/3 der alpenquerenden LKW Eckhöhen von 

3.80 m und weniger auf und stellen demnach das Marktpotential für die 

RLS dar. Das verbleibende Drittel kann nicht auf die RLS. Allerdings 

wächst dieses Segment. Ca. im Jahre 2000 müssten für 2/3 Marktpoten-

tial schon 3.90 m transportiert werden können. Von den ca. 60'000 

Lastwagen, die heute pro Monat den Gotthard ohne Beschränkung durch 

die 28 t-Limite passieren würden, sind gemäss dieser Rechnung ca. 

401000 LKW huckepacktauglich, ca. 6'000 LKW haben die RLS im Monats-

durchschnitt des Jahres 1987 benützt. 

Mit welchem Aufwand kann und soll diese Lücke geschlossen werden? Aus 

Schweizer Sicht allein wäre die Frage nach dem "Soll" klar zu vernei-

1) Genaue Abklärungen darüber sind im Gange. Kosten- und Zeitschätzungen für die Anpas-

sungen werden davon abhängen. Man hofft, dass mit der Sanierung von 2-3 km Tunnel-

strecken 5-10 cm erreichbar sind. 
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20. Übergangslösungen und Etappierung 

nen. Erstens ist der begleitete Kombi verkehr wirtschaftlich uninteres-

sant und zweitens transportökonomisch ein Anachronismus, auf dessen 

allmähliches Wiederverschwinden man ohnehin abzielen müsste.2' Es ist 

deshalb den betroffenen Bahnen nicht zu verargen, wenn sie aus unter-

nehmerischer Sicht diesbezüglichen Ausbauplänen letzte Priorität zu-

ordnen und allfällige betriebliche Reserven für Bauten im Rahmen von 

BAHN 2000 nur ungern frei setzen.3) 

Nicht zuletzt aus diesem Blickwinkel ist die Antwort auf die Frage 

nach dem "Können" zu sehen. Der Besteller einer Profilerweiterung, zum 

Beispiel der Bund, müsste sämtliche Folgen einer Profilerweiterung 

übernehmen. Unter Berücksichtigung von baulichen Randbedingungen 

dürfte man es mit einem Ermessensspielraum zu tun haben, der weit fä-

chert: 

- lange und von daher uninteressante Bauzeiten bei geringen be-
trieblichen Einschränkungen 

- relativ kurze Bauzeiten bei harten betrieblichen Einschränkungen 
und Verkehrseinbussen. 

Profi Erweiterungen kommen grundsätzlich am Gotthard oder am Simplon, 

und evtl. Lötschberg in Frage. Wie die entsprechenden Übergangslösun-

gen hi nsichtlich Kosten, Bauzeiten und Betriebseinschränkungen ausse-

hen könnten, wird im folgenden skizziert. Beiden Möglichkeiten ist ge-

meinsam, dass ab ca. 1995 (Sanierung der Jurafusstunnels), das heisst 

ca. 7-8 Jahre nach Bestellung eine beschränkte Zahl von HuckepackZügen 

(ca. 10 pro Tag und Richtung) mit Lastwagen von 4.00 m Eckhöhe über 

Lausanne nach Martigny resp. Brig geführt werden könnte. Von dort aus 

müssten die Strassen-Alpenübergänge Gd. St. Bernard resp. Simplon 

benützt werden, bis die integrale Lösung realisiert ist. Dazu müssten 

am Gd. St. Bernard vorgängig zwei, drei Dorfumfahrungen gebaut werden. 

Die Führung des gesamten Huckepacks nach Martigny beispielsweise ist 

aber weder sinnvoll noch betrieblich möglich: für die Lastwagen mit 

3.80 m und weniger wäre es ein Rückschritt, sie wieder nördlich des 

Alpenraumes auszuladen, und die Kapazitäten reichten sowieso nicht. 

2) Er wird weitgehend überflüssig, wenn das Strasse-Bahn-Zusammenarbeits-System des un-

begleiteten kombinierten Verkehrs technisch, organisatorisch, rechtlich, institutio-

nell und marktmässig voll entwickelt ist. 

3) Heute sind alle Langsamfahrstellen, die der nach und nach zu realisierende Fahrplan 

der BAHN 2000 und die Baustellenplanung für BAHN 2000 noch zulassen, bis 1995 oder 

noch länger bereits verplant. 
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Aber auch die Unterteilung in Lastwagen mit 3.80 m und weniger über 

den Gotthard und mehr als 3.80 m nach Martigny ist problematisch und 

teurer: an den Terminals muss sortiert werden, die Zahl der Fahrgele-

genheiten sinkt, die Auslastung desgleichen. 

- Gotthard 

Die Kosten einer Profi Erweiterung werden allein für die Baumassnah-

men auf ca. 400 Mio Fr. veranschlagt. Sie können in maximalen Jah-

restranchen von 40-50 Mio Fr. verbaut werden. Somit ist mit einer 

Bauzeit von 8-10 Jahren zu rechnen. Dabei wird - laut SBB - die Ka-

pazität der Gotthardstrecke während dieser Zeit auf das Niveau einer 

Einspurstrecke reduziert. Die SBB nehmen an, dass die entsprechenden 

Ausfälle, Erschwernisse, der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit der 

Bahn, Mehrkosten für Umwegfahrten etc. vielleicht sogar ein Mehr-

faches der reinen Baukosten ausmachen könnten. 

- Simplon und Lötschberq 

Hier ist die Situation komplexer und mit mehr Unsicherheiten behaf-

tet. Die grösste Unbekannte stellt die Profi Erweiterung im Simplon-

tunnel dar. Allein für dessen Ausbau auf LRP III (für Lastwagen mit 

4.00 m Eckhöhe auf Niederflurwagen) werden heute Kosten von 

100-300 Mio Fr. genannt, je nach Geologie, Wasserverhältnissen und 

Beeinträchtigung der jeweils anderen Tunnelröhre4). Dementsprechend 

streut die erwartete Bauzeit. Erschwerend fällt ins Gewicht, dass 

damit die Südrampe Domodossola-Iselle noch nicht saniert wäre. Die 

Lastwagen müssten in Iselle auf die Strasse, was jedoch grundsätz-

lich ginge. Günstiger als beim Gotthard ist die betriebliche 

Situation. Aufgrund der geringeren Auslastung und der Einspurröhren 

wirken sich verminderte Kapazitäten am Simplon jedoch weniger 

einschneidend aus als z.B. am Gotthard. Aus Kapazitätsgründen wäre 

erwünscht, aber vorderhand nicht unbedingt nötig, dass auch die 

Lötschbergstrecke angepasst wird. Hier wären die betrieblichen 

Probleme während des Baus wieder einschneidender. Es wird mit einer 

reinen Bauzeit von mindestens sechs Jahren gerechnet. 

Man kann aus diesen Überlegungen einige klare Schlussfolgerungen zie-

hen: 

4) Zum Teil beträgt der Achsabstand der beiden Tunnel röhren nur 17 m. 
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- Der Aufwand für die Möglichkeit, ca. 10 Jahre vor der Inbetrieb-
nahme einer NEAT Lastwagen mit 3.90 m und 4.00 m Eckhöhe auf der 
Schiene durch die Alpen führen zu können, erscheint bei den er-
wähnten Annahmen unverhältnismässig hoch. Umgerechnet auf die 
schätzungsweise 2501000 Lastwagen, die dank dieser Profilerweite-
rung zusätzlich pro Jahr durch die Schweiz geführt werden könn-
ten, entspricht dies einem Betrag von von 250 Fr. pro Sendung5', 
die allein diese Zusatzinvestitionen kosten. 

- Ei ne solche Summe liesse eine Vielzahl von Erleichterungen und 
vorübergehenden Zuschüssen anderer Art in der Zeit bis 2010 loh-
nend erscheinen. Zu nennen sind: 

� Investitionsbeiträge oder/und Zuschüsse zur Förderung des unbe-
gleiteten Kombiverkehrs 

� Förderung abgeschrägter Aufbauten auf Lastwagen 

� Förderung neuer Techniken wie des Road Railers 

� Kompensationszahlungen an Nachbarländer für Übernahme von Tran-
sitlasten etc. 

Es war nicht möglich und nicht die Aufgabe, alle diese Möglichkeiten 

im Rahmen der Zweckmässigkeitsprüfung der NEAT-CH zu untersuchen. Die 

Probleme sind aber verkehrspolitisch derart dringend, dass der Bundes-

rat im Frühsommer 1988 eine spezielle Arbeitsgruppe unter Leitung des 

EVED eingesetzt hat (Leitorgan EG-Transit), um in Zusammenarbeit mit 

den SBB und der BLS Lösungen auszuarbeiten. 

20.2 MÖGLICHE NEAT-ETAPPEN (Handlunqsspielräume) 

20.2.1 Grundgedanke 

Die NEAT-Aufarbeitung gemäss Basisbericht (Lit. 3-1) hat den Vollaus-

bau von NEAT-Planungsfällen mit dem Referenzfall verglichen. Die Frage 

der Etappierung wurde zurückgestellt. Im Rahmen der Vorbereitung des 

politischen Entscheidungsprozesses müssen dennoch die Etappierungsmög-

lichkeiten auf planungsspezifische Unterschiede hin diskutiert werden. 

Die NEAT-Etappierung ist, im Gegensatz zum Begriff Übergangslösungen, 

nur auf die Planungsfälle mit einem Basistunnel ausgerichtet und be-

fasst sich mit der Frage, welche sinnvollen baulichen Handlungsspiel-

räume bei den einzelnen NEAT-Planungsfällen denkbar sind. Wie bereits 

5) Annahme: 500 Mio Fr. Investitionskosten für eine Übergangslösung, die in der Über-

gangszeit, also innerhalb von 10 Jahren, verzinst und amortisiert werden müssen. 
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in Teil II dargelegt, bestimmt der Basistunnel die Bauzeit der ge-

samten Achse. Eine NEAT - mit ihrem entsprechenden Verkehrsnutzen -

kann also erst nach Beendigung des Basistunnels in Betrieb genommen 

werden. De facto sind dadurch die Etappierungsmöglichkeiten relativ 

beschränkt. Nur die Zufahrtsstrecken zum Basistunnel können in eine 

Etappierung einbezogen werden. Es gibt aber zwei Problemkreise, die 

die Frage der Etappierung wichtig erscheinen lassen: 

- Zeitliche Optimierung aus betrieblicher Sicht: 

Im Vordergrund steht die Frage, wie die zeitliche Abfolge beim 
Bau der Zufahrtslinien aussehen muss, damit das betriebswirt-
schaftliche Resultat optimiert wird (vgl. auch die Ausführungen 
in Kap. 11 und 16). 

- Zeitliche Optimierung aus schweizerischer Sicht: 
Welche Entscheidungsspielräume stehen bei den einzelnen Planungs-
fällen zur Verfügung? 

Der erste Punkt bezieht sich auf die Anpassungsfähigkeit und Flexibi-

lität der einzelnen Planungsfälle in bezug auf die (unsichere) zukünf-

tige Nachfrageentwicklung. In der betriebswirtschaftlichen Rechnung 

wird angenommen, dass die Zufahrtslinien gemeinsam mit dem Basistunnel 

fertig gebaut sind. Es ist aber durchaus denkbar, bei hoher Nachfrage-

entwicklung einzelne Teilstrecken schon vorher in Betrieb zu nehmen 

bzw. umgekehrt bei niedrigem Wachstum und entsprechenden Kapazitäts-

reserven Teilstrecken erst später fertig zu stellen. 

Man kann von vorgezogener Etappierung einerseits, von nachgelagerter 

Etappierung andererseits sprechen. Je später über ein selbständig 

nutzbares Teilstück einer NEAT entschieden werden muss, das heisst, je 

kürzer dessen Realisierungszeit, desto sorgfältiger kann der optimale 

Zeitpunkt einer Inbetriebnahme bestimmt werden. 

Der zweite Punkt behandelt einen Spezialfall der Etappierungsmöglich-

keiten. Die Engpassbetrachtung zeigt, dass heute nur über einen Ba-

sistunnel entschieden werden muss, will man eine NEAT in 20 Jahren in 

Betrieb nehmen. Demnach besteht eine der möglichen Optionen im Spe-

zialfall, alle anderen Streckenausbauten als nachqelaqerte Etappen mit 

unbestimmtem Realisierungszeitpunkt irgendwann nach ca. 2008 zu behan-

deln. Abgesehen vom Sinn einer solchen "kleinen NEAT"-Lösung (gegeben 

durch die - unbekannte - zukünftige wirtschaftliche und verkehrspoli-

tische Entwicklung), entspricht diese möglicherweise auch einem kon-

sensfähigeren Vorgehen in der Schweiz. Denn die Wirtschaftlichkeits-
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rechnung für den Vollausbau einer NEAT weist für die Schweiz unbefrie-

digende und jedenfalls schlechtere Ergebnisse aus als für die europäi-

sche Rechnung. Zu fragen ist, inwiefern eine solche Strategie der 

Schweiz bessere Nutzen-Kosten-Verhältnisse resp. Minderkosten bringt. 

20.2.2 Teilabschnitte pro Planungsfall 

a) Lötschberq-Simplon 

Der Planungsfall Lötschberg/Simplon kann in folgende vier Abschnitte 

unterteilt werden (vgl. Fig. 20-2): 

Thun 

VISP 

Teiletappen: 

1 Thun-Nordportal L 

2 Lötschberg-Basis (Nordportal L-Visp) 

3 Simplon-Basis (Visp-Domodossola) 

4 Domodossola-Arona 

AROMA 

Abschni tt Di stanz 

km 

Baukosten 

Mrd Fr. 

Bauzei t 

Jahre 

Zeiteinsparung gegenüber Refe-

renzfall im P-Verkehr in Min. 

1. Thun-Nordportal 22 0,6 5 10 (gegenüber Thun-Frutigen) 

2. Nordportal-Vi sp 38 2,2 13 30 (gegenüber N-Portal -Bri g) 

3. Vi sp-Domodossola 35 2,1 12 20 

4. Domodossola-Arona 51 1,4 6 25 

Figur 20-2: Teilabschnitte im Planungsfall L/S. Baukosten, Bauzeiten 
und Zeiteinsparungen 

Aus betrieblicher Sicht wird es sich kaum lohnen, die Zufahrtsstrecken 

(1.) und (4.) vor den beiden Basistunnels in Betrieb zu nehmen. Der 

Planungsfall L/S ist eher dazu geeignet, dass in einer ersten Etappe 

nur der neue Lötschberg-Basistunnel gebaut wird (vgl. 10.2.3 Minimal-

lösungen) . 
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b) Gotthard 

Hier können folgende Teilabschnitte unterschieden werden (vgl. Fig. 

20-3) : 

ZÜRICH Q 

1 

LUZERn ARTH-GOL DAU 

I 3 
I 

beuimzohaQ 

! A 

LUGAMO 

MILAhO 

Ò 

Ó 

Teiletappen: 

1 Zürich-Zug 

2 Luzern (Sempach)-Altdorf 

3 Gotthard-Basis 

4 Ceneri-Basis 

5 Lugano-Milano 

Di stanz 

km 

Baukosten 

Mrd. Fr. 

Bauzei t 

Jahre 

Zeiteinsparung gegenüber Refe-

renzfall im P-Verkehr in Min. 

1. Züri ch-Zug 29 0,8 6 12 

2. Sempach-Altdorf 61 2,3 5 15 

3. Erstfeld-Biasca 49 2,9 14 45 

4. Bel 1i nzona-Lamone 20 0,6 5 15 

Figur 20-3: Teilabschnitte im Planungsfall GOT: Baukosten, Bauzeiten 
und Zeiteinsparungen der wichtigsten Abschnitte 

Es wäre durchaus denkbar, dass einige Teilabschnitte bereits vor Inbe-

triebnahme des Basistunnels fertiggestellt würden. Neben der Verbin-

dung Zürich-Zug (Uetlibergtunnel zur Entlastung der Strecke Thalwil-

Zürich) kommt auch die vorzeitige Fertigstellung des Ceneri-Basistun-

nels (Bellinzona-Lamone) in Frage.6) Pro investierten Franken bringt 

dieser Abschnitt die grösste Zeiteinsparung. 

c) YpsiIon 

Der Ypsilon-Ostast kann als eine unabhängige Etappe bwz. Ergänzung zum 

Planungsfall Gotthard aufgefasst werden.7' Dabei können drei Bau-

abschnitte unterschieden werden (Fig. 20-4): 

6) Bei der Untervariante Seelisberg könnte auch der Seelisbergtunnel vorzeitig in Be-

trieb genommen werden. 

7) Der Gotthard-Ast kann zur selben Zeit in Betrieb genommen werden wie der Gotthard-

Basistunnel im Planungsfall GOT. 
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ARTH "GOLDAU o 

j Q BUCHLOE 

Q f B R . E G E M Z 

1 ( V - I CHUR 

Q BELLlNZOHA 

Teiletappen: 

1 Buchioe-Bregenz 

2 Chur-Trun-Gotthard 

3 Gotthard-Ast 

Di stanz 

km 

Baukosten 

Mrd Fr. 

Bauzei t 

Jahre 

Zeiteinsparung gegenüber Refe-

renzfall P-Verkehr in Minuten 

Buchioe-Bregenz 56 1.7 6 25 

Chur-Trun-GOT 

(Doppel spur) 46 + 26 2,1 + 9 ca. 120 (Chur-Bel1inzona) 

Figur 20-4: Teilabschnitte im Planungsfall YPS: Baukosten, Bauzeiten 
und Zeiteinsparung der wichtigsten Abschnitte 

Denkbar wäre, die Inbetriebnahme der Verbindung von Bregenz nach 

Buchloe vorzuziehen, um die Verbindungen der Ostschweiz nach München-

Salzburg-Wien zu verbessern. Interessant ist hingegen auch die Va-

riante YPS-Mini (vgl. Kap. 8), die nur eine Einspurstrecke ab Chur bis 

zur Verbindung mit dem Gotthard vorsieht. 

ZUR.ICH 

d) Splügen 

Die Planungsfälle Splügen 1 und 2 könnten wie folgt unterteilt werden: 

BUCHLOE 

Teiletappen: 

1 Buchloe-Bregenz 
- Splügen 1 

2 Chur-Lecco J - Splügen 2 

3 Zürich-Sargans J 

BREGEMZ 

CHUR 

Ô LECCO 

Figur 20-5: Teilabschnitte im Planungsfall SP 

Für den innerschweizerischen Personenverkehr nach Chur wäre es denk-

bar, den Westast von Zürich nach Sargans (3) vor dem Basistunnel in 

Betrieb zu nehmen. Die Reisezeiteinsparung beträgt dadurch nur 5 Minu-

ten bei Kosten von über 3 Mrd Fr. 
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20.2.3 NEAT-Minimallösunqen 

Die skizzenhafte Darstellung der NEAT-Tei1 abschnitte hat gezeigt, dass 

in der materiellen Aufarbeitung eigentlich nur im Planungsfall 

Gotthard Zufahrtsstrecken vorgesehen sind, die auch bereits vor 

Inbetriebnahme des Basistunnels einen Nutzen bringen könnten. Bereits 

die Schwellenwertanalyse in Kapitel 16 hat gezeigt, dass der Basis-

tunnel allein unter Umständen ein besseres betriebswirtschaftliches 

Ergebnis bringen kann als der NEAT-Vollausbau.8) Im folgenden sind 

mögliche NEAT-Minimallösungen kurz skizziert. 

a) Ziele, die eine Minimal-NEAT erfüllen müsste 

- Ermöglichen des Transportes von EG-Lastwagen (4 m x 2.60 m) mit-
tels RLS durch die Schweiz. 

- Angepasste Kapazitätserhöhung der Transitachse.9) 

- Verbesserung der Reisezeiten im alpentransitierenden Schweizer 
Binnen-Personenverkehr. 

b) Wie sähen solche Minimal-Lösungen etwa aus? 

- L/S: � Lötschberg-Basistunnel mit Ausbauten ab Bern (3. Gleis 

Bern-Nordportal) 
� Anpassen des Lichtraumprofiles (LRP III) im bestehenden 

Simplon-Tunnel10) (im Sinne einer Übergangslösung) 
Anpassen der Zufahrtsstrecke auf LRP III; LKW ab Iselle 
auf Superstrada (ab 1990 verfügbar) 

- GOT: � Gotthard-Basistunnel mit Kapazitätsanpassungen von Arth-
Goldau bis Lugano (3. Gleis)115 

� Anpassen der Zufahrtsstrecken auf LRP III 

- YPS: � Gotthard Minimallösung plus einspurige Verbindung Chur-

Trun-Gotthard-Basistunnel (entspricht bezüglich Ostast 
der Untervariante YPS-Mini) 

� Anpassen der Zufahrtsstrecke auf LRP III 

- SP : � Neubaustrecke Chur-Lecco mit Splügen-Basistunnel125 

� Anpassen der Zufahrtsstrecke auf LRP III 

In Tabelle 20-1 sind die wichtigsten Kenngrössen für die NEAT-Minimal-

lösungen dargestellt. 

8) Der Produktivitätseffekt einer NEAT (Distanzwirkung und höhere Geschwindigkeit) 

macht knapp einen Viertel der zu erwartenden Deckungsbeiträge aus (vgl. Kap. 11). 

9) d.h. Kapazitätsanpassungen auf der Zufahrtsstrecke (Ausbau statt Neubau). 

10) Die baulichen Unsicherheiten sind relativ gross. Das äussert sich insbesondere in 

den zu erwartenden Baukosten. 

11) Die damit verbundenen Umweltprobleme sind relativ gross. 

12) Eine Kapazitätsanpassung der bestehenden eingleisigen Strecke Colico-Lecco erscheint 

- v.a. auch aus Umweltgründen - nicht machbar. 
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in Mrd Fr. L/S GOT YPS SP 

Baukosten Basistunnel 2 3 4,5 3 

geschätzte Zusatzkosten für 

Ausbauten bei best.Zufahrten 2 2 3 5 

Total 4 5 7,5 8 

Zeiteinsparung im P-Verkehr 

in Minuten 

Basel-Mi 1 ano 

30 

Basel-Mi 1 ano 

45 

Basel-Mi 1 ano 

45 

Chui—Mi 1 ano 

120 

München-Mi 1 ano 

70 

Tabelle 20-1: NEAT-Minimallösungen: Geschätzte Kosten und Zeiteinspa-
rungen 

Die Zahlen in Tabelle 20-1 sind als Grobschätzungen zu verstehen. We-

niger wichtig als die absolute Grössenordnung ist der Relativvergleich 

zwischen den Planungsfällen. Dabei lässt sich feststellen, dass bei 

den Planungsfällen L/S und GOT weniger Investitionen aufgewendet wer-

den müssen, um Verbesserungen im Nord-Süd-Verkehr zu erzielen als bei 

YPS und SPI. Dies liegt vor allem auch daran, dass die Lötschberg- und 

Gotthardachse vom Ausbau der BAHN 2000 profitieren können. 

20.2.3 Zusammenfassung der Handlunqsalternativen 

Grundsätzlich lassen sich für alle Planungsfälle verschiedene Hand-

lungsalternativen unterscheiden: 

1. Bau des Basistunnels: Die Zufahrtsstrecken werden zeitlich so 
angepasst, dass sie zum selben Zeitpunkt wie der Basistunnel in 
Betrieb genommen werden können 

2. Bau des Basistunnels und vorzeitige Inbetriebnahme einzelner Zu-
fahrtsstrecken 

3. Bau des Basistunnels ohne Neubau der Zufahrtsstrecken135 (= NEAT-
Minimal lösungen) 

13) oder zeitlich nachgelagert. 
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20. Übergangslösungen und Etappierung 

Die Planungsfälle Ypsilon und Splügen 2 können selbst als Etappen zu 

Gotthard bzw. Splügen 1 verstanden werden. Die vorzeitige Inbetrieb-

nahme einzelner neuer Zufahrtsstrecken erscheint nur bei den Planungs-

fällen Gotthard und Ypsilon (ev. Splügen) sinnvoll. Würde nur eine 

NEAT-Minimallösung gebaut, so sind die Planungsfälle L/S und GOT bes-

ser zu beurteilen als der Splügen. Der Planungsfall L/S weist die gün-

stigste erste Etappe auf. 
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21. Finanzierungsfragen 

KAPITEL 21: FINANZIERUNGSFRAGEN 

21.1 ABGRENZUNGSPROBLEME 

Finanzierungsfragen für grössere Bahninfrastrukturprojekte stellen 

sich mit der NEAT nicht zum ersten Mal. In jüngster Zeit sind solche 

Probleme beim BLS-Ausbau und bei der BAHN 2000 diskutiert worden. Auf 

internationaler Ebene kann das Kanaltunnel-Projekt erwähnt werden. 

Als Grundlage für die Finanzierungsregelung dient auf Schweizer Ebene 

in erster Linie der Leistungsauftrag 1987 (vgl. Lit. 21-1), wonach der 

Bund die finanzielle Verantwortung für den Bau der Infrastruktur trägt 

und die Bahnen für Betrieb und Unterhalt verantwortlich sind. Im Zu-

sammenhang mit dem NEAT-Projekt kommt der übernationale Charakter des 

Projektes dazu. 

Neben der Finanzierungsfrage kommt damit der gesamten Organisation so-

wie dem Entscheidungsfindungsprozess eine grosse Bedeutung zu. Geht 

man davon aus, dass der Entscheid, ob und wo eine NEAT gebaut wird, in 

erster Linie von der Schweiz gefällt werden muss, so stellen sich ins-

besondere folgende Fragen aus Schweizer Sicht: 

- Welches Projekt ist Gegenstand der Finanzierung? Sind es die In-
vestitionen der gesamten Achse oder ist es nur der Basistunnel? 

- In welcher Form wird das Ausland zur Finanzierung beigezogen? 

- Wie gross ist die finanzielle Belastung des Bundeshaushaltes? 

Im Hinblick auf den Einbezug des Auslandes öffnet sich indes das Spek-

trum der möglichen Finanzierungsformen. 

Theoretisch betrachtet kann die Finanzierungsfrage eine ganz neue Di-

mension erhalten, indem das Problem des gesamten Alpentransitverkehrs 

damit verknüpft wird. So könnten neben den Infrastrukturaufwendungen 

einer NEAT auch die schweizerischen Huckepackleistungen in der Über-

gangszeit international abgegolten werden.15 Es soll hier nicht darum 

gehen, die Finanzierungsfrage im Detail abzuhandeln. Vielmehr muss die 

1) Heute wird diese Leistung durch den Bund subventioniert mittels Abgeltung der ge-

mei nwi rtschaftl i chen Leistung an die Bahnen. 
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Frage der Finanzierung einer NEAT im Zusammenhang mit den anstehenden 

Entscheiden diskutiert werden. Deshalb wird versucht, die vorher auf-

geworfenen Fragen stichwortartig zu erörtern, indem ausgewählte mögli-

che Finanzierungsformen näher betrachtet und hinsichtlich planungs-

fallspezifischer Unterschiede diskutiert werden. 

21.2 MÖGLICHKEITEN VON FINANZIERUNGSLÖSUNGEN 

Wie erwähnt, ist das Feld von Finanzierungsmöglichkeiten sehr weit. In 

Tabelle 21-1 sind die verschiedenen Dimensionen im Sinne eines "Bau-

kastensatzes" aufgelistet. 

1. Träger: Europäische Ebene (EG), Staaten, Staatsbahnen, AG in 
öffentl. Besitz, gemischtwirtschaftliche AG, private AG 

2. Zuständigkeit: Infrastrukturbau, Basistunnel oder alle Neubau-
strecken, Betrieb und Unterhalt, Rollmaterial 

3. Finanzierungsmodus: à fonds perdu, Benutzungsgebühr, feste 
Amortisation (z.B. gemäss Leistungsauftrag), variable Amor-
tisation 

4. Erlösverteilung: je nach Finanzierungslösung 

Tabelle 21-1: Die wichtigsten Dimensionen von Finanzierungsmöglichkei-
ten einer NEAT 

Grundsätzlich können diese vier Kriterien beliebig miteinander gekop-

pelt werden. Ein grosser Teil solcher Verbindungen erscheint aber 

nicht realistisch, sodass drei Möglichkeiten daraus spezifisch ausge-

wählt werden: 

a) Territorialprinzip und Leistungsauftrag 

b) privatwirtschaftliche Lösung 

c) EG-Lösung 

a) Territorialprinzip und Leistunqsauftraq 

Jeder an der betreffenden NEAT beteiligte Staat würde das finanzielle 

Risiko für die im eigenen Territorium anfallenden Infrastrukturkosten 

tragen. Für die Schweiz würde dies bedeuten, dass (ähnlich wie bei 

BAHN 2000) der Bund mittels Bundesobligationen die in der Schweiz an-
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fallenden Infrastrukturkosten finanziert, während die Schweizer Bah-

nen2' gemäss Leistungsauftrag für Betrieb und Unterhalt der Schweizer 

Strecken sowie für die Beschaffung des Rollmaterials verantwortlich 

sind und die anfallenden Deckungsbeiträge zur Amortisation und Verzin-

sung der Infrastrukturkosten verwendet werden. Ein Teil der Kosten des 

Huckepackverkehrs würde weiterhin vom Bund über gemeinwirtschaftliche 

Leistungen abgegolten. Mit dem Ausland müssten bi- oder trilaterale 

Staatsverträge ausgearbeitet werden, insbesondere dort, wo der Basis-

tunnel (L/S, SP) auf gemeinsames Territorium fällt. 

Eine solche Lösung lehnt sich an die bisherige Praxis an. Deutlich 

zeichnen sich hier auch planungsfallspezifische Unterschiede ab: Wäh-

rend der Planungsfall Gotthard in eigener Regie gebaut werden kann und 

mit wenig Koordinationsbedarf auskommt, ist beim Planungsfall Splügen 

der Koordinationsbedarf (insbesondere mit Italien) relativ gross. Um-

gekehrt allerdings verhält sich die Belastung des Bundeshaushaltes 

während der Bauphase (vgl. Fig. 21-1). 
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FIHAMZIERUriGSBELASTUMG DE.R SCHWEIZ 

Figur 21-1: Graphisches Schema für die planungsfallspezifischen Unter-
schiede beim Zielkonflikt zwischen finanzieller Belastung 
der Schweiz und Koordinationsbedarf mit, bzw. Abhängigkeit 
vom Ausland 

2) Im Planungsfal1 L/S müsste eine neue Organisation mit BLS und SBB gesucht werden. 
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Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist allerdings auch die mögliche Ka-

pitalverzinsung der einzelnen Planungsfälle miteinzubeziehen. Dabei 

erzielen vor allem L/S und GOT ein gutes Ergebnis (auch aus Schweizer 

Sicht). 

b) Privatwirtschaftliche Lösung 

Als Beispiel für eine privatwirtschaftliche Lösung im Bahnverkehr kann 

der Bau und Betrieb des Kanaltunnels herangezogen werden: Ein interna-

tionales Konsortium35 könnte den Bau und Betrieb des Basistunnels (und 

dessen Finanzierung) übernehmen. Die Bahnen könnten dann mittels Be-

nützergebühren die Nutzung des Tunnels abgelten. 

Obwohl der Bundeshaushalt dadurch nicht direkt belastet würde, er-

scheint es doch notwendig, dass der Bund die finanzielle Verantwortung 

übernehmen müsste. Folgende Gründe sind dafür verantwortlich: Der Bund 

ist aus verkehrspolitischen Gründen an einem reibungslosen Betrieb ei-

ner NEAT interessiert. Würde das Konsortium die Benützergebühren erhö-

hen, um eine bestimmte Rendite zu erzielen, so müssten die Bahnen oder 

der Bund vermutlich mitziehen. Insofern übernehmen letzten Endes den-

noch die beteiligten Staaten das finanzielle Risiko. Zweitens, wie in 

Kapitel 11 dargestellt, sind die zu erwartenden betriebswirtschaftli-

chen Renditen sehr tief, sodass es kaum gelingen würde, das erforder-

liche Kapital zur Finanzierung einer NEAT auf rein privatwirtschaftli-

cher Ebene zusammenzubringen. Hinzu kommt, dass die Geldgeber minde-

stens 15 Jahre warten müssten, bis erste Erträge erwartet werden könn-

ten. Die Planungsfälle GOT und L/S, dank ihrer höheren Kapital Verzin-

sung, hätten bei dieser Lösung gewisse Vorteile. 

c) EG-Lösung 

Die EG-Lösung könnte darin bestehen, dass die Finanzierung der NEAT 

als neue Transitachse durch die EG nach einem zu definierenden Ver-

teilschlüssel finanziert wird. Dieser Schlüssel hängt natürlich stark 

davon ab, welches Verhältnis die Schweiz zur EG haben wird. Wenn wir 

ein Szenario, bei dem die Schweiz Vollmitglied der EG ist, nicht in 

Betracht ziehen, so wäre folgende Lösung denkbar: Die Schweiz 

schliesst mit der EG einen bilateralen Vertrag ab; im übrigen wären 

3) ev. mit Beteiligung der Staaten und Staatsbahnen. 

248 



21. Finanzierungsfragen 

dann alle weiteren Untervarianten möglich wie bei multilateralen Ver-

trägen mit Italien, der BRD und evtl. weiteren Ländern. 

Diese Lösung würde allerdings bedingen, dass der Entscheid über den 

NEAT-Bau ebenfalls auf EG-Ebene gefällt würde.4) Aus heutiger Sicht ist 

dies nicht realistisch. Diesem Entscheid müssten relativ komplexe in-

ternationale Vereinbarungen vorausgehen.5) Auf die Planungsfälle bezo-

gen wäre diese Lösung für den Splügen als dem internationalsten Pla-

nungsfall relativ günstig. 

Die skizzierten Möglichkeiten sind nicht als Lösungsansätze zu verste-

hen. Zweifellos wird das Thema Finanzierung noch einige Fragen aufwer-

fen. Dennoch haben die Ausführungen deutlich gemacht, dass die Wahl 

der Finanzierung nicht unabhängig vom Planungsfallentscheid ist. 

Zum Abschluss aber muss festgehalten werden, dass die Finanzierung ei-

ner NEAT, wie immer sie auch vorgenommen wird, nichts an der Gesamt-

heit der wirtschaftlichen Mittel ändert, die für Bau und Betrieb auf-

gewendet werden müssen. Nur die Verteilung der finanziellen Belastun-

gen (auch unter Einbezug von zukünftigen Erträgen) wird durch die Wahl 

der Finanzierung beeinflusst. 

4) Mit dieser Lösung wäre es möglich, dass die Finanzierung des gesamten Alpentransits 

auf EG-Ebene geregelt würde. 

5) Zudem stellt sich die Frage der verkehrspolitischen Autonomie der Schweiz. 
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KAPITEL 22 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 

In den folgenden Vergleichswertanalysen (VWA) vergleichen wir die 

Auswirkungen von NEAT-Varianten einmal untereinander, aber anderer-

seits auch mit entsprechenden Vergleichswerten anderer Projekte. Man 

definiert dafür für jede Auswirkung eine geeignete Messgrösse, das 

heisst einen Indikator: zum Beispiel ist der Zinsfuss, zu dem die 

Projektinvestitionen verzinsbar sind, ein Vergleichsindikator für die 

Wirtschaftlichkeit Die Vor- und Nachteile dieser Bewertungsmethode 

haben wir bereits in Abschnitt 17.4 erörtert. 

Figur 17-2 führt die Hauptaspekte auf, die in die VWA-Bewertung 

eingehen. Jeder davon ist seinerseits facettenreich. Deshalb behandeln 

wir in den folgenden Abschnitten 22.1 bis 22.8 der Reihe nach jeden 

der acht Bewertungsbereiche gemäss Figur 17-2. Für jeden davon zeigen 

wir Vergleichswerte für mehrere Teilindikatoren. Diese werden jeweils 

graphisch dargestellt und, wo nötig, kurz kommentiert und interpre-

tiert. Schliesslich fassen wir die Bewertungen der acht Teilbereiche 

im Abschnitt 22.9 zusammen. Dabei werden aber nur noch die wichtigsten 

Indikatoren - gesamthaft 15 für die acht Bereiche - ausdrücklich 

berücksichtigt. 

22.1 WIRTSCHAFTLICHKEIT 

Um die wirtschaftliche Zweckmässigkeit von Verkehrsinvestitionen wie 

NEAT zu beurteilen, können wir verschiedene Arten von Vergleichswerten 

heranziehen (vgl. Fig. 22-1). 

(a) Vergleichbare Verkehrsprojekte: Man kann andere konkrete Projekte 

als Vergleich nehmen, von denen Kennziffern für deren Wirt-

schaftlichkeit verfügbar sind; etwa, zu welchem Zinssatz das 

Kapital für den Kanaltunnel oder für Nationalstrassenstücke 

verzinsbar ist im Vergleich zu NEAT. 
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(b) Investitionen der Privatwirtschaft; etwa in Produktionsstätten und 

Maschinen. Hier wird im Durchschnitt nur bei hohen Renditen inve-

stiert (10 bis 20 %), weil häufig die Risiken auch gross sind. Es 

gibt aber auch im privaten Bereich Investitionen mit geringeren 

Renditen. 

(c) Sogenannte "soziale Zinsraten" oder langfristige Zinsen: Sie sind 

ein Massstab dafür, wie stark unsere Generation die Interessen zu-

künftiger Generationen bewerten will. Bewerten wir sie hoch, so 

müssen wir in der gesamtwirtschaftlichen Rechnung (inklusive Um-

welt etc.) eher niedrigere Abzinsungsraten einsetzen. Die Wahl 

dieser Verzinsungs- oder Ertragsrate, die ein öffentliches Projekt 

erreichen soll, ist somit auch eine politische Wertung. In Abspra-

che mit der wirtschaftswissenschaftlichen Expertenkommission wur-

den deshalb drei verschiedene Werte für die reale Zinsrate für die 

Berechnungen angewendet: 8 \ %, 5 % und 1 % % p.a. Die Experten-

kommission hat die Meinung geäussert, dass ein Wert von ca. 5 % 

auch bei einer NEAT für unsere Volkswirtschaft am besten sei.15 

In Figur 22-1 wird also die interne Ertragsrate (1ER) des NEAT-Projek-

tes als Vergleichswert-Indikator für die Beurteilung der Wirtschaft-

lichkeit angewandt. Das ist das Gleiche wie der Zinssatz25, zu dem das 

investierte Kapital (nach Bezahlung der jährlichen Betriebskosten) 

verzinst und amortisiert werden kann. Die Figur zeigt, dass es für die 

beiden Szenarien H und T je die folgenden Kennziffern zu betrachten 

gilt: 

- Betriebswirtschaftliches 
Ergebnis der Bahnen je für die Schweiz und für 

- Europa (d.h. alle betroffe-
- Gesamtwirtschaftliches Ergebnis, nen Länder) 

inkl. externe Nutzen und Kosten 
(z.B. Umwelt) 

In Figur 22-1 dienen die folgenden Projekte als Vergleichsobjekte mit 

NEAT aus wirtschaftlicher Sicht: 

1) Das entspricht einer Verzinsung, die um 3-4 % höher liegt als z.B. bei den langfri-

stigen Bundesobligationen. 

2) Man unterscheidet hier den nominellen und den realen Zinssatz. Der nominelle ist der 

Prozentsatz, der auf den tatsächlichen Märkten (z.B. den Banken) angewendet wird. Er 

enthält einen Inflationsanteil. Der Realzins ist der nominelle Zins, abzüglich eines 

langfristigen Mittelwertes für die Inflationsrate. 
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- BAHN 2000 (bzw. auch das Vorläuferprojekt NHT) (Lit. 22-1, 22-4, 
22-5) 

- Nationalstrassenabschnitte N1 Yverdon-Avenches und N6 Rawil (Lit. 
22-2) 

- Schnellbahnverbindung Paris-Brüssel-Koln/Amsterdam (Lit. 22-7) 

- Kanaltunnel (Lit. 22-3) 

- TGV-Est (Lit. 22-11) 

WIRTSCHAFTLICHKEIT 

5ZEMARI0 l i 
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Figur 22-1: Vergleich der NEAT-Varianten mit anderen Verkehrsprojekten 
anhand der realen Ertragsrate (1ER) als Kennziffer für die 
wirtschaftliche Rentabilität. Diese sagt, zu welchem Zins-
satz die Investitionen ohne Berücksichtigung der Teuerung 
verzinsbar sind3) (Ergebnisse der Modellrechnungen) 

3) Da der Massstab überall derselbe ist (0 bis 15 X), können die Vergi eichswerte auch 

nach oben und nach unten übertragen werden. 
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Aus Figur 22-1 ergibt sich unter anderem folgendes: 

- Eine Gruppierung der Planungsfälle geht klar hervor. L/S und GOT 

liegen voraus und relativ nahe beieinander. YPS, SPI und SP2 folgen 

in regelmässigen und deutlichen Abständen, meist in dieser Reihen-

folge. 

- Alle NEAT-Planungsfälle sind aus gesamteuropäischer Sicht wirt-

schaftlicher als aus rein schweizerischer. 

- Gesamtwirtschaftlich ist das Resultat der NEAT besser als aus der 

betriebswirtschaftlichen Sicht der Bahnen. Das bedeutet, dass die 

externen Nutzen höher bewertet werden als die externen Kosten. 

- Bei optimistischen Annahmen (Szenario H) kann das investierte Kapi-

tal der NEAT bei GOT und L/S etwa mit 6 bis 7 % real (oder ca. 9-

10 % nominell) verzinst werden; die anderen NEAT-Projekte mit etwa 

4 % (YPS), 2 % (SPI) resp. 1 % (SP2). Bei pessimistischen Annahmen 

(Szenario T) kann das Kapital nur noch bei den Planungsfällen GOT, 

L/S und YPS auch ohne Inflation verzinst (und amortisiert) werden, 

aber nur noch mit ca. 2-3 % (real) und YPs mit 1 % (real). Diese Er-

gebnisse hängen unter anderem stark von den Annahmen ab, unter denen 

der Referenzfall definiert wurde. 

- Die erwartete Wirtschaftlichkeit der NEAT-Fälle L/S und GOT ist vom 

Ergebnis her vergleichbar mit derjenigen von BAHN 2000, den darge-

stellten Nationalstrassenabschnitten oder der Schnellbahnstrecken 

Paris-Brüssel-Köln und TGV-Est, ist aber ungünstiger als beim Kanal-

tunnel45. 

- In den Ergebnissen für die Wirtschaftlichkeit spiegelt sich die Tat-

sache, dass eine NEAT betriebswirtschaftlich dann am wenigsten ren-

tiert, wenn sie in ungünstigem (also kostspieligem) Gelände bei 

gleichzeitig geringen Einwohnerdichten im NEAT-Korridor (und deshalb 

wenig Mehrverkehr) realisiert werden muss. Dem steht später (Ab-

schnitt 22.5) in der Betrachtung der Erreichbarkeiten der Vorteil 

gegenüber, dass gerade in diesem Fall grössere Reisezeitverkürzungen 

4) Ein wichtiger Grund dafür ist die fast dreimal kürzere Bauzeit des Kanaltunnels im 

Vergleich zu NEAT. 
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zu verzeichnen sind als anderswo in Europa, denn die heutigen Berg-

strecken sind langsam. 

22.2 BEFRIEDIGUNG SCHWEIZERISCHER VERKEHRSBEDÜRFNISSE 

Eine NEAT erschliesst neue Verkehrsbedürfnisse, die sich in Mehrver-

kehr niederschlagen. Im Interesse des Bahnbenützers sind auch die 

Zeiteinsparunqen, die ihnen eine NEAT bringt.5) 

Für beide Effekte interessieren absolute und relative Zahlen. Man kann 

sich auf den Standpunkt stellen, es sollten möglichst viele Verkehrs-

bedürfnisse befriedigt werden. Man kann aber auch an der Wirksamkeit 

der Investition interessiert sein, mit der die Verkehrsbedürfnisse 

befriedigt werden. 

� Mehrverkehr Schiene 

Ein Vergleich mit anderen Projekten stösst im Falle des Mehrverkehrs 

auf Schwierigkeiten. Der schweizerische Mehrverkehr ist nicht ver-

lässlich genug zu ermitteln. Zusätzlich zur Übersicht von Figur 22-2 

sollen deshalb folgende Angaben eine Vorstellung von den Wirkungen 

einer NEAT vermitteln: 

- Betrachtet man allein den gesamten Personenverkehr, das heisst 
ohne Unterscheidung Schweiz/Ausland, dann würde eine NEAT gemäss 
Model Ergebnissen zwischen 100 und 900 Mio Pkm/a (Szenario T), 
resp. 600 und 1300 Mio Pkm/a (Szenario H) induzieren. 

- Im Vergleich dazu werden von BAHN 2000 etwa 1500-2000 Mio Pkm/a 
Mehrverkehr erwartet. 

Diese Vergleiche sind aber unvollständig65, da sie den Güterverkehr 

nicht berücksichtigen (können).75 

� Zeiteinsparunqen 

Als Vergleichswerte für die Zeiteinsparungen dienen 

5) Würden auch die Fahrkosten dank Streckenverkürzungen sinken, wäre auch dies ein Vor-

teil für die Benützer. 

6) Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass bei BAHN 2000 ganz andere Annahmen für den 

Referenzfall getroffen wurden als bei NEAT. 

7) BAHN 2000 ist ein Konzept nur für den Personenverkehr, obwohl es auch erlaubt, auf 

der auf Doppelspur ausgebauten Lötschberg-Strecke bis zu 7 Mio t pro Jahr mehr Güter 

zu transportieren (Lit 22-5). 
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- BAHN 2000 (Lit. 22-5) 

- Die Summe der vier Überland-Teil stücke in der NUP-Evaluation: N1 
Yverdon-Avenches, N4 Knonauer Amt, N6 Rawil und N7 Frauenfeld-
Kreuzlingen (= NUP in Fig. 22-2). 

Davon werden nur die schweizerischen Anteile berücksichtigt. 

Figur 22-2: Vergleichswertbetrachtung für den Bereich "Befriedigung 
schweizerischer Verkehrsbedürfnisse", Szenarien T (oben) 
und H (unten): Die Planungsfälle GOT und YPS befriedigen 
diese Verkehrsbedürfnisse in stärkerem Masse als die drei 
übrigen Planungsfälle, auch wenn man die unterschiedlichen 
Investitionskosten berücksichtigt. Der Vergleichswert 
"NUP" bezieht sich auf die Summe der vier Uberland-Teil-
stücke Nl, N4, N6 und N7, die seinerseit überprüft worden 
sind. 
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22.3 BEFRIEDIGUNG AUSLÄNDISCHER VERKEHRSBEDÜRFNISSE 

Beim Personenverkehr fällt für das Ausland weniger der Neuverkehr ins 

Gewicht als die Zeiteinsparungen des Stammverkehrs8). Weiter spielt -

im Unterschied zur schweizerischen Betrachtung - der Güterverkehr eine 

grössere Rolle als der Personenverkehr. Vorteile, die ausländische 

Benützer aus der NEAT ziehen, lassen sich am Güterverkehr messen, der 

vorher über andere Alpenübergänge lief und nun die NEAT benützt. 

Als Vergleichswerte dienen folgende Angaben: 

Personenverkehr: Zeiteinsparungen ausländischer Benützer: 

� BAHN 2000, ausländische Benützer (Lit. 22-1, 22-5) 

� vier Überland-Teil stücke der NUP (Nl, N4, N6, N7, vgl. Abschn. 
22.2), ausländische Benützer 

Güterverkehr: Gütermenge, die eine NEAT benützt: 

� heutige Kapazität95 der schweizerischen Schienenalpenübergänge 

� Güterverkehr auf der N2 heute 

� Strassengüterverkehr über den Brenner heute 

� Gütermenge, die kurz nach der Eröffnung 1993 durch den Kanal-
tunnel transportiert wird (Lit. 22-6) 

Als Massstab (und demzufolge als weiterer Vergleichswert) dient der 

gesamte alpenquerende Güterverkehr gemäss Annahmen des Referenzfal-

les im Jahre 2010 (80 Mio Jahrestonnen im Szenario T, 130 Mio Jah-

restonnen im Szenario H). 

Figur 22-3 vermittelt ein Bild von den Vorteilen, die ausländische 

Reisende oder Gütertransportkunden aus einer NEAT ziehen. 

8) Der bereits heute vorhandene Verkehr. 

9) Annahme für die Kapazität des Simplon: 6 Mio t (gegeben durch den Güterbahnhof Domo-

dossola) . 

257 



22. Zusammenfassende Bewertung 
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Figur 22-3: Vergleichswertanalyse NEAT für den Bereich "Befriedigung 
ausländischer Verkehrsbedürfnisse" anhand der Vergleichs-
werte Gütermenge, die eine NEAT benützt und Zeiteinsparun-
gen im ausländischen Personenverkehr 

Aus Figur 22-3 erkennt man, 

- dass diejenigen Planungsfälle, die den schweizerischen Bedürfnis-
sen im Personenverkehr entgegenkommen, auch für die ausländischen 
Reisenden vorteilhaft sind (GOT und YPS), 

- dass bezüglich Güterverkehr alle Planungsfälle etwa dieselbe Auf-
gabe im europäischen alpenquerenden Güterverkehr zu übernehmen 
vermögen. 

258 



22. Zusammenfassende Bewertung 

22.4 UMWELT, ENERGIE, LAND UND LANDSCHAFT 

Die folgenden Aspekte 

- Luftbelastung 

- Lärmbelastung 

- Energieverbrauch 

werden beleuchtet: 

- Landverbrauch 

- Landschaftseingriffe 

- Deponievolumina 

Zerschneidungseffekte und Ortsbildveränderungen werden teilweise durch 

den Indikator für die Lärmbelastung (Lärmschutzwände) dargestellt. 

Man kann die Umweltwirkungen einer NEAT aus zwei Blickwinkeln beurtei-

len: 

- Man fragt beispielsweise nach dem Beitrag zur gesamten Bela-
stungssituation in der Schweiz, im angrenzenden Ausland 

- Man fragt nach regionalen Auswirkungen 

Wo dies sinnvoll erscheint, suchen wir Vergleiche auf beiden Ebenen. 

Für einzelne Auswirkungen sind keine sinnvollen Vergleichswerte be-

kannt, zum Beispiel Anstosslängen10) an Siedlungsgebiete oder 

geschützte Landschaften. Dort wird nur zwischen Planungsfällen 

verglichen. 

a) Verminderung der Luftbelastunq 

Während der zusätzliche Schienenverkehr einer NEAT die Luft nicht 

merklich belastet, reduzieren sich strassenseitig die Emissionen um 

soviel, wie Verkehr auf die Schiene übergeht Es ist vor allem Schwer-

verkehr im Transit, der von der Strasse abgezogen wird und die Rol-

lende Strasse benützt. Als Vergleichswerte werden folgende Angaben 

herangezogen: 

- Verminderung des alpenquerenden Schwerverkehrs in der Schweiz 

2010: 

� Gesamter Strassen-Schwerverkehr über die Schweizer Alpen im Jahre 
2010 ( ca. 3600 Lastwagen und Lastzüge pro Tag11') 

- Vergleich der NEAT-Wirkung mit Massnahmen zur Reduktion der Luft-

belastung in der Schweiz (Lit. 22-8): 

10) Diese würden u.a. identische Definitionen der fraglichen Gebiete und des 

Sachverhaltes "Anstoss" (Durchquerung, Abstand 500 m, Abstand lOOO m etc.) 

erfordern. 

11) Diese Werte bilden gleichzeitig den oberen Eckwert für die Wertungsskala. 
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� Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 

� Abgasvorschriften für Dieselfahrzeuge, Verminderung des N0x-Aus-
stosses im Jahre 2010 um ca. 3500 t pro Jahr 1 2 ) 

Auf eine Gegenüberstellung der Emissions-Reduktion durch eine NEAT mit 

den gesamtschweizerischen Emissionen des Strassenverkehrs oder den ge-

samten Emissionen des alpenquerenden Verkehrs wird verzichtet, da -

verglichen mit diesen grossen Quantitäten - keiner der Planungsfälle 

einen nennenswerten Beitrag liefert. 

Regional wird diese Verminderung allerdings fühlbar, vor allem natür-

lich im Transitkorridor der N2 (und beschränkt der N13), wie die Ab-

nahme an alpenquerenden Lastwagen zeigt.135 Erst auf dieser Stufe der 

Betrachtung werden auch Unterschiede zwischen den Planungsfällen rele-

vant. YPS und GOT liegen gleichauf an der Spitze, während L/S gemäss 

Modellergebnis etwa halb so viel bewirkt und SPI und SP2 in der 

Schweiz nahezu keinen Einfluss haben.145 

b) Lärm 

Von einer NEAT gehen beide Wirkungen aus: Entlastung von Lärm wie 

Mehrbelastung. Folgende Vergleichswerte werden herangezogen: 

- Entlastung von Lärmimmissionen: 

� Wird durch einen der Vergleichswerte für die Luftentlastung re-
präsentiert (Abnahme des alpenquerenden Schwerverkehrs) 

- Lärmprobleme durch zusätzlichen Schienenverkehr: 

� Ausmass der notwendigen Lärmschutzinvestitionen auf dem bestehen-
den Schienennetz des alpenquerenden Verkehrs155 bis zum Jahre 2010 
in Mio Fr.165 

� Lärmsanierungskosten für die Strassen der Stadt Zürich (Lit. 
22-9) 

12) Bei der Interpretation dieses Vergleichswertes in Figur 22-4 sind die nach wie vor 

vorhandenen Emissionen des Personenverkehrs in Rechnung zu stellen. 

13) Hauptsächlich wird diese Entlastung an der Gotthardachse wirksam, in zweiter Linie 

am San Bernardino. 

14) Über das gesamte Einzugsgebiet der NEAT betrachtet bleibt die Reihenfolge dieselbe, 

aber die Wirkungen streuen viel weniger. D.h., dass sich die begünstigten Länder von 

Planungsfall zu Planungsfall stark unterscheiden. 

15) Umfasst im Ausland die wichtigsten Zufahrten aus den Räumen Mannheim/Stutt-

gart/München resp. Milano. 

16) Diese Angabe liefert gleichzeitig den oberen Eckwert der Bewertungsskala. 
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Wie die Abnahme der Luftschadstoffe, so wird auch die Lärmentlastung 

vor allem örtlich fühlbar. 

Zusätzlichen Lärm, der die Belastung in die Nähe von Grenzwerten 

rückt, gibt es durch eine NEAT nicht. Spezielle Lärmschutzmassnahmen 

verhindern dies. Dazu ist allerdings einiger Aufwand nötig. Verglichen 

mit den Lärmschutzmassnahmen, die zwischen heute und 2010 für das 

ganze schweizerische Schienennetz und die wichtigsten ausländischen 

Zufahrten getroffen werden müssen, ist dieser Aufwand bedeutend. Für 

die Planungsfälle Splügen ist er am kostspieligsten. Für GOT, L/S und 

YPS kostet es halb so viel. Im Szenario H 1 7 ) liegen die Verhältnisse 

anders: hier ist nicht mehr GOT der günstigste Fall, sondern mit Ab-

stand L/S. GOT, YPS und die beiden Splügen liegen fast gleichauf (vgl. 

Fig. 22-4). 

Mag der Aufwand für den Lärmschutz an einer NEAT allein recht hoch er-

scheinen, so wird diese Aussage doch durch den Vergleichswert "Stras-

sen in der Stadt Zürich" etwas relativiert. Über den Zuwachs an Lärm, 

der mit Lärmschutzmassnahmen nicht zu verhindern ist, weil der Nutzen 

zu klein oder der Aufwand zu hoch erscheint, gibt die Anstosslänge von 

Neu- und Ausbaustrecken an Siedlungsgebiete Anhaltspunkte. Zwar fehlt 

hier eine aussagekräftige Vergleichsangabe, aber dank vieler Tunnels 

und einer offenen Linienführung in nur dünn besiedeltem Gebiet sind 

die absoluten Werte klein. Im Relativvergleich zu YPS, dem Planungs-

fall mit dem höchsten Anstoss an Siedlungen, liegt der L/S bei ca. 

einem Viertel, SPI, GOT und SP2 bei ca. 60-80 %. 

c) Siedlung und Ortsbilder 

Die Ermittlung von Angaben über tangierte Siedlungsräume und Ortsbil-

der ist stark methoden- und annahmenabhängig. Auch wenn für vergleich-

bare Projekte (z.B. BAHN 2000, NUP) entsprechende Werte vorliegen, so 

fehlen ihnen doch die gemeinsamen Annahmen. Dies wirkt sich für Ver-

gleiche so stark verzerrend aus, dass hier darauf verzichtet wird. Die 

gewählte Darstellung in Figur 22-4 zeigt deshalb nur das Spektrum der 

fünf Planungsfälle bezüglich Anstosslängen an Siedlungsgebiete. Der 

Indikator für Siedlungsanstoss gibt auch Anhaltspunkte für die Zer-

schneidungseffekte in Siedlungsgebieten. Wie bedeutsam diese Zer-

17) Hier braucht es wegen der grösseren Anzahl Züge, die den grösseren Verkehr bewälti-

gen müssen, mehr Lärmschutzwände. 
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schneidung ausfällt, geht nicht hervor (am Rande, in zentraler Lage, 

etc.). Die Zahl der tangierten Ortsbilder ist - so bedeutend im Ein-

zelfall - absolut gesehen in allen Planungsfällen klein (eine positive 

Auswirkung grosser Tunnelanteile), wobei die Zahl aber erheblich 

streut. Vorteile haben hier SPI, SP2 und L/S, Nachteile GOT und YPS. 

d) Land und Landschaft 

Die Auswirkungen einer NEAT auf Land und Landschaft tragen quantita-

tive und qualitative Merkmale. Im folgenden versucht der Vergleich von 

Landverbrauch eher die quantitative, der Vergleich von tangierten 

schützenswerten Landschaften eher die qualitative Seite auszuleuchten. 

Folgende Vergleichswerte wurden gewählt: 

- Landverbrauch: 

� NUP, sechs umstrittene Nationalstrassenstücke, 600 ha 1 0 ) (Lit. 
22-5) 

� BAHN 2000, 125 ha (Lit. 22-5) 

- Landschaft: 

� Nur Relativvergleich unter den Planungsfällen, aus denselben 
Gründen wie in c) angegeben 

Wie im Falle von Lärm und Siedlung, wirkt sich die vielerorts unterir-

dische Linienführung positiv auf den Landverbrauch aus. Ein Vergleich 

mit BAHN 2000 und den sechs umstrittenen Nationalstrassenstücken der 

NUP dokumentiert dies. Auch bezogen auf die zusätzlichen Verkehrs-

bedürfnisse (Mehrverkehr), die der zusätzliche Landverbrauch ermög-

licht, liegen alle Planungsfälle günstig. Was die Landschaftsaspekte 

anbetrifft, so ist ein Quervergleich nur innerhalb der Planungsfälle 

sinnvoll. Hier wirkt sich aus, dass gerade Berggebiete resp. die Täler 

besonders häufig Standort spezieller Landschaftsmerkmale sind. Es ist 

dies das Pendant zur dünnen Besiedelung: die Landschaften sind oft 

noch intakt, naturnah. Die Anstosslängen an nationalen und kantonalen 

Schutzgebieten müssen in allen Planungsfällen als bedeutend angesehen 

werden. Dabei bringt YPS deutlich mehr Eingriffe als die anderen Pla-

nungsfälle. 

18) Gleichzeitig oberer Eckwert in der Bewertungsskale. 
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e) Energie 

Hier steht der Mehrverbrauch an Elektrizität für die NEAT dem durch 

sie eingesparten Treibstoff auf der Strasse gegenüber. Die benötigte 

Zusatzelektrizität nimmt etwa proportional mit dem zusätzlichen Schie-

nenverkehr zu, den eine NEAT-Variante erzeugt und ist somit für YPS 

und GOT am grössten und für L/S am kleinsten. Umgekehrt sind auch die 

Treibstoffeinsparungen bei YPS und GOT am grössten und bei L/S am 

kleinsten. Die Vergleichswerte sind aus Figur 22-4A ersichtlich. Beim 

Vergleich mit dem Stromverbrauch aller Schweizer Bahnen 1985 ist aber 

zu beachten, dass ein Teil des Mehrverbrauchs einer NEAT im Ausland 

anfällt. Bezogen auf die Transporti eistung braucht NEAT ca. fünfmal 

weniger Energie als der Strassenverkehr, aber ca. 40 % mehr als der 

heutige Schienenverkehr mit geringeren Geschwindigkeiten. 

f) Ausbruchmaterial 

Wie bei den gewählten Vergleichswerten geht es hier nur um das Aus-

bruchmaterial von Tunnels, nicht aber von Geländeeinschnitten. Aus 

Gründen der Vergleichbarkeit wird auch von der Wiederverwendbarkeit 

des anfallenden Material (von 20 % beim SP2 bis zu 50 % beim L/S) ab-

gesehen195. Als Vergleichswerte dienen 

- das Ausbruchmaterial aller bisher ausgebrochenen Nationalstras-
sentunnels205 

- das Ausbruchmaterial aller Bahntunnels in der Schweiz 

Der Stellenwert von Ausbruchmaterial im Rahmen der Umweltaspekte einer 

NEAT hängt von der lokalen Verfügbarkeit von geeignetem Deponieraum 

ab. Quantitativ lassen sich nur die Ausmasse der anfallenden Kubaturen 

ermitteln. Jeder Planungsfall ergibt mehr Ausbruchmaterial als alle 

bis 1985 im Nationalstrassenbau erstellten Tunnels, oder die gleiche 

Grössenordnung wie alle bis anhin gebauten Bahntunnels. SP2 und YPS 

liegen am höchsten. 

Die Figuren 22-4A und B vermitteln einen Überblick über die umweltre-

levanten Auswirkungen einer NEAT im Vergleich zu verschiedenen 

Messgrössen anderer Herkunft. 

19) Diese Prozentsätze sind in den Vergleichsfällen nicht bekannt. 

20) Eigene Berechnungen aufgrund der Tunnel 1ängen. 
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Figur 22-4A: Vergleichswertanalyse NEAT für die Bereiche Umwelt, Ener-
gie, Land und Landschaft Szenario T 
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gie, Land und Landschaft Szenario H 
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22.5 WIRTSCHAFT, RAUMORDNUNG UND SIEDLUNG 

Eine Bewertung wird hier allein aus schweizerischer Sicht vorgenommen. 

Auch in diesem Bereich hängen quantitative Angaben zum Teil stark von 

den gewählten Annahmen und Methoden ab (z.B. Verkehrsgunstwerte, Mes-

sungen für Disparitäten). Vergleichswerte können hier in der Regel 

deshalb keine neben die NEAT-Werte gestellt werden. Figur 22-5 begnügt 

sich in diesen Fällen mit Relativvergleichen zwischen den Planungsfäl-

len. Eine Ausnahme bildet die 

- Beschäftigungswirkung in der Bauphase. 

Vergleichswert: BAHN 2000 (Lit. 22-10 und eigene Berechnungen). 

Unterschieden wird zwischen der Bau- und der Betriebsphase. In der 

Bauphase wird die Beschäftigungswirkung in den Vordergrund gestellt. 

In der Betriebsphase liegt das Schwergewicht bei den räumlichen Aus-

gleichszielen: Ausgleich der Erreichbarkeit der verschiedenen Regio-

nen, Abbau von Wohlstandsdisparitäten. Eine Bewertung des Beitrags je-

der NEAT zu diesen Ausgleichszielen ist heikel, aus Gründen, wie sie 

in Kapitel 15 dargelegt sind. Im Ausmass sind die Wirkungen einer 

NEAT, seien sie nun positiv oder negativ, beschränkt. Betrachtet man 

die von jedem Planungsfall aus raumstruktureller Sicht positiv oder 

negativ beeinflussten Regionen (vgl. Kap. 15), dann erscheinen - mit 

dem nötigen Vorbehalt - folgende Aussagen zulässig: 

- Ausgleich in der Erreichbarkeit der verschiedenen Regionen: L/S 
wirkt eher in Richtung Ausgleich, die anderen Planungsfälle wir-
ken vermutlich eher in Richtung grösserer Gefälle zwischen 
Grossagglomerationen und peripheren Gebieten. 

- Abbau von Wohlstandsdisparitäten: Dieselbe Einschätzung. 

Inwieweit die verschiedenen Planungsfälle die Verkehrsgunst insgesamt 

in der Schweiz heben, geht ebenfalls aus Figur 22-5 hervor. Dabei ist 

der Wert der Skala recht willkürlich. Mehr Aussagekraft kommt den re-

lativen Aussagen zwischen den Planungsfällen zu: etwa der Art "YPS be-

wirkt eine etwa doppelt so hohe Verkehrsgunstverbesserung wie L/S". 

NEAT-bedingte Umweltveränderungen haben auch einen Einfluss auf die 

relative raumwirtschaftliche Attraktivität der Regionen. Die entspre-

chenden Indikatoren sind unter dem Titel Umwelt erwähnt, jedoch hier 

nicht in räumliche Indikatoren umgesetzt. 
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Figur 22-5: Vergleichswertbetrachtung NEAT für den Bereich "Wirt-
schaft, Raumordnung und Siedlung" in der Bau- und in der 
Betriebsphase 

22.6 INTERNATIONALE KOORDINATIONSERFORDERNISSE 

Hier geht es darum, den Umfang der internationalen Koordinationserfor-

dernisse für eine planmässige Realisierung und einen reibungslosen/ 

störungsfreien Betrieb der NEAT zu beurteilen. Ein Planungsfall ist 

aus dieser Sicht günstiger, wenn diese Erfordernisse gering sind, bzw. 

wenn das System robust ist gegen eventuelle Koordinationslücken.21) Es 

21) Es geht hier nicht darum, die erwarteten Koordinationsbedürfnisse aufgrund vermute-

ter Präferenzen der Regierungen der Nachbarländer zu beurteilen. Diese sind schwer 

einschätzbar und stimmen nicht notwendigerweise mit regionalen Interesseäusserungen 

z.B. im Rahmen bestimmter Komitees überein. 
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ist angezeigt, drei verschiedene Koordinationserfordernisse getrennt 

zu betrachten: 

(1) Planung und Bau 

Günstig sind Planungsfälle, bei denen die Nachbarländer keine umfang-

reichen, teuren und funktionell entscheidenden Zufahrten22' bauen müs-

sen, damit die in der Schweiz gebauten NEAT-Teile (voll) nutzbar wer-

den. Unter diesem Gesichtspunkt kann man ungefähr die Reihenfolge 

Gotthard, Ypsilon, L/S, Splügen aufstellen. 

(2) Finanzierung 

Diese Koordinationserfordernisse sind dann gross, wenn Kosten und Nut-

zen unter den betroffenen Ländern sehr ungleich anfallen, wenn also 

zum Beispiel die Anteile der Baukosten und die Umweltbelastungen für 

die Schweiz sehr hoch, und umgekehrt die verkehrlichen Nutzen für die 

Bahnen und Verkehrsbenützer des eigenen Landes klein sind. Wenn das 

Ausland erhebliche Teile bauen muss, nimmt die Finanzierungskoordina-

tion ebenfalls zu. Unter diesen Gesichtspunkten ist der Planungsfall 

L/S etwas günstiger zu beurteilen als bei der Baukoordination allein; 

dies wegen seiner relativ ausgeglichenen länderweisen Verteilung der 

Baukosten, Umweltbelastungen und Benützervorteile. Die Baukosten-

verteilung ist zwar auch bei Splügen 1 günstig für die Schweiz, aber 

entsprechend ungünstig ist die Integration ins CH-Binnenverkehrs-

netz. 

(3) Betrieb 

Die betriebliche Unabhängigkeit von internationalen Koordinationslük-

ken geht nicht parallel mit derjenigen bei Planung und Bau. Beim Be-

trieb ist es (fast) nicht mehr bedeutend, ob das südliche Portal des 

Basistunnels noch auf Schweizerboden liegt oder nicht. Wichtiger ist 

hier, ob bei betrieblichen Unterbrüchen23) auf den ausländischen Zu-

fahrtslinien oder bei Verzögerungen am Zoll Ausweichmöglichkeiten be-

stehen. In dieser Beziehung sind die Unterschiede viel geringer als 

beim Bau, obwohl zum Beispiel beim Gotthard an den Schweizergrenzen 

leistungsfähigere ausländische Infrastrukturen - auch Strassen - zur 

Verfügung stehen als zum Beispiel beim Splügen. Wenn man umwelt-

22) oder wesentliche Teile des Basistunnels im Ausland liegen. 

23) Technisch oder streikbedingten etc. 
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bedingte Betriebsunterbrüche24' betrachtet, so hat der Splügen Vorteile 

zu den anderen Varianten wegen der räumlich neuen Linienführung 

Figur 22-6 zeigt die eben erörterten Einschätzungen der internationa-

len Koordinationserfordernisse graphisch. 

IMTERMATlOhALE 

KOORDlhATlOmERFORDERHISSE 

KLEINER GROSSER 

BAU K ® ) — © — © — © — 

FINANZIERUNG |{G) @ (7) © 

BETRIEB 

Figur 22-6: Vergleichswertbetrachtung für den Bereich "internationale 
Koordinationserfordernisse". Kleine Werte sind günstiger 
als grosse. Der Planungsfall GOT wird insgesamt am gün-
stigsten und SP2 am ungünstigsten beurteilt 

22.7 FINANZBEDARF 

Unter diesem Kriterium bewerten wir den Umfang25} der Finanzierungsmit-

tel , die für die Realisierung der NEAT aufzubringen sind, in Mio Fr./ 

Jahr 2 6 ). Dem Sinn nach beurteilen wir die monetäre Höhe der Schwelle 

24) Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Lawinen etc. 

25) Den qualitativen Aspekt der internationalen Koordinationsprobleme für die Finanzie-

rung schliessen wir hier aus. Er ist im Indikator 22.6 "Internationale Koordina-

tionsbedürfnisse" berücksichtigt; Indikator 6.2. Auch der Aspekt finanzielle Risiken 

im Sinne der Unsicherheit, wie gut die Investitionen amortisierbar sind, bewerten 

wir nicht hier, sondern im Abschnitt 22.1. 

26) Gleichmässig verteilt über die erwartete Bauzeit. 
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zur Mobilisierung der Finanzmittel. Als Indikator wählen wir die not-

wendigen Primärinvestitionen für Infrastrukturen und Rollmaterial, und 

zwar einerseits die auf schweizerischem Territorium und andererseits 

die gesamten. Figur 22-7 zeigt die Vergleichswerte. Neben den Pla-

nungsfällen sind Vergleichswerte für andere bekannte Infrastruktur-

investitionen eingetragen. Die Vergleichsdiagramme (B) und (C) zeigen 

beide die schweizerischen Investitionen, jedoch in unterschiedlichem 

Massstab. Für die Schweiz bringen L/S und SPI die geringsten Finanzie-

rungsbelastungen und GOT und YPS die grössten. Gesamthaft für alle 

Länder bringt L/S die geringste Belastung; YPS und SP2 die grösste. 

SPI und SP2 bedeuten vor allem für Italien eine grosse Belastung. 
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Figur 22-7: Vergleichswertanalyse für den NEAT Finanzierungsaufwand. 
Massstab = mittlerer jährlicher Finanzbedarf in Mio 
Fr./Jahr. Vergleichswerte mit anderen Infrastrukturinve-
stitionen 

22.8 REALISIERUNG, HANDLUNGSSPIELRÄUME 

Unter diesem Titel beurteilen wir zwei Aspekte der verschiedenen Pla-

nungsfälle, die mit der Realisierung zu tun haben. 

(1) Handlungsspielräume 

Damit ist das Ausmass der Handlungsflexibilität gemeint, wenn einmal 
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der Entscheid für einen der Planungsfälle getroffen ist. Diese Hand-

lungsflexibilität ist gross, wenn 

� sich eine Variante gut etappieren lässt, sodass sich zum Beispiel 
schon mit den geringen Investitionen einer ersten Etappe eine 
Minimal variante realisieren lässt, 

� sich eine Variante auch gut weiter ausbauen lässt, und wenn dabei 
noch verschiedene Möglichkeiten offen sind, die man gegebenen-
falls auch erst zum Beispiel 5-8 Jahre nach Baubeginn am Basis-
tunnel festlegen muss. 

Unter diesen Gesichtspunkten stehen die Planungsfälle G0T 2 7 ) und L/S im 

Vordergrund. Bei L/S kann mit den geringsten Investitionen bereits 

eine Minimal variante für eine innerschweizerische Verbindung und den 

Transitverkehr realisiert werden. Beim Gotthard ist Vergleichbares mit 

leicht höheren Minimalinvestitionen (ca. 1 Mrd. Fr. mehr) erreichbar. 

Zusätzlich besteht aber hier noch die - auch spätere - Ausbauoption 

für den YPS-Ostast, entweder "nur" als ("billige") schweizerische 

Zufahrt zur Gotthardachse oder gegebenenfalls auch als ("teure") 

internationale Achse zum Gotthard. Die Splügenvarianten liefern 

weniger Flexibilität bei der Etappierung. Sie erlaubten allerdings, 

(später) eine Abzweigung vom Raum Chiavenna nach 2 8 ) Westen ins Misox 

bzw. in den Raum Bellinzona zuzubauen. In Figur 22-8 wurde als 

Massstab für die Flexibilität die Höhe der Minimalinvestition für eine 

erste Etappe gewählt. 

(2) Geologische Risiken (v.a. beim Basistunnel) 

Die Geologie ist zwar explorierbar, lässt aber immer Unsicherheiten 

offen hinsichtlich der später tatsächlich angetroffenen baulichen 

Schwierigkeiten. Tatsächliche Kosten und Bauzeiten hängen von diesen 

Unbekannten ab. In der technischen Aufarbeitung wurde diese Unbekannte 

in zwei Teile gegliedert: 

(a) Die prognostizierbaren, relativ gut erfassbaren geologischen Risi-

ken wurden quantitativ umgesetzt in Streuungen bei der berechneten 

Bauzeit (vgl. Kapitel 6-9). Für diesen Risikoteil kann der Unter-

schied zwischen maximaler Bauzeit (bei ungünstigen Verhältnissen) 

und der erwarteten Bauzeit als Massstab dienen. Diese Risiken 

werden unter anderem davon bestimmt, wie grosse Baustrecken im 

27) bzw. auch YPS als Ergänzung zum GOT. 

28) Eine ähnliche Idee wurde vom Spiügenkomitee am 16.6. offiziell vorgestellt. 

Fachinformationen über Kosten, Geologie, Bauzeiten etc. gibt es aber noch nicht. 
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fai 1 enden Vortrieb gebaut werden müssen, weil in diesem Fall 

einbrechendes Bergwasser die Arbeiten besonders behindern. Figur 

22-8 zeigt, dass diese kalkulierbaren Risiken bei GOT und L/S am 

geringsten, bei den übrigen Planungsfällen deutlich höher bewertet 

werden. 

(b) Die sogenannt "nicht prognostizierbaren geologischen Risiken" sind 

aber in der technischen Aufarbeitung bei den Unsicherheitsberei-

chen der angegebenen Bauzeiten noch nicht berücksichtigt. Diese 

zusätzlichen baulichen Risiken sind schwer abschätzbar; sie können 

zum Beispiel durch das kombinierte Auftreten verschiedener Schwie-

rigkeiten wie Wassereinbrüche, schlechtes Material etc. entstehen. 

Für diese Risiken liegen aus der technischen Aufarbeitung keine 

quantitativen Angaben vor, obwohl "die Unterschiede markant 

sind ..." (Lit.5-1). Die Planungsfälle werden aber entsprechend 

rangiert. 

Figur 22-8 zeigt die mit den oben erläuterten Massstäben durchgeführ-

ten Teilbewertungen der Planungsfälle noch graphisch. 
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Figur 22-8: Vergleichswertbetrachtungen für den Bereich "Handlungs-
flexibilität beim Realisieren und geologische Risiken beim 
Bau des Basistunnels". Durchwegs ist der Planungsfall GOT 
(YPS) am günstigsten. An zweiter Stelle steht L/S 

22.9 GESAMTBETRACHTUNG 

22.9.1 Einleitung: Sorgfaltspflicht bei der Interpretation 

In diesem Abschnitt ist zu versuchen, die immer noch grosse Vielfalt 

von Bewertungsgrössen auf ein überblickbares Mass zu reduzieren. Für 

jeden der acht Hauptbewertungsbereiche wählen wir deshalb nur noch die 

wichtigsten aus, sodass alle Indikatoren in einem Bild gemeinsam dar-

stellbar sind. 
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Figur 22-9 gibt diesen graphischen Gesamtüberblick über die Varianten-

bewertung in allen Bereichen; für das pessimistische Szenario T wie 

auch das optimistische (hohe) Szenario H. Bei der Interpretation von 

Figur 22-9 und anderer Schlussergebnisse muss vor allem folgendes be-

achtet werden: 

(1) Die NEAT-Planungsfälle werden hier nach wie vor als isoliertes 

baulich-betriebliches Infrastrukturprojekt beurteilt. Der Bezug zu 

gesamtverkehrspoliti sehen Leitbildern fehlt noch. Auch sind flan-

kierende Massnahmen noch nicht berücksichtigt, welche - je nach 

Entwicklung der Rahmenbedinungen - positive NEAT-Wirkungen ver-

stärken und negative eindämmen könnten. Diese wichtige Erweiterung 

der Beurteilung geschieht erst im Teil V des Berichtes. Flankie-

rende Massnahmen sind sowohl auf der Ebene der Bahnunternehmungen 

wie auch auf verkehrspolitischer Ebene möglich. 

(2) Die Interpretation der zahlenmässigen Ergebnisse verschiedener Mo-

del lrechnungen kann dann gefährlich sein, wenn sie ohne genügende 

Kenntnisse der "mathematischen Anatomie" dieser Modelle und deren 

Annahmen geschieht. Dies gilt ganz besonders für die Berechnung 

der Auswirkungen, welche eine NEAT auf die Grösse und die Umlen-

kung der Verkehrsströme ausübt. In bestimmten Einzelfällen muss 

zum Beispiel konkret nachgeprüft werden, ob die angenommenen Fahr-

zeiten oder Kapazitäten im Referenzfall (bzw. im Planungsfall) vom 

Modell zu sinnvollen Ergebnissen verarbeitet werden können (vgl. 

hierzu auch Kap. 10, 11). 

(3) Es darf nicht vergessen werden, dass alle Aussagen an Annahmen ge-

bunden sind. Es ist in diesem Bericht unmöglich, bei jeder Ergeb-

nisaussage immer alle Annahmen explizite von neuem zu wiederholen, 

von denen die Aussage stark abhängt. Wir wiederholen zwar die 

wichtigsten Voraussetzungen aus diesem Grunde häufig. Trotzdem 

können wir dem Leser nicht alle Sorgfaltspflicht abnehmen; beson-

ders jenen, die Zitate aus diesem Bericht für weitere Berichter-

stattungen verwenden. 
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22.9.2 Erörterung der Grundfragen 

In diesem Abschnitt diskutieren wir die Ergebnisse der Vergleichswert-

analyse unter dem Gesichtspunkt der beiden Grundfragen: 

� Ist eine schweizerische NEAT überhaupt zweckmässig? 

� Welche NEAT ist am zweckmässigsten? 

Wir kommentieren die Ergebnisse von Figur 22-9 für beide Fragen je aus 

der Sicht der acht Bewertungsbereiche. Dort, wo es sinnvoll erscheint, 

weichen wir von diesem Schema ab. 

a) Ist eine schweizerische NEAT zweckmässig? 

Verschiedene NEAT-Wirkungen, welche diese Frage direkt berühren, hän-

gen von den wirtschaftlichen und verkehrspolitischen Umfeldbedingungen 

ab und sollten deshalb für die Szenarien T und H getrennt betrachtet 

werden. Setzt man eine zukünftige Entwicklung gemäss Szenario T vor-

aus, also einem Szenario mit geringem Wachstum und einem bahnunfreund-

lichen Umfeld, dann lassen sich folgende Hinweise gewinnen: 

- Unter den getroffenen Annahmen (bescheidene Entwicklung von europäi-

scher Wirtschaft und Güteraustausch) ist die Verzinsung des einge-

setzten Kapitals auch im besten Planungsfall vergleichsweise tief. 

Immerhin können die eingesetzten Kapitalien amortisiert werden. Die 

Volkswirtschaft!ichen Ergebnisse liegen generell höher, ändern das 

Bild aber nicht grundlegend. 

- Betrachtet man die Verkehrsbedürfnisse, dann schneidet eine NEAT gut 

ab. Der beste Planungsfall ermöglicht Zeitersparnisse und zieht 

einen Verkehr an, der mit anderen Grossprojekten vergleichbar ist 

(Stufe Schweiz). Sie werden gar übertroffen, wenn man auch ausländi-

sche Verkehrsbedürfnisse mitzählt. 

- Die Modellrechnungen ergeben, dass eine NEAT unter den Rahmen-

bedingungen des Szenarios T nicht als effiziente Umweltschutz-

massnahme wirkt. Zwar ist sie bezüglich zusätzlichen Umweltbelastun-

gen (Landverbrauch, Energieverbrauch) effizient: Pro Verkehrslei-

stung entsteht relativ wenig Umweltbelastung; die gewohnt positiven 

Merkmale des Schienenverkehrs. Bezüglich der Umweltentlastungen in-

folge Verkehrsumlagerung ist sie nicht besser oder sogar weniger 
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wirksam als andere, billigere Massnahmen. Die Umlagerung von der 

Strasse auf die Schiene kann grundsätzlich auch ohne NEAT stattfin-

den, sofern die Bahnen mit den dazu notwendigen Anstrengungen so er-

folgreich sind wie es in den ModelIrechnungen angenommen wurde. 

- Die Wirkung einer NEAT auf die innerschweizerische Raumstruktur ist 

unbedeutender als die einer wichtigen Nationalstrasse. Mit Ausnahme 

des Planungsfalles L/S läuft eine NEAT in der Betriebsphase räum-

lichen Ausgleichszielen zwischen peripheren Räumen (wie z.B. Berg-

gebieten und Agglomerationen) eher entgegen. Die Wirkungen auf die 

Beschäftigung sind nicht im voraus zu bestimmen, da solche von der -

unbekannten - späteren Konjunkturlage abhängen. 

- Internationale Koordinationserfordernisse in der Entscheidungs- und 

Bauphase als Unsicherheitsfaktor bestehen in jedem Falle, wenn auch 

in stark streuendem Ausmass. Aufwand und Risiken bezüglich Finanzie-

rung bewegen sich im Rahmen vergleichbarer Grossaufgaben der öffent-

lichen Hand. Geologische Risiken stehen aus heutiger Sicht einer Re-

alisierung nicht prinzipiell entgegen. 

Im Falle des Szenario H ändert sich die Einschätzung derjenigen Berei-

che, die von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

abhängen (Wirtschaftlichkeit, Verkehrsbedürfnisse, Umweltauswirkun-

gen). Obschon auf eher hohe Wachstumsraten im Verkehr angelegt, ändert 

sich29' die Wirtschaft!ichkeit nicht grundlegend gegenüber Szenario T. 

Erwartungsgemäss verbessert sich die Verzinsung und erreicht in den 

besten Fällen etwa die Werte vergleichbarer Grossprojekte (NUP, Paris-

Köln/Amsterdam, Kanaltunnel). Im Szenario H sparen die Reisenden etwa 

10 - 20% mehr Reisezeit ein als im Szenario T. Eine bessere Bilanz als 

im Szenario T resultiert bei den Umweltaspekten: die zusätzlichen 

Umweltbelastungen sind kaum von den Verkehrsleistungen abhängig (Land, 

Landschaft, Ortsbilder, Zerschneidungen); die Entlastungen infolge 

Umlagerung von Strassenverkehr nehmen jedoch zu. 

b) Welche NEAT? 

Bevor diese Frage, wie auch diejenige "ob", vor dem Hintergrund ver-

kehrspolitischer Strategien und Handlungsalternativen diskutiert wird 

(Teil V), sollen einige Grundtendenzen in den unterschiedlichen Aus-

29) bei den getroffenen Annahmen über den REF-Fal1. 
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Wirkungen der einzelnen Planungsfälle aufgelistet werden. Ein wichti-

ger Aspekt ist die "Robustheit" der Reihenfolge und Grössenverhält-

nisse der verschiedenen Planungsfälle gegenüber den Szenarien. Beim 

Übergang vom Szenario T zum Szenario H verschieben sich die Auswirkun-

gen der einzelnen Planungsfälle meist als Paket. Man kann daraus 

schliessen, dass die Entscheidung für einen Planungsfall vom Szenario 

weitgehend unbeeinflusst ist. 

Folgende Tendenzen lassen sich herauslesen: 

- Wirtschaftlichkeit 

Man kann durchwegs über alle Indikatoren ein vorausliegendes Zweier-

paket (L/S, GOT) erkennen, dem in Abständen YPS, SPI und SP2 folgen. 

- Verkehrsbedürfnisse (Schweiz und Europa) 

Auch hier liegt ein Zweierpaket voraus, aber diesmal YPS und GOT, 

während das Dreierpaket SP2, SPI, L/S meist deutlich zurück liegt. 

- Im Umweltbereich ergibt sich folgendes: 

� Bei den umweltentlastenden Wirkungen, die auf den Umlagerungswir-
kungen Strasse/Schiene beruhen, schneiden GOT und YPS am besten 
ab (Luft, z.T. Lärm). 

� Bei den NEAT-bedingten Zusatzbelastungen, vor allem gegeben durch 
die Eingriffe, die die neuen Netzteile mit sich bringen, schnei-
den L/S und SPI generell am besten ab (Landverbrauch, Land-
schaftsschutz, Ortsbilder, Zerschneidungseffekte). 

- Raum, Siedlung und Wirtschaft 

Bezüglich Beschäftigungswirkung in der Schweiz streuen die Auswir-

kungen stark. Der Planungsfall YPS erzeugt ca. viermal mehr Beschäf-

tigung als SPI. Ob allerdings die Schweiz diese Arbeitskräfte be-

schäftigen soll - diese Wertung kann nicht von heute aus vorgenommen 

werden. Was die räumlichen Auswirkungen der Betriebsphase angeht, so 

gibt es Hinweise, dass L/S eher in Richtung Abbau von Ungleich-

gewichten wirkt, während die anderen Planungsfälle diese eher 

vergrössern. Diese Wertung ergibt sich aufgrund der im Basisbericht 

und in Kapitel 15 formulierten Indikatoren. 

- Internationale Koordinationserfordernisse, Finanzierung, Risiken 

Kein Planungsfall - so wie diese hier festgelegt sind - ist bezüg-

lich Bauentscheid und Bau frei von internationalem Koordinations-
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bedarf. Je mehr verschiedene Partner und je grösser der ausländische 

Netzanteil resp. Kostenanteil, umso grösser ist die Notwendigkeit 

für ein international koordiniertes Vorgehen. Demnach streut diese 

stark. Sie ist beim GOT am geringsten und bei SPI am grössten. Umge-

kehrt verhält es sich bezüglich schweizerischen Finanzierungs-

anstrengungen: je geringer die schweizerischen Baukosten, desto pro-

blemloser die Finanzierung. SPI schneidet am besten ab, YPS ist der 

grösste Brocken. 

Risiken sind in zweierlei Hinsicht zu beachten. Bezüglich Unsicher-

heiten in der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und verkehrspoli-

tischen Entwicklung sind sowohl die Etappierbarkeit wie spätere 

(Netz-)Ergänzungsmöglichkeiten wichtig. L/S und GOT weisen diesbe-

züglich gegenüber dem Splügen Vorteile auf. 

Betrachtet man die Anfälligkeit gegenüber Naturgewalten, dann sind 

diejenigen Varianten im Vorteil, die keine parallelen Linienführun-

gen zu bestehenden Alpenübergängen haben: SPI und SP2. Auf einer an-

deren Ebene liegen geologische Risiken. Mit einem relativ kleinen 

Risiko sind GOT und YPS behaftet, L/S mit einem mittleren, SPI und 

SP2 mit einem grösseren. Dabei scheint aus heutiger Sicht aber be-

züglich Realisierbarkeit kein Planungsfall in Frage gestellt zu 

sein. 
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23. Verkehrspolitische Marschrichtungen 

T E I L V 

BEURTEILUNG DER GRUNDFRAGEN 

KAPITEL 23 VERKEHRSPOLITISCHE MARSCHRICHTUNGEN 

23.1 VORGEHEN: ERFASSEN DER KOMPLEXEN ENTSCHEIDUNGS-SITUATION 

Kapitel 22 hat gezeigt, wie schwierig es sein kann zu entscheiden, ob 

eine NEAT zweckmässig ist, und welche Variante am zweckmässigsten. 

Dies wird besonders deutlich, wenn man versucht, die vielen Aspekte 

gleichzeitig gegeneinander abzuwägen oder gar "aufzurechnen". Im letz-

ten Teil des ZMP-Berichtes versuchen wir deshalb, diese Entscheidungs-

situation auf das Wesentlichste zu reduzieren. Dazu gehen wir von ver-

schiedenen verkehrspolitischen Marschrichtungen oder Leitbildern aus, 

die man sich für die Schweiz in der gegebenen Situation vorstellen 

kann. Wir fragen: 

Wie sieht die Zweckmässigkeit der NEAT an sich aus, und 
welche Variante ist besonders günstig (bzw. ungünstig), 
wenn man von verschiedenen verkehrspolitischen Leitbil-
dern ausgeht? 

Wir gliedern diese Leitbilder in zwei Entscheidungsebenen: Im Ab-

schnitt 23.2 betrachten wir - modellhaft - vier verkehrspolitische 

Grundhaltungen, an denen sich vor allem der Entscheid NEAT ja oder 

nein auf grundsätzlicher Ebene diskutieren lässt. Im Abschnitt 23.3 

definieren wir vier transit-spezifische Marschrichtungen auf konkrete-

rer Ebene. Diese zweite Ebene befasst sich bereits mit handfesten 

NEAT-spezifischen Argumentenfeldern und profiliert vor allem Unter-

schiede zwischen den Planungsfällen; obwohl der ja/nein Entscheid auch 

hier noch zur Diskussion stehen kann (vgl. Fig. 23-1). 
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Dieses Vorgehen1' erleichtert es, die vorher fast unübersichtliche 

Vielfalt der - oft gegenläufigen - Argumente einigermassen zu bewälti-

gen, und zwar auch für den Nicht-Spezialisten. Das ist eine wichtige 

Voraussetzung dafür, dass die Fachleute den politischen Instanzen den 

Entscheid nicht vorwegnehmen. 

23.2 GESAMTVERKEHRSPOLITISCHE GRUNDHALTUNGEN 

23.2.1 Vier Grundhaltungen 

Wir definieren vier Marschrichtungen für eine Gesamtverkehrspolitik, 

die wir je mit einem - absichtlich plakativ gewählten - Kurznahmen 

kennzeichnen: 

(1) "Riegel": Damit meinen wir eine Verkehrspolitik, die grundsätzlich 

und generell keinen Ausbau der Verkehrswege - weder Strasse noch 

Bahn - zulässt. Sie tut dies aus der Überlegung heraus, dass mehr 

Verkehr grundsätzlich unerwünscht sei, weil gesellschaftlich und 

ökologisch schädlich. Der zu wählende Ansatz müsse generell darin 

bestehen, die Verkehrsinfrastruktur nicht weiter auszubauen, weil 

(nur) so der Teufelskreis zwischen weiter wachsendem Verkehr und 

dem Ausbau der Verkehrswege gebrochen werden könne. Im vorliegen-

den Fall bedeutet dies direkt, dass die erwähnten Argumente genü-

gen für den Entscheid, dass keine NEAT gebaut werden dürfe. Dabei 

besteht eine Möglichkeit der Riegelpolitik darin, den Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur2' mit der Preispolitik überflüssig zu machen; 

dadurch nämlich, dass die Preise auf der vorhandenen Infrastruktur 

so weit angehoben werden, dass die Nachfrage nicht über die Kapa-

zität steigt. So stiege auch die Wirtschaftlichkeit der Bahnen; 

und externe Kosten würden internalisiert, Mobilität nicht mehr 

subventioniert. 

1) Auch in diesem letzten Teil V vergleichen wir die Zweckmässigkeit verschiedener 

1angfri sti ger NEAT-Strategien. Was die Schweiz - unabhängig von NEAT - anbieten 

soll, um kurzfri sti g möglichst alle LKWs nach EG-Normen auf der Schiene transitieren 

zu können, steht hier im Hintergrund. Wir sind uns bewusst, dass einzelne der darge-

stellten Strategien Extrempositionen sind. Dies geschieht absichtlich, um die Unter-

schiede möglichst prägnant herauszuheben. 

2) Auf der Strasse und der Bahn. 
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(2) "Bahn mit Strasse": Bei dieser Handlungsalternative werden der 

Ausbau oder Nichtausbau sowie die übrigen Rahmenbedingungen von 

Bahn und Strasse aufeinander abgestimmt. Bahn und Strasse teilen 

ihre Aufgaben so, dass die formulierten Ziele tatsächlich erreicht 

werden.35 Als Beispiel: Strassen- und bahnseitige Organisationen 

und die Staaten fördern gemeinsam ein modernes, effizientes Stras-

se-Bahn-System für den unbegleiteten Güterfernverkehr. Dabei ist 

es nicht - wie bei der "Riegel"politik - das primäre Ziel, die Ge-

samt verkehrsmenge zu steuern. Vielmehr soll die Verkehrsteilung 

zwischen Flugzeug, Bahn, Auto, etc. so beeinflusst werden, dass 

ein auf die Dauer optimales Verhältnis zwischen Umweltbelastungen, 

Kosten und Mobilität entsteht. Offensichtlich ist innerhalb dieses 

Leitbildes noch ein relativ grosser Handlungsspielraum vorhanden. 

Je nachdem, wie weitgehend man Steuerungsmöglichkeiten ausschöpft, 

können zum Beispiel die weniger umweltbelastenden Verkehrsmittel 

einen grösseren oder kleineren Verkehrsanteil erhalten. Im Falle 

des Güterfernverkehrs heisst dies, dass der Anteil der Bahn grös-

ser gemacht, oder aber langfristig weiter sinken kann. Wie ein-

schneidend und wie wirksam die dafür anzuwendenden Instrumente 

sein dürfen oder müssen, ist noch offen. 

(3) "De Luxe" ist eine Verkehrspolitik, die jeden einzelnen Verkehrs-

weg grosszügig ausbaut. Sie sorgt vor allem dafür, dass alle auf-

tretenden Verkehrsbedürfnisse jederzeit ohne Behinderung befrie-

digt werden, und dass man möglichst überall zwischen mehreren Ver-

kehrsmitteln frei wählen kann. Dies ist der gegebene Rahmen, in-

nerhalb dessen eine Lösung für möglichst geringe Umweltbelastungen 

gesucht wird. Die Konsequenz, dass sich dadurch unter Umständen 

schlecht ausgelastete (deshalb unwirtschaftliche) Doppel infra-

strukturen und andererseits weiter zunehmende Umweltbelastungen 

ergeben, ist von zweitrangiger Bedeutung. 

(4) "Bahn gegen Strasse": Bei dieser Politik wird der Markt zwischen 

den Verkehrsträgern als selbstregulierend angenommen, und das ent-

stehende Ergebnis per Definition als a priori richtig akzeptiert. 

3) Dabei ist das Spektrum der für diese Abstimmung gewählten Instrumente zunächst noch 

breit. Es kann minimale und freiwillige Koordination bedeuten, oder aber eine be-

stimmtere Koordinationspolitik, z.B. um mehr Güterverkehr auf die Schiene zu brin-

gen . 
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Bei dieser Philosophie werden jene Verkehrsträger ausgebaut, die 

ausgelastet sind; und die anderen nicht. Das Motto dieser Politik 

ist also, dass "an den Tanksäulen und am Billetschalter abgestimmt 

wird", welche Verkehrsträger auszubauen sind. Gemeinwirtschaftli-

che Leistungen (GWL) haben unter diesem Motto kaum Platz. Konse-

quent wäre auch, dass die Schweiz die Lastwagengewichte der EG an-

passen, das heisst die 28 t Limite aufgeben45 und das Strassennetz 

entsprechend anpassen und ausbauen würde. Ein Ausbau der Bahnen 

wäre dann wohl kaum zu rechtfertigen. 

23.2.2 Verkehrspolitische Grundhaltungen und NEAT-CH 

In Figur 23-1 sind die eben dargestellten verkehrspolitischen Grund-

haltungen stichwortartig zusammengefasst. Sie zeigt, dass man auf die-

ser Grundsatzebene zwar zu verschiedenen Antworten auf die Frage "NEAT 

ja oder nein" kommen kann, dass aber noch kaum Aussagen zur Varianten-

wahl möglich sind. Das Spektrum zwischen "Riegel" und "De Luxe" ist 

bewusst so breit gewählt, dass - zumindest - die konsequenten Eckposi-

tionen möglichst profiliert erscheinen. Die Positionen sind also Eck-

werte. Sie unterscheiden sich primär aufgrund ordnungspolitischer Kri-

terien. Andere Aspekte sind untergeordnet. Natürlich sind auch schlei-

fende Übergänge zwischen den vier Grundhaltungen vorhanden; insbeson-

dere Übergänge von einer "Bahn mit Strasse"-Politik zu den verschie-

denen Eckpositionen. 

Bei den beiden Eckpositionen "Riegel" und "Bahn gegen Strasse" wird 

der Entscheid "NEAT nein", und bei der Position "De Luxe" der umge-

kehrte Entscheid "NEAT ja" bereits auf der Grundsatzebene gefällt. Im 

nächsten Abschnitt betrachten wir nur noch verschiedene NEAT-spezifi-

sche Ausprägungen der Politikrichtung "Bahn mit Strasse". Figur 23-2 

zeigt sie schematisch. 

4) Auch unter dem Titel: Liberalisierung, Abbau staatlicher Vorschriften, mehr Frei-

heit, usw. 
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Schlagwort Stichwort-Erläuterung Verträglich-
keit mit 

NEAT 

noch 
offene 

Entscheide 

RIEGEL 
- keine Verkehrswege mehr ausbauen 
- Gesamtverkehr dämpfen nein 

BAHN Mil 
STRASSE 

- Verkehrsträger als sich ergänzende 
Teile eines Ganzen behandeln 

- ökologische Verträglichkeit gleich 
wichtig wie Mobilitätsbedürfnisse 

- ggf. externe Kosten internalisieren 

offen, von 
weiteren 
Kriterien + 
Annahmen ab-
hängig 

� ja/nein? 

� welche? 

DE LUXE 
- alle Verkehrsträger grosszügig aus-

bauen 
- Freiheit der Verkehrsmittelwahl und 

freie Fahrt sind am wichtigsten 
- Umwelt und Wirtschaftlichkeit 

zweitrangig 

ja welche? 

BAHN GEGEN 
STRASSE 

- ausbauen, was der Verkehrsbenützer 
will ("Abstimmung an der Tank-
säule und am Bi1letschalter") 

- schlecht ausgelastete Verkehrsmit-
tel nicht fördern, auch wenn sie 
weniger umweltbelastend sind 

nein 

Figur 23-1: Kurzerläuterung der vier betrachteten gesamtverkehrspol i-
tischen Grundhaltungen. Das Spektrum ist bewusst breit ge-
wählt. Bei den Extrempositionen "Bahn gegen Strasse" und 
"Riegel" wird der Entscheid "NEAT nein", und bei der Poli-
tik "De Luxe" mit "NEAT ja" bereits auf der Grundsatzebene 
gefällt. Im Detail muss im nächsten Abschnitt noch die 
Grundsatzpolitik "Bahn mit Strasse" erörtert werden 

23.3 NEAT-SPEZIFISCHE POLITIKVARIANTEN 

23.3.1 Einleitung 

Figur 23-1 zeigt, dass mit den vier betrachteten gesamtverkehrspol iti-

schen Grundhaltungen die a priori-Frage, ob NEAT, soweit behandelt 

ist, als sie sich unabhängig von der Variante beurteilen lässt. In 

diesem Abschnitt präzisieren wir die transitpolitischen Leitbilder 

NEAT-spezifisch und gehen damit konkreter den Argumenten nach, die den 

Varianten-Entscheid prägen. Dazu bilden wir zunächst zwei Gruppen von 
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Möglichkeiten: Bei der einen steht Europa-Transit im Vordergrund und 

bei der andern vermehrt schweizerische Bedürfnisse, sowohl verkehrli-

che wie umweltpoliti sehe (vgl. Fig. 23-2). 

- Bei den Europa-orientierten Marschrichtungen steht das Anliegen im 

Vordergrund, eine neue vollwertige Bahntransitachse durch die 

Schweiz für den europäischen Nord-Südverkehr zur Verfügung zu 

stellen. Attraktive Reisezeiten, hohe Kapazitäten sind im Vorder-

grund. Die NEAT schliesst vor allem die "Alpen-Transitlücke" zwi-

schen den europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnen nördlich und 

südlich der Alpen. Investitionserfordernisse, unvermeidliche Um-

weltbelastung, Landverbrauch etc. der dazu nötigen Neubauten, wie 

auch Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und Benützeraspekte aus rein 

schweizerischer Sicht werden zwar nicht vernachlässigt. Sie werden 

aber nicht als die zentralen Kriterien erachtet, welche die Grund-

strategie bestimmen. 

- Die auf schweizerische Bedürfnisse konzentrierten Marschrichtungen 

legen die Prioritäten umgekehrt: Zwar geht es auch hier um die Mo-

dernisierung des internationalen Schienen-Transitverkehr durch die 

Alpen. Es wird aber stärker darauf geachtet, ob auch die schweize-

rischen Bedürfnisse und Bedingungen erfüllbar sind. Bei den Benüt-

zerbedürfnissen betrifft dies sowohl den Binnenverkehr (primär für 

Personen) wie auch den Aussenverkehr und Import/Export. Aber auch 

Umweltbelastungen in der Schweiz, erforderliche schweizerische 

Geldmittel und deren Rentabilität werden stärker gewichtet: je 

nach Marschrichtung wird das eine oder das andere in den Vorder-

grund gestellt. 

Figur 23-2 zeigt einen Überblick über die fünf NEAT-Politikrichtungen, 

die wir unter den beiden genannten Gruppen beschreiben. Natürlich 

überlappen auch sie teilweise. 
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"BAHN MIT STRASSE" 

Figur 23-2: NEAT-bezogene verkehrspolitische Marschrichtungen, die zu 
unterschiedlichen Beurteilungen der Zweckmässigkeit füh-
ren: sowohl in bezug auf die Frage, ob eine NEAT zweckmäs-
sig sei als auch in bezug auf die Frage, welches die beste 
Variante wäre 

23.3.2 Räumlich neue lransitachsen (Politik (1)) 

Bei dieser Politik wird es als wichtiger Vorteil betrachtet, wenn neue 

Alpentransversalen auch neue europäische Verbindungsachsen schaffen 

und neue Räume besser verbinden; dies aus verschiedenen Gründen: 

� Zum einen kann man auf diese Weise die Verkehrsbeziehung zwischen 
bestimmten einzelnen Zentren oder Subzentren stark verbessern. 
Dadurch löst man unter Umständen deutlichere räumliche Wachstums-
impulse zwischen diesen Räumen aus, als wenn lediglich eine be-
reits bestehende Verkehrsachse verbessert würde. 

� Zum zweiten wird es weniger wahrscheinlich, dass der Transitver-
kehr durch die Schweiz infolge Naturkatastrophen unterbrochen 
wird (wie dies 1987 am Gotthard geschah).55 

In beiden diesen Punkten weist der Planungsfall Splügen die grössten 

Vorteile auf. Der Ostast des Ypsilon65 hat auch gewisse Ansätze für die 

Eigenschaften, die unter der hier diskutierten NEAT-Politik im Vorder-

grund stehen. Die Gotthardachse ist auf der anderen Seite der typisch-

ste Fall für den Ausbau einer bestehenden Achse, die (im Norden) di-

5) Bei kleineren Störungen ist aber eine Vierspur-Strecke mit Basis- und Bergtunnel 

leistungsfähiger und eher zuverlässiger als zwei unabhängige Doppelspurstrecken. 

6) sowie der Lötschberg Basis, sofern mit entsprechender Linienführung das "Desencla-

vement" des Mittelwallis erreicht wird. 
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rekt zu Zentren mit eher traditionellen Wirtschaftsstrukturen führt 

(Ruhrgebiet). 

23.3.3 Maximale Eigenständigkeit (Politik (2)) 

Bei dieser Strategie steht im Vordergrund, dass die Schweiz gewillt 

ist, eine europäische Transitverpflichtung in vollem Umfang und ohne 

Verzögerung wahrzunehmen. Sie ist auch gewillt, eine teure Lösung zu 

finanzieren, sogar dann, wenn der Transitverkehr nicht mehr - wie frü-

her einmal - ein Geschäft für die Schweizer Bahnen wäre, oder gar, 

wenn sich eine NEAT unter dem Gesichtspunkt der schweizerischen Ver-

kehrsbenützer nicht aufdrängte. Auf der anderen Seite legt die Schweiz 

aber grössten Wert darauf, dass sie möglichst selbständig und ohne 

Verzögerungsrisiken handeln kann. 

Mit di eser Gewichtung der Kriterien ist die Frage nach der Zweckmäs-

sigkeit oder Notwendigkeit einer NEAT-CH sozusagen im voraus positiv 

beantwortet. Gleichzeitig kommen aber jene Varianten in den Vorder-

grund, bei denen die Schweiz möglichst eigenständig und zügig ent-

scheiden, projektieren und bauen kann, und die auch möglichst wenig 

störungsanfällig betrieben werden können. 

Unter dieser Strategie sind Lösungen am Gotthard am günstigsten; und 

zwar vor allem jene Gotthardvarianten mit direkteren und schnelleren 

Linienführungen (z.B. im Gebiet Zug/Rigi). Wegen der Priorität auf eu-

ropäische Bedürfnisse werden im Zweifelsfalle auch gewisse Abstriche 

am Verknüpfungsgrad mit dem schweizerischen Schnellzugsnetz in Kauf 

genommen75 : 

- Die Schweiz kann von Basel bis Chiasso in eigener Kompetenz bauen; 

an beiden Enden sind die Anschlüsse an leistungsfähige Bahnen und 

Autobahnen vorhanden, die zu den wichtigsten ausländischen Zielen 

bzw. Quellen führen. Das bedeutet vorab eine grössere Entscheidungs-

Unabhängigkeit vom Ausland als bei anderen Planungsfällen. Vor allem 

die Splügenvarianten sind auf einen hohen Koordinationsbedarf mit 

Italien, der BRD und Österreich (und ev. EG) angewiesen. Im Falle 

des Simplontunnels kann der Koordinationsbedarf mit Italien als et-

7) z.B. keine Anbindung von Zug. 
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was weniger kritisch eingestuft werden (weil für den Betrieb südlich 

des Tunnels bereits eine Infrastruktur vorhanden ist). Für den Bau 

des Basistunnels ist die Koordination jedoch nötig, weil das Südpor-

tal nicht mehr auf Schweizer Territorium liegt. 

- Unter dem betrieb!ichen Gesichtspunkt ist ein "Unabhängigkeitsvor-

teil" der Gotthardlösungen jedoch nur beschränkt vorhanden: denn 

Streiks des ausländischen Bahn- und Zol1 personal s können an jedem 

Grenzübergang den Betrieb einer NEAT beeinträchtigen, unabhängig da-

von, ob nun der Tunnelausgang noch auf Schweizergebiet steht oder 

nicht.85 

- Die Fachleute interpretieren die vorhandenen geologischen Daten so, 

dass beim Gotthard-Basistunnel die geringsten geologisch-baulichen 

Risiken, und damit Risiken9' für Zeitverzögerungen und Kostenerhöhun-

gen vorhanden sind. Dabei sind es vor allem die sogenannt schwer 

(oder nicht) kalkulierbaren Risiken, die bei den anderen Basistun-

nels grösser eingeschätzt werden als beim Gotthard (Lit. 5-1). Die 

geologischen Risiken werden beim Splügen am grössten eingeschätzt. 

- Im Fall GOT (und YPS) ist der von der NEAT angezogene Verkehr am 

grössten. Wenn man dies mit den Tarifstrecken in der Schweiz kombi-

niert, so sind auch die Schweizer NEAT-Erträge am grössten. Trotz 

der deutlich kleineren Investitionen beim Fall L/S ergibt sich für 

den Gotthard noch ein leicht besseres betriebswirtschaftliches wie 

auch gesamtwirtschaftliches Ergebnis als bei L/S. Beim Gotthard sind 

also vor allem die Umsatzmengen grösser - sowohl auf der Kosten- wie 

auch auf der Ertragsseite. 

- Unter der Strategie Eigenständigkeit verschlechtert der Ostast des 

YPS die Vorteile des Gotthard eher als er sie verbessert; denn die 

ausländischen Ausbauten auf den Zufahrtsstrecken im süddeutschen 

Raum sind entscheidend für die Sinnhaftigkeit des voll ausgebauten 

Ostastes, wie er in der Grundvariante YPS angenommen wurde. Für den 

Miniausbau des Ostastes trifft letzteres zwar nicht zu; er trägt 

8) Inwiefern sich aus dieser Tatsache noch ein mi 1itärischer Vorteil ableiten liesse, 

hängt davon ab, von welchen potentiellen Kriegsbildern man ausgeht. 

9) Die damit verbundenen Kostenrisiken, die sich in der Grössenordnung von 5-10 % der 

Gesamt-NEAT Kosten bewegen, werden bei der hier beschriebenen Strategie nicht sehr 

stark bewertet und fallen weniger ins Gewicht 
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aber andererseits auch nichts Zusätzliches zur internationalen Stra-

tegie bei. 

23.3.4 Öko-Politik (Politik (3)) 

Darunter verstehen wir eine stufenweise Öffnung der "Riegel"-Politik, 

wie sie im Abschnitt 23.2 beschrieben wurde. Die Öffnung besteht da-

rin, dass (zumindest kurz- und mittelfristig) nicht versucht wird, mit 

verkehrspolitischen Instrumenten den Gesamtverkehr zu reduzieren, um 

sozial-ökologische Ziele zu erreichen. Vielmehr konzentriert man sich 

darauf, die Verkehrsteilung Strasse-Bahn zu verbessern. Das bedeutet, 

dass eine NEAT nicht a priori abgelehnt wird. Hingegen wird sie nur 

unter Bedingungen akzeptiert; wenn sie zum Beispiel entscheidend zur 

Umlagerung des Strassenverkehrs (insbesondere Ferngüterverkehrs) auf 

die Bahn beiträgt. Diese Forderung bezieht sich auf die Betriebsphase. 

Weiter wird bei der Ökopolitik beim Bau grosses Gewicht auf den Land-

verbrauch sowie auf die Schonung von Landschaft und Ortsbildern ge-

legt, wenn es um Abtausche mit schnelleren Trassierungen geht; dies im 

Gegensatz zu den Marschrichtungen mit Schwergewicht auf Eurotransit. 

Eine konsequente Ökopolitik fordert, dass eine NEAT die Umweltbela-

stungen gesamthaft vermindern müsse. 1 0 ) 

Als Ziel steht also die Umweltqualität im Vordergrund und nicht - wie 

bei der Riegel-Politik - der Weg, wie dieses Ziel zu erreichen sei. 

Welche Planungsfälle und Untervarianten gelangen nun bei unterschied-

lich dezidierten Öko-Politiken in den Vordergrund, und unter welchen 

Voraussetzungen ist eine NEAT zweckmässig? Entscheidend sind die fol-

genden Kriterien: 

(a) Abnahme der Lastwagen auf den (primär schweizerischen, aber auch 
europäischen) Strassenachsen. Das führt zu vermindertem Energie-
verbrauch, weniger Luftschadstoffen und in der Regel auch weniger 
Lärm 

(b) Weniger Luftverschmutzung 

(c) Weniger Lärmbelastung von Wohn- und Erholungsgebieten 

(d) Weniger beeinträchtigte Landschaften und Ortsbilder 

(e) Weniger Verbrauch von gutem Land (auch Wald) 

10) Es ist offensichtlich, dass diese Forderung nicht einzeln für jede Belastungsart und 

gleichzeitig auch kleinräumlich erfüllbar ist, aber als Bilanzforderung durchaus 

Sinn machen kann. 
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(f) Möglichst wenig Energieverbrauch (netto) 

Wenn man diese Forderungen auf die Planungsfälle projiziert, so ergibt 

sich aufgrund der Ergebnisse des Basisberichtes und der UVP folgendes: 

(1) Die Forderungen (c) bis (f) werden am besten vom Pla-
nungsfall L/S erfüllt.115 

(2) Bei den Forderungen (a) und (b) - also der Entlastung 
der Strasse - bringt aber gerade der Fall L/S gemäss Mo-
del lergebnissen weniger als die anderen Fälle. Der 
Grund125 liegt in der geringeren Attraktivitätswirkung, 
vor allem im Personenverkehr. 

(3) Gemessen an den Forderungen einer Öko-Politik ist die 
Umlagerung von Strassenverkehr auf die Schiene, die auf-
grund von Attraktivitätseffekten erwartet wird, jedoch 
bei allen Planungsfällen klein, gemessen am kapazitäts-
mässigen Potential der NEAT. 

Daraus ergeben sich für eine Öko-Politik die folgenden Folgerungen: 

- Die Umweltbelastungen sind einerseits beim Bau zu minimalisieren. 

Aus dieser Sicht steht der Planungsfall L/S im Vordergrund. Am 

schlechtesten sind Ypsilon und Splügen 2. 

Um auch im Betrieb die maximal mögliche Umweltentlastung zu 
realisieren, muss mit flankierenden Massnahmen dafür gesorgt 
werden, dass die zugebaute Bahnkapazität auch bei schwachem 
Wirtschaftswachstum voll genutzt wird. Eventuelle freie Kapa-
zitäten sind primär mit Ferngüterverkehr zu füllen, der sonst 
auf der Strasse rollen würde.135 

Diese Potentiale für Umweltentlastungen sind grösser als die Unter-

schiede, die ohne flankierende Massnahmen zwischen den Planungsfäl-

len bestehen. Vorausgesetzt, dass diese Potentiale voll ausgeschöpft 

werden, rückt der Planungsfall L/S in den Vordergrund. 

I D Was weitgehend darauf zurückzuführen ist, dass bei diesem Planungsfall "am wenigsten 

neu gebaut werden muss", u.a. weil die BAHN 2000-Investitionen hier am wirksamsten 

genutzt werden. 

12) Aber auch in den Model 1 annahmen zum Güterverkehr, vgl. Anhang III. 

13) Dazu ist gegebenenfalls eine Verfassungsänderung nötig. 
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23.3.5 Vorsichtige Transit-Investitionspolitik (Politik (4)) 

Diese Politik stellt einerseits die schweizerischen Verkehrsbedürf-

nisse in den Vordergrund, die eine NEAT abdecken kann, aber anderer-

seits auch die Höhe der finanziellen Investitionsmittel der Schweiz, 

und deren Rentabilität. Es ist zwar eine Politik, welche sich einer 

NEAT nicht verschliesst, dieser aber nicht mit dezidierten ordnungs-

politischen flankierenden Massnahmen (wie die Öko-Politik) zum ökolo-

gisch/wirtschaftlichen Erfolg verhelfen möchte. Sie ist auch nicht 

darauf ausgelegt, voll wirtschaftlichem Optimismus die Lösung mit den 

grössten Investitionen zu tätigen, sofern es auch vorsichtigere Va-

rianten gibt, bei denen man die finanziellen Risiken zum Beispiel mit 

Etappierungen noch zusätzlich in Grenzen halten kann. 

Bei der Öko-Politik ging man mit der grossen Unsicherheit bezüglich 

der wirtschaftlichen und Verkehrsentwicklung so um, dass bei unerwar-

tet schwacher Nachfrage mit flankierenden Massnahmen weiterer Stras-

senverkehr auf die Bahn umgelagert und so die NEAT ausgelastet und 

auch wirtschaftlich gesichert wird (Dies ist bei allen Planungsfällen 

möglich). Bei der vorsichtigen Investitionspolitik ist man auch mit 

flankierenden, ordnungspolitischen Massnahmen zaghafter. Man versucht 

deshalb eher, der Unsicherheit dadurch Rechnung zu tragen, dass Inve-

stitionen von Anfang an geringer gehalten werden und mit Etappen die 

Handlungsspielräume soweit als möglich offen und die Verlustrisiken 

gering gehalten werden. 

Bei einer solchen NEAT-Politik werden Lösungen interessant, die sich 

gut etappieren lassen; und die schon mit geringen Investitionen einen 

hohen Nutzen für schweizerische Verkehrsbenützer abwerfen. Damit spie-

len auch die in Kapitel 20 dargestellten "NEAT-Minimallösungen" eine 

Rolle. Es sind dies erste funktionsfähige NEAT-Ausbauetappen, bei de-

nen die Zufahrten zum Basistunnel noch nicht auf volle Kapazität aus-

gebaut sind. Bei dieser NEAT-Politik treten der Lötschberg/Simplon und 

der Gotthard in den Vordergrund: 

- Beim L/S kann die Mini-Lösung mit den geringsten Anfangsinvestitio-

nen realisiert werden. Gleichzeitig ist das sogenannte "Desenclave-
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ment" des Mittelwallis möglich 1 4 5, und es werden kapazitative Voraus-

setzungen für eine Entlastung des Kandertales vom Durchgangsverkehr 

geschaffen. 

- Beim Gotthard erfordert die Mini-Lösung (ohne Ceneri) etwa 1 Mrd Fr. 

mehr Anfangsinvestitionen als beim Lötschberg/Simplon. Hier wird an-

stelle des Desenclavement du Valais die Bahnverbindung Mittelland-

Tessin vorerst um ca. 40 Minuten verkürzt. Weiter besteht beim Gott-

hard grundsätzlich noch die Möglichkeit, später auch in Richtung 

Ypsilon auszubauen. Dies kann wiederum in Etappen155 geschehen. 

Die Splügenvarianten eignen sich für die hier behandelte NEAT-Politik 

nicht, denn sie sind im beschriebenen Sinne schlecht etappierbar und 

bringen dem Binnenverkehr wenig. Die auf schweizerischem Gebiet an-

; fallenden Investitionen sind zwar (für SPI) kleiner als für die -

j vol lausgebaute - L/S-Variante. Der Nutzen fällt aber vor allem für den 

internationalen Transit an, und die Rentabilität ist im Vergleich zu 

L/S oder GOT erheblich schlechter. 

; 23.3.6 NEAT mit maximalem Verkehrsnutzen (Politik (5)) 

Gegenüber der vorsichtigen Investitionspolitik, wie sie im vorangehen-

den Abschnitt angenommen wurde, betrachten wir hier eine grosszügigere 

Investitionspolitik. Insofern hat sie zwar etwas mit der "De Luxe-Po-

litik" gemeinsam. Im Unterschied zu jener steht aber nur die grosszü-

gige Nachrüstung der Schiene zur Diskussion und nicht gleichzeitig der 

erneute Ausbau der sie konkurrenzierenden Autobahnen. Man fragt hier 

primär nach den NEAT-Varianten mit der grösstmöglichen verkehrlichen 

Attraktivität und Kapazität; und mobilisiert dann die dafür notwendi-

gen Mittel. Damit lässt sich auch das Ausmass der notwendigen flankie-

renden Massnahmen gering halten. Auch die Etappierbarkeit ist unter 

diesen Voraussetzungen kein so wichtiges Kriterium mehr. Man richtet 

14) In unterschiedlichem Ausmass, je nach genauer Linienführung des Lötschberg-Basistun-

nel s. 

15) Der Ostast des Ypsilon kann auf niedrigerem Standard für innerschweizeri sehe Bedürf-

nisse ausgebaut werden - als schweizerische "Ost-Zufahrt zum GOT". Gesamteinsparun-

gen gegenüber der YPS-Grundvariante : 4 Mrd Fr. 
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das Augenmerk direkt auf die voll ausgebauten NEAT-Varianten.16) Die 

Wirtschaftlichkeit spielt zwar weiterhin eine wichtige Rolle 1 7 ); hinge-

gen ist man risikofreudiger als bei der vorsichtigen Politik (4). Mit 

Bezug auf die grossen prognostischen Unsicherheiten bei der Wirt-

schafts- und Verkehrsentwicklung heisst dies folgendes: Man ist wachs-

tumsgläubiger ("optimistischer") und geht a priori von grossen Ver-

kehrszunahmen aus. Zwar kann man nicht ausschliessen, dass unerwarte-

terweise doch ein Szenario mit geringem Wachstum Realiät wird, aber 

das zugehörige finanzielle Risiko ist man gewillt in Kauf zu nehmen. 

Die auf der Gegenseite vorhandene Chance einer guten Wirtschaftlich-

keit, hoher Erträge und Verkehrsnutzen bei starkem Wachstum werden 

stärker gewichtet. 

Bei diesen Ziel priori täten wird der Entscheid für eine NEAT praktisch 

positiv, und dies ohne grosse flankierende Massnahmen. Hingegen wird 

die Variantenwahl eher offen und schwierig: 

- Wenn man das Schwergewicht eindeutig auf die Verkehrsattraktivität 

(d.h. den angezogenen Verkehr) legt und Rentabilität erst in zwei-

ter Linie ein Kriterium ist, so tritt der Gotthard und YPS in den 

Vordergrund. Die Variante L/S ist unter diesen Voraussetzungen we-

gen der beschränkten Attraktivität ungünstig; das gleiche gilt für 

Splügen 1. Splügen 2 liegt so in der Mitte. 

- Schaut man aber zuerst auf die Wirtschaftlichkeit und erst in 

zweiter Linie auf die angezogenen Verkehrsmengen, so tritt zum 

einen der Fall Lötschberg/Simplon nach dem Gotthard in den Vor-

dergrund, und zwar weitgehend unabhängig davon, von welcher Warte 

aus man diese Wirtschaftlichkeit betrachtet: 

� Aus betriebswirtschaftlicher (unternehmerischer) oder 
gesamtwirtschaftlicher Sicht, inklusive Benützervorteile und 
Umweltbelastungen 

� Bei starkem und bei schwachem Wirtschaftswachstum 

� Aus schweizerischer oder gesamteuropäischer Sicht. 

Zum anderen verliert aber das Ypsilon im Vollausbau wegen seiner 

schlechteren Wirtschaftlichkeit - trotz des hohen Verkehrsnutzens 

16) Eine Ausnahme bildet wohl hier das YPS-Minimum, weil hier die Kapazität der Gott-

hardsüdzufahrten auch mit dem nur nationalen Ostast voll ausgelastet werden kann. 

17) Auch dies im Unterschied zur "De-Luxe"-Politik. 
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- an Attraktivität. Weil das Ypsilon-Min 4-5 Mrd Fr. weniger ko-

stet, büsst es gegenüber dem Gotthard weniger an Wirtschaftlich-

keit ein und bleibt unter beiden Gesichtspunkten eine interessante 

Lösung unter der Politik "NEAT mit maximalem - schweizerischem -

Verkehrsnutzen" (aber grossem Investitionsvolumen). 

Die Splügenvarianten halten unter beiden Gesichtspunkten nicht mit. 

23.4 ERGÄNZENDE ERWÄGUNGEN 

23.4.1 Einleitung 

Abschnitt 23.3 hat verdeutlicht, bei welchen NEAT-verkehrspoliti sehen 

Marschrichtungen und Schwerpunkten die verschiedenen Varianten attrak-

tiv oder aber unzweckmässig werden. Dabei haben die meisten der im Ka-

pitel 17 verwendeten Beurteilungskriterien Eingang gefunden in diese 

verkehrspolitische Erörterung der Planungsfälle. Für einige weitere 

Kriterien sind an dieser Stelle ergänzende Erläuterungen angebracht; 

speziell im Hinblick auf den Vergleich unter den Planungsfällen. 

23.4.2 Raum- und Regionalpolitik, Abbau der räumlichen Disparitäten 

Raum- und regionalpolitische Wirkungen wurden absichtlich nicht als 

Hauptparameter einer der NEAT-Politiken verwendet, und dies aus fol-

genden Gründen: 

(a) Die regionalpolitische Diskussion reduziert sich zu leicht auf 

einen wenig konstruktiven Kampf zwischen -oft nur vermeintlichen-

Regionalinteressen185. Man vergisst dabei leicht, dass eine NEAT 

nicht primär ein regionalpolitisches Projekt ist. Mit spezifisch 

regionalpolitischen Instrumenten lässt sich mit weniger mehr er-

reichen. 

18) Die Variantendiskussion in der Öffentlichkeit spielt sich - z.T. unter dem Einfluss 

der jeweiligen Promotorenkomitees - nach wie vor zu einseitig unter dem Gesichts-

punkt ab, "dass die durchfahrenen Regionen von einer NEAT wirtschaftlich profitie-

ren." Dabei wird oft übersehen, dass NEAT-Eu roci ty-Züge von Frankfurt nach Mailand 

nicht in jedem schweizerischen Schnei 1zugsbahnhof anhalten werden, und dass die mei-

sten Güterzüge einfach vorbei roi 1 en. 
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(b) Sachlich stehen hier vorab Vertei1Wirkungen zwischen einzelnen Re-

gionen zur Diskussion und erst in zweiter Linie deren gesamt-

schweizerische Bedeutung. Jeder Planungsfall bringt "seinen" Re-

gionen einerseits direkte Beschäftigungswirkungen, die etwa pro-

portional zur Infrastrukturinvestition sind. Diese Wirkungen fal-

len jeweils in der durchfahrenen Region an und werden positiv ge-

wertet. Parallel dazu treten aber in den gleichen Regionen die zum 

Bau und Betrieb gehörenden Umweltbelastungen auf, sodass entspre-

chende regionale Vor- und Nachteile immer sozusagen als Paket kom-

men, entweder in den Korridor: 

� Berner Oberland-Wallis (L/S) 

� oder Aargau/Innerschweiz/Tessin (G, Y) 

� oder Bodensse/Rheintal (Spiügen) 

(c) Auf der Stufe der indirekten raumwirtschaftlichen Wirkungen ist 

die Lage sachlich schwieriger zu beurteilen: Die vorhandenen re-

gionalwirtschaftlichen Analysen deuten darauf hin, dass die pla-

nungsfallspezifischen Unterschiede hinsichtlich Abbau räumlicher 

Disparitäten in der Schweiz klein sind. Der Planungsfall Lötsch-

berg/Simplon fördert die Standortgunst der peripheren Räume mehr 

und die Standortgunst der schweizerischen Zentren weniger als die 

anderen Planungsfälle. Er trägt - als einziger Planungsfall - ten-

denziell zum Abbau räumlicher Disparitäten bei. 

23.4.2 Einfluss Brennerbahn 

Die Wirtschaftlichkeit der NEAT-Varianten wurde bewusst unter der An-

nahme ermittelt, dass in Österreich ein neuer Brennertunnel in Betrieb 

sei. Das ist eine vorsichtige Annahme. Im Fall, dass eine neue Bren-

nerbahn doch nicht gebaut würde, verbesserte sich die Wirtschaftlich-

keit der NEAT-CH. Die Sensitivitätsrechnungen haben - wie erwartet -

ergeben, dass das Weglassen des neuen Brenners den grössten positiven 

Einfluss auf die Planungsfälle Splügen, und den geringsten auf den 

Fall L/S hat. Überraschend ist hingegen der geringe Einfluss des Bren-

ners auf die NEAT-CH an sich: Er ändert nichts Wesentliches an der 

Rangfolge unter den Planungsfällen bezüglich Wirtschaftlichkeit. Im 

Falle Splügen nimmt der NEAT-Verkehr um gut 10 % zu (wenn der Brenner 
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weggelassen wird), und das eingesetzte Kapital lässt sich um ca. ein 

Prozent mehr verzinsen und amortisieren. Beim Gotthard sind die Ein-

flüsse geringer und beim Lötschberg/Simplon vernachlässigbar. 

Die Unsicherheit darüber, ob eine neue Brennerlinie auch 
noch gebaut würde, ist also nicht entscheidend für die 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit einer NEAT-CH -
nicht einmal für den Fall Splügen. 

23.5 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Ergebnisse dieses Kapitels sind in Figur 23-3 zusammengefasst. Die 

Kolonne "welche NEAT" stützt sich dabei direkt auf die Ergebnisse des 

Abschnittes 23.2, währenddem die Kolonne "NEAT Ja/Nein" eher einer 

qualitativen Beurteilung der jeweiligen Transportpolitik entspricht. 
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SCHWEIZERISCHE TRANSIT-POLITIK NEAT 
Ja/Nein? 

Welche NEAT? 
(Reihenfolge) 

EUROPA TRANSIT ORIENTIERT 

(1) Neue Transit-Achsen 
räuml. Impulse, Robustheit 

Ja SP, L/S, YPS, GOT 

(2) Max. Eiqenständiqkeit 
Geringe Risiken 

Ja, aber GOT, YPS*), L/S, SP 

AUF CH-BEDÜRFNISSE 
ORIENTIERT 

(3) Öko-Politik 

� Entlastung Strasse 
nein, sofern 

nicht YPS, GOT, L/S, SP 

� Zusatzbelastungen ja, aber L/S,GOT,SPI, YPS, SP2 

(4) Vorsichtiqe Investitionen 
für Transit 

ja, sofern L/S, GOT, YPS*), SP 

(5) NEAT mit max. Verkehrsnut-
zen (CH) + Wirtschaftlich-
keit 

ja YPS, GOT, L/S, SP 
bzw. . 
GOT, L/S, YPS ), SP 

' YPS-Minimal-Variante, vgl. Kapitel 16 

Figur 23-3: Die dargestellten schweizerischen Transit-Politiken (1) 

bis (5) führen zu unterschiedlicher Beurteilung der Frage 
"NEAT Ja oder Nein" und zu unterschiedlichen Präferenzen 
unter den Planungsfällen: ("Sage mir, welche Transit-Poli-
tik du verfolgst und ich sage dir, wie du dich zur NEAT-
Frage stellen würdest") 
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KAPITEL 24 BEURTEILUNG DER GRUNDFRAGEN 

Die Zweckmässigkeitsprüfung hatte sich mit den folgenden beiden Grund-

fragen zu befassen: 

� Ist eine NEAT durch die Schweiz überhaupt zweckmässig? 

� Welche NEAT ist gegebenenfalls die zweckmässigste? 

Im abschliessenden Kapitel 24 führen wir die Gesamtergebnisse auf die-

se Fragen zurück.1' Dabei ist einmal mehr die Rolle der Experten in Er-

innerung zu rufen: Sie sollen die politischen Entscheide nicht vorweg-

nehmen. Sie sollen aber die Beurteilung der Lage so übersichtlich dar-

stellen, dass für die politischen Entscheidungsträger klar wird, wie 

sie sich mit ihren eigenen Prioritäten entscheiden und warum; welche 

Konsequenzen sich aus den Ergebnissen der Zweckmässigkeitsprüfung für 

sie ergeben. In diesem Sinne haben Experten die Grundfragen nicht ab-

solut, sondern nur bedingt zu beantworten. 

24.1 IST EINE NEAT DURCH DIE SCHWEIZ ZWECKMÄSSIG? 

24.1.1 Erwartungen an eine NEAT 

Um diese Frage zu beantworten, betrachten wir nochmals die Erwartun-

gen, die an eine NEAT gestellt werden. Wir fragen, inwiefern diese Er-

wartungen mit einer NEAT erfüllbar sind: Im Vordergrund stehen die 

folgenden Anliegen: 

(1) Die NEAT soll eine Antwort sein auf den Druck zur Aufhebung der 

28 t-Gewichtsgrenze für Lastwagen. 

(2) Langfristige Transitlösung: 

Die NEAT muss einen grundsätzlichen Beitrag der Schweiz zur lang-

fristigen Bewältigung des alpenquerenden Transitverkehrs leisten. 

1) Dabei lassen wir rein politische Argumente ausser acht, wie etwa eventuelle Präfe-

renzen ausländischer Stellen oder der verschiedenen Komitees für bestimmte Linien-

führungen . 
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Sie verbindet Hochleistungsbahnen im Süden, Norden und Westen der 

Schweiz; und sie trägt mittels technischer Nachrüstung der Bahn 

allgemein zur Sicherung der Bahnzukunft bei. 

(3) Umlaqerunq von Strassenverkehr auf die Schiene aus Umweltgründen: 

Die NEAT soll einen möglichst grossen Teil des alpenquerenden Ver-

kehrs übernehmen, der sonst auf der Strasse wäre. Besonders der 

Güterfernverkehr sollte auf die Schiene. 

Eine NEAT kann als zweckmässig bezeichnet werden, wenn sie Wesentli-

ches zur Lösung dieser drei Probleme beiträgt. Sie soll die Umwelt 

mehr entlasten als zusätzlich belasten. Die notwendigen Mittel sollen 

verfügbar sein und wirtschaftlich eingesetzt werden; jedenfalls wirk-

samer als wenn man die gleichen Probleme mit anderen Mitteln anginge -

oder gar nicht. 

24.1.2 NEAT Erfolg und Wirtschaftlichkeit hängen stark von 
Annahmen und flankierenden Massnahmen ab 

Von den drei oben genannten Leistungen, die eine NEAT CH erbringen 

soll, lässt sich die erste relativ isoliert betrachten. Weil eine NEAT 

frühestens in 20 Jahren betriebsbereit ist, kann sie auch erst dann 

alle Lastwagengrössen auf der Schiene durch einen Basistunnel trans-

portieren. In diesem Sinne ist sie keine kurz- oder mittelfristige Lö-

sung für den Bahntransport aller europäischen Lastwagen bis zu 4 m 

Eckhöhe. Sie ist auch nicht als solche konzipiert. Trotzdem trägt sie 

teilweise zur Versicherung der Nachbarländer bei, dass die Schweiz im 

internationalen Transit kooperativ bleibt. In diesem Sinne mag sie in-

direkt helfen, den auf der Schweiz lastenden Druck, dass sie die 28 t-

Limite aufhebe, zu mildern. Die NEAT ersetzt aber kurz- und mittel-

fristige Massnahmen nicht. 

Demgegenüber leistet die NEAT nach ca. 2010 in jedem Fall einen grös-

seren oder kleineren Beitrag zur Entlastung der Transitstrassen und 

zur langfristigen Lösung der Alpentransitprobleme gesamthaft. Die Mo-

del lergebnisse der technischen Aufarbeitung weisen zwar generell eher 

bescheidene Umlagerungen von Strassenverkehr und bescheidene Wirt-

schaftlichkeitsergebnisse aus. Die im vorliegenden Bericht erläuterten 
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Analysen und Interpretationen dieser Ergebnisse zeigen aber, dass dies 

weitgehend auf ungünstige Annahmen bzw. Voraussetzungen zurückzuführen 

ist, die zum Teil schwer zu erfüllen sind.2) So wird im Modell einer-

seits unterstellt, dass die NEAT Strassen-Güterverkehr nur gerade mit-

tels der ertragsmässig unattraktiven Rollenden Strasse (begleiteter 

Huckepack) umlagern kann, und dass sie den Bahnen gar keinen zusätzli-

chen Container- oder Wagenladungsverkehr bringt (der ertragsmässig 

viel besser wäre). Weiter wurde damit gerechnet, dass betrieblich-ad-

ministrative Verbesserungen im Gütertransit, die auch ohne NEAT durch-

führbar sind,3' bis zu deren Eröffnung wesentlich grössere Verkehrsum-

lagerungen von der Strasse auf die Schiene bewirken als die NEAT sel-

ber. So wird etwa im bahnfreundlichen Szenario H angenommen, dass die 

Bahn in 20 Jahren 80 % (und die Strasse nur noch 20 %) der Güter über 

die Alpen transportiert, während wir heute noch ein Verhältnis von 

50:50 Prozent haben und der Bahnanteil nach wie vor sinkt. 

Diese Erkenntnisse bedeuten nun nicht, dass die Modellrechnungen ein-

fach falsch wären, und dass demzufolge die NEAT vorbehaltslos wirt-

schaftlich und zweckmässig sei; man müsse nur bauen und fahren. Viel-

mehr erklären sie die Möglichkeiten und Grenzen einer NEAT präziser. 

Vor allem machen sie aber deutlich, dass der Erfolg einer NEAT sehr 

stark von Voraussetzungen abhängt; von flankierenden Massnahmen, die 

einerseits auf bahnunternehmerischer und andererseits auf verkehrs-

politischer Ebene getroffen werden - oder eben nicht. 

Diese - vom Planungsfall weitgehend unabhängigen - Voraussetzungen 

präzisieren wir im folgenden Abschnitt. 

2) vergleiche auch Anhang 4. 

3) Die drastische Reduktion der zol1technisehen, administrativen und betrieblichen 

Grenzaufenthaltszeiten ; sowie das Führen von viel mehr Blockzügen, womit die Ran-

gierzeiten um Grössenordnungen sinken, die mit Geschwindigkeitserhöhungen nie er-

reichbar sind. 
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24.1.3 Voraussetzungen für die Zweckmässigkeit einer NEAT  

a) Güterverkehr 

Im Güterverkehr kann ein grosser Teil der Attraktivität der 
Bahn mit organisatorisch-administrativen und technisch-be-
trieblichen Verbesserungen, ohne die verkürzten Fahrzeiten und 
Profi Erweiterungen einer NEAT-Infrastruktur erreicht werden.45 

Dazu sind aber grosse, international koordinierte 
Anstrengungen nötig: 

� die Einführung von direkten Blockzügen zwischen wichtigen Rela-
tionen ohne Rangieren; auf breiter Basis. 

� die Elimination bzw. drastische Reduktion der zolltechnisch/ad-
ministrativen und betrieblichen Grenzaufenthaltszeiten ohne Lok-
Wechsel . 

� rationelle/weitgehend automatisierte und international verein-
heitlichte Güter-Umschlagstechnik. 

� echte Integration und Ausbau der Transportkette Strasse-Bahn-
Strasse für den unbegleiteten Kombiverkehr (UKV), mit entspre-
chender Koordination Bahn-Terminal-Strasse. Diese technisch/ 
institutionellen Innovationen müssen die Voraussetzungen schaf-
fen, dass längerfristig - etwa bis 2015 - die unrationelle Rol-
lende Strasse weitestgehend durch UKV ersetzt wird. Daran hat be-
sonders die Schweiz ein grosses Interesse. Bis in 20-30 Jahren 
muss das kosten- und zeitraubende, überholte Rangieren durch mo-
dernere Techniken ersetzt werden. Das setzt grundlegende 
Innovationen voraus. 

� flexibles, segmentorientiertes Produkte-Management, kombiniert 
mit optimaler Wagenbewirtschaftung, unter anderem mittels Tele-
matik. 

� das Angebot an Zügen prioritär auf die ertragsstarken Marktseg-
mente des UKV und WLV ausrichten und bei Engpässen - längerfri-
stig - zuerst das Angebot für die Rollende Strasse begrenzen. 
Langfristig muss der UKV die übrigen Formen des Güter-Ferntrans-
portes wirtschaftlich verdrängen. 

� Relationtarifierung (nicht Distanztarifierung), differenziert 
nach Gütersegmenten und Kundenanforderungen. 

4) Das erklärt auch weitgehend, warum sehr hohe Fahrgeschwindigkeiten, besonders für 

den Güterverkehr im Alpengebiet, nicht zweckmässig sind. 
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Diese Massnahmen innert 20-30 Jahren - international koordi-
niert - zu realisieren, ist aber für die betroffenen Bahnen 
und Staaten eine noch schwierigere und grössere Herausforde-
rung. 

Den Schweizer Bahnen kommt dabei zwar eine zentrale Aufgabe zu. Das 

allein genügt aber nicht: es braucht auch die volle Koordination unter 

den europäischen Bahnen und die Zusammenarbeit mit der Strasse auf in-

ternationaler Ebene - alles ohne wenn und aber.5) 

Das wiederum erfordert, dass die Regierungen ihre Bahnen wo nötig zu 

dieser Koordination zwingen; und ihnen und der Strasse auch die nöti-

gen Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit im Gesamtinteresse geben. 

Eine NEAT - als Symbol für eine moderne Alpentransitbahn und für eine 

neue Aera im Ferngüterverkehr - wird ihrerseits flankierend wirken, um 

die weitgreifenden technisch-betrieblichen und organisatorisch-insti-

tutionellen Innovationen auszulösen, die es im Güter-Fernverkehr 

braucht. 

Auf diese Weise können die NEAT und die oben beschriebenen flankieren-

den Massnahmen zusammen die Attraktivität der Bahn6) im alpenquerenden 

Ferngüterverkehr genügend erhöhen, um auch die Kapazität der NEAT 

weitgehend auszuschöpfen und die Strassen entsprechend zu entlasten. 

Erst die Kombination der NEAT mit den sie ergänzenden 
Massnahmen sichert ihre Zweckmässigkeit im Güterverkehr. 

Weil die Kapazität (Züge pro Tag) bei jedem Planungsfall grundsätzlich 

gleich75 ist, relativieren diese Betrachtungen auch die Modellergeb-

nisse bezüglich des umgelagerten Strassengüterverkehrs (Fig. 10-4). 

Die Kapazität, Güterverkehr auf die Bahn umzuleiten, ist bei allen 

Planungsfällen etwa gleich. 

5) Analoges gilt für den Personenverkehr. 

6) bzw. des Strasse-Terminal-Bahnsystems. 

7) 770 Züge pro Tag durch die Schweiz (NEAT, plus Bergstrecken, beide Richtungen zusam-

men ) . 
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b) Personenverkehr 

Beim Personenverkehr ist der Attraktivitätseffekt, der durch die NEAT-

Infrastruktur (durch verkürzte Reisezeiten) erreichbar ist, wichtiger 

als beim Güterverkehr. 

Trotzdem muss auch hier die Infrastruktur und das Betriebs-
konzept mit einem wirksamen Marketing zu einem integrierten, 
marktorientierten Angebot verbunden werden. 

Ein grosser Teil der Grundsätze und Massnahmen ist bekannt, es geht 

mehr um die Frage: Wer setzt es wie in nationale und internationale 

Praxis um? Wir geben auch hier nur wenige Stichworte zu den Massnah-

men: 

� Internationale Direktverbindungen ohne spezielle Grenzaufent-
haltszeiten (kein Lok-Wechsel, d.h. Mehrstromlokomotiven) 

� Verdichten und Systematisieren der internationalen Verbindungen 

� Eliminieren von Spitzkehren in Kopfbahnhöfen 

� Komfortables und umweltfreundliches Rollmaterial 

� Marktsegmentspezifische Dienstleistungen nach Airline-Muster vor 
und während der Reise (Reservation, Telefon, Information, Unter-
haltung); das heisst zum Beispiel separate Dienstleistungen für 
Touristen, Geschäftsverkehr, Familien etc. 

� Marktsegmentspezifische Zugsangebote. Bsp: Touristenzüge über die 
Alpenbergstrecken, Züge mit Priorität Geschäftsreisen durch Ba-
sistunnel 

� Marktsegmentspezifische Preisbildung (nach Relationen, nach 
Zeit). Es müssen höhere Transitpreise verwendet werden als in der 
technischen Aufarbeitung angenommen 

� Moderne Möglichkeiten für Zahlungsverkehr: attraktiv und einfach 
für den Kunden (auch bargeldlos) 

� Haltepolitik in grossen Agglomerationen (Vororthalte) 

� Besseres Ineinandergreifen von EC-/IC-Zügen, Regionalzügen, Tram, 
Bus. 

c) Unsicherheitsfaktor Wirtschafts- und Verkehrswachstum 

Niemand kann zuverlässig vorhersagen, wie sich die europäische Wirt-

schaft bzw. die davon abhängige Gesamtverkehrsnachfrage auf 20 oder 

mehr Jahre hinaus entwickelt. Das kommt unter anderem in der grossen 
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Gabelung zwischen den betrachteten Verkehrsszenarien zum Ausdruck. 

Weiter ist offensichtlich, dass sich eine NEAT bei starkem Nachfrage-

wachstum schneller füllt und wirtschaftlicher ist als bei stagnieren-

der oder langsam wachsender Nachfrage. Bei unerwartet schwacher Nach-

frageentwicklung bleiben über lange Zeit NEAT-Kapazitäten teilweise 

unbenutzt, selbst wenn die flankierenden Massnahmen auf unternehmeri-

scher Ebene getroffen werden. 

Diese wirtschaftlichen Unsicherheiten lassen sich mit keinen progno-

stischen Raffinessen eliminieren. Hingegen ist es auch auf dieser 

Ebene prinzipiell möglich - diesmal mit verkehrspolitischen flankie-

renden Massnahmen - die Risiken klein zu halten, dass die NEAT (bei 

ungünstiger Wirtschaftsentwicklung) einen Teil ihrer Wirkung verfehlt 

und unwirtschaftlich bleibt. Voraussetzung dazu ist, dass gegebenen-

falls mit verkehrspolitischen Massnahmen85 zusätzlicher Strassenverkehr 

auf die nicht voll ausgelastete NEAT umgelagert würde. 

Die Schlussfolgerungen aus allen drei Betrachtungen: Zum Güterverkehr, 

zum Personenverkehr und zur prognostischen Unsicherheit, sind jedesmal 

ähnlich: 

Der Erfolg bzw. die Zweckmässigkeit einer NEAT durch die 
Schweiz ist allein durch den Bau der neuen Infrastruktur 
und ein betriebliches Angebot nicht automatisch sicherzu-
stellen. Die NEAT wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit 
wirksam und zweckmässig, wenn sie mit den erwähnten notwen-
digen flankierenden Massnahmen auf bahnunternehmerischer -
und subsidiär auf verkehrspolitischer - Ebene primär zu ei-
nem koordinierten Paket kombiniert wird. Eine NEAT darf 
nicht als bahnseitige Einzelmassnahme, sondern sie muss als 
Teil einer ganzheitlichen Verkehrspolitik realisiert werden. 

d) Risiken beim Verzicht auf eine NEAT 

Die Zweckmässigkeit der NEAT muss auch an den Risiken gemessen werden, 

die bestehen, wenn die Schweiz keine NEAT baut: Einerseits wäre das 

Risiko grösser, dass die Schweiz dann längerfristig die 28 t-Limite 

nicht halten könnte95 oder aber gegebenenfalls Retorsionsmassnahmen von 

8) Die "Öko-Politik" in Figur 23-3 macht die Bereitschaft für solche flankierende Mass-

nahmen zur Bedingung. Ggf. sind dazu verfassungsrechtliche Anpassungen nötig. 

9) Konkret wird im Minimum verlangt, dass die Schweiz einen Autobahnkorridor von Norden 

nach Süden für 40 t-LKW öffnen würde, z.B. die N2 von Basel bis Chiasso. 
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Seiten der EG ausgesetzt sein könnte. Auch der Druck nähme in der 

Schweiz mit Sicherheit zu, am Gotthard die zweite Autobahnröhre der N2 

zu bauen. Unter anderem wird dieser Druck damit begründet, dass die 

Schweiz ohne NEAT und ohne weiter ausgebaute N2 in Zukunft von den 

wichtigen Transitachsen umfahren würde. 

e) Länderweise Verteilung der Benutzervorteile 

Das Verhältnis zwischen Investitionskosten und den Benutzervorteilen 

ist für Italien und die Bundesrepublik günstiger als für die 

Schweiz.105 Der Bau einer NEAT-CH ist also immer auch ein Beitrag der 

Schweiz im Interesse der Nachbarländer - vorausgesetzt, dass streng 

nach dem Territorialprinzip finanziert wird. Der geldmässige Wert die-

ses Beitrages entspricht mehreren Milliarden Franken Bundesobligatio-

nen.115 

24.2 WELCHE NEAT IST DIE ZWECKMÄSSIGSTE? 

24.2.1 Welches Ausbau-Niveau? 

In der materiellen Aufarbeitung wurde für alle Planungsfälle eine voll 

ausgebaute NEAT im Endzustand betrachtet, mit allen Ausbauten der Zu-

fahrten, Bahnhof- und Streckenausbau. Das erklärt auch die hohen Inve-

stitionssummen von ca. 10 Mrd Fr. (Lötschberg/Simplon) bis 20 Mrd Fr. 

(Ypsilon). Es ist aber - unabhängig vom Planungsfall - davon auszuge-

hen, dass ein an die tatsächliche Verkehrsentwicklung angepasster, 

etappenweiser Ausbau gewählt wird - aus wirtschaftlichen und finanz-

politischen Gründen. Dadurch kann der Finanzbedarf, für den man sich 

von Anfang an verpflichten muss, je nach Planungsfall auf 4-8 Mrd 

Franken gesenkt werden. In jedem Fall ist der Bau eines Basistunnels 

Teil der ersten Etappe. 

10) und für Österreich. 

11) Mit Ausnahme von Splügen 1. Hier fällt die Bilanz auch für Italien und die Bundes-

republik Deutschland ungünstiger aus. 
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Es ist zweckmässig, mit einer ersten funktionsfähigen Etap-
pe 1 2 5, die später ausbaubar ist, zu beginnen. Das reduziert den 
gesamten Finanzbedarf auf ca. 4 bis 5 Mrd Fr. bei L/S und GOT, 
und auf ca. 7 bis 8 Mrd Fr. beim Splügen und beim YPS. 

24.2.2 Welche NEAT-Variante? 

Auch die Antwort auf diese Frage hängt eindeutig von den verkehrspoli-

tischen Prioritäten ab, die jemand setzen will. Das hat Kapitel 23 ge-

zeigt. Hier fassen wir zusammen, unter welchen Gesichtspunkten der 

einzelne Planungsfall besonders in den Vordergrund rückt. Dies ge-

schieht grundsätzlich für die in der materiellen Aufarbeitung unter-

suchten, voll ausgebauten, Varianten. Wenn jedoch bestimmte Untervari-

anten eine besondere Rolle spielen, wird dies erwähnt.135 

a) Splügen (SPI)14) 

Wenn eine NEAT eine neue Transitachse bilden muss und nicht eine be-

stehende Achse ausbauen soll, dann ist der Splügen die zweckmässigste 

Variante. Er schafft neue räumliche Direktverbindungen und hat keine 

parallele Strassenkonkurrenz. Weil er räumlich eine neue Transitachse 

darstellt, vermindert er auch die Störungsanfälligkeit des alpenque-

renden Verkehrssystemes gegen Unterbrüche. Für schweizerische Benützer 

bringt er zwar für die Beziehung Ostschweiz/und Rheintal nach Mailand 

sehr grosse Verbesserungen, sonst aber wenig 1 5'. Wirtschaftlich ist er 

deutlich weniger interessant als Gotthard oder Lötschberg/Simplon. An-

dererseits muss die Schweiz auch nur relativ geringe Investitionsmit-

tel aufbringen; jedoch sind die internationalen Koordinationserforder-

nisse gross, um das Projekt zu realisieren. 

12) Einer sogenannten NEAT-Mini 1ösung. 

13) Das betrifft einerseits die Variante YPS-Min (Ypsilon mit reduziertem Ausbau des 

Ostastes, nur auf schweizerischem Gebiet); Untervarianten des Simplon-Tunnels ; sowie 

die sogenannte Spiügen-Misox-Variante, die im Juni 1988 vom Spiügenkomitee vorge-

stel 11 wurde. 

14) Wir betrachten nur noch die Variante Splügen 1, weil Splügen 2 für den Mehraufwand 

keinen genügenden Mehrnutzen bringt. 

15) Die im Juni 1988 vom Spiügenkomitee neu ins Spiel gebrachte Misox-Variante bindet 

zwar das Misox und Tessin direkt an das Vorderrheintal und die Ostschweiz an, 

brächte aber nicht entscheidende Vorteile für die Verbindung Nordschweiz-Mittelland-

Tessin. (Die Verbindung Zürich-Lugano könnte von 3h um ca. 20 Min. verkürzt werden, 

während sie der Gotthard-Basistunnel um 80 Min. reduzierte. Die weiteren Auswirkun-

gen dieser Projektidee, z.B. auf Kosten etc., sind noch unklar. 
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b) Gotthard (GOT) 

Die Gotthard-Variante ist unter folgenden Gesichtspunkten die zweck-

mässigste: 

� Sie lässt der Schweiz die grösste Eigenständigkeit bei der Realisie-

rung. Vor allem kann die Schweiz die ganze Achse bis zu den An-

schlüssen an leistungsfähige ausländische Strassen- und Bahnlinien 

selbständig bauen. Ausländische Streiks können jedoch auch den Be-

trieb am Gotthard beeinträchtigen. 

� Der Bau des Gotthard-Basistunnels birgt die kleinsten geologischen 

Risiken. 

� Ohne flankierende Massnahmen entlastet sie die N2 etwas stärker vom 

Güterschwerverkehr als die anderen Planungsfälle.165. Flankierende 

Massnahmen haben aber bei allen Planungsfällen einen grösseren Ein-

fluss als die Attraktivität der Linienführungen. 

� Bei den heutigen Reisegewohnheiten bringt sie im Personenverkehr den 

schweizerischen Verkehrsbenützern am meisten Vorteile (Verbindung 

Grossraum Zürich ins Tessin). 

� Sie erlaubt die höchste175 erwartete Verzinsung des eingesetzten Ka-

pitals; dies, obwohl (im Vollausbau) etwa 3 Mrd Fr. mehr investiert 

werden müssen als beim Lötschberg/Simplon. 

Die Hauptnachteile des Gotthard sind: Ausmass des zusätzlichen Land-

verbrauches und der Eingriffe in Landschaften und Ortsbilder. 

c) Ypsilon (YPS) 

Aus praktischer, entscheidungsorientierter Sicht der Schweiz ist es 

sinnvoll, hier nur noch die (Unter-)Variante Ypsilon-Min185 zu betrach-

ten, weil die Mehrkosten für den in der materiellen Aufarbeitung be-

trachteten Vollausbau im süddeutschen Raum einen ungenügenden Zusatz-

nutzen bringen. Das rechtfertigt sich umsomehr, als ein späterer 

Vollausbau nicht ausgeschlossen wäre, falls sich dieser doch einmal 

aufdrängen sollte. So betrachtet ist dieses reduzierte Ypsilon eine 

"Gotthard-Plus"-Variante. Grundsätzlich gelten dann die gleichen Fest-

16) Das Ausmass dieser stärkeren Entlastung ist von Model 1 annahmen abhängig und ist mit 

erheblichen Unsicherheiten behaftet (vgl. Anhang III). 

17) Relativ dicht gefolgt vom Planungsfall L/S. 

18) Ohne neue Zufahrten aus dem süddeutschen Raum und mit reduziertem Ausbaustandard auf 

dem schweizerischen Ost-Zufahrtsast zum Gotthard. 
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Stellungen wie für den Gotthard unter b) oben. Man muss nun aber noch 

die Zusatzvor- und -nachteile des reduzierten Ostastes abwägen: 

Aufwand: � Zusätzliche Investitionen von etwa 3-4 Mrd Fr. 1 9 ) 

� Zusätzliche Trassierungseingriffe205 im Vorderrheintal von 
Chur bis Trun 

� Grössere geologische Risiken beim Bau des Ostastes 

Nutzen: � Neue direkte Verbindung zwischen Vorderrheintal/Raum Chur/ 
Ragaz/Landquart ins Tessin und nach Italien 

d) Lötschberq/Simplon (L/S) 

Die Variante Lötschberg/Simplon ist unter den folgenden Gesichtspunk-

ten die zweckmässigste: 

� Sie erfordert die geringsten Investitionen, auch für die erste funk-

tionsfähige Etappe. 

� Wirtschaftlich ist sie annähernd gleich günstig wie der Gotthard, 

aber deutlich günstiger als die anderen Varianten. Bei gleicher Ge-

samtauslastung wie der Gotthard wird der Lötschberg/Simplon wirt-

schaflicher als der Gotthard. 

� Sie verursacht die geringsten zusätzlichen Umweltbelastungen (Land-

verbrauch, Landschaftseingriffe, Ausbruchmaterial), weil die notwen-

digen Trassen von Basel bis Bern bereits im Zusammenhang mit BAHN 

2000 erstellt werden.215 

� Sie wirkt am ehesten positiv auf den Abbau regionaler Disparitäten, 

indem sie die Verkehrsgunst peripherer Räume mehr, und die der gros-

sen Agglomerationen weniger verbessert als andere Planungsfälle. 

� Eine NEAT L/S brächte mit dem Simplon-Basistunnel auch eine gewisse 

Aufwertung der Simplonlinie, das heisst den Verbindungen Frankreich-

Westschweiz22)-Italien, vor allem für den Personenverkehr. Quantita-

tiv ist diese Wirkung allerdings klein. 

� Insofern als mit der Linienführung des Lötschberg-Basistunnels das 

"Desenclavement du Valais" erreicht wird,235 stellt dieser eine Art 

19) Die Kapitalverzinsung wird gegenüber GOT schlechter. 

20) Allerdings kleiner als beim voll ausgebauten Ypsilon-Ast. 

21) Dadurch werden jedoch auf dem Abschnitt Bern-Olten engere Grenzen gesetzt für eine 

spätere Leistungssteigerung im Ost-West-Verkehr über das Angebot von BAHN 2000 hin-

aus. Dies deshalb, weil nur beim Fall L/S auf dieser Strecke der Transitverkehr und 

der Ost-West-Verkehr überlagert sind. 

22) Einzugsgebiet Westschweiz ca. 0,6 Mio Einwohner, Gewinn ca. ± Std. nach Mailand. 

23) Dazu brauchte es den Simplon-Basistunnel nicht. 
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Ersatz für die N6-Rawil-Autobahn dar. Wollte man unter diesem Ge-

sichtspunkt für die Abgeltung der Rollenden Strasse für Personenwa-

gen (Autoverlad) einen Teil der Investitionen über Treibstoffzölle 

fi nanzieren, so brauchte dies eine Verfassungsänderung. 

Was beim L/S das "Desenclavement du Valais", ist beim Gotthard die 

schnellere Bahnverbindung vom Tessin zur Nordschweiz. Angesichts der 

Autobahnen N2 ins Tessin und der N12/N9 ins Wallis einerseits, und 

der Ausbauten bei BAHN 2000 und des Furkatunnels andererseits ist 

die zusätzliche verkehrliche Bedeutung des Desenclavement und der 

NEAT-Verbindung Tessin-Nordschweiz etwa vergleichbar einzustufen. 

Der Hauptnachteil ist die - im Vergleich zum Gotthard - geringere At-

traktivität für den Personenverkehr sowie der grössere internationale 

Koordinationsbedarf. 

24.3 SCHLUSSFOLGERÜNGEN 

24.3.1 Zweckmässigkeit an sich 

(1) Eine NEAT durch die Schweiz ist zweckmässig245 - unter Bedingun-

gen: 

(2) Die NEAT besitzt zwar ein respektables Potential für Umlagerungen 

von Strassen(güter)verkehr auf die Schiene. Dieses kann aber erst 

voll genutzt werden, wenn die NEAT nicht nur als isoliertes, bau-

lich-betriebliches Bahnprojekt realisiert wird, sondern wenn sie 

ergänzt wird durch flankierende Massnahmen und die Zusammenarbeit 

mit der Strasse. 

(3) Der wirtschaftliche Erfolg einer NEAT hängt von der Wirtschafts-

entwicklung, vom Planungsfall und - wesentlich - von den genann-

ten flankierenden Massnahmen ab. 

(4) Di ese Massnahmen sind auf zwei Ebenen notwendig: Einmal auf der 

Ebene der europäischen Bahnunternehmen. Sie müssen ein marktge-

rechtes und international koordiniertes, ganzheitliches Angebot 

24) Unter der Annahme, dass generell eine Politik "Bahn mit Strasse" verfolgt wird. 
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entwickeln; besonders im Güterverkehr müssen eine rationell funk-

tionierende Transportkette Strasse-Terminal-Bahn-Terminal-Strasse 

sowie massive Senkungen der zolltechnischen, administrativen und 

betrieblichen Aufenthaltszeiten realisiert werden. Bei unerwartet 

geringem Wachstum muss gegebenenfalls auf verkehrspolitischer 

Ebene mit flankierenden Massnahmen zusätzlicher Strassenverkehr 

auf die Bahn gebracht werden, sofern auch unter diesen Bedingun-

gen die potentielle Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der NEAT 

realisiert werden soll. 

(5) Unter diesen Voraussetzungen kann die Investition für eine NEAT 

Gotthard oder Lötschberg/Simplon mit grosser Wahrscheinlichkeit 

deutlich besser verzinst werden als langfristige Bundesobligatio-

nen, jedoch immer noch unter dem Zins, der in der Regel für pri-

vate Investitionen erwartet wird. 

(6) Die monetäre Bilanz zwischen externen Kosten und Nutzen (Benut-

zervorteile, Umweltbelastungen/-entlastungen) ist positiv. Das 

heisst, gesamtwirtschaftlich ist die NEAT günstiger als betriebs-

wirtschaftlich für die Bahnen. 

(7) Wenn nach dem Territorialprinzip finanziert wird, so leistet die 

Schweiz mit dem Bau der NEAT einen Beitrag zugunsten der auslän-

dischen Benutzer nördlich und südlich der Schweiz, insbesondere 

in Italien und der Bundesrepublik.255 Der geldmässige Wert dieses 

Beitrages liegt in der Grössenordnung von mehreren Milliarden 

Franken Bundesobligationen. 

(8) Der Verzicht auf eine NEAT ist mit erhöhten Risiken verbunden, 

dass die Schweiz längerfristig die Gewichtslimite von 28 t nicht 

halten kann. Auch wird dann der politische und sachliche Druck 

für eine zweite Röhre der N2 am Gotthard grösser. 

24.3.2 Etappenweise Realisierung ist zweckmässig 

(9) Unabhängig von der Variantenwahl ist es zweckmässig, mit der Re-

alisierung einer funktionsfähigen Mindestlösung zu beginnen, das 

25) Ausser beim Planungsfall Splügen. 
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heisst mit dem Bau des Basistunnels und den minimal notwendigen 

Zufahrten. Dazu sind Investitionen von 4-8 Mrd Fr., anstatt 10 

bis 20 Mrd Fr. nötig. 

24.3.3 Zur Variantenwahl 

(10) Die Splügen-Variante ist nur dann die zweckmässigste, wenn gros-

ses Gewicht auf eine neue Transitachse zwischen dem süddeutschen 

Raum und der Lombardei gelegt wird; und wenig Gewicht auf Benut-

zervorteile in der Schweiz, auf Selbständigkeit der Schweiz bei 

der Realisierung und auf Wirtschaftlichkeit. 

(11) Die Splügen-Variante 2 ist weniger zweckmässig als die Varian-

te 1. 

(12) Wenn dem Splügen nicht der Vorzug gegeben wird, so sind folgende 

Abwägungen für die Variantenwahl zwischen Gotthard, Ypsilon und 

Lötschberg/Simplon entscheidend: 

� Die Variante Lötschberg/Simplon ist dann die zweckmässigste, 

wenn 

� grosses Gewicht darauf gelegt wird, dass die zusätzliche Um-
weltbelastung wie Landverbrauch, Eingriffe in die Land-
schafts- und Ortsbilder möglichst klein gehalten wird, 2 6 ) 

� dem - gegenüber der Gotthardvariante - geringeren Finanzbe-
darf von etwa 1 Mrd Fr. für die Minimallösung, bzw. 3-4 Mrd 
Fr. für den Vollausbau grosses Gewicht gegeben wird, 

� mit der NEAT auch den räumlichen Disparitäten in der Schweiz 
entgegengewirkt werden soll. 

� Der Fall Gotthard ist zweckmässiger als der Lötschberg/Simplon, 

wenn grosses Gewicht gelegt wird auf: 

� Unabhängigkeit der Schweiz beim Planen und Bauen 

� die grössere Attraktivität im Personenverkehr und die etwas 
grössere Umlagerungswirkung im Güterverkehr 

� spätere Ausbaumöglichkeit zum Ypsilon. 

26) Und gleichzeitig wenig Gewicht auf die Möglichkeit gelegt wird, die Leistungsfähig-

keit der Bahn auf dem Abschnitt Ol ten-Bern später einmal über das Angebot von BAHN 

2000 hinaus zu steigern. 
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� Der Planungsfall Ypsilon ist nur mit dem reduzierten Aus-

baustandard des Ostastes zweckmässig. Dann ist er eine Variante 

Gotthard-Plus und ist unter ähnlichen Voraussetzungen am 

zweckmässigsten wie der Gotthard. Der Ostast bringt aber wei-

tere Umweltbelastungen im Vorderrheintal und kostet nochmals 

etwa 3-4 Mrd Fr. mehr. Er verbindet dafür das bündnerische 

Rheintal direkt mit der Gotthard-NEAT. 
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A N H A N G I 

LISTE DER BETEILIGTEN AN DER NEAT-AUFARBEITUNG 

1. Gesamtkoordination 

Dr. F. Biirki BAV Vorsitz 

Dr. H. Vogel BAV Sekretariat 

S. Fasciati persönlicher Mitarbeiter 
Vorstehers EVED 
General Sekretariat EVED 

des 

(bis 31.12.87) 

P. Suter General Sekretariat EVED (ab 1.1.88) 

Dr. A. Geiser Leiter Stab für Gesamt-
verkehrsfragen EVED 

H.U. Berger Stab für Gesamtverkehrs-
fragen EVED 

H. Eisenring Generaldirektor SBB (bis 31.12.87) 

C. Roux Generaldirektor SBB (ab 1.1.88) 

Dr. P. Winter Direktor Bauabteilung 
Generaldirektion SBB 

M. Josi Direktor BLS (ab 1.3.88) 

2. Projektleitunq 

H.R. Isliker Vizedirektor BAV Projektleiter 

Dr. H. Meiner Generaldirektion SBB (bis 31.12.86) 

E. Widmer Generaldirektion SBB 
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3. Projektbegleitung, -Unterstützung 

3.1 Interessierte Bundesstellen 

V. Gianeli a Bundesamt für Umweltschutz 

M. Matthey Bundesamt für Raumplanung 

W. Burkhalter Eidg. Finanzverwaltung 

R. Schiess Bundesamt für Industrie-, Gewerbe und Arbeit 

3.2 Projektgruppe NEAT Generaldirektion SBB 

Dr. H. Meiner/E. Widmer Leitung 

H. Flury FC 

B. Gerber BA GD 

Dr. P. Grossenbacher MP 

H.U. Roth MG 

E. Märki Bau GD 

E. Müller Bau GD 

H. Sautter ZfW 

J. Friedli KW 

3.3 F. Kilchenmann Vizedirektor BLS (ab 1.12.87) 

3.4 Wirtschaftswissenschaftliche Expertengruppe 
(mit besonderem, unabhängigem Auftrag) 

Prof. Dr. G. Gaudard Universität Freiburg Vorsitz 

Prof. Dr. G. Hauser Universität Zürich 

Prof. Dr. C. Jeanrenaud Universität Neuenburg 

Prof. Dr. C. Kaspar Hochschule St. Gallen 

Prof. Dr. R. Ratti Universität Freiburg, 
Ufficio delle ricerche 
economiche, Bell inzona 
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4. Hauptauftragnehmer 

Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG, Zürich 

P. Konz 

W. Gehriger 

Motor Columbus Ingenieurunternehmung AG, Baden 

Dr. R. Burger 

INFRAS 

Dr. S. Mauch 

(in Zusammenarbeit mit E. Basler & Partner AG UVP) 
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A N H A N G II 

VERÄNDERTE ANNAHMEN IM ZMP-BERICHT GEGENÜBER BASISBERICHT 

Die im vorliegenden ZMP-Bericht präsentierten Zahlen weichen leicht ab 

von denjenigen im Basisbericht (Lit. 3-1). Folgende Gründe sind dafür 

verantwortlich: 

1. Der Grundrechnung im ZMP-Bericht sind leicht veränderte Reisezeiten 

im Personenverkehr zugrundgelegt, die im Laufe der technischen Auf-

arbeitung als richtig befunden wurden. Im Basisbericht sind sie als 

Sensitivität Netzänderungen betrachtet worden: 

Mont Ceni s +34 Minuten 

Lausanne-Simplon-Milano -25 Minuten 

Lugano-Milano -20 Minuten 

Die verkehrlichen Auswirkungen (Personenverkehr, Kap. 10) sind re-

lativ gross. Der Anteil der Schweiz am alpenquerenden Schienenver-

kehr erhöht sich im Referenzfall um 35 %. Die Auswirkungen auf die 

Betriebs- und Gesamtwirtschaft sind allerdings nicht mehr gross, da 

auch der Referenzfall durch die Änderungen betroffen ist. Die 

Zahlen in Kapitel 11 und 19 weichen um wenige Prozentpunkte von den 

Zahlen im Basisbericht ab. 

2. Die betriebswirtschaftliche Rechnung im ZMP-Bericht (Kap. 11) 

stellt das Ergebnis für die Schweiz (gemäss den Rechnungen in der 

KNA) und Mitteleuropa (F, BRD, A, I und CH) dar. Das betrieblich-

technische Fenster, das im Basisbericht als Abgrenzung verwendet 

wird, ist hier nicht berücksichtigt. Das führt dazu, dass das be-

triebswirtschaftliche Ergebnis für alle Länder schlechter ausfällt 

als im Basisbericht, da die entlasteten ausländischen Alpenüber-

gänge ebenfalls einbezogen sind. 

3. In der gesamtwirtschaftlichen Rechnung (KNA, Kap. 19) werden die 

Einsparungen im Lärm- und Luftbereich zu Vermeidungskosten einge-

setzt. Im Basisbericht wurde der Ansatz der Zahlungsbereitschaft 

gewählt. 
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Die Ergebnisse der KNA ändern sich dadurch nicht grundlegend. Gene-

rell werden die Kapitalwerte etwas tiefer. In Kapitel 19.5 werden 

die Ansätze der Zahlungsbereitschaft als Sensitivität aufgeführt. 

4. In den bewertenden Kapiteln der ZMP wird einer Besonderheit der Ta-

rifierungsgrundsätze im Basisbericht Rechnung getragen. Dort wird 

auf den ausländischen Zufahrtsstrecken (im Gegensatz zu den 

schweizerischen Schienen-Alpenübergängen) das Prinzip der Kilo-

meter-tarifierung angewandt. Eine NEAT stellt auch distanzmässig 

bessere Routen zur Verfügung. Gemäss Kilometertarifierung wird nun 

di ese Routenverkürzung in Form billigerer Frachten an den Kunden 

weitergegeben. Alle Modellergebnisse für die Verkehrsströme 

basieren aber auf konstanten Preisen. Dieser Aspekt ist im Basis-

bericht vernachlässigt worden. Im Güterverkehr können diese Ein-

sparungen für die Benützer ermittelt werden: Sie werden zu 60% der 

BRD, zu 40% Italien zugerechnet (vgl. Kapitel 12). Entsprechend 

wurde im ZMP-Bericht auch das Kapitel 19 angepasst. 

5. Die Verbesserungen in der Verkehrsgunst für die BRD, Frankreich, 

Ital ien, Österreich und die Schweiz sind einwohnergewichtet und 

entsprechen deshalb zum Teil nicht den Werten im Basisbericht (Kap. 

15). 

6. Die Bewertung der verschiedenen Planungsfälle hinsichtlich ihres 

Beitrags zum räumlichen Ausgleichsziel (Kap. 15) kommt zu anderen 

Resultaten als dieselben Passagen im Basisbericht. Diese Inkonsi-

stenz beruht darauf, dass die Formel für den entsprechenden Indika-

tor im Basisbericht dem Ausgleichsziel nicht Rechnung trägt, sodass 

die Schlussfolgerungen im Basisbericht nicht haltbar sind. 
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A N H A N G III 

INTERPRETATION DER MODELLERGEBNISSE AUS DER TECHNISCHEN 

AUFARBEITUNG 

1. Kritische Annahmen 

Im vorliegenden ZMP-Bericht sind im wesentlichen die Ergebnisse der 

technischen Aufarbeitung für die Darstellung der Auswirkungen verwen-

det worden. Dieses Zahlenmaterial beruht auf diversen ModelIrechnungs-

annahmen, die zum Teil im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse in Kapitel 

16 variiert wurden. Trotzdem war es in der verfügbaren Zeit nicht mög-

lich, alle kritischen Annahmen rechnerisch zu berücksichtigen. 

Es ist uns ein Anliegen, an dieser Stelle auf die wichtigsten Aspekte 

der Modellrechnungen einzugehen und ihre Implikationen bezüglich dem 

Gesamtergebnis zu diskutieren. Im Zentrum stehen insbesondere die fol-

genden Annahmen: 

a) Definition des Referenzfalles im Vergleich zum Istzustand 1987 

- Grenzaufenthaltszeiten im Güterverkehr 

- Organisation im Güterverkehr: Führen von Blockzügen von Terminal 
zu Terminal 

- Stellenwert des unbegleiteten Kombiverkehrs 

b) Definition der Planungsfälle 

- Infrastruktur und deren Kosten 

- Angebotskonzept im Güterverkehr 

c) Verkehrsmodell 

- Modal Spiit-Annahmen im Güterverkehr, insbesondere WLV und UKV 

- Bestwegumlegung im Güterverkehr 

- Annahmen über Neuverkehr im Personenverkehr 

- Kapazitätsannahmen der ausländischen Alpenübergänge 
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Alle drei Bereiche sind miteinander verknüpft und wurden interaktiv 

erarbeitet. Ihre Auswirkungen sind insbesondere in den Bereichen Ver-

kehr, Betriebs- und Gesamtwirtschaft zu diskutieren. 

2. Auswirkungen auf den Verkehr 

Die Modellrechnungen (vgl. Kap. 10) haben folgende Ergebnisse gelie-

fert, die besonders sorgfältig interpretiert werden müssen. 

Ergebnis 1 

� Der Referenzfall ist für den WLV und UKV gleich attraktiv1' wie die 

NEAT selber; beide Fälle um gleichviel attraktiver als das heutige 

Angebot. Eine NEAT kann keine zusätzlichen UKV oder WLV mehr attra-

hieren. Einzig die Rollende Strasse wird durch eine NEAT attraktiver 

und vermag Verkehr von der Strasse auf die Schiene umzulagern. Der 

Grund für diesen Effekt liegt einerseits in der Definition des Refe-

renzfal1 es und andererseits in den Annahmen im Verkehrsmodell: 

Bei der Definition des Referenzfalles ist man davon ausgegangen, 

dass die Grenzaufenthaltszeiten im Güterverkehr gegenüber heute mas-

siv gesenkt werden; zudem ist das Führen von Blockzügen von Terminal 

zu Terminal möglich, sodass die zusätzliche Zeitverkürzung infolge 

einer NEAT (gemäss Verkehrsmodell) keinen Einfluss mehr auf UKV und 

WLV hat. Der Modal Split Strasse:Schiene im Güterverkehr verbessert 

sich im Referenzfall gegenüber heute von 48:52 (bezogen auf alle Al-

penübergänge) auf 20:80 im Szenario H 2 ). Dies ist nicht unter allen 

Umständen unplausibel. Es sind jedoch folgende Aspekte zu beachten: 

- Im Zeitraum bis zum Jahr 2010 (Referenzfall) müsste im Schienen-
güterverkehr einiges getan werden, damit die Annahmen, die dem 
Referenzfall zugrunde liegen, zutreffen. Dem Referenzfall liegt 
insofern ein grosser Qualitätssprung im Güterverkehr auf der 
Schiene zugrunde; die Definition kann deshalb auch als Zielformu-
lierung betrachtet werden und ist nicht einfach eine Fortschrei-
bung heutiger Tendenzen. 

- Das Ergebnis, dass eine NEAT keinen WLV oder UKV, sondern nur 
RLS-Verkehr attrahieren kann, hat vor allem auch betriebswirt-
schaftliche Folgen: Ausgerechnet derjenige Verkehr wird geför-
dert, der den geringsten Deckungsbeitrag aufweist. Im Güterver-

1) gemessen am gesamten alpenquerenden Verkehr. 

2) Im Szenario T bleibt er bei 48:52. 
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kehr bleibt deshalb der betriebswirtschaftliche Erfolg einer NEAT 
äusserst bescheiden. 

Ergebnis 2: 

� Im Güterverkehr gibt es gesamthaft keinen Mehrverkehr (d.h. der Ge-

samtverkehr reagiert auf eine NEAT nicht). Der Mehrverkehr im Schie-

nengüterverkehr der Schweiz setzt sich - immer gemäss Modellergeb-

nissen - zu 70-80 % aus Routenumlagerung von ausländischen Schienen-

übergängen sowie zu 20-30 % aus umgelagertem Verkehr von der Strasse 

zusammen. Die Planungsfälle Gotthard und Ypsilon können am meisten 

Verkehr attrahieren und stossen noch innerhalb des Betrachtungshori-

zontes an Kapazitätsgrenzen. 

Dieses Ergebnis ist in den Annahmen zur Umlegung im Verkehrsmodell 

begründet. Die Umlegung erfolgt nach Bestweg und ordnet den schnell-

sten Übergang dem gesamten Verkehr pro Relation zu. Im Güterverkehr 

jedoch spielen kleinere Zeitunterschiede keine grosse Rolle, sodass 

zwei etwa gleich schnelle Übergänge aequivalent wären. In der 

Schweiz trifft dies für die Planungsfälle Gotthard und Lötsch-

berg/Simplon zu. Dass vor allem der Planungsfall Ypsilon relativ 

bald an Kapazitätsgrenzen stösst, liegt in der Annahme, dass die 

(durch eine NEAT entlasteten) ausländischen Alpenübergänge durch an-

deren (von einer NEAT unabhängigen) Verkehr wieder aufgefüllt wer-

den. Daraus lassen sich folgende Punkte ableiten: 

- Die Routenumlagerung von Schienengüterverkehr aus dem Ausland ist 
gesamteuropäisch ein Nullsummenspiel: Die Schweiz attrahiert Gü-
terverkehr auf Kosten ausländischer Bahnen. 

- Das Modellergebnis, dass Gotthard und Ypsilon mehr Güterverkehr 
attrahieren als der Lötschberg, und dass die Kapazitätsgrenzen 
bei den Planungsfällen relativ bald erreicht sind, ist sehr unsi-
cher. In Kapitel 16 werden im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse 
diese Annahmen variiert. 

Ergebnis 3: 

� Der Effekt einer NEAT auf den Personenverkehr ist, ähnlich wie beim 

Güterverkehr, hauptsächlich in der Routenumlagerung von Schienenver-

kehr zu sehen. Der Schienenmehrverkehr in der Schweiz setzt sich zu 

je 15-20 % aus Neuverkehr und umgelagertem Strassenverkehr zusammen, 

während 60-70 % von ausländischen Bahnen abgezogen werden. 
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Diese Ergebnisse resultieren direkt aus den Verkehrsmodel 1 annahmen. 

Der Neuverkehr ist bescheiden. Insbesondere wurde angenommen, dass 

keine Fahrtverlängerung stattfindet. Änderungen in der Durchschnitts-

distanz pro Fahrt rühren hauptsächlich daher, dass infolge NEAT ein 

anderer Alpenübergang gewählt wird. 

3- Auswirkungen auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis 

Die oben erwähnten Punkte ergeben direkte Effekte auf die Betriebs-

wirtschaft: 

Ergebnis 4: Eine NEAT erreicht im besten Falle eine relativ niedrige 

Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 

Ergebnis 5: Das betriebswirtschaftliche Ergebnis für alle Länder Mit-

teleuropas ist schlechter als dasjenige für die Schweiz.3' 

Wie erwähnt, attrahiert eine NEAT im Güterverkehr nur RLS, also dasje-

nige Segment mit dem relativ tiefsten Deckungsbeitrag. Daneben bewirkt 

die Routenumlagerung von Schienenverkehr aus dem Ausland sowohl von 

Personen- als auch von Güterverkehr eine Verschlechterung des be-

triebswirtschaftlichen Resultates im Ausland. 

Das schlechte betriebswirtschaftliche Ergebnis ist also mit dem ge-

wählten Angebotskonzept4' zu begründen: Würde anstelle der Rollenden 

Strasse etwa WLV oder UKV vermehrt angeboten und nachgefragt, würde 

sich das betriebswirtschaftliche Ergebnis stark verbessern (vgl. die 

Schwellenwertanalyse in Kap. 11). Ein weiterer Grund für dieses 

schlechte betriebswirtschaftliche Ergebnis liegt in der Definition der 

Planungsfälle: Die Grundvarianten der Planungsfälle sind für den 

Vollausbau einer NEAT ausgearbeitet worden5'. Damit verbunden sind sehr 

hohe Infrastrukturkosten. Aus kürzerfristiger betrieblicher Sicht 

liesse sich auch nur ein Teil einer NEAT sinnvoll betreiben (z.B. der 

Basistunnel mit Kapazitätsanpassungen auf den Zufahrtsstrecken, vgl. 

3) Weil die Routenumlagerungen auf die NEAT zu Distanzverkürzungen im Ausland führen, 

was seinerseits zu relativen Ertragsrückgängen führt, wenn eine Streckentarifierung 

zugrundegelegt wird. 

4) das auf Annahmen im Verkehrsmodell beruht. 

5) um die Vergleichbarkeit der Planungsfälle zu gewährleisten 
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Kap. 21 Minilösungen); dies würde die Infrastrukturkosten massiv sen-

ken und dadurch auch das betriebswirtschaftliche Ergebnis verbessern 

(vgl. Kap. 16 Schwellenwertanalyse). 

Zudem besteht bei Kapazitätsengpässen auf der Schiene die Möglichkeit, 

den Transportpreis auf der Schiene sukzessive anzuheben (rationing by 

price). Das hätte aber in erster Linie Auswirkungen im Referenzfall 

zur Folge: Der Kapazitätseffekt einer NEAT, ausgedrückt in Franken, 

würde verringert. 

Aus diesen Bemerkungen lässt sich für die Auswirkungen auf die Be-

triebswirtschaft folgendes ableiten: 

- Die zentrale Rolle der RLS im Angebotskonzept einer NEAT hat sich 

als sehr negativ auf die Betriebswirtschaft herausgestellt. Da das 

Angebot der Rollenden Strasse vorwiegend ein politischer Entscheid 

ist, obliegt es den politischen Entscheidungsträgern zu prüfen, ob 

es langfristig nicht billigere Möglichkeiten gibt, Verkehr von der 

Strasse auf die Schiene umzulagern. 

- Das präsentierte betriebswirtschaftliche Ergebnis ist eher pessimi-

stisch. Aus betrieblicher Sicht muss erwähnt werden, dass eine NEAT 

mit einem sehr guten Vergleichszustand verglichen wird, und dass es 

einige Möglichkeiten gäbe, das betriebswirtschaftliche Ergebnis der 

NEAT zu verbessern. 

4. Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft und Schlussfolgerungen 

In Kapitel 19 hat sich herausgestellt, dass das betriebswirtschaftli-

che Ergebnis der determinierende Faktor für das ebenfalls tiefe ge-

samtwirtschaftliche Ergebnis ist. Die oben erwähnten Punkte haben auch 

hier ihre Gültigkeit. Würde das betriebswirtschaftliche Ergebnis ver-

bessert, wird auch die gesamtwirtschaftliche Rentabilität erhöht. 

Zusammenfassend können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

- Die im ZMP-Bericht dargestellten Resultate sind Ergebnisse aus 

Modellrechnungen, die auf einigen kritischen Annahmen beruhen. Die 
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Ergebnisse sind nicht unplausibel; es gilt allerdings zu beachten, 

dass gewisse Ergebnisse aus heutiger Sicht sehr unsicher sind. 

Gesamthaft liegt sowohl das betriebswirtschaftliche sowie das ge-

samtwirtschaftliche Ergebnis eher im unteren Bereich der Möglichkei-

ten. Ein grosser Teil der sensitiven Annahmen ist in Kapitel 16 und 

19 (Sensitivitätsanalyse) variiert. Diese Kapitel gilt es speziell 

zu beachten. 

Die diskutierten kritischen Annahmen sind weniger für den Planungs-

fallentscheid relevant als vielmehr für den "Ob-Entscheid". 
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L) OHNE BERÜCKSICHTIÖUNÖ DER POSTAUTOVERFTLNOUNÖ CHUR-BELUNIONA 

Tabelle A-l: Fahrzeiteinsparungen in Minuten von Bahnhof zu Bahnhof 
dank NEAT für eine ausgewählte Zahl alpenquerender 
Verbindungen. Beispiel: Die Reisezeit von Frankfurt nach 
Genua verkürzt sich im Planungsfall L/S um 59, im 
Planungsfall GOT um 72 Minuten gegüber dem Referenzfall 
(Grundlage Basisbericht) 
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A N H A N G V 

STELLUNGNAHME DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN EXPERTENGRUPPE 

Die Erarbeitung von ökonomischen Grundlagen für die politische Ent-

scheidung über eine Neue Eisenbahn-Alpen-Transversale wirft eine Reihe 

von wirtschaftswissenschaftlichen Sachfragen auf. Die Projektleitung 

NEAT berief deshalb im Herbst 1986, kurz nach Aufnahme der Arbeiten 

durch die Hauptauftragnehmer, ELEKTROWATT Ingenieurunternehmung AG, 

MOTOR COLUMBUS Ingenieurunternehmung AG und INFRAS, eine Wirtschafts-

wissenschaft! iche Expertengruppe und beauftragte sie, die laufenden 

Arbeiten fachlich zu begleiten. Der Gruppe gehörten an: Prof. Dr. G. 

Gaudard, Universität Fribourg und Universität Lausanne, der den Vor-

sitz hatte, Prof. Dr. G. Hauser, Universität Zürich, Prof. Dr. C. 

Jeanrenaud, Universität Neuchâtel, Prof. Dr. C. Kaspar, Hochschule 

St. Gallen, Prof. Dr. R. Ratti, Ufficio delle richerche economiche, 

Bell inzona, und Universität Fribourg. 

Die Expertengruppe tagte insgesamt zwölfmal im Beisein der Projektlei-

tung, von Vertretern der bearbeitenden Unternehmen und betroffener 

Bundesstellen. Sie wurde jeweils über den allgemeinen Stand und Fort-

schritt der Projektarbeiten und über die Abklärungen und die gefassten 

Beschlüsse der Projektleitung und übergeordneter Stellen informiert, 

beriet die Auftragnehmer auf dem Gebiet des Methodischen, nahm zu den 

unterbreiteten Berichten Stellung, regte Ergänzungen, Kürzungen und 

bisweilen alternative Vorgehensweisen an und wirkte als allgemeines 

Konsultativgremium für wirtschaftswissenschaftliche Sachfragen. 

Welche Ziele setzte sich die Wirtschaftswissenschaftliche Experten-

gruppe, und unter welchen Rahmenbedingungen gestaltete sich ihre fach-

liche Begleitung? Die Wirtschaftswissenschaftliche Expertengruppe ver-

trat von Anfang an die Meinung, dass die Projektarbeiten im Hinblick 

auf die politische Entscheidungsfindung mehreren Kriterien zu genügen 

hätten und prüfte die Arbeiten dementsprechend aus verschiedenen 

Blickwinkeln. Folgende Richtlinien dienten ihr als Leitmotiv ihres 

Beitrages. 
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Die Wirtschaftswissenschaftliche Expertengruppe nahm ausschliesslich 

aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht zu den Projektarbeiten Stel-

lung; eine Erweiterung auf technische, politische, staatspolitische, 

rechtliche und andersartige Überlegungen stand ihr ohnehin nicht zu. 

Gegenstand ihrer Würdigung bildeten gemäss Auftrag der Projektleitung 

die im Basisbericht definierten Planunqsfälle. Zusätzliche Varianten, 

Untervarianten oder Kombinationen davon blieben ausser Betracht. Auf 

die konkrete Ausgestaltung und die zu verwirklichenden Betriebskon-

zepte in den Planungsfällen nahm die Wirtschaftswissenschaftliche Ex-

pertengruppe keinen Einfluss. 

Es wurde eine wirtschaftswissenschaftliche korrekte und zuverlässige 

Grundlage für die anstehenden Entscheidungen angestrebt. Die Experten-

gruppe orientierte sich dafür am gegenwärtigen, internationalen "state 

of the art" zur Beurteilung langlebiger, öffentlicher Grossinvestitio-

nen und konzentrierte sich auf die Zweckmässigkeit und Umsetzung der 

angesetzten Verfahren und auf die ökonomisch-kritische Beurteilung der 

Schlussfolgerungen. Die wirtschaftswissenschaftliche Betrachtung soll-

te des weiteren umfassend sein. Die Gruppe legte deshalb grossen Wert 

darauf, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen einmal europäisch, ge-

samtschweizerisch und regional erfasst und zudem nach institutionellen 

Gesichtspunkten aufgeschlüsselt werden. Die Entscheidungsgrundlage 

sollte ferner transparent und ausbaufähig sein, weshalb nicht bloss 

den Schlussfolgerungen, sondern auch der lückenlosen Darlegung der 

einzelnen Schritte in der Argumentationskette Beachtung geschenkt 

wurde. Schliesslich sollte die Grundlage robust und breit verständlich 

sein. Deshalb insistierte die Wirtschaftswissenschaftliche Experten-

gruppe wo möglich auf den Einsatz von Alternativverfahren zwecks ge-

genseitiger Überprüfung der Ergebnisse - so zum Beispiel von der Nutz-

wert- und Vergleichswertanalyse nebst der Kosten/Nutzen-Analyse - und 

auf eine einfache und klare Darstellung der angestellten Überlegungen. 

Die Gruppe hatte bei ihrer Auftragserfüllung verschiedene Rahmenbedin-

gungen zu beachten. An erster Stelle ist hier auf die überaus knappe 

Zeit, die für die gesamte Projektbearbeitung zur Verfügung stand, hin-

zuweisen. Manchenorts musste auf eine wissenschaftlich oder politisch 

wünschbare Verbreiterung, Vertiefung und Differenzierung von Projekt-

resultaten deswegen verzichtet werden. Lücken, die durch zusätzliche 
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Forschung hätten geschlossen oder zumindest verkleinert werden können, 

waren mit Annahmen zu überbrücken, die zum Teil freilich durch auslän-

dische Forschungsergebnisse erhärtet sind. Die Zeitknappheit traf die 

Tätigkeit der Wirtschaftswissenschaftlichen Expertengruppe insbeson-

dere bei den Beratungen über die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen 

der verschiedenen Planungsfälle und die Zweckmässigkeitsprüfung emp-

findlich: Aus sachlichen Gründen lagen die beiden Berichte in ihrem 

Schlussentwurf verhältnismässig erst spät vor, so dass den Wünschen 

der Gruppe nur noch teilweise entsprochen werden konnte. Für den wirt-

schaftlichen Vergleich der Planungsfälle dürfte der letztgenannte Man-

gel indessen nicht wesentlich ins Gewicht fallen. 

Zuverlässige quantitative Resultate verlangen in der Regel zuverläs-

sige und zweckmässige Ausgangsdaten. Die Projektarbeiten mussten sich 

auf vorliegende statistische Daten im In- und Ausland abstützen, die 

teilweise für den angestrebten Zweck nur sehr bedingt geeignet sind. 

In einzelnen Fragen - besonders in der Kosten/Nutzen-Analyse - sind 

die verwendeten Bewertungsansätze auch wissenschaftlich noch umstrit-

ten oder mit einem grossen Streubereich versehen. Auch im statisti-

schen Bereich war es deshalb nicht möglich, gewissen Kompromissen und 

Notbehelfen auszuweichen. Entsprechend vorsichtig waren - und sind -

die Schlussfolgerungen zu ziehen und zu interpretieren. Die Wirt-

schaftswissenschaftliche Expertengruppe nahm bei den zu treffenden 

Einzelentscheidungen in diesen Fällen eine eher zurückhaltende Stel-

lung ein, indem sie auf eine zahlenmässige Erfassung von Momenten, die 

ihr unverantwortlich schien, verzichtete oder auf eine vorsichtige 

Auslegung und genaue Offenlegung beharrte. Schliesslich ist zu erwäh-

nen, dass eine Reihe von Überlegungen, die für die Projektbearbeitung 

notwendig sind, einer wissenschaftliche Überprüfung und Beurteilung 

überhaupt nicht zugänglich ist und sein kann, so zum Beispiel das 

künftige, verkehrspolitische Umfeld. Die angestrebte und unerlässliche 

Vergleichbarkeit der Planungsfälle, die durch die beschriebenen Unzu-

länglichkeiten im Datenbereich etwa gleichermassen betroffen werden, 

ist weitgehend dennoch erreicht. 

Der Versuch, den Einfluss der Wirtschaftswissenschaftlichen Experten-

gruppe auf die vorliegenden Schlussberichte auszusondern, wäre vermes-

sen. Festzuhalten ist, dass die meisten Vorschläge und Beanstandungen 
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der Gruppe von den bearbeitenden Stellen berücksichtigt wurden. In den 

durchberatenden Berichten ist es gelungen, einen befriedigenden und 

wissenschaftlich vertretbaren Mittelweg zwischen dem wissenschaftlich 

Wünschbaren und dem praktisch Machbaren zu finden und einzuhalten. Die 

erstellten Unterlagen bilden nach Meinung der begleitenden Wirt-

schaftswissenschaftlichen Expertengruppe, trotz der vorgebrachten Vor-

behalte, der zahlreich und vielfältigen sachlichen Schwierigkeiten und 

der dargelegten Rahmenbedingungen, eine genügend zuverlässige Grund-

lage für die Beurteilung der Zweckmässigkeit einer NEAT. 

Bern, 8. Juli 1988 

Prof. Dr. G. Gaudard 

Prof. Dr. G. Hauser 

Prof. Dr. C. Jeanrenaud 

Prof. Dr. C. Kaspar 

Prof. Dr. R. Ratti 
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